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I.

Einleitung.

JJis zum Ende des vorigen Jahrhnnderts sali nicht nur die

europäische sondern auch die sjjanische Geschichtsforschung im

IG. Jahrhundert die Blütezeit der spanischen Monarchie. Die

Eroberung von Mexiko und von Peru, von Tunis und von Portugal,

die Schlachten von Pavia, von Saint Quintin, von Lepanto waren

ebenso viele Lorbeerblätter im Ruhmeskranze des Reiches, in

welchem die Sonne nicht unterging. Solange man nur die

Geschichte der Fürsten, nicht die der Völker schrieb, fand auch

niemand Veranlassung an diesem Urteile zu rütteln, denn selten

haben auf einem Thron nacheinander zwei so grofse Monarchen

gesessen, als Karl V. und Philipp II. Wohl gab der tiefe Verfall

Spaniens im 17. Jahrhundert Veranlassung zu einer umfangreichen

Litteratur über die Ursachen desselben und die Mittel, wie dem

Lande geholfen werden könne , aber keiner der zahlreichen Schrift-

steller wagte es, den beiden grofseu Monarchen eine Schuld an

dem Unglück Spaniens beizumessen. Höchstens dafs einer oder

der andere einen Keim des kommenden Unheils m dem Ki'iege der

granadinischen Moriskos sah. Auch die nationalökonomische Schule

des 18. Jahrhunderts wich in ihren Urteilen über das 16. Jahr-

hundert nicht wesentlich von dem ihrer Vorgänger ab. Sie ent-

deckte allerdings in der Regierung Philipps IL noch weitere

Keime des Verfalls, besonders als die bedenkliche finanzielle Lage

seiner Regierung mehr und mehr bekannt wurde. Campomanes
wird, ohne es zu wissen und weit mehr noch gegen seineu Willen

bis dicht an die Pforte der Erkenntnis geführt, dafs Philipp II.

für den Verfall Spaniens in erster Linie verantwortlich gemacht

werden mufs; aber die traditionelle Bewunderung dieses Monarchen,

in welchem Spanien die Verkörperung seiner politischen Grölse zu

Historische Untersuchungen. 9. 1



sehen gewohnt war, wie Frankreich in Ludwig XIV., hinderte

ihn, diese Pforte zu durchschreiten. Es darf nicht verschwiegen

werden, dafs die Schriftsteller der bourbonisch-spanischen Re-

formation auch die ersten sind, die dem Kriege der Comuneros

einen Anteil am Unglücke ihrer Nation beimafsen. Campomanes

meint, bei dem Brande von 1.520 sei die Blüte Medinas del Campo
vernichtet worden. Larruga erklärt die Abnahme der Seiden-

Industrie von Toledo in dem Zeitraum von 1480 bis 1519 mit dem
hervorragenden Anteil, den gerade diese Stadt an dem Aufstande

genommen hat, ohne zu bedenken, dafs dieser erst im folgenden

Jahre begonnen hat. Beweis genug, dafs nur ein leichtfertiges

Urteil dieser Beschuldigung zu Grunde liegt. Die ernste Forschung

sah nach wie vor im 16. Jahrhundert die Zeit der Blüte Spaniens

nach allen Richtungen hin. Noch ein so sorgfältiger und vorurteils-

loser Gelehrter wie Buckle entdeckt in jener Zeit nur schwache

Keime des späteren Verfalls in der zunehmenden Übermacht der

Geistlichkeit, die dann unter den schwachen Nachkommen der

beiden grofsen Könige des habsburgischen Hauses zu einer gefähr-

lichen Blüte gelangten. Da brachte der spanische Unabhängigkeits-

krieg und die unmittelbar folgenden Ereignisse einen vollkommenen

Umschwung in der Meinung aller Gebildeten Spaniens hervor.

Die Männer, die ohne Mitwirkung, zum Teil im Widerspruch mit

dem Monarchen die Verfassung von 1812 gemacht und verteidigt

hatten, glaubten das darin aufgestellte Prinzip der Souveränität

des Volkes rechtfertigen zu müssen. Die französische Revolution

hatte die Menschenrechte philosoiihisch abgeleitet, die spanischen

Staatsmänner glaubten die Prinzipien des contrat social historisch

in der Geschichte ihres Landes nachweisen zu können. So entstand

als eine Rechtfertigung der Veifassungsgrundsätze von 1812 die

Arbeit von Martinez Marina über die Geschichte der Cortes.

Bei der frühzeitigen Ausbildung der nmnicipalen Gerechtsame war

es nicht schwer, im frühereu Mittelalter Spuren der Volks-

souveränität aufzuweisen, auch wenn man nicht zu dem Märchen

von dem fuero von Sobrarbe und ähnlichen Erfindungen der

Feudalzeit seine Zuflucht nahm. Die elende Schwäche Heinrichs IV.

von Kastilieu liels es endlich in der That so weit kommen, dal's

alle Stände des Landes grölsere Hoheitsrechte an sich reifseu

konnten, als der unwürdige ^lonarch sich zu wahren wufste. Wie
aber sollte man mit dem Zeitraum fertig werden, wo die Ver-

einigung der kleinen Staaten zu einem grofsen Reiche gemeinsam
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mit dem Zuge der Zeit zur Bildung einer starken absolutistischen

Staatsgewalt hindrängte? Hier konnte selbst der verblendetste

Theoretiker das Prinzip der Yolkssouveränität nicht mehr nach-

weisen. Aber Martiuez Marina war schnell bei der Hand mit

einem Auskunftsmittel aus diesem Dilemma, er machte aus den

beiden grölsten Monarchen Spaniens zwei T\Tanuen, deren eifrigstes

Bestreben dahin ging, die Freiheiten des Volkes zu vernichten

und es zu einem blinden Gehorsam herabzudrücken.

Fast gleichzeitig damit geschah von einer anderen Seite ein

Angriff auf die Grölse Spaniens imter den ersten Habsburgern.

Die Inquisition, die den Spaniern jener Zeit als eine Musterein-

richtung erschienen war, für deren Ausbreitung sie mehr als ein-

mal zum Schwerte gegriffen hatten, unter Llorentes Feder wm'de

sie zu einer Handhabe der Tyrannis, zu dem geheimen Schreckens-

tribunal der Herrscher, die jeden geistigen Fortschritt unter-

drückten. Und so wurde an dem Ruhmeskranze des IG. Jahrhunderts

munter weiter gerupft. Cleraeucin unternahm den Nachweis,

dafs das goldene Zeitalter Spaniens in die Regierungszeit der

Königin Isabella falle. So reich sie war an Talenten und Tuo-en-

den, für Clemencins Begeisterung reichten ihi-e wirklichen Tugenden

nicht aus, selbst Achtung vor den Rechten des Volkes wurde ihr

angedichtet, um sie den habsburgischen Tyrannen gegenüber zu

.stellen, ilii-, die eine Gelegenheit herbeisehnte, um mit den Privi-

legien der Ai'agonier aufzuräumen. Da blieb natürlich für das

IG. Jahrhundert nur ein Rückgang übrig, Industrie und Handel

siechten dahin, und selbst Amerika war nicht eine Perle des Ruhmes
sondern ein Nagel zum Sarge Spaniens. Dazu stimmte es prächtig,

wenn Gonzalez bewies, dafs die Bevölkerung Spaniens am zahl-

reichsten gewesen unter Ferdinand und Isabella. Gegen so viel

Tyrannei, gegen so gewaltsame Unterdi-ückung hatte das Volk nur

einmal zu protestieren gewagt, als die Comuneros sich gegen

Karl V. erhoben. Und als nun gar die Spanier des neunzehnten

Jahrhunderts sich gleichfalls mit den Waffen in der Hand erhol)eu

für ihre Rechte gegen einen tyrannischen Monarchen, da erschienen

jene ihnen als leuchtende Vorbilder, als die Verfechter der Frei-

heit, die Verteidiger der traditionellen Gerechtsame, mit deren

Unterliegen der Untergang des Landes besiegelt ward.

Nachdem aber Ferrer del Rio diese Auffassimg historisch

begi'ündet hatte, fand sie um so schnellere Aufnahme in allen

Schichten des spanischen Volkes, je mehr sie dem nationalen Stolze

1*
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schmeichelte, indem sie deu fremden Herrscher für das Unheil des

Landes verantwortlich machte. Man mag zur Hand nehmen
welches Werk man will; wo die Geschichte des l(j. Jahrhunderts

behandelt wird, da klingt ein Loblied für die muthigen Vorkämpfer

der Freiheit und ein pereat für den Tyrannen Karl V. Lafuente,
Arias y Miranda, Pedregal y Ca"edo und in ihrem Gefolge

eine ganze Schar von weniger wissenschaftlichen Scliriftstellem

haben die Ansicht von Ferrer del Rio wiederholt. Selbst Col-
meiro, den eingehende Studien über die spanische National-

ökonomie zu der Einsicht geführt hatten, dafs Karl V. mit gleichem

Ernste wie die ruhmreiche Isabella auf das Wohl des Landes be-

dacht war, kann sich doch von der Tradition nicht losreifsen, die

in den Comuneros die Verteidiger der alten Gerechtsame, in

Karl V. den neuernden Gewaltherrscher sah. Aus den Werken
der spanischen Historiker drang diese Auffassung ein in die Ge-
schiclitschreibung aller Völker. Verführt von der ausnahmslosen

Einstimmigkeit der spanischen Historiker hat selbst ein Ranke
sich wenigstens zu einer teilweisen Anerkennung derselben verleiten

lassen, und noch der neueste Geschichtschreiber Karls V. be-

hauptet, dafs er die Nation auf die Bahn geleitet habe, die zu ihrem

Untergange führen mufste.

Die Spanier haben sich eine eigene Logik der Geschichte zu-

rechtgemacht, um zu beweisen, dafs die Niederwerfung der Co-

muneros am Untergange des Landes schuld sei, und man mufs

gestehen, dafs sie verständlich und begreiflich, nur leider nicht

richtig ist. Die Schlacht von Villalar, so rechnen sie, war der

Beginn für die Unterdrückung der ständischen Gerechtsame. Die

ständische Vertretung aber war es, welche die Interessen des

Ackerbaus, der Gewerbe und des Handels wahrgenommen hatte

gegenüber einer Regierung, der das wahre Wohl des Landes

wenig galt, und die nur auf möglichste Anspannung der Steuer-

Ivraft des Landes bedacht war. Als ihre Vorschläge kein Gehör

mehr fanden, hörte jede Sorge für das Wohl des Volkes auf, und

so geriet dieses mehr und mehr in Verfill.

Die Schlüsse sind so folgerichtig, dafs ich an die Geschichte

der spanischen Habsburger heranging ohne einen Zweifel in die

Richtigkeit derselben zu setzen. Da aber machten mich zuerst

die Akten des Reichstags von 1523, des ersten nach der Schlacht

von Villalar, an deu Voraussetzungen der spanischen Historiker

iiTC. Sorgfältig prüfte icli darauf eine nach der anderen, die Be-



hciuptuugeu von Ferrer del Rio, von Clemencin, von Gonzalez, von

Colmeiro, und immer und immer wieder <xelan<jte ich zu der

L^berzeugung, dals sie teils auf willkürlichen, teils auf unrichtigen

Grundlagen aufgebaut waren, teils doch nicht zwingend das be-

wiesen, was aus ihnen gefolgert worden war. Da nun entschlois

ich mich, das ganze System der wirtschaftlichen Gesetzgebung

der spanischen Habsburger zu untersuchen und mit dem stati-

stischen Materiale, soweit es einem Nichtspanier zugänglich ist,

zu vergleichen. Das Resultat dieser Untersuchungen sind die

folgenden Kapitel.



II.

Übersiclit.

Wir kennen aus der Zeit des spanischen Mittelalters wohl

eine kommunale Haudelsiiolitik, für die Barcelona ebenso lehrreich

ist, wie die italienischen Handelsrejiubliken , wii' kennen auch

einzelne wirtschaftliche und handelspolitische Mafsregeln spanischer

Könige, aber von einer Wü'tschaftspolitik der Regierung kann vor

Ferdinand und Isabella nicht die Rede sein. Eigentlich kommt
auch Ferdinand der Katholische hier noch nicht in Betracht, denn

als König von Aragon hat er nicht das geringste gethan, wodurch

er das Land aus den mehr als anderswo verrotteten Verhältuisseu

des mittelalterlichen Feudalstaates in die Bahnen eines gesunden

Fortschi'ittes gelenkt hätte. Wenn er auch als Regent von Kastilieu

in den Jahren 1507 bis 151 G einige wenige fortschrittüche Gesetze

sanktioniert oder erlassen hat, so stellen sich diese doch so sehr

als Konsequenzen früherer Mafsnahmen heraus, dafs mau sie nicht

als vollgültige Beweise dafür ansehen kann, dals Ferdinand wü-klich,

wie seine Gattin, ein Verständniss für die Aufgaben geliabt habe,

die die fortschreitende Entwickelung der Staaten und der Staats-

lehre den Regenten auferlegt. Im Gegenteil, in einer der

wichtigsten Angelegenheiten seiner Regentschaft — ich meine

die Eroberung von Navarra — hat er sich entschieden ohne

Verständniss für die neuen Gesichtspunkte gezeigt, indem er das

eroberte Land nicht zu einem integrierenden Bestandteile der

Krone Kastilien machte, wie es mit Grauada geschehen war, sondern

es nur äulscrlich und mit Belassuug einer Freiheit au das Haupt-

land angliederte, die thatsächlich unhaltbar war, dennoch aber

rechtlich es unmöglich machte, Navarra mit Kastilieu auf der

Bahn eines staatlichen Fortschritts vorwärts zu leiteu. Dagegen



gehörte Isabella als Regeutin zu deu bedeutendsten Förderern jenes

Staatsbegriffs, der im Übergänge aus dem Mittelalter zur Neuzeit

sich herausbildete, und dessen systematisches Wesen treffend mit

dem Namen Regalismus bezeichnet wird. Die charakteristischen

Momente der straffen Zusammenfassung im Innern, und der Ab-

runduncj und Abschliefsunf? nach aufsen hin, sind in ihrer Politik

nicht weniger deutlich zu verfolgen, als in der eines Ludwig XL
Es war eine kühne That, dafs sich Isabella in dem Thronstreit

gegen die angebliche Tochter Heinrichs IV. und ihren Beschützer,

deu König von Portugal, auf das Volk Kastiliens stützte, sie be-

deutet aber insofern einen enormen Fortschritt, als sie schroff,

und wie sich später zeigte, endgültig mit dem Feudalsystem brach,

welches unter den schwachen Königen Johann IL und Heinrich IV.

das Land in unsägliche Verwirrung gebracht hatte. Es ist bekannt

,

dafs Ferdinand der Errichtung der Hermandad, die 1476 einem

wirklichen Volksheere des ganzen Kastilien entsprach , die ernstesten

Bedenken entgegenstellte. Bedenken, die er aus den Gefahren

herleitete, welche die feudalistischen Hermandades der früheren

Zeit der Krone bereitet hatten. Isabella aber wiifste der Her-

mandad ihren demokratischen Charakter zu wahren, und schuf so

gleichzeitig ein mächtiges Bollwerk gegen den alten Feudaladel

in der der Krone ergebenen Bürgerschaft und eine Institution, die

in ihrer Ausdehnung über das ganze Land diesem die Zusammen-

gehörigkeit und Einheit seiner Bestandteile deutlich vor Augen

führte. LTnd diesen Anfängen entsprach ihre ganze Regierung,

deren Hauptgesichtspunkt die Förderung des Einheitsgedankeus

ist. Die berühmten Gesetze von Toro stellten die Prinzipien eines

allgemeinen, für alle gleichen Rechtes auf, das Müuzwesen des

ganzen Landes wurde gesetzlich neu geregelt und in dem maravedi

eine officielle allen kursierenden Münzen zu Grunde liegende Einheit

geschaffen, selbst zu einem über alle Bestandteile Kastiliens gleich-

mälsig sich erstreckenden Mals- und Gewichtssysteme wm-den

Anläufe genommen. Als dann 1491 mit dem Falle Granadas das

letzte maurische Königreich verschwand, wurde die neue Provinz,

nicht, wie einst Valencia von der aragonischen Krone, selbständig

gelassen und nur durch Personalunion mit Kastilien verbunden,

sondern es wurde sofort in den Verbaiid der kastilisclien Provinzen

eingereiht, was seineu äulseren Ausdruck darin fand, dal's eine

neue Stimme in den spanischen Cortes begründet wurde, als deren

Trägerin die Stadt Grauada für das ganze Königreich das Wort
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führte. Neben diesen Bemühungen, die Macht der Krone durch

die Einheit des Landes zu stärken, gehen andere, darauf angelegc,

den Machtzuwachs durch erhöhten Reichtum des Landes zu er-

langen, und diese tragen als charakteristischen Zug die unverkenn-

baren Merkmale eines werden wollenden Merkantilismus an sich.

Im 15. Jahrhundert war Spanien nur reich an Rohprodukten, unter

denen .Wolle, Wein und Eisen die ersten Stellen einnahmen. Da-

gegen bezog es alle Industrieprodukte vom Auslande. Dafs dies

dem Lande einen grofsen Reichtum entziehe, wurde zuerst unter

Isabellas Regiening erkannt, die daun mit allem Eifer daran ging,

eine Industrie zu erziehen. Die übertriebene Reglementiersucht,

die hierbei zu Tage tritt, wurde ebenso selir durch mittelalterlich

zünftische, wie durch merkantilistische Anschauungen befördert.

Merkantilistisch in hohem Grade ist das gesamte von Isabella

eingeführte Zollsystem. Da Spanien Rohj^rodukte in Menge erzeugte,

wurde der Exporthandel frühzeitig begünstigt, so durch das Gesetz,

wonach die einheimischen Exporteure stets vor allen anderen den

Vorrang hatten. Ebenso war das dem Merkantilsystem eigene

Geldausfuhrverbot schon alt. Noch aber hatte es an einer bewufsten

Verbindung dieser Prinzipiei gefehlt, die ihnen den Charakter

eines Systems gegeben hätten. Diese brachte Isabella hinein,

indem sie die Ausländer zwang, den Wert der eingeführten Artikel

in Landesprodukten auszuführen. Es war demnach nur folgerichtig,

wenn im allgemeinen für die Ausfuhr nur die Hälfte des Zolles

erhoben wurde, wie für die Einfuhr. Diese merkantilistische

Richtung fand nun im Lande und bei der Landesvertretung die

unbedingteste Anerkennung. Je weniger Spanien vor der Ent-

deckung Amerikas an Edelmetallen reich war, desto leichter konnte

eine Überschätzung von deren wahrem AVert entstehen, eine

Überschätzung, die bei dem ersten, ausschliefslich nach Spanien

gehenden Zuflufs der amerikanischen Reichtümer eine scheinbare

Bestätigung fand. Das tiefe Eindringen derselben in die Volks-

auschauungen macht es auch erklärlich, wie die Landesvertretung

so eifrig für die unbilligen, den Ackerbau schwer schädigenden

Vorrechte der Herdenbesitzer eintrat; denn ihre Produkte waren

das vorzüglichste Mittel, dem Lande das Gold des Auslandes zu-

zuführen.

Das siud die Keime, des wirtschaftlichen Fortschritts, die

Spanien der Regierung Isabellas verdankt. Sie nahmen aber in

den nächsten Jahren nach ihrem Tode unter aufserordentlichen



— 9 —
Umständen eine Entwicklung, wie sie am wenigsten die grofse

Königin selbst für denkbar gehalten hatte. Als sie znr Unter-

drückung der feudalen AdelsheiTschaft dem dritten Stande einen

weit ffröfseren Autheil an der Staatsverwaltuunj einräumte, konnte

sie freilich nicht ahnen, dafs die Krone einst zu einem solchen

Grade von Schwäche herabsinken werde, dafs dieser Stand seine

Macht milsbraucheu könne. Aber gerade dies ereignet sich un-

mittelbar nach ihrem Ende. Als Ferdinand einsah, dafs er sich

auf den Adel Kastiliens in dem Streite ffegreu seinen Schwienjersohn

nicht verlassen konnte, war es mit seiner Macht im Staate vorbei.

Zum dritten Stande hatte er nie ein persönliches Verhältniss ge-

habt, hatte seine politische Heranbildung stets mit Mifstraueu

beobachtet und in Folge davon auch keine Anhänglichkeit von

ihm zu erwarten. So kam es, dafs er bei seiner Rückkehr nach

Philipps Tode ohne Vertrauen zu den Grofsen, ohne Rückhalt au

dem dritten Stande eigentlich nur eine Scheinregieruug führte.

In Folge davon aber wuchs der Einflufs der Städte und be-

sonders ihrer Vertretung, der Cortes ganz auiserordentlich. Aus

jenen Jahren stammen eine ganze Reihe von Anträgen der Cortes,

wie sie unter Isabella undenkbar gewesen wären, die aber jetzt,

indem sie genehmigt wurden, den Abgeordneten jenes übertriebene

Selbstgefühl beibrachten, welches unter Karl V. zur blutigen Krisis

führte. Auffallend ist es nun, wie überall da, wo diese selbstän-

digen Reichstage sich auf das Gebiet der wirtschaftlichen Gesetz-

gebung begeben, bei. ihnen dieselben merkantilistischeu Ansichten

zu Tage treten, wie wir sie als Kennzeichen der Politik Isabellas

gefimden haben. Die Heranbildung einer heimischen Industrie,

um dem Auslände den Verdienst der Verarbeitung sj^anischer

Produkte zu entziehen, die Erschwerung der Ausfuhr industriellen

Rohmaterials eiuerseits, der Einfuhr von ludustrieprodukten ander-

seits, und endlich die peinliche Soi-ge um den Zuflufs von Edel-

metallen, das sind die wirtschaftlichen Gesichtspunkte, welche

während der Regentschaft Ferdinands und noch lange nachher die

Politik der Landesvertreter charakterisieren. Wie grols der Ein-

flufs dieser Ideen auf den Aufstand der comuneros gewesen ist,

kann man daraus ersehen, dafs unter den fünf Forderungen, über

die sich die Rebellen zu gemeinsamer Verfechtung einigten, zwei

die wirtschafts-politische Sphäre in erster Linie berührten: die

Ausweisung der Fremden und das Verbot der Edelmetallausfuhr.

Auf diesem Gebiete war und blieb Karl V. bis an sein Ende im
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Gegensatze zu eleu iu Spanien herrschenden Anschauungen. That-

sächlich war für ihn eine Beobachtung der merkantilistischen

Politik wie sie die Cortes verhiugten, ein Ding der Unmöglichkeit.

Wer, wie Karl V so viele, an Naturprodukten, wirtschaftlichen

Standpunkten und Gesetzen so überaus verschiedene Länder gleich-

zeitig beheiTschte, der konnte unmöglich in jedem einzelnen der-

selben, noch viel weniger aber in einem unter diesen ein wirt-

schaftliches System beschützen und grofsziehen, welches offen-

kundig auf seine Fahne die denkbar gröfste Ausbeutung der

anderen zu seinem eigenen, territorial eng begrenzten Vorteile

schrieb. Für ihn wäre eine Unterstützung der in Spanien einge-

führten handelspolitischen Gesetzgebung gleichbedeutend gewesen

mit einer Verletzuuo; der wichtigsten Handelsinteresseu seiner an-

deren Unterthanen, ganz besonders der Niederländer, die dem Be-

dürfnisse Spaniens nach ihren Industrieprodukten einen grol'sen

Teil ihres Reichtumes verdankten und ja später thatsächlich durch

den Verlust des spanischen Marktes gezwungen worden sind, ihre

Handelspolitik in andere Bahnen, die der Kolonialpolitik zu lenken.

Aber auch ohne diese politisch-zwingenden Gründe konnte man
von Karl V. erwarten, dals er dem Merkantilsystem nicht geneigt

sein werde. Karl V. war seiner Geburt und seiner Erziehung nach

Niederländer, und unzweifelhaft genossen bis in sein Mannesalter

hinein die Niederländer seine Vorliebe und sein vorzügliches Ver-

trauen. Wenn auch bei seiner spanischen Thronbesteigung ihn die

französische Partei der Niederländer beheiTschte, so konnte ihn

doch diese dem spanischen wirtschaftlichen System nicht nahe

bringen, denn die Zeiten wo Frankreich das Muster eines mer-

kantilistischen Staates war, begannen erst nach Karls V. Tode.

Die Niederländer aber waren sclion damals dasselbe freihänd-

lerische Volk wie später. Sie produzierten in ihi-em Laude so

gut wie nichts, nicht nur ihr Reichtum, sondern beinahe die Mög-

lichkeit ihrer Existenz hing vom Auslande ab. Sie mulsten sieh also

sagen, dafs sie in einer Umgebung merkantilistischer Staaten not-

wendigerweise zu Grunde gehen mül'sten, vn.e andererseits gerade

die Bedürftigkeit anderer Staaten nach ihren Industrieprodukten

die Bürgschaft ihres Reichtums wai-. Diese Anschauungen nun,

die Karl V. von Kindheit an in sich aufgenommen hatte, mulsten

ihn ebenso sehr dem System feindlich gesinnt macheu, wie die

vorher erwähnten Gründe politischer Weisheit. Die Spanier, be-

sonders die Comuneros haben sich nicht eutblödet, Karl X. vorzu-
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werfen, er opfere die Interessen Spaniens denen der Niederlande.

Nichts aber ist unbilliger, als dieser Vorwurf. Allerdings konnte

Karl V unmöglich das Ciegenteil thun, wie die Spanier es ver-

langten, und die Interessen aller seiner Staaten den spanischen

unterordnen, aber nie und nirgends hat er berechtigte Interessen

der Spanier unberücksichtigt gelassen, geschweige denn fremden

geopfert. Dieser Kampf der Priucipien zwischen Karl V und der

kastilischen Landesvertretung, die hierin die traditionellen, durch

den Namen Isabellas der Katholischen gewissermafseu geheiligten

Anschauungen vertrat, geht durch seine ganze Regierung; er be-

ginnt mit dem Streit um die aragouesische Zollgrenze im Jahre

1525 und endigt, oder vielmehr endigt noch nicht einmal mit den

von den Spaniern mit Unrecht so schroff verurteilten Gesetzen

von 1552. Es war möglicher Weise die Abneigung gegen die

merkantilistische Überschätzung der Edelmetalle, die Karl V die

grofse Sorgfalt eiuflöl'ste, mit der er bemüht war, die natürlichen

Kräfte des Landes zu entfalten. Auch hier können ja niederländische

Eindrücke mit auf ihn eingewirkt haben und ihm den Wert
von Dingen, die der Heimat oft schmerzlich fehlten, höher erscheinen

lassen, jedenfalls aber verdient sein Bestreben, den Ackerbau,

Wein-, Oelbau und die Viehzucht Kastiliens zu befördern, um so

höhere Anerkennung, je weniger auf diesem Gebiete die Initiative

des Landes ihm die Wege zu einer gesunden Entwickehmo; anzeigte

und bahnte. Die Versuche, in Spanien eine mehr freihändlerische

Politik heimisch zu .machen und der freien Konkurrenz die Aus-

nutzung günstiger Konjunkturen zu überlassen, die die Zeit seiner

Regierung ja in ungewöhnlicher Menge bot, scheiterten freilich

vollkommen. Seine Bemühungen, das Indien-Mono^iol Sevillas zu

brechen, Amerika allen seinen Unterthaneu, nicht nur den Spaniern

zugänglich zu machen, sind ebenso gescheitert, wie die viel be-

scheideneren Anläufe, die egoistischen Zwecken dienenden Zoll-

schranken zwischen Kastilien und Aragon zu beseiticjen. Es gelang

ihm nirgends, in das merkantilistische System eine wirkliche

bedeutende Bresche zu legen, wohl vorwiegend aus dem Grunde,

weil er es verschmähte, dem Lande die eigene Wirtschaftspolitik

trotz seines Widerstrebens aufzuch'ängen. Deshalb aber war seine

Politik nicht fruchtlos, denn es gelang ihr wenigstens, die schäd-

lichen letzten Konsequenzen des Systems nicht zur Durchführung

kommen zu lassen, ganz abgesehen davon, dafs er durch die Art

der Ausführung manchem schädlichen Antrage der Cortes die Spitze
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abbrach. Es ist kaum glaublich und nach den Erfalirungen der

folgenden Regierungen sogar in hohem Grade unwahrächeinKch

,

dafs Spanien ohne diesen inneren Kampf in seiner Wirtschafts-

politik zu der Blüte gelaugt wäre, die es um die Mitte des

Ki. Jahrhunderts besafs. Daraals war Spanien nicht nur mit den

wichtigsten Bedürfnissen des Daseins vom Auslande unabhänsing,

sondern es hatte sogar in freier Konkurrenz auf einer ganzen

Menge von Gebieten die Produkte des Auslandes vom spanischen

Markte verdrängt.

War Karl V. in seiner Gegnerschaft zum Merkantilismus in

einen gewissen Gegensatz getreten zu Isabella der Kathohschen,

so hatte er die andere, für eine gedeihliche Entwickelung des

Landes nicht weniger wichtige Aufgabe, die Einiguugsarbeit, ganz

iu ihrem Sinne weiter geführt. Die Niederwerfung der Comuneros
hätte unbedingt Isabellas Billigung gefunden, denn der Aufstand

stellte ihr Werk, die Vereinigung aller Kräfte durch ihr Gleich-

gewicht wieder völlig in Frage. Aber er ging weiter. Isabellas

Steuergesetzgebung, obwohl gleichmäfsig über das ganze Land
ausgedehnt, hatte einen sehr mittelalterlichen Charakter getragen.

Die Alkabala, ihre einzige allgemeine Einnahmequelle, war einer

Marktsteuer ähnlich und als solche bei Erhebung in natura für

grölsere Bezirke beinahe undurchführbar. Schon unter Isabella

hatte das zeitweilig, unter Karl V. und seinen Nachkommen fühi-te

es zu einer beständigen Ablösung, in welcher Karl V. leider ver-

geblich die ganze Summe mittelalterlicher Steuerüberreste ein-

zubegreifen suchte. Er war meines Wissens der erste, der das

Projekt einer einzigen allgemeinen direkten Steuer aufstellte, ein

Projekt, das nachmals in verschiedenen Formen unendlich oft

wieder aufgetaucht ist, ohne dals es je seiner Verwirklichung auch

nur nahe gebracht werden konnte. In enger Verbindung damit

stand die demselben Geiste entsprungene Idee einer Umbildung der

Cortes, in denen Karl V. nicht nur eine beratende Versammlung

haben wollte, sondern die er zu einer thätigen Mitwirkung an der

R(^gierung und Staatsverwaltung herzuziehen wollte. In diesem

Sinne war den ständigen De})ntierten der Cortes ein sehr weiter

A\'irkungsla-eis zugedacht. Allein da das Land sich einmal im

Gegensatze zu seinem Regenten fühlte, so brachte es allen seinen

Reformplänen eine ablehnende Gesinnung entgegen, auch denen

sogar, die eine Erweiterung der Vollmachten des Landes betrafen.

Dies Übelwollen verfolgte Karl V. überall und hat nicht wenige
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seiner verständigsten Mafsregeln vereitelt. Hier war nun Philipp II.

in einer viel günstigeren Lage.

In ihm zuerst steigern sieh die regalistischen Anschauungen

zu dem Typus, dem Ludwig XIV. mit seinem I'etat c'est moi

charakteristischen Ausdruck gegeben hat. Seine finanzielle Gesetz-

gebnug, die in vielen Fällen selbst verschmähte, sich den Schein

einer Anerkennung durch die Cortes zu verschaffen, belegt mit

unzähligen Beispielen die regaHstische Theorie, dafs der König Herr

ist nicht nur über alles herrenlose Gut, sondern über Hab und

Gut aller seiner ünterthanen. Am schärfsten tritt dies hervor in

den Verkäufen der Gemeindeländereieu, die schliefslich dahin führen,

dafs die Gemeinden geradezu eine Abgabe dafür entrichten, dafs sie

ihre Ländereien behalten dürfen. Ebenso willkürlich schaltete er

aber auf allen Gebieten der Staatswirtschaft, und den Vorstellungen,

welche die Cortes dagegen erhoben, wurde immer nur das Eine

entgegen gehalten, dafs zwingende Gründe den König veranlaist

hätten, so zu handeln. Wälirend Philipp IL im einzelneu einer

der gerechtesten Monarchen war, die je auf einem Thi'one gesessen,

vor dem kein Ausehen der Person und des Standes die geringste

Abweichung von dem strengen Rechte begründen konnte, waren

seine Handlungen gegen das Volk im ganzen, gegen das nationale

Wohl die unzweifelhaftesten Ungerechtigkeiten, die nur darin ihre

Entschuldigung fanden, dafs er sich selbst als die Verkörperung

des Staates ansah, und seine Interessen ausnahmslos mit denen des

nationalen Wohles identifizierte. Trotz alledem aber hatte Philipp IL

während seiner ganzen Regieruugszeit nicht einmal auch nm* an-

nähernd einen solchen Widerstand gegen seine Pläne beim Laude

und bei dessen Vertretern gefunden , wie er seineu Vater auf Schritt

und Tritt verfolgt hatte. Das findet seine Erklärung nur darin,

dafs Philipp IL vollkommen in denselben Ansichten und Meinungen

befangen war, die in dem spanischen Volke seiner Zeit herrschten.

Die Anfänge seiner Wirtschaftspolitik entsprachen ziemlich voll-

ständig dem, was das Land so lange sich vergeblich bemüht hatte,

Karl V. abzuringen, einer Anerkennung der merkantilistischen

Prinzipien. Ihm, der in Spanien aufgewachsen, von Kindheit auf

nur von Spaniern beraten worden war, waren diese Anschauungen

ebenso ohne sein Zuthun in Fleisch und Blut übergegangen, wie

Karl V. die niederländischen, und da er weder dieselbe Länder-

menge beherrschte, wie sein Vater, noch auch wie dieser, Ver-

ständniss dafür besafs, die nationalen Eigentümlichkeiten seiner
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verschiedeneu Unterthauen zu beobachten und zu schonen, so

stimmte er sogar darin mit den Anschauungen des spanischen

Volkes überein, dafs er dieses für das vorzüglichste hielt und seine

Interessen in der gesamten Ausdehnung seiner Monarchie zu den

liestimmenden machte. Indem dies durch einige Mafsregelu seiner

ersten Regierungsjahre dem Volke deutlich vor Augen trat, hatte

er die Fäden der Vereinigung zwischen dem Thi'one und dem

Volke wieder angeknüpft, die nach Isabellas Tode trotz der auf-

richtigen und wohlwollenden Bemühungen Karls V. zerrissen ge-

blieben waren. So erklärt es sich, dafs Philipp II. und IsabeUa

die Katholische die beiden populärsten HeiTscher in Spanien

geworden sind. Wäre das Volk nicht verblendet gewesen dadurch,

dafs es endlich eine Regierung diejenigen Bahnen wandeln sah,

die es selbst für die einzigen zu einem glücklichen Ziele führenden

hielt, so hätte es bald genng erkennen müssen, dafs mit den

Jahren in der Politik Philipps II. eine merkliche Veränderung

eintrat, in einem Sinne, der keineswegs den Wünschen des Volkes

entsprechen konnte. Während nämlich in den ersten zehn bis

fünfzehn Jahren Philipj) II. in entschieden merkantilistischen Bahnen

wandelte und seine wirtschaftlichen Gesetze theoretischen An-

schauungen dieses Systems zu entspringen schienen, wurden von

den siebziger Jahren an ganz andere Gesichtspunkte für seine

Politik mafsgebend, Gesichtspunkte, die nicht nur mit den wirt-

schaftlichen Zuständen des Landes nichts zu thun hatten, sondern

deren Interessen geradezu verletzten. Es ist unendlich sojiwer,

bei dem Niedergänge der spanischen industriellen Blüte, der un-

streitig in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ])eginnt, die

Ursachen streng zu unterscheiden von den ersten Symptomen der

Wirkung, die selbst wieder zur Beschleunigung des Niederganges

Veranlassung wurden. Dafs die ausschlielslich finanzielle Politik,

die Philipp IL etwa seit 1570 befolgte, der eigentliche Krebsschaden

war, der die Blüte Spaniens auf wirtschaftlichem Gebiete ver-

nichtete, erscheint mir zweifellos. Einen starken Faktor aber, der

in Verbindung damit wirkte, sehe ich in den schädlichen Folgen,

die das IMerkautilsystem unter den damaligen Umständen für

Spanien haben nnifste. Es war um die Mitte des Jahrhunderts

gelungen, die Ausländer, soweit sie nicht in Spanien selbst in-

dustrielle Unternehmungen leiteten , fast ganz vom spanischen

Markte zu verdrängen. Die schutzzöUnerische Politik des Merkantil-

systems, zu welcher sich seit 1552 auch die Regiening bekannte,
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hatte wirklich eine Industrie im Laude grolsgezoffeu , allein die

Bedingungen, unter denen diese existierte, waren so abnorm, dafs

die Konseqnenzen des Systems selbst sehUelslich zum Sturze des-

selben beitragen oder die Industrie des Landes ruinieren mufsten.

Dafs das letztere geschah, war die Folge davon, dafs die Regierung

mit derselben Blindheit an dem Systeme festhielt wie das Volk.

Da nämlich der Edelmetallzuflufs in Spanien ein völlig abnormer

war, trotzdem aber Volk und Regierung in ihm den wahren

Reichtum erblickten und einen ausgleichenden Abflufs zu verhindern

suchten, so wuchs die Landesindustrie empor wie eine Treibhaus-

pflanze, die bei übeiTcicher Nahrung in unglaublich kurzer Zeit

die Blüte erreicht, dann aber keine Säfte mehr übrig hat, Früchte

zu reifen und neue Blüten anzusetzen. Die rapide Preissteigeruncr,

wie sie das Gold von Amerika in Sjjanien hervorrief, war sehr

geeignet, der kaum begründeten spanischen Industrie eine grofse

Ausdehnung zu geben und dem Handwerker reichen Lohn zu

gewähren. Es war aber ein Ding der Unmöglichkeit, dafs diese

günstigen Erwerbsverhältnisse lange andauerten, weil die allgemeine

Steigerung der Preise einen Ausgleich bringen mufste. Nach diesem

aber befand sich Spanien in der eigentümlichen Lage, dafs seine

Industrie, die ihm im internationalen Verkehre Geld ersparen

sollte, im inländischen Verkehre ihm so enorme Summen kostete,

dafs das Ausland, selbst nach Zahlung aller scliutzzöUnerischen

Eingangszölle bei weitem billiger bei gleicher Güte liefern konnte.

Dafs dies nicht lange verborgen bleiben konnte, leuchtet ein, und

damit war der noch nicht genügend eingewurzelten spanischen

Industrie das Urteil gesprochen. Die Übelstände, die Karl V.

vergeblich durch einen freieren Verkehr der Länder seiner Bot-

mälsigkeit untereinander zu beschwören versucht hatte, mufsten

natürlich um so schneller über das Land hereinbrechen, je un-

bedingter die Regierung den Wünschen des Landes nach Schutz-

und Ausuahme-Mafsregeln nachgab. Das war der grofse Fehler,

den Pliihpp II. beging, als er seine Politik diesem Systeme unter-

ordnete. Das Volk freilich erkannte diesen Fehler zunächst so

wenig wie Philipp selbst, es lohnte ihm im Gegenteil seinen An-
schlufs an die Volkswünsche, indem es seiner Politik auch dann

noch keinen Widerstand entgegensetzte, als sie längst aufgehört

hatte, ein anderes System als das der gröfstmöglichen Geld-

erpressung zu verfolgen. Wieder die Verdreifachung der Alkabala

noch die Millionensteuer vermochte es , dem Könige seine Popularität
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zu eutzieheu, und nach Generationen noch galt Philipp II. für den

gröfsten spanischen Monarchen, einzig deshalb, weil er auf dem
Throne die Verkörperung der spanischen Volksans^.-hauungen war.

In dem nächsten Jahrhundert nach seinem Tode kann man
eigentlich kaum mehr von einer wirtschaftlichen Politik der einzelnen

Regenten oder ihrer Minister sprechen. Die beinahe ununter-

brochenen kriegerischen Verwickelungen nahmen fast ausschliefsHch

das Interesse der Regierung in Anspruch, und selbst in den kurzen

Friedenspausen kam man selten darüber hinaus, auf Abhülfe für

die beständig wachsende Finanzkalamität Bedacht zu nehmen.

Mehr noch als in den letzten Jahren Philipps IL war die innere

Politik eine reine Finanzpolitik geworden, und da die Regierung

mehr und mehr den Charakter einer absolutistischen annahm,

fanden selbst die Cortes, soweit sie überhaupt noch zusammen-

traten, keine Gelegenheit mehr, auf die Staatsverwaltung in irgend

einem Sinne einzuwirken. Wo die Regierung in ihren Verord-

nungen einen wirtschaftspolitischeu Standpunkt überhaupt erkennen

läfst, da ist es allerdings nach wie vor ein merkantilistischer. So

könnte man einen solchen in den 1603 von dem Herzog von Lerma

erlassenen Zollgesetzen sehen wollen. Eigentlich aber sind selbst

diese Verordnungen nur eine Fortsetzung des Krieges gegen die

Niederlande auch auf einem anderen Felde als dem der Waffen.

Einen Anlauf zu einer erneuten Wh'tschaftspolitik schien der grol'se

Staatsrat von 1617 nehmen zu wollen; thatsächlich hatten seine

Erlasse die Folge, dafs die Regierung während einer Anzahl von

Jahren noch einmal Fragen aus diesem Gebiete ernstlicher in Er-

wägung nahm. Allein die praktischen Erfolge dieser Erörterungen

waren doch kaum mehr als ein Zurükgreifen auf dieselben Hülfs-

mittel, die oft vorgeschlagen und mehr oder minder eingehend

erprobt, sich immer nur als ungenügende Notbehelfe ausgewiesen

hatten, mehr geeignet, das Drängen nach Reformen zum Schweigen

zu bringen, als dem Avirklichen Notstande abzuhelfen. Dafs sie

vollständig zu den merkantilistischen Anschauungen pafsten, wie

Volk und Regierung sie hegten, versteht sich von selbst. Trotz

mancher Verschiedenheiten in den einzelnen Mafsregeln , war Olivarez

doch dem Systeme nach nur ein Fortsetzer dieses Staatsrats, und seine

wirtschaftlichen Anordnungen waren ebenso unbedeutend und blieben

ebenso wirkungslos, wie die seiner Vorgänger. In der Regierung

Karls II. aber erstarb vollends alles Interesse, welches über die augen-

blickliche Befriedisjung des drückendsten Notstandes hinausging.
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Wilhrencl so die drei letzten habsl)urgischen Regierungen in

wirtschaftlichen Angelegenheiten einen Stillstand bedeuteten auf

dem Standpunkte der Entwickelung, den Philipp IL durch seine

Gesetzgebung eingenommen hatte, machten die wirtschaftspolitischen

Anschauungen in derselben Periode im Volke ganz aufserordeut-

liche Fortschritte. Tu die Regierungszeit Philipps III. fallen die

Anfänge der spanischen nationalökonomischen Litteratur, die wäh-

rend zweier Jahrhunderte eine grolse Reihe der hervorragendsten

Geister beschäftigt hat. Es soll damit keineswegs gesagt sein,

dafs man nicht schon früher sich damit beschäftigt hätte, über

Fragen der Nationalökonomie gelegentlich nachzudenken. Es

würde sogar unschwer gelingen, aus den Aufsemngen einzelner

Schriftsteller so viel herauszulesen, dafs man ihre mehr oder minder

befangene Stellung zu dem heiTschenden merkantilistischen Systeme

bestimmen könnte. So ist Mercados Abhandlung über die kauf-

männischen Geschäfte aus dem Jahre 1565 ein klarer Beweis für

die unumschränkte Herrschaft der Edelmetallüberschätzuug, wie

sie ans allen Akten der Regierung dieser Jahre in voller Über-

einstimmung herausklingt. Aber die Schriftsteller des 16. Jahr-

huuderts streifen nur gelegentlich das uatioualökonomische Gebiet;

eine eingehende Beschäftigung damit machte zu jener Zeit der

blühende oder doch gesunde Zustand des Landes noch überflüssig.

Als es aber mit dem Reichtum, mit der Industrie, der Volkszahl

u. s. w. bergab, und zwar merklich schnell bergab ging, da tauchten

mit einem Male die Schrifsteller auf, die die Ursachen dieses Ver-

falles zu ermitteln und Wege der Abhülfe aufzufinden suchten.

Bei dem ultrakatholischen, bei Philipp IL und III. entschieden

bigotten Standpunkt, den die Regierung zur Herrschaft gebracht

hatte, kann es uns nicht wunder nehmen, eine Richtung unter

diesen Schriftstellern zu finden, die in naiver Befangenheit den

Niedergang SiDaniens als eine Strafe des Himmels betrachtet und

in dessen Versöhnung das einzige Mittel sieht, den früheren Zu-

stand wiederherzustellen. Bezeichnend für diese ist eine Denk-

schrift an Philipp IV. vom Jahre 1622, vielleicht eine der spätesten

Manifestationen ihrer Ai-t. Hier wird das Bündnis Karls V. mit

Heinrich VHI. von England als der Ausgangspunkt alles Unglücks

hingestellt, und das Ende vom Liede ist natürlich die Warnung

an Philipp IV., in die Vermählung des Prinzen von Wales mit

der Infantin Maria zu willigen. Ein gleiches Erstaunen erfalst

einen, wenn man die Ausführungen Navarretes zu den Beschlüssen

llUtoriächu Untcrsuclmiifreii 9 O
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des Staatsrats von IG 17 liest. Auch hier wird der uüchteme

Gegenstand vollkommen in die Sphäre religiöser Transscendenz

erhoben, mit einem grofsen Schatze biblischer und klassischer

Citate umwoben, so dafs man schliefslich das Buch mit der Über-

zeugung aus der Hand legt, dafs die merkantilistischen Satzungen

ihre unbedingte Gottgefälligkeit aus der Bibel nachweisen könnten.

Dagegen fehlt es auch nicht an einsichtigeren und besseren Ab-
handlungen schon aus ziemlich früher Zeit. Philipp II. hatte nicht

umsonst den hohen Wert der Statistik für die Staatsverwaltung

erkannt. Seine nur allzu weitschichtig augelegte Ortsstatistik

und die gegen das Ende seiner Regierung in ganz Kastilieu durch-

geführte Zählung der steuerpflichtigen Einwohner hatten in weiten

Kreisen das Interesse für derartige Gegenstände rege gemacht.

Diesem Umstände verdanken wir es wohl in erster Linie, dafs wir

in den universal- und lokalgeschichtiichen Werken dieser und der

folgenden Regierung eine so reiche Fülle von statistischen Angaben
finden, wie sie in den Geschichtswerken anderer Völker in jener

Zeit weder gleich zahlreich noch gleich zuverlässig zu finden sind.

Auf diesem Materiale haben aber gleichzeitig auch die national-

ökonomischen Autoren ihre Schlüsse aufgebaut. Dafs mancher

unter ihnen aus seinem immerhin beschränkten Materiale zu kühne

Schlüsse auf die Allgemeinheit gezogen hat, deren Unhaltbarkeit

der Gang der Ereignisse gezeigt hat, braucht uns deshalb noch

nicht milstrauisch gegen seine Grundlagen zu machen, denn die

Thatsache umfassender statistischer Aufnahmen unter Philipp II.

bestätigt sich mehr und mehr bei Durchforschung der spanischen

Archive.

Durch klare Erkenntnis der wahren Fehler und dm*ch folge-

richtige Anordnung ihrer Schlüsse nimmt unter den ältesten

Sclu-ifteu dieser Art die Denkschrift von Medina del Campo über

den Niedergang der dortigen Märkte aus dem Jahre IGOG eine

hervorragende Stellung ein. Klarer als in dieser ist das merkan-

tilistische Prinziji nicht oft zur Darstelluug gebracht worden,

wenn sie z. B. nachrechnet, dafs der Niedergang Spaniens von der

Zeit her datiere, wo zuerst seine Handelsbilanz gegen das Ausland

zu Ungunsten Spaniens abschlofs. Aber wie die Irrtümer, so sind

auch die richtigen Gedanken des Systems mit anerkennenswerter

Klarheit und Folgerichtigkeit durchgeführt. Die meisten National-

ökouomen des 17. Jahrhunderts sehen die einzig mögliche Rettung

des spanischen Wohlstandes in der Wiederherstellung seiner In-
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clustrie, wie dies nach merkautilistischen Lehrsätzen nicht anders

sein kann. Noch ziemlich beschränkt in dieser Beziehung ist der

Horizont des Sancho de Moucada, der für den Standpunkt der

Wissenschaft in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts als

Typus gelten kann. Seine Schrift siiringt noch ziemlich unvermittelt

von einem Gegenstande zum andern, er mengt, wenn auch nicht mehr

theologische Weisheit, so doch eine ganze Anzahl unwissenschaft-

licher aber volkstümlicher Anschauungen unter seine Folgerungen,

die darin gipfeln, dafs man die Industrie zu beleben suchen müsse,

um dem Lande die Millionen Dukaten zu erhalten, die es alljährlich

an das Ausland für ludustrieartikel bezahle.

Je anhaltender und eingehender man sich mit Fragen dieser

Art beschäftigte, desto mehr näherten sich auch die National-

ökonomeu richtigeren, von dem herrschenden Systeme nicht mehr

sklavisch abhängigen Ansichten. So hatte z. B. MartinezdeMata,
der um die Mitte des 17. Jahrhunderts sclirieb, recht wohl ein

Verständnis dafür, w^elcher Segen dem Lande daraus erwachse,

dafs eine bedeutende Industrie eine zahlreiche Bevölkerung zu er-

nähren im stände sei, — eine Erkenntnis, die übrigens mit voll-

kommener Klarheit schon in einem officiellen Schriftstück der

Cortes von 1579 zum Ausdruck gebracht wird, — dennoch sieht

auch er in der Industrie nicht mehr als den Stein der Weisen,

der die einfachsten Rohprodukte in Silber und Gold verwandeln

könne.

Als unter Karl II. die Not am empfindUchsten wurde, er-

standen nicht nur die zahlreichsten, wenn auch meist unfrucht-

baren juutas, sondern auch die Litteratur über die wirtschaftliche

Lage des Landes erlaugte ihre gröfste Ausdehnung. Allein nur

nach der Zahl der Werke, denn an innerem AVerte reichen nur

wenige unter ihnen an das heran, was Martinez de Mata bereits

gefunden und ausgesi^rocheu hatte. Nur einmal erhob sich ein

Schriftsteller, dessen Name nicht einmal auf uns gelangt ist, zu

einer Höhe der Erkenntnis, die fast an die moderne Auffassung

erinnert. In einer Denksclu'ift, die Karl IL im Jahre 1G86 über-

reicht wurde, findet sich die folgende Ausführung: Das kostbarste

Metall, das unentbehrlicliste, vortrefflichste und sicherste, das es

je gegeben und jemals geben wird, das ist der Schweifs, der auf

der Stirne perlt; er mufs für das einzige Mittel gelten, welches

ein kräftiges Staatswesen erhalten kann. Denn da, wo er fehlt,

hat auch Gold und Silber nicht lange Bestand, denn er allein ist

2*
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die Münze, die iu aller Welt deu gleichen, den höchsten Wert
besitzt." Allein das Spanien Karls II. war in allzu tiefer Lethargie

versunken, als dafs die Stimme eines einzelnen Propheten es hätte

erwecken können. Erst die Jahre tiefen Elendes und schwerer

Kämpfe und der Einflufs neuer, auf anderem Boden empor-

gewachsener Anschauungen vermochten es, in dem tief zerrütteten

Lande die Keime neuer, geordneter und gedeihlicher Eutwickelung

zu lesreu.



III.

Bodenkultur.

Die spanischen Schriftsteller des 16. und 17. Jahrhunderts

verweilen mit Vorliebe bei den Berichten der Alten über den

Reichtum und die Fruchtbarkeit des spanischen Bodens. Und
doch, wie wenig glich ihr Vaterland dem Lande, das alljährlich

seine kornbeladenen Schiffe nach der Tibermüudung sandte, um
den Hunger in der weltbeherrschenden Siebenhügel -Stadt zu

stillen. Es war auch nicht zu verwundem, dafs der Boden ver-

ödete, auf dem während 700 Jahren der furchtbarste Kampf, der

Krieg um den Glauben fast ununterbrochen getobt hatte. Mit

jener bedürfnislosen Emsigkeit, welche die meisten orientalischen

Völker auszeichnet, hatten sich die Mauren nach der Eroberung

der Bodenkultur angenommen. Unter ihren fleifsigen Händen
hatten die römischen Wasserleitungen nicht nur die Städte ver-

sorgt, sondern auch in den trockenen Hocheben von Kastilien und

Aragon die Felder bewässert, und mit reichlichen Ernten lohnte

der Boden die Arbeit des Landmauns. Ihnen verdankte Sevilla

jenen unvergleichlichen Olivenwald, das Ajarafe, dessen Ol allein

ausreichte, ganz Spanien zu versorgen, und dessen Früchte an

Gröfse und Güte von keinen anderen in der ganzen Welt über-

troffen wurden. Sie hatten in Grauada, Murcia und Valencia die

Kultur des Maulbeerbaumes vervollkommnet, um jene Seiden-

gewebe zu fabrizieren, die während des ganzen Mittelalters un-

übertroffen waren.

Da ihre Arbeit reichen Lohn fand, wrichs mit dem Reichtum

des Landes die Verfeinerung der Sitten, so dafs die arabische

Kultur auf spanischem Boden zu einer Blüte gedieh, wie sie

kaum in Arabien selbst erreicht worden war. Wie dürftis nahmen
sich neben den glänzenden und üppigen Höfen von Saragossa, von
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Sevilla, von Granada die christlichen Königreiche der Halbinsel

aus. Die rauhen Bergländer des Nordens, auf welche die Christen

anfiinglich beschränkt waren, boten ihnen kaum die Mittel, auch

nur die notwendigsten Bedürfnisse zu befriedigen. Nur in schmalen

Thalstreifen duldete der Boden den Ackerbau; die Rebe reifte

keine weinspendenden Trauben; nur einzelne Früchte des Nordens

gediehen au den Abhängen des Gebirges. Dagegen lieferten die

Berge eine Fülle von Eisen, als wenn sie selbst den Christen den

Weg zum endlichen Siege zeigen wollten. Hier lernten die

Spanier ein dürftiges Leben, voll von Anstrengungen und Kämpfen,

lieb zu gewinnen, eine Eigentümlichkeit, die dem spanischen Sol-

daten zu allen Zeiten und überall getreu gebheben ist.

Die Lebensbedürfnisse, welche der heimatliche Boden ihnen

versagte, suchten sie von dem Überflusse ihrer Feinde zu er-

beuten. Auch wenn keine grofseren Kriegszüge unternommen

wurden, fielen sie um die Zeit der Ernte in das maurische Gebiet

ein, schleppten fort, was sie tragen konnten, uud zerstörten sengend

und brennend, was sich nicht in Sicherheit bringen liefs. So

verlor Kastilieu, noch ehe es dauernd in die Hände der Christen

fiel, einen guten Teil seiner Fruchtbarkeit. Die römischen und

maurischen Wasserleitungen wurden im ELriege zerstört uud die

Spanier wollten und konnten die Bauten ihrer Feinde nicht wieder

aufrichten. Wo aber das Wasser fehlte, lohnte der Boden nicht

mehr ausreichend die Mühe des Bebauers, und so schwand mit

dem Vordringen der Christen der Reichtum des Landes au Ge-

treide und an Früchten nach dem Süden. Dazu aber kam noch

ein anderes. Je weiter die Christen im Thale des Ebro und gegen

das Thal des Tajo in die Ebene hinein vordrangen , desto mehr

wurden ihre Felder derselben Gefahr feindlicher Zerstörung aus-

gesetzt, die sie so lange über die Felder der Mauren verhängt hatten.

So wurden sie notwendigerweise dazu geführt, auf eine andere

Art der Bodenbenutzung zu sinnen, die der Gefahr der Vernicht-

ung durch feindlichen Überfall weniger ausgesetzt war, als die

Bestellung der Felder mit Getreide. Schon in den Bergen von

Asturien und Galizien, wo der Getreidebau keinen Reichtum zu

begründen vermochte, mag dieser vorwaegend in Herden von

Rindern und Schafen bestanden haben, die auch in den Bergen

ihre Nahrung fanden. Hinter den vordringenden Heerscharen

zogen auch die Herden in die Ebenen hinab, und sie konnten

sich um so eher bis in die Nähe des feindlichen Gebietes vor-
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wagen, als sie schnell vor einem feindlichen Angriffe in die Wälder

hinein zu entweichen vermochten. Wenn dann der Landmann
die Früchte seiner Arbeit in den Staub getreten oder durch Feuer

vernichtet sah, rettete der Herdenbesitzer nicht nur sein Eigen-

tum für sich selbst, sondern er blieb auch im stände, dem Staate

zu allen Zeiten die schuldigen Tribute zu entrichten. So kam
es, dafs bald die Regierung dem Herdenbesitze ihre Begünstigung

zuwandte; die älteste Grundlage für die ausgedehnten Privilegien

des Verbandes der Herdenbesitzer, der Brüder der mesta. Mit

dem dopi^elten Vorteil, dem persönlichen und dem staatlichen,

verband sich aber noch ein drittes Element zur Bevorzugung der

Herdenwirtschaft vor dem Ackerbau. Nötigte dieser zu einem

sefshaften Leben bei friedlicher, aber andauernder Arbeit, so bot

jene durch das Umherziehen in der Einsamkeit, durch den Kampf
mit wilden Tieren, mit Räubern, mit den Elementen eine be-

ständige Abwechselung. Der Kampf aber war recht eigentlich

das Lebenselement der spanischen Bevölkerung; ihni verdankte

einzig der Mann sein Ansehen im Volke, aus dem Kampfe war

der Adel des Landes hervorgegangen, im Kampfe eröffnete sich

noch für jeden die Aussicht, den Besten des Landes gleichgestellt

zu werden. So kam es, dafs die Spanier zwar vorzügliche, tapfere

Hii'ten und Jäger, aber schlechte Ackerbauer waren. Und nun

erklärt sich die auffallende Erscheinung ganz von selbst, dafs die

Fruchtbarkeit der satanischen Landschaften in direktem Verhältnis

steht zur Dauer ihrer Unterjochung durch die Mauren. Das

Land von Burgos au bis zum Meere, Biscaya, Guipuscoa, Galizieu,

Asturien, Leon sind seit der ältesten Zeit als unfruchtbar bekannt

gewesen; Alt-Kastilien aber und Aragon, die im 16. Jalirhundert

nur noch dürftigen Ackerbau besafsen, waren zur Maurenzeit nichts

weniger als unfruchtbar. Im Süden endlich vereinigte sich das

milde Klima mit der langen, sorgfältigen Bodenkultur der Mauren,

um eine Fruchtbarkeit hervorzubringen, die noch ein Jahrhundert

den Sturz des letzten maurischen Reiches überdauerte ').

Diesen Vorbedingungen entsprechend hatte sich die Boden-

^) Bei den langen Verhandlungen, die dem Projekte einer Mehlsteuer

in den Cortes von 1579 gewidmet sind, werden die agrarischen Verhältnisse

des Landes sorgfältig erörtert. Actas de la cortes de Castilla. VI. pg. 441 ff.

An einer anderen Stelle wird wiederholt der Unfrnchtharkeit und Armut des

nördlichen Kastiliens gedacht, wo das Mehl mit allen möglichen Zuthaten

gemischt wii'd, da es allein als Nahrungsmittel unerschwinglich ist. ib.
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kultur der spanischen Reiche weiterentwickelt, bis unter Ferdinand

und Isabella fast die ganze Halbinsel unter einem 8cepter vereint

wurde.

Die HerdenWirtschaft ei-fi'eute sich der ausgedehntesten Vor-

rechte. In den Hügelländern von Kastilien und in den Ebenen

von Estremadura waren enorme Flächen als Weideland reser-

viert. Zwischen diesen vermittelten, Heerstrafsen gleich, 90 Ellen

breite Streifen Weidelandes den Verkehr, und wehe dem Land-

manne, der auch nur eine Furche breit in diese Strafsen eindrang.

Jenes System von Weideländereien gehörte den Brüdern der mesta,

ihre vereinigten wandernden Herden, die cabana real, standen unter

dem besonderen Schutze der Krone, und eigene Richter hatten

darüber zu wachen, dal's auch kein Titelchen der alten Vorrechte

verletzt werde. Nach Millionen allein zählten die Schafe — um
von Rindern, Schweinen, Ziegen ganz zu schweigen, — die in jedem

Frühjahre hinaufzogen in die kastilischen Berge und in jedem

Herbste wiederherabkamen an die Ufer des Guadiana, um dort

zu überwintern. Sie zahlten nur an den Grenzen Kastiliens einen

Zoll, das servicio y moutazgo, genossen aber dafür das Vorrecht,

dal's sie Weideländereien zu festgesetzten Preisen pachtweise über-

lassen bekommen mulsten, und dais kein anderer Herdenbesitzer

durch Überbieten der Pachtsumme ihnen das Land abspenstig

machen durfte. Aufser diesen wandernden Herden, die haupt-

sächlich die AVolle für die Ausfuhr lieferten, besafs Spanien eine

drei- bis vierfache Anzahl stehender Herden, deren Besitzer zum

Unterschiede von den Brüdern der mesta wenigstens in manchen

Teilen des Landes riberiegos und serranos genannt wm'den. Ge-

nossen sie auch nicht die weitgehenden Privilegien der mesta, so

wurden sie doch noch weit mehr als Landbebauer dm*ch die Ge-

setze begünstigt, denn, so sagt das Gesetz, die Herden von Vieh

bilden den wesentlichen Reichtum dieses Landes'-).

^) Über die Clescliiclite der Mesta vgl. Feruaudo Cos-tiayon, La Mesta

iu Revista de Espafia. tomo IX. pg. ;3*29—366 u. toni. X. jig. 0—39. Die

wichtigsten Gesetze darüber bilden den tit. 1-4 des 3. Buches der Nueva

Kecopilacion de las leyes de Espana. — Xach dem Gesetze waren zwar

Felder, (lärten, AVeinberge und Weiden für das Ackervieh und für die stehen-

den Herden sicher vor der cabana real, thatsiichlich aber zogen die Herden

nach der Ernte auch in die Wein- und Olgärten. und von der Sicherheit der

Weiden für die stehenden Herden uiebt der Trozels zwischen der mesta und

den riberiegos um das .lalir ir)ti() ein trauriges Bild. Actas. II. pg. TJl. 132
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Dagegen wiir der Ackerbau seit eleu Zeiten der Rückerobe-

rung nie wieder zu seiner alten Blüte gediehen. An freien

Bauern, die auf ihre eigene Rechuuug den Boden bestellten, fehlte

es fast ganz. In den nördlichen Provinzen waren es die Hintersassen

der grofsen Herren und der Kirche, die den Acker bestellten, aber

mit der Nachlässigkeit, die der Bebauung des fremden Bodens

stets anhaftet. In Andalusien, Granada und Valencia waren es

besonders die Nachkommen der Mauren, die unglücklichen moris-

cos, die den Ackerbau auf einer verhältnismäfsig hohen Stufe er-

hielten. Durch ihren Fleifs war es möglich, dafs Kastilien unter

Ferdinand und Isabella uud noch über die Mitte des 16. Jahr-

hunderts hinaus nicht nur seineu eigenen Bedarf an Getreide her-

und pet. 88 von 1566. Die Könige von Kastüien hatten allerdings Grund

zu sagen: Siendo la principal sustancia de estos reinos la crianza y conser-

vacion del ganado (Nueva Recop. 1. 1. tit. 14. Lib. III.) Marineus Siculus

(pg. 746) und Badoero (bei Alberi VIII. pg. 255) bezeugen, dafs einzelne

Besitzer 30—40 000 Stück Vieh hatten. Eine Provinz mit so fruchtbarem

Boden wie Murcia hatte vor 1480 über 50 (XH) Stück Schafe. Clemencin.

pg. 287. Schon im Jahre 1512 führte Spanien für 250 ()00 Duo. Wolle aus,

d. h. ca. 50 000 Centner. Gruicciardini. Opere inedite VI. pg. 273. Um
1520 wären es nach einer Angabe R(eichar)ds in „Im neuen Reich". 1879. II.

pg. 213 60 000 Sack oder 120—150 000 Centner gewesen. Allein nach den

Niederlanden wanderten um 1545 ca. 80000 Centner nach Damhouder bei

Sempere, Lujo. II. pg. 45. Anm. Badoero schätzt 1557 die Ausfuhr auf

120—150 000 Centner, nach dem Ertrage der saca de lanas hätte die Ausfuhr

im Jahre 1610 die enorme Menge von 180 000 Centner erlangt; sie betrug

nämlich 216 000 Duc. nach Lafuente. tom. IX. pg. 183. Anm. Das ergiebt

bei einem mittleren Zollsatze von 3 Duc. pro Ballen 72 000 Ballen oder ca.

180 000 Centner. Zu Anfang des 18. Jhrts. war allerding die Ausfuhr nach

Uztariz wieder auf ca. 20 000 Ballen gesunken. Teoria pg. 283. col. 2. Mufs

man nun aucli die Angabe im Almacen de frutos literarios. II. po;. 00 mit

Vorsicht aufnehmen, wonach Spanien 7 Millionen wandernde und 30 ;\lill.

stehende Schafe besessen hätte, so ergeben sich doch bekräftigende Zalilen

aus obigen Angaben. Canga Arguelles, Diccionario IV. pg. 61 nimmt freilich

an, dafs 1000 Schafe 200 arrobas (ä 25 Pfd.) Wolle geben, neuerdings rechnet

man ohne Rücksicht auf die Feinheit im Durchschnitt nur 1,25 kgr pro

Schaf. Selbst nach Cangas Reclmung aber würde der Export des Jahres 1610

37.1 Mill. Schafe voraussetzen, eine Zalil. die durch Cxonzalez, Censo. pg. 109

für das Jahr 1563 nur annähernd bestätigt wird, nach anderer Bereclniung

aber die 7 3Iill. des Almacen: zur Ausfuhr aber dienten vorwiegeml die

Herden der mesta. Actas. VIII pg. 413, Avährend die der riberiegos Fleisch,

Leder und Wolle zur heimischen Industrie lieferten. — Medina, Cosas me-

morables bezeugt, dafs am Guadiana allein oft eine hall)e Million Schafe

Aveideten. fol. 65, r.
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vorbrachte, sondern auch bei erträglichen Ernten noch Getreide

zur Ausfuhr erübrigte. Weit schlechter waren die Länder der

Krone Aragon daran. Valencia, das gesegnetste unter ihnen, er-

baute gewöhnlich nur den dritten Teil seines Bedarfs, Katalonien

aber, und auch Aragon waren fast ganz auf die Zufuhr aus Si-

cilien, den ßalearen u. s. w. angewiesen^). Zu den Kulturen der

maurischen Periode war die des Weinstockes noch hinzugekommen.

Nicht nur der Süden brachte feurige Weine in grofsen Massen

hervor, sondern selbst die Städte der kastilischen Hochebene, wie

Segovia, Salamanca, Cuenca und Zamora erbauten in iliren Ge-

markungen so viel Wein, dafs ein königliches Privilegium die

Einfuhr anderer Weine in diese Städte verbot^).

Mit der Unterwerfung des letzten maurischen Königreiches

trat an Ferdinand und Isabella die Aufgabe heran, dem Geiste

der spanischen Bevölkerung eine neue Richtung zu geben. Es

war dies keine leichte Sache. Seit Jahrhunderten war nicht nur

^) Schon Colmeiro, Ecoii. polit. II. pg. 70 ist zu der Erkenntnis gelangt,

dafs die Blüte des Ackerbaus, von der viele Schriftsteller des 17. Jhrts.

herichten, auf spanischem Boden Avolil nie bestanden habe. Colin, ist diu"ch

Vernunftschlüsse zu seinem Resultate gelangt. Für das 15. und 16. Jhrt.

aber läfst sich dies auch durch zeitgenössische Berichte beweisen. Über den

Zustand unter Heinrich IV. berichtet der Seki'etär des Eozmital (Bibl. des

lit. Ver. zu Stuttgart. Bd. VII.) pg. 74 ex ea urbe (Medina del Canipo)

digressi quindecim milliarium intervallo nuUa prata vel sylvas vidimus.

pg. 07. (Roa) Postea per campos incultos . . . iter habuimus; ii per quinque

niilliaria extenduntur. pg. 08. fVillafuente) ad eum per quinque milliaria

iter est campis incultis. Nicht günstiger lautet das Urteil des Guicciartliui

im Jahre 1512. Opere VI. pg. 275. il medesimo fanno i villani lavoratori

delle terre, che non si vogliono affaticare se non per estremo bisogno; perö

lavoranno assai paese meno, che e' non potriano lavorare. e quello poco che

e" lavorano e molto male coltivato. Ebenso Laureut Vital im .Talire 1510.

(Gacliard, Voyages des Soua\ vol. III. pg. 93) et croy que si les gens y

estoient aussy dilligeus ä labourer coinine par decha et cultiver les terres

quilz auroient sans comparaison trop plus de biens qu'ilz n'ont: mais 11 ue

leur chault de labourer sinon seulement ce qui leur couvient pour gouverner

eulx et leurs mesnye, car ilz sont la pluspart fondez sur gentillesse. Diese

Zeugnisse lassen sicli leicht noch um ein Beträchtliches vermehren; alle aber

stimmen darin übereiu, dafs am Daniiedorliegon des Lamlbaues weniger der

Boden als der C'liarakter der Bewohner die Scliuld trägt. — Über Valencia

vergl. Actas VII. pg. 21o; darnach ist der Ackorl)au dort nicht erst durch

die Vertreibung der moriscos im .Tahre 1009 zu Ci runde gerichtet worden,

wie Colmeiro, Econ. polit. II. pg. 85 annimmt.

*] ley 32. tit. 18. Lib. VI. Nueva Recop.



— 27 —
der Charakter der Nation, sondern sogar die Einriclitungen des

Staates auf diesen Kampf mit den Ungläubigen gerichtet; aus

ihm war jenes religiöse Rittertum hervorgegangen, welches noch

nach Jahrhunderten das liöchste Ziel spanischen Ehrgeizes bildete.

Ferdinand der Katholische stand keineswegs so hoch über seiner

Zeit, dals er hier vermocht hätte, den Staat in neue Bahnen zu

lenken. Weit mehr noch als seine Gemahlin teilte er die Vor-

liebe der spanischen Bevölkerung für die kriegerische Thätigkeit,

und den Künsten des Friedens stand er beinahe geringschätzend

gegenüber. Dafs auch Isabella ein Kind ihres Volkes war, be-

weist ihr bewaifnetes Erscheinen im Lager von Santa Fe. Aber

sie besafs aufser diesem religiös-kriegerischen Sinne das, was ihrem

Gatten gänzlich fehlte, eine eminente staatsmännische Begabung.

Sie erkannte und erfafste mit vollkommenem Bewufstsein die Auf-

gabe, die die letzte Wendung der spanischen Geschichte ihr auf-

erlegte, und der Reinheit ihres persönlichen Charakters entsjirachen

ihre staatsmännischen Absichten. Wenn wir dem begeisterten

Lobredner der grofseu Königin, Clemencin, unbedingten Glauben

schenken dürften, so hätten die nie fehlgehenden Bemühungen

Isabellas schon bei ihren Lebzeiten Spanien in einen Zustand der

Blüte versetzt, wie er nach ihr nie wieder erreicht worden ist.

Bei aller Hochachtung für die Regententugenden der kastilischen

Königin, die ohne Zweifel das bedeutendste staatsmännische Talent

unter den Monarchen ihrer Zeit war, müssen wir doch über die

Erfolge ilirer Mafsnahmen von jenem unbedingten Lobe ab-

weichen.

Wenn wir die Gesetze Ferdinands und Isabellas überblicken,

finden wir sogar, dafs sie in Bezug auf die Kultur des Bodens

vollkommen in den hergebrachten Geleisen sich bewegen. Die

Erkenntnis, dafs die Herdenwirtschaft gegenüber dem Ackerbau

eine niedrigere, ja absolut eine verhältnismäfsig niedrige Kultur

bedingt, blieb ihnen verboi'gen. Zu den Dingen, deren Ausfuhr

aus Kastilien verboten war, gehörten neben den Edelmetallen in

erster Linie Getreide und Vieh. Im Jahre 1480 ward letzteres

Verbot für Aragon aufgehoben, um der nunmehrigen Zusammen-

gehörigkeit der Reiche Ausdruck zu geben ^'). Da aber die aragoni-

^) Die Ausfuhrverbote .siiul enthalten in den Uesetzen 12, 'Jö und '27.

tit. 18. Lib. VI. Nueva Recop, — El)enda ley oO das Gesetz Ferdinands

und IsabeUas vom Jalu'e 1480. — Clemencin citiert es p«?. 244 mit den

Worten permiteso el paso libre de ganados, mantenimientos y niercaderias
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scheu Länder auf die Getreideeinfulir augewieseu wareu, hatte

dies erst einen bedeutenden Abflufs von Getreide nach Aragon

und, als der Mangel sich fühlbar zu macheu begann, eine Aus-

dehnung des Ackerbaues in Kastilien zur Folge. Besonders war

es das Königreich Murcia, das infolge seiner günstigen Boden-

verhältnisse und seiner Lage zwischen Aragon und Valencia den

Übergang von der Weidewirtschaft zum Ackerbau in fühlbarer

Weise bewerkstelligte. Es hätte im Interesse des Staates gelegen,

diesen Übergang auf alle Weise zu befördern, um dadurch die

Halbinsel von der Zufuhr fremden Getreides unabhängig zu machen,

aber das direkte Gegenteil geschah. Weil die Zahl der Schaf-

herden von 50 000 auf 1 000 Stück gesunken war, suchte Isa-

bella durch neue Privilegien der Viehzucht in Murcia aufzuhelfen*').

Ebensowenig erfreute sich der Ackerbau bei der neuen Gesetz-

gebung über die Alkabala auch nur der geringsten Erleichterung.

Während das Brod und selbst das von auswärts eingeführte Ge-

treide von der Alkabala befreit waren, mufste der kastilische

Ackerbauer nach dem Gesetze den vollen Zehnten vom Erlös

seines Getreides entrichten. Erst die provinzielle und lokale Ge-

setzgebung verbesserte diesen Irrtum der Regierung, als die Alka-

bala durch ein Pauschquantum abgelöst wurde, welches durch

Gemeindesteuern aufgebracht wurde. Seit dem Jahre 1494, wo
dies nachweislich zuerst geschah, genossen allerdings alle Arten

der Bodenkultur eine an Steuerfreiheit grenzende Bevorzugung').

de los reinos de Castilla ä los de Aragon, und das haben ihm getreulich alle

spanischen Historiker nachgebetet. Noch Colmeiro, Econ. polit. II. pg. 261

schreibt: los reyes catolicos abolieron las aduanas situadas en los confines

de Castilla y Aragon. Auf diese Weise liefs sich so bequem Karl V. zum

Reaktionär stempeln, der die Zollfreiheit zwischen Kastilien und Aragon

wieder aufhob. Thatsächlich hat dieselbe nie bestanden. Was Ferdinand

und Isabella im Jahre 1480 beseitigten, war das Ausfuhrverbot für Getreide

und andere Lebensmittel. Der herkömmlidie Zoll Yon 10 "o wurde nach wie

vor an der Grenze eriioben, für Gold blieb sogar das Ausfuhrverbot bestehen;

für Pferde wurde es nach kurzer Zeit wieder eingeführt.

•"') Clemencin pg. 2.37 zum Jahre \^Q. vergl. dazu Arias y Mü'anda.

Influjo pg. 50. ö;).

'') Wenn in Werken des 1(5. Jhrts. behauptet wird, dafs (Jetreide von

der Alkabala befreit sei, so ist damit nur die lokale Einrichtung gemeint; es

existiert kein Gesetz, welches dies vorschreibt. Das beweist schon «lie Mo-

tivierung der Steuerfreiheit des Brotes dadurcli. dafs es l>ereits zweimal die

Alkabala entrichtet habe und zwar erst als Korn, dann als Mehl. Die Ge-
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Trotzdem beharrto die Regieruni? Tsabellas iu ihrer anti-agrarischen

Politik, wofür die Einführnng der Getreide-Taxe vom Jahre 1502

der deutlichste Beweis ist. Dafs die Regierung, um niedrige

Kornpreise zu erzielen, die Spekulation in Getreide möglichst ver-

hinderte, verdient unbedingte Anerkennung, wenn auch Mal'sregeln,

wie das Verbot, Getreide an anderen Orten als den Getreide-

Börsen zu verkaufen u. dergl. mehr nur in den allgemeinen An-

schauungen der Zeit ihre Entschuldigung finden''). Ein anderes

aber war es, dem Landmann den Preis vorzuschreiben, zu dem

er die Früchte seines Fleifses verkaufen müsse. In guten Jahren

mufste ja schon die Konkurrenz die Preise niedrig halten, in

schlechten Jahren aber hiefs es, die Existenz des Landmannes

aufs Spiel setzen, wenn man ihn zwang, das Getreide womögHch

unter dem Preise zu verkaufen, den es ihn selbst gekostet hatte.

Denn die Taxe vom Jahre 1502 beging noch den Fehler, nicht

den Getreide-Preis eines schlechten Jahres, sondern einen etwas

erhöhten Mittel-Preis als Maximal-Grenze aufzustellen, so dafs der

Landmann, der in schlechten Jahren weniger von der gleichen

Bodenfläche erntete und doch höhere Aussaatkosten und mehr

Arbeit hatte, bei dieser Taxe nicht bestehen konnte. Die nächsten

Jahre bereits lieferten dafür- die unumstölslichsten Beweise. Mit

dem Jahre 1503 begann für Spanien eine Reihe sehr schlechter

Erntejahre, so dafs bereits vor Isabellas Tode ein Einhalten des

Tax-Gesetzes unmöglich war. Statt 110 mrs., wie die Taxe vor-

schrieb, kostete der Scheffel Weizen im Inneren Kastiliens 5 bis

600 mrs. und selbst das schlechtere flanchrische Getreide wurde

noch weit über dem Tax-Preise verkauft. Nach dem Tode Isa-

bellas wurde denn auch die Taxe beseitigt, und nur ihrer kurzen

Dauer war es zu danken, wenn kein bedeutender Niedergang des

Ackerbaues ihre Folge war^).

Sahen wir so, dafs mindestens in Bezug auf die Bodenkultur

die Regierung sich auf vollkommen falschen Bahnen bewegte, so

müssen wir anderseits anerkeimen, dafs die Umstände nur wenig

günstig waren für die Bemühungen, die Entwickelung des spani-

schen Volkes in friedliche Bahnen zu lenken. Die italienischen

setze über Brot und überseeisches Getreide 1. 34 und .'>(J tit. 18. Lib. VII.

Niieva Recop.

^) 1. 13. tit. 19. Lib. IX. ib. vom .laln-e 1491.

') Bernaldez. p"-. 7'2;'.. Flaudrisilier Weizen kostete 5—6 rls. ä 34 nn-s.

der Scheffel; siziliauischer b—9 rls.
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Kriege seit dem Jahre 1495 und vor allem die 1493 erfolgte Ent-

deckung Amerikas boten den unruhigen Elementen der Bevölke-

rung reiche Gelegenheit zur Bethätigung ihrer Neigungen. Warum
sollten sie sich in der Heimat mühselig von der Arbeit ihrer

Hände nähren, wo ihnen in der neuen Welt die Schätze mühelos

in den Schofs fielen? Es waren in den ersten Jahrzehuten gewifs

nicht die besten Elemente, die nach Amerika auswanderten,

nichtsdestoweniger wurden dadurch dem Lande bedeutende Arbeits-

kräfte in dem Augenblicke entzogen, wo sie der Heimat doppelt

nötig wurden. Die spanische nationalökonomische Schule des

18. Jahrhunderts hat zuerst die Behauptung aufgestellt, dafs

Spanien trotz der Millionen von Gold und Silber von seinen Ko-

lonieeu mehr Schaden als Vorteil erhalten habe. Der Vergleich

mit England hat die neueren Historiker womöglich noch zur Ver-

schärfung dieser Behauptung veranlafst. Im Jahre 1854 hat

Herr Arias y Miranda in einer preisgekrönten Denkschrift über

diesen Gegenstand noch einmal nachgewiesen, dafs der Kolonial-

besitz ein Nagel zum Sarge der spanischen Wohlfahrt gewesen

sei. Und dennoch ist diese Behauptung nicht unbedingt richtig.

Länger als ein halbes Jahrhundert hindurch hat das Gold von

Indien Spanien auf der Bahn der nationalen Wohlfahrt vorwärts

geschoben, und erst, als der letzteren die Axt an die Wurzel ge-

legt worden war, wurde Amerika die Schmarotzer -Pflanze, die

die schwindenden Säfte noch schneller aufsaugte, als der natür-

liche Auflüsungs-Prozels sie zersetzte. Die amerikanischen Ko-

louieen blieben mehr als ein Jahrhundert mit den wichtijrsteu

Lebensbedürfnissen vollkommen vom Mutterlande abhänsfig. Um
der mühseligen Arbeit zu entrinnen, wanderten die meisten von

Spanien aus; sollten sie nim drüben, in einem Klima, das die

Arbeit noch weit mühevoller machte, dasselbe beginnen, vor dem
sie aus der Heimat entwichen? Ein einziges Mal ist vor der

Mitte des K!. Jahrhunderts der Plan gTolsartiger Bodenkultur in

den Kolonieen bestimmter ins Auge gefalst worden. Das war im

Jahre 1523. Damals erbot sich ein Auditeur des Gerichtshofes

von San Domingo, der Lic. Avllon, eine Kolonie nach Florida zu

führen und dort den Anbau von Getreide, die Kultur des Maul-

beerbaumes und die Seidenmauufaktur im grofsen zu betreiben.

Karl V. brachte diesem Projekte grolse Sympathieen entgegen.

Seit seiner Thronbesteigung war er unermüdlich bemüht ge-

wesen, die europäische Bodenbewirtschaftuug in den Kolonieen
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einzubürofern. Er ualini damit die Pläne seiner Grofsmutter, der

Königin Tsabella wieder auf, die während der unruhigen Regie-

rung Ferdinand des Katholischen in Vergessenheit geraten waren.

Was nutzte es aber, wenn die Schiffe gezwungen wurden, Saat-

getreide, Bäume und Sträucher mit herüberzunehmen, weuu drüben

in den Kolonieen keine Änderung des Geistes hervorgebracht

werden konnte? Jetzt doiTten die europäischen Gewächse mit

dem Ballast am Sti-aude, und selten fand sich ein Kolonist, der

auch nur einen Versuch der Anpflanzung machte. An diesem

Geiste scheiterte auch das Projekt des Lic. Ayllon. Die Regie-

rung hatte ihm bereitwillio-st alle Entdeckerrechte für den Land-

strich bewilligt, den er bevölkern wollte, aber ein Jahr über das

andere verstrich, ohne dafs es ihm gelang, eine genügende An-

zahl von Kolonisten zu vereinigen, um den Plan auszuführen '").

So blieben denn die Kolonieen auch weiterhin von Spanien ab-

hängior. Aber hier machte sich dies auf die vorteilhafteste Weise

bemerkbar. Wie einst die Getreide-Ausfuhr nach Aragon dem
Ackerbau von Murcia zu gute gekommen war, so wurde jetzt ein

neuer Aufschwung desselben veranlafst durch die Ausfuhr nach

Amerika, nur mit dem Unterschiede, dafs der Einflufs der letzteren

im Laufe der Zeit immer gröfsere Dimensionen annahm und sich

gleichmäfsig auf alle Arten der Bodenkultur erstreckte. Zuerst

wurde nur in der nächsten Umgebung von Sevilla der Anbau von Ge-

treide, Wein und Ol in ausgedehnterer Weise für die Ausfuhr

nach Amerika betrieben. Allein als mit der Ausdehnung der

kolonialen Territorien der Bedarf an Boden-Produkten zunahm,

machte sich der Rückschlag in allen Teilen Spaniens fühlbar. Es

war ein Glück, dafs die Getreide-Taxe so schnell wieder beseitigt

worden war. Die wenigen Jahre ihres Bestehens hatten dem

1°) Die königliche Bestätigung- für den PlauAyllons, eine Kolonie nach

Cliicora zu führen, ist erteilt in Yalladolid am 12. Juni 1523. Col. de doc.

ined. relat. al descubriiniento de America, tom XIV. pg. 503—515. Ayllon

plante vor allem Seidenkultur und Fischfang en gros. pg. 510 u. 511. Nach

dem Vertrage mufste er die Fahrt im Frühjahr 1524 antreten, erhielt aber

ein Jahr Aufschub. Herrera. Decadas. III. lib. VI. cap. 1. pg. 176. col. 2.

eine zweite Prolongation wird ihm verweigert ib. lib. 7. cap. 1. pg. 207. cd. 2.

So sendet er erst zwei Schiffe auf Kundschaft aus, dann bricht er mit drei

Schiffen auf. Aber infolge der Zügellosigkeit seiner Mannschaft wird fast

die ganze Schar an der Küste von Florida niedergemacht, ib. lib. 7. cap. 8.

pg. 241—42. Über Karls V. Bemühungen für K'ulturen in Indien vergl.

Herrera. Dec. IV. pg. 140 (Wolle und Leinen) und pg. 199 (3Iesta.).
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Ackerbau entschieden einen, wenn auch vorübergehenden Nachteil

zugefügt. Aber nur dadurch, dafs der Ackerbauer hoffen konnte,

mit dem Ertrage seiner Arbeit ein gutes Geschäft zu machen,

war es möghch, dafs die schnelle Zunahme des Bedarfes durch

eine entsprechende Zunahme der inländischen Produktion gedeckt

wurde. Die erste und notwendige Folge der veränderten Verhält-

nisse war eine bedeutende Steigerung der Getreide-Preise. Die

Cortes freilich becrriffen die Notwendigkeit dieser Erseheinunofo o o
nicht und ergingen sich einesteils in den heftigsten Klagen dar-

über, andernteils stellten sie Anträge, wie diesem Übel abzu-

helfen sei, die uns jetzt unbegreiflich erscheinen müssen. Da
sollte niemand Getreide von seinem Grund und Boden verkaufen

dürfen, ehe die Gemeiudespeicher nicht nur mit dem ßedarfe für

das laufende Jahr, sondern auch mit Saat -Getreide für das

kommende versehen waren. Als wenn es nicht das eigenste Inter-

esse des Landmannes gewesen wäre, sich Saat -Getreide zurück

zu behalten, um dadurch im kommenden Jahre ein neues, gleich

vorteilhaftes Geschäft mit seiner Ernte zu machen. Da sollte

niemandem gestattet sein, das Getreide zu verkaufen, ehe es aus-

gedroschen war, vor allem aber sollte die Ausfuhi' nach Aragon

wieder verboten werden").

Karl V. zeigte durch die Stellung, die er zu jenen Anträgen

einnahm, dafs er ebensoweit von ^politischer Kurzsichtigkeit als

") Das Verhalten der Cortes ist vollkommen inkonsequent. Im Jahre

1506 agitieren sie gegen die Getreidetaxe. Cortes de Leon y de Castilla. IV.

1500 pet. 18; im Jahre 1512 (pet. IG) und 1518 (pet. 81) hemühen sie sich,

das Ausfuhrverbot für Getreide und Fleisch gegen Aragon wieder aufzu-

richten; dies wird ilmen 15'25 bewilligt, aber schon um 1587 stellt Karl den

rationelleren Zustand wieder her. 15"2;3 bitten die Cortes einerseits um Frei-

heit des (letreidehandels im Innern des Landes (pet. 70), audernteUs lun

Verbot, Getreide aus irgend welchem Orte zu verkaufen, wenn nicht der

Vorrat den Bedarf eines Jahres und der neuen Aussaat übersteigt (pet. 40),

und Verbot des Verkaufs von Getreide auf dem Halme (pet. 60). Letzteres

wiederholten sie 1528 (pet. 18), Karl aber erklärte das Gegenteil als

Gesetz 1. 17. tit. 11. Lib. V. Nueva Recop. Ebensowenig bewilligte er

den Antrag auf Verbot des Kredit-Verkaufs von Getreide und Vieh (pet. 14)

luul das Verbot, Schuldzinsen in Naturalien zu zahlen (pet. 129). Dagegen
ordnete er an, dafs die Getreidespeicher ein Vorkaufsrecht geniefsen sollten,

wenn der Landmann sein Getreide auf dem Halme verkaufen müsse (I. 18.

tit. 11. Lib. V. N. E.) und dafs die Preise nach den in der Ernte erzielten

geregelt werden sollten. Endlich wurde auf Drängen des Staatsrats der

Zwischeniiandel in (letreide ganz verboten 1580 (1. 19. tit. 11. Lib. V. N. R.).
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von partikularistischer Vorliebe für Kastilieii entfernt war. Aller-

dings bewilligte er auf tlas Drängen der Cortes vorübergehend

das Ausfuhrverbot für Getreide nach Aragon, aber nur, indem er

gleichzeitig durch den Bau des Ebro-Kauales weite Landstrecken

des Königreiches Aragon mit Wasser zu versorgen und in frucht-

bare Felder zu verwandeln bemüht war ''^). Dagegen war er be-

ständig besorgt, dem Ackersmanne die fi*eie A'erfdgung über das

selbsterbaute Getreide zu wahren. Das einzige, was er in dem
von den Cortes angedeuteten Sinne geschehen liefs, war ein Ver-

bot der Spekulation in Getreide für solche, die nicht selbst Acker-

bauer waren oder den Getreide-Export betrieben. Bei einer so

verständigen Berücksichtigung der wahren Bedürfnisse des Land-

mannes gedieh der Ackerbau in Spanien in einer Weise, wie es

seit maurischen Zeiten nicht mehr da gewesen war. Nicht nur

den Bedarf von Sjianien und seinen überseeischen Provinzen deckte

das Land, sondern selbst nach Flandern führten die Spanier jetzt

wieder Getreide ans. Und so einträglich erwies sich das Geschäft,

dafs die Teilnahme an der Getreide-Produktion immer mehr Grund-

besitzer anlockte. Im Jahre 1532 war es so weit gekommen, dafs

die bisherigen Ackerländereieu nicht mehr ausreichten. Nun be-

gann man, Weideland in Acker zu verwandeln, und den Klagen

der Herdenbesitzer suchte man den Nachweis eutgegeuzustelleu,

dafs es nur altes Ackerland sei, welches man seiner ursprüng-

lichen Bestimmung zurückgebe. Es gelang den Ackerbauern so-

gar, ein neues Gesetz zu erlangen, worin es ausdrücklich unter-

sagt wurde, den Boden, der fi-üher Ackerland gewesen, als Weide

zu benutzen '^). Damit aber brach der Konflikt zwischen Acker-

bauern und Herdenbesitzern wieder aus und als Karl V im Jahre

1543 Spanien auf lange Zeit verliels, gewannen die Traditionen

1^) Über die Baugescliichte der acequia imperial vergl. Colmeiro. Ecou.

polit. II. pg. 112. — Der Kanal ist 1029 begonneu. 1580 bewilligt Pabst

Clemens VII einen Zehnten von den Einkünften der Geistlichkeit von Aragon

zu diesem Zwecke. Col. de doc. ined. tom. LXXXI. pg. 54, dessen Ertrag

auf 280 000 Dukaten gesch<ätzt wird im Jahre 1532. Alberi IV. pg. 190.

'•') Die Ausfnhr von Mehl nach Indien und von Getreide nach anderen

Ländern bezeugt Badoero, bei Alberi VIII, pg. 250. Das Gesetz Karls V.

von 1532 mufs sich gowils in einer Sammlung der (^rdenanzas Reales vor-

finden, deren ich auf deutschen Biblotheken keine Ausgabe habe auftreiben

können. Es wird citiert in dem Gesetz 4. tit. 14. Lib. III. § 28. Bestätigt

wird die Ausdehnung des Ackerlandes durch die pet. 22 der Cortes v. 1500.

Actas, tom. I. u. pet. 93 von 1503 ib. tom. II.

Histurischu UntiTäUchiiii^cu. 0. «>
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der Vorzeit wieder die Oberhand über die fortschrittlichen Neue-

rungen des „fremden Herrschers". In den ersten Jahren fehlte es

gänzlich au einem lenkenden Einflüsse der Regierung, und das

spiegelt sich deutlich wieder in dem Verhalten der Reichstage in

der Bodenkultur-Frage. Neben Anträgen auf eine Bewässerung

für Kastilien, wie sie der Ebro-Kanal für Aragon bewirken sollte,

kehrte die Bitte um Einführung der Getreide-Taxe, um erneuten

Abschlufs gegen Aragon wieder '*). Jetzt wurde es den Herden-

besitzern nicht schwer, ähnliche Gesetze zum Schutze des Weide-

landes zu erlangen, wie sie 1532 für das Ackerland gegeben

worden waren. Freilich bedurften sie deren nicht minder. Denn

in demselben Mafse, wie die Nachfrage nach Getreide, war auch

die nach Wolle gestiegen, da Schafe in den Kolonieen noch nicht

acclimatisiert waren , die Spanier aber um keinen Preis Baum-

wollengewebe, wie die Eingeborenen, tragen wollten. Jetzt fand

sich niemand im Staatsrat, der die Interessen des Ackerbaus ver-

treten hätte. So wurde durch zwei Gesetze von 1551 und 1552

alles seit 10 resp. seit 12 Jahren in Acker verwandelte Land den

Herden wieder preisgegeben, der erste Schritt, den das Land auf

der Bahn seiner Entwickelung rückwärts that '5).

Trotzdem sind die Jahre von 1550 bis 1560 die Zeit der grölsten

Blüte Spaniens, auch in Bezug auf den Ackerbau. Im Süden des Lan-

des hatte der Weinbau ungeahnte Dimensionen angenommen. Ein

königliches Privilegium hatte zu Gunsten des spanischen Weinbaus

die Anpflanzung von Reben in den Kolonieen verboten. Bei dem

schwelgerischen Leben aber, welches die spanischen Kolonisten

in Indien führten, war der Konsum von Wein ein ungeheuer

grofser. Führten doch Cadiz und Sevilla um jene Zeit nicht

weniger als 140 000 Centner Wein jährHch nach Amerika aus.

Der ganze Küstenstrich von Jerez bis Malaga bedeckte sich mit

") Cohneiro. Introduccion. II. pg. 223.

i!") Die älteste Petition iu diesem Sinne: 1534 pet. 90. Cortes IV. 1551

wurde bestimmt, alle seit 10 Jahren bestellten Weiden sollen restituiert

werden. 1. 6. tit. 7. Lib. VII. Das wird 1552 dahin definiert, dafs alles

Land, welches vor 8 Jahren Sehafweide oder vor 12 Jahren Rinderweide

war, wieder zu Weide gemaclit werden soll. 1. 22. ib. Die Oortes-Anträge

wiederholen sich 1573 pet. 29. Actas. tom. IV; worauf 1575 die alten Gesetze

wieder eingeschärft werden. 15S0 werden sie dahin erweitert, dafs alles

Land, das jemals 20 Jahre lang Weide war, als solche verbleiben soll 1. 23.

tit. 7. Lib. VII. Weitere Bestätigungen 1589, 1Ü03 und in der berühmten

Mesta-Pragmatik von 1633. —
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Weinbergen nnd dennoch reichten die Produkte .Spaniens nocli

nicht aus, den Bedarf zu decken "'). Damals war es, dafs die grofsen

Herreu von der Kaufmannschaft Sevillas ihren Geschäften einen

noch glänzenderen Aufschwung zu geben gedachten, indem sie

selbst die Kultur der begehrtesten Artikel in die Hand nahmen.

Da ihnen enorme Kapitalien zur Verfügung standen, bedurfte es

nur ihres Wolleus, und wie von einem Zauberstabe berührt be-

deckte sich das Thal des Guadalquivir bis hinauf an die Sierra

Morena mit wogenden Getreidefeldern, mit üppigen Obst- und

Ölgärten und mit Weinbergen, deren Ertrag allein ganze Schiffs-

ladungen füllte '). Ton air den unentbehrlichen Bedürfnissen einer

feineren Kultur brachte der Boden Spaniens nur den Flachs nicht

selbst hervor. Aber seit man sich mit so vielem vom Auslande

unabhängig gemacht hatte, glaubten die Spanier, auch diese

Kultur in den nördlichen Provinzen heimisch machen zu können;

und dies gelaug ihnen so weit, dafs im Jahre 1555 ein Verbot

der Einfuhr fremder Leinwand erbeten werden konnte '''). Hätte

die nationalökonomische Einsicht der Regierung und der Landes-

Vertreter nur einigermafsen Schritt gehalten mit dem grofsartigen

Aufschwünge des fnternelimuugsgeistes im Volke, so wäre der

Verfall Spaniens um Jalirhunderte verschoben, wenn nicht un-

möglich gemacht worden.

Allein hieran fehlte es in bedenklicher Weise. Der grofse

Zuflufs von Edelmetall und das jahrzehntelange Überwiegen der

Nachfrage über das Angebot hatte in der ersten Hälfte des

16. Jalu'hunderts die Preise auch für die notwendigsten Lebens-

bedürfnisse auf das Dreifache erhöht '^). Anstatt aber einer freien

'ö) Über (las Monopol kastilischer Weine vergl. Actas. III. pg. 171.

Medina berichtet, dafs um 1560 Jerez allein üO OUÜ Fafs Wein erbaut, und

40 000 ausführt. Auf etwas spätere Zeit beziehen sich die Angaben Morgados

(Sevilla f. 51. v.), dafs die alcabala vom Wein in und um Sevilla für 40 000

Dukaten verpachtet ist. und Horozcos (Cadiz. pg. 155). dafs Sevilla jährlich

15— lOtXM) Fafs ä "28 arrobas (= 7 Ceutner) und Cadiz 4—5000 Fafs gleichen

Gehaltes nach Indien senden.

^'') Die bezeichnende Stelle bei Mercado, Tratos y contratos. f. 23. r.

ist zwar von Colmeiro nicht übersehen, aber doch auch nicht gebührend ge-

würdigt worden. Ihr Inhalt wird bestätigt durch die pet. 76 der Cortes von

1578. Actas IV. Hier beziehen sich die Clrofshändler auf die umfangreichen

Spekulationsanlagen, die sie für den Weinexport nach Indien mit grofseu

Kosten eingerichtet haben.

lä) Colmeiro. Introduccion. II. pg. "254 und ders. Econ. polit. II. S4.

19) Vergl. den Exkurs über die Preise. — Die Preise für Uetreide wurden

3*
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Konkurrenz die Herstellung des Gleichgewichtes und damit einer

verhültuismäfsigen Billigkeit zu überlassen, war die Landesvcrtre-

tuug beständig bemüht, durch Mafsregeln der Gesetzgebung zu

erzielen, was eine Unmöglichkeit geworden war : die Wiederher-

stellung der früheren niedrigen Preise. Seit nicht mehr eine

starke Hand die Zügel der Regierung lenkte, waren eine ganze

Reihe thörichter Gesetze beantragt, erlassen und, wenn man ihre

SchJldlichkeit an den Folgen erkannte, wideri-ufen worden. Bis

zum Jahre 1558 war die Bodenkultur von solchen Experimenten

verschont geblieben; dafür aber ging sie nach diesem Jahre einem

um so sichereren Verderben entgegen.

Die Erfahrung hatte bei dem Versuche von 1502 gezeigt,

dafs die Getreide-Taxe in allen Fällen für den Laudmann eine

Belästiffuuff, für die Konsumenten in guten Jahren überflüssig

und in schlechten ungenügend war. Auch das hatte sich schon

gezeigt, dafs sie den heimischen Ackerbau untei-drückte, die aus-

ländische Konkurrenz aber ermunterte. Aber für die Vertreter

der 18 stimmberechtigten Städte Kastilieus war diese Lehre ver-

geblich gewesen. Als im Jahre 1557 die Ernte mifsriet und da-

durch die Getreide-Preise noch höher stiegen, beantragten sie die

Wiedereinführung der Taxe und die Regiening zeigte sich, wie

seit Jahren schon, nur allzu gefügig gegen den tliörichten An-

trat: im Jahre 1558 wurde die Getreide-Taxe zum Gesetz er-

hoben ^'^). Sie hatte noch nicht fünf Jahi-e bestanden, da erkannten

auch die Cortes schon ihren Irrtum; im Reichstage von 15(33

wurde der Autrag auf AbschaflFung der Taxe nur mit einer Ma-

jorität von drei Stimmen abgelehnt, der nächste Reichstag bereits

wiederholte den Antrag einstimmig. Allein jetzt stand nicht mehr

ein Monarch au der Spitze, der wie Karl V. an wii'tschaftspoli-

tischer Einsicht das Land weit überragte, soudeni Philipp H.,

ein Herrscher, der so recht eigentlich die Verkörperung der na-

tionalen Vorurteile war. Er lehnte den Autrag ab'-'). Und doch

mufste etwas geschehen, um dem drohenden Verfall des Ackerbaus

noch besonders in die Höhe sctriel)LMi duroli die Ausfuhr von Hehl nach

Indien und Uetreide nach Fhiudern. Alberi VIII. p<?. "JÖO.

20) 1. 1. tit. 24. Lib. V.

-') Zu den ersten Verhandlunuen des Reichstags von 156:5 gehören die

über die tassa del pan; sie wird aber mit 16 gegen 13 Stimmen beibehalten.

Actas I. pg. So. In dem näclisten lleichstago, 1")66 gelangte der Autrag zur

Annahme, die Regierung solle die Taxe abschaffen, oder die Landleute zwiu-
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Einhalt zu tliim. Trotzdem, dals nur wenige Jahre verflossen

waren, seit es die Taxe unmöglich machte, mit der Bebauung des

Bodens Vorteile zu erzielen, lagen schon grofse Landstriche brach

und eben das, was die Taxe vermeiden wollte, ein Steigen der

Preise, war ihre Folge, nur dafs der Handel jetzt gezwungen

war, betrügerisch das Gesetz zu umgehen. Da zum erstenmale

beantragten die Cortes oresetzliche Beofüustigunj2ren für den Acker-

bauer: seine Ackergeräte und Ackertiere sollten ihm nur dann

gej^fändet werden, wenn er sonst nichts besäfse; wenigstens wäh-

rend der Ernte sollte er mit gerichtlichen Terminen verschont

werden; gewifs keine unbilligen Forderungen'-'-). Allein auch dafür

hatte Philipp 11. kein gnädiges Gehör, ihm schien im Gegenteü

der Laudmann noch viel zu weuio- zu Staatsleistungeu heran-

gezogen. Zahlte er nicht beinahe gar keine Alkabala von seinem

selbsterbauten Getreide? Konnte er nicht selbst die Taxe um-

gehen, indem er Brot verkaufte statt Korn? Philipp II. und

sein Staatsrat waren fest überzeugt, dafs gerade der Ackerbau

ohne übermäfsige Belastung ganz bedeutende Steuererträge auf-

bringen könnte. Es vermochte sie auch in dieser Überzeugung

nicht zu erschüttern, dafs die Cortes von 1571 und 1573 sowohl

den Antrag auf Abschaffung der Taxe, als den auf Privilegien

für die Landbebauer erneuerten. Im Gegenteil, denselben Reichs-

tagen ging von der Regierung der Antrag zu, den mifslichen Ver-

hältnissen des Staatshaushaltes durch Steuerprojekte aufzuhelfen,

die alle den Ackerbau direkt oder incürekt am schwersten trafen.

gen, ihre Felder in der früheren Ausdehnung zu bestellen. Beides wird ab-

gewiesen pet. 19. Actas III. 1571 wird um Abschaffung oder Erhöhung der

Taxe gebeten; die Antwort lautet dilatorisch pet. 18. Actas IV; die Erhöhung

Avird aber gewährt 1. 8. tit. '2i. Lib. V. — An die Cletreidetaxe knüpft sich

eine ganze Litteratur für und wider. Nach Colmeho, Ecou. pol. II. pg. 232

hat aucli Karl V. im Jahre 1539 eine tassa del pan erlassen. Es ist dies die

einzige Angabe über dieses Faktum, die ich habe linden können, imd da sie

keine Qiielle nennt, ist sie nicht zu kontrollieren. Da aber viel Streit um die

Taxe von 1502 und von 1558 entstanden ist imd da von 1539 nichts verlautet,

mufs wohl eine Verwechselung einer lokalen Preisangabe — und einer solchen

Taxe war der Getreidehandel beständig unterworfen, — mit einer allgemeinen

Vorschrift vorliegen.

^-) 1500 pet. 09 (Pfändung der Ackergeräthe). 1563 wiederholen die

Cortes als unerledigt die pet. 126 vom Jahre 1528 wegen Belästigung der

Landleute durch die Richter der mesta. Actas I. pg. 264, wiederholt 1566.

pet. 70. 1573. pet. 101 u. 102. 1576. pet. 18. Andere Begünstigungen werden

beantragt 1571. Actas III. pg. 290^7. und 1583 pet. 20.
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Und das gescliali zu einer Zeit, wo der Krieg gegen die Moriskos

von Granada das fruchtbarste Gebiet Simniens um den fleifsigsten

Teil seiner Bewohner gebracht hatte. Die Cortes waren vor die

Alternative gestellt, der Regierung entweder eine Mehlsteuer von

1 Real auf den Scheffel zu bewilligen oder auf eine Erhöhung

der Alkabala einzugehen, wobei die Bodenkultur, die bisher davon

befreit gewesen war, nicht weniger als 330 Millionen Maravedis

aufbringen sollte, d. h. so viel, als das ganze Land unter Karl Y.

an Alkabala entrichtet hatte--'). Und doch wählten die Cortes im

Jahre 1574 dies letztere als das kleinere Übel. Schon nach zwei

Jahren sah Philipp II. selbst ein, dafs die Steuerlast unerschwing-

lich sei und willigte in eine bedeutende Ermäfsigung. Leider

wissen wir nicht, inwieweit diese dem Ackerbau zu gute kam.

Jedenfalls ist so viel sicher, dafs in den Augen der Landes-

vertreter von 1579 der Zustand noch immer unerträglich war"-*).

Die Regierung zeigte sich auch geneigt . in eine weitere Herab-

setzung der Alkabala zu willigen, als Ersatz aber verlaugte sie die

Bewilligung der Mehlsteuer, die im Jahre 1573 nach reiflicher

ErwäguucT von den Cortes verworfen worden war: das heifst: L"m

dem Lande insgesamt eine Erleichterung der Steuerlast um
l'/2 Million Dukaten zu teil werden zu lassen, sollte der Ackerbau

allein mit einer Steuer belastet werden, deren Ertrag auf weit

über 3 Millionen Dukaten geschätzt wurde. Freilich war der Plan

der Durchführung geschickt genug angelegt. Das Korn und das

Brot sollten dann wieder völlig von der lästigen Alkabala befreit

werden, uud allein in der Form des Mehls sollte die Steuer ent-

richtet werden. Wäre die Blüte der spanischen Bodenkultur nicht

durch die Taxe von 1558 und die Vertreibung der Moriskos von

2'') "Welchen Schaden die Vertreibuno- der nioriscos doni Königreiche

(iranada zufüi^te, zeigen am besten die Akten über die Kolonisationsversuche

bei (lallardo Peruandez: Rentas III. pg. 271 ff. und über die SteueraustaUe

bei Gonzalez, Ceuso. pg. 110. — Über die Mehlsteuer vergl. Actas IV.

pg. 178 ff. und pg. 258 ff". Nur Burgos, Sevilla (Handelsstädte) uud Cuenca

(Industriestadt) stinunen dafür. — Über die Erhöhung der alcabala ib.

pg. 800 ft'. Vergl. auch das Kapitel über die Finanzen.
'-*) Die Cortes von ir)7() (pot. 25) erheben die Bitte um beschränkte

Zulassung des Zwischenhandels mit (Jetreide. ÄJiulich l.")7!). pet. 70. Schon

157i) klagen die Cortes, der Weinbau entziehe dem (retreidebau zu viel Land.

Actas VI. p. 427, was zu gesetzgeberisclien Schutzmafsregeln führt ib. pg. 447.

— Noch gröfsere Dimensionen nahm der Übelstand im 17. .lahrluuidert an.

Vergl. 1. 4. § 25. tit. 24. Lib. III. Nueva Recop.
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1571 iu ihren Wurzeln verletzt worden, so wäre jenes Projekt

vielleicht thatsächlich eine ergiebige Steuerquelle für die Regierung

und keine unerschwingliche Ijast für den Ackerbau gewesen. Allein

die Zeit war vorüber, wo der wachsende Wohlstand des Lf^udes

den Bedürfnissen des Staates entgegenzukommen vermochte, und

der Ackerbau hatte bereits mit den Folgen zu vieler unkluger

Mafsregeln zu kämpfen, als dafs er davon eine Ausnahme gemacht

hätte. Die Verhandlungen über die Mehlsteuer zogen sich durch

Jahre hin, und mehr als einmal kam die Regierung auf dieses

Projekt zurück, wenn neue Verwickelungen unerschwingliche An-

forderungen au die Staatskasse stellten. Allein immer blieben die

Cortes bei der Ablehnung desselben.-^) Freilich war der Verfall des

Ackerbaues bald ein so offenbarer, dafs es selbst dem eifrigsten

Vertreter des Entwurfes hätte einleuchten müssen, dafs der Ackerbau

mit dieser Steuer vollends zu Grunde gerichtet werde. Als in den

Jahren 1583 und 1584 wieder einmal Mifsernteu eintraten, da

zeigte es sich, wie viel bereits von der Blüte des Landbaues ver-

loren gegangen war. Granada, Jaen und Murcia, gerade die einst

fruchtbarsten Teile des Landes, standen jetzt voran in der Agitation

für die Zufuhr ausländischen Getreides.'-'') Als wollte die Geschichte

recht unzweifelhaft machen, dafs es vor allem die Getreidetaxe

war, die den Ackerbau ruinierte, blühten neben dem kränkelnden

Getreidebau die anderen Arten der Bodenkultur immer bedeutender

auf. Seit der Ölbau so enorme Quantitäten hervorbrachte, dafs

der Bedarf Spaniens, Amerikas und eines guten Teils von Eurojia

befriedigt wurde, und immer noch hunderte von Centnern Olivenöl

übrig blieben, war eine neue Industrie, die Seifenfabrikation, zur

-*) Der Antrag über die Mehlsteuer ging von Agustin Alvarez de To-

ledo aus. Actas VI. pg. 126 if. Dem Projekte wurden 20 Bedenken entgegen-

gestellt, deren Erörterung ein reiches Material zur national-ökonomischen

Geschichte Spaniens zu Tage fördert ib. pg. 347 if. 445 ff. — Das Projekt

taucht wieder auf um 1600. Moncada. pg. 93. — Ich kann nicht ermitteln,

ob dies das nämliche Projekt ist, von welchem Canga Arguelles III, 296

Näheres mitteilt. Zu stände gekommen ist es niemals, obwohl es aucli im

18. Jahrhundert noch einmal wesentlich in derselben Form auftaucht wie

1579. ib.

26) Actas VII. pg. 415. 497. 655. 757. Murcia verlangt noch einmal

Getreidesperre gegen Aragon. — 1585 ist die Ernte so reich, dafs die Cortes

zur Abwechselung auch einmal Herabsetzung der Taxe beantragen 1585.

pet. 36.
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Blüte gekommen.-') Und der Weinbau versorgte alle Länder der

Erde mit schweren Weinen, aber er raubte auch dem Ackerbau

so viele Ländereien, dafs Sj^anien noch vor dem Tode PhiHpps 11.

auch in guten Jahren vom Auslände Getreide einführen mufste.

Nun es zu spät war, sah auch Philipp II. seinen Irrtum ein.

Jetzt endlich nahm ein Gesetz die notwendigen Geräte des Land-

manns gegen die Pfändung in Schutz, jetzt wurde den Richtern

der Mesta verboten, den Ackersmann von der Ernte weg Tage-

reisen weit zu ungerechten Terminen zu eitleren. Aber es war

zu spät. Statt den guten zum Segen, gereichte jenes erste Gesetz

den betrügerischen Feldarbeitern zum Schlupfwinkel, von dem aus

sie ihre geprellten Gläubiger verlachten.-*')

So stand es um die Kultm* des Bodens, als Philipp IL seine

unermüdlichen Hände zum ewigen Schlafe faltete. Aber über seinem

Grabe waltete selbst nicht mehr sein Fleifs, sein Wollen, sein

Streben. Leichtfertig und gedankenlos sah der vergnügungs-

süchtige, verschwenderische Hof Philipps III. der zunehmenden

Verödung des Landes zu, kaum dafs er in inbrünstigen Gebeten

von allen Heiligen die Hülfe erflehte, zu der er selbst keine Hand

rührte. Erst als der Herzog von Lerma den Staat an den Rand

des Abgrundes gebracht hatte, wurde ein erster Versuch der Re-

form gemacht.

Dem grol'sen Ministerrate, der im Jahre 1617 über die Mittel

beraten sollte, wie dem Staate geholfen werden könnte, blieb

natürlich auch die traurige Lage der Bodenkultur nicht verborgen.

AVar doch der Maulbeerbaum fast ganz aus Spanien verschAvunden,

fingen doch selbst die Olivenwälder an, nur noch geringe Erträge

zu geben, ganz zu schweigen von dem eigentlichen Landbau, der

ja schon ein halbes Jahrhundert lang auf der Bahn des Verfalles

einem gänzlichen Ruin, entgegenging. Der Ministerrat verlangte

eindrinjrlich Beminstifyuuo'en für den Landmann. Und Avas geschah?

Was war das herrliche Mittel, mit dem man dem darnieder-

•^') Der Ölausfuhr von Sevilla gedenkt schon ein (xesetz Ferdinands und

I.sahellas von 1491. 1. 1 und 2. tit. 14. Lih. VII. Ebenso die venetianischen

Rehitioneu. Medina f. öl. schätzt allein die Ausbeute des Ajarafe auf

()0-7()(Ml(» (juintalos = ca. 150 000 Centner. Moriiado f. .V2 berichtot, der

Ze.liute vom nl bringe in Sevilla jälirlich .»•iOOO Dukaten und 1()(K> (luintales

Öl in natura. — Der Seifenfabrik von Triana schreiben Medina (f. 52) und

Mori>ailo (f. 52) üboreinsimmend eine Vorarbidtuusr von 12 15 0(X) Ceutueru zu.

-'') 1. 25. tit. 21. Lib. IV. Nueva ilecop.
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liegenden Ackerbau auflielfen wollte? Durcli königliche Gnade

ward allen denen, die mehr als 25 Scheffel Land mit Getreide

bestellten, gestattet, sich zweispäuniger Karossen zu Ijedienen.^^)

Für unsere Zeit freilich klingt das ungeheuerliche Privilegium

noch weit ungeheuerlicher, als es für die Zeit seiner Einführung

war. Seit dem Jahre 1578 nämlich hatte Philipp IL sich durch

eine Reihe von Gesetzen bemüht, dem Luxus der Galawagen zu

steuern und hatte dies unter anderem dadurch zu erreichen ge-

hofft, dals er nur den Gebrauch vierspänniger Wagen gestattete.

Damit war einem grolseu Teile der mäfsig Begüterten jener Luxus

versperrt. Aber welche Hoffnung konnte mau auf die Ackerbauer

gründen, die sich durch die Aussicht, einen unsinnigen Luxus

treiben zu dürfen, zum Landbau verleiten liefseu?

Zum Glück war das nicht das einzige Gesetz, womit der

Ministerrat von 1017 dem Ackerbau aufzuhelfen suchte; daneben

beantragte er strenges Einhalten der Gesetze Philipps IL über

Schuldhaft und Gerichtstermine, und vor allem die einzige wirkUch

segensreiche Verordnung, Befreiung des Ackerbauers von der Taxe

für alles Getreide, das er selbst erbaute. So gut diese Gesetze

gemeint waren, so konnten sie doch den allgemeinen Niedergang

nicht aufhalten, in den auch der Ackerbau hoffnungslos verwickelt

war. Philipp III. überlebte die Wendung seiner Regierung nicht

lange. Aber Philipp IV., oder vielmehr sein allmächtiger Minister

Olivarez trat hier vollständig in die Fulstapfen seiner Vorgänger.

Die reformatorischen "Gesetze aus seinen ersten Regierungsjahren

gewährleisteten dem Landmaun alle die wichtigen Privilegien, die

ihm der Ministerrat von IG 17 verliehen hatte. Der Erfolg der-

selben war allerdings kein wesentlicher. Das Land war und blieb

selbst für sein tägliches Brot zu einem grofsen Teile von der Ein-

fuhr abhängig. Dafs trotzdem die Privilegien nicht vollkommen

29) 1. 10. tit. 19. Lib. VI. ib. Aufgehoben 1628 aber erneuert 1632. —
Da£>:eg-on Avird infolge von Klagen der Cortes von 1607 nnd 1611 dem
Landniann gestattet, sein selbsterbante.s (letreide zn verkaufen, wie er wUl.

Colnieiro, Eeon. ])olit. IL 80. Von Sclinldhaft wird der Ackerbauer ganz

befreit, sein (ietreide darf selbst bei Exekution nur zum Taxpreise gentmimen

werden 1. 28. tit. 21. Lib. IV. Nueva Rec. — Die Vorschläge der Junta v.

1617 bei Navarrete pg. 15. — Andere Vorschläge von Perez de Herrera

(1610) bei Campomanes. Ap. L pg. 248. Anm. 27. Ein trauriges Bild vom
Rückgang des Ackerbaus in Salamanca eutwiift (!il Cronzalez Davila (bei

Lafuente. Hist. gen. VIII. pg. 263).
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überflüssig waren, zeigte sich, als Olivarez im Jahre IG'28 die

Ackerbauer der Taxe wieder unterwarf. Es konnte immer noch

schlechter mit dem Ackerbau werden, und es wnrde thatsächlich

mit der Wiedereinführung der Taxe so schlimm, dafs selbst die

Hauptstadt, selbst der Hof die üblen Folgen davon verspürte.

Infolge davon wurde nicht nur die Taxe im Jahre 1632 end-

gültig beseitigt, sondern auch sämtliche frühere Gesetze zu

Gunsten des Ackerbaues im folgenden Jahre neu formuliert, noch

einmal eingeschärft und durch Zusätze erweitert, die zum Teil

nicht unwesentlich waren. So wurde der Ackerbauer von Ein-

quartierung beinahe ganz befreit, und der Staat verpflichtete sich,

ihm sein Getreide nur im äufsersten Notfalle, und auch dann nur

gegen sofortige Barzahlung für Staatszwecke mit Beschlag zu

belegen'^"). Auf dem Pajiiere waren alle diese Verordnungen vor-

trefflich, aber für ihre Ausführung geschah zu wenig. Wenn die

Gesetze wieder einmal erneuert wurden, so sicherten sie wohl den

Landmaun in den ersten Jahren vor den ärgsten Bedrückungen,

aber bald genug gerieten sie wieder in Vergessenheit. Und bei

dem Drucke, der auf dem ganzen Lande lastete, sahen alle die,

denen sie nicht unmittelbar zu gute kamen, die Privilegien des

Landmanns mit scheelen Augen an. Wenn auf der einen Seite

die Cortes im Jahre 1G32 um ein Verbot der Getreideeinfuhr

baten, um dem Landmann einen sicheren Absatz und guten Ver-

dienst zu sichern, so machten sie andererseits die Bewilligung der

Millionensteuer im Jahre 1649 davon abhängig, dals dem Ackerbau

alle Steuernachlässe entzogen werden^'). Was von Anfang au die

nationalökouomische Bildung der Reichstage gekennzeichnet hatte,

der Mangel jeglicher Prinzipien, das blieb ihnen bis zum Ende

getreu, und das beständige Schwanken zwischen Begünstigungen

und Bedrückungen mufste endlich den Ackerbau vollends zu Grunde

richten. Murcia, das um 1480 fast allein den Bedarf von Valencia

30) 1. 25. u. 29. tit. 21. Lib. IV. Desgl. 1. 64. tit. 18. Lib. VI. Getreide-

einfuhrverbot. — Noch 1579 scheint Spanien, oder wemgsteus Kastilien, iin

Durchschnitt seinen Bedarf gedeckt zu haben, Actas VI. pg. .»ßO; dagegen

bezog es 16;}'? von allen Seiten fremdes (tetreide, wie aufser den oben citierten

Gesetzten aucli beweist: auto 2. tit. IS. Lib. VI. Nueva Recop. vergl. Col.

de doc. ined. LXXXIII. pg. 130 Weizen aus Frankreich.

*') Gallardo Femandez, ßentas. tom. II. pg. 194. — Selbst Martiuez

de Mata (1654) erkennt die Gefahr nicht, die aus dem Darniederliegeu des

Ackerbaues sich für das Land ergab, Campomaues, Ap. IV. pg. 61.
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und Katalonien mit zu decken vermochte, war um 1G30 so ver-

ödet, dafs es bei dem Verbote überseeischer Getreidezufuhr aus-

drücklich ausgenommen werden mufste'^-).

Erst in den letzten Jahren Karls IL kamen noch einmal ver-

nünftige Prinzipien auch in Bezug auf den Landbau zur Geltung.

Aber in dem erschöi^ften Lande vermochte kein Gesetz, und wenn

es noch so gut war, die erstorbenen Kräfte zum Leben zu er-

wecken. Die Arbeit, an die Isabella, Karl V, und auch noch

Philipp IL lange Jahre sorgsamer, gesetzgeberischer Bemühungen

gewendet hatten, sie war vollständig vernichtet, als der letzte

ihrer Nachkommen die Augen schlofs.

•'-) Weit früher als der Getreidebau war die Pändviehzucht zu G-runde

gegangen. Hier wirkte der koloniale Handel nachteilig, da er viel Felle

nach Europa sandte, auch zogen die Spanier die bequemere und einträglichere

Schafzucht vor. Schon 1552 bestimmte ein Gesetz, dafs wer 1000 Schafe

halte, mindesten ß Zuchtkiihe halten sollte, 1. 25. tit. 7. Lib. VII, trotzdem

wurde es nicht gehalten. Zahllos sind die Verbote, Kälber zu sclüachten,

schon seit 1560 (pet. 80), aber ihre Häufigkeit beweist die Erfolglosigkeit,

1d6A pet. 83. 1573, pet. 27. 15-83. pet. 29. 1. 17—19. tit. 8. Lib. VII. auto

1. und 2. ib. v. 1598—1652. — Einen ähnlichen Schliifs gestatten die Aus-

fuhrverbote für Häute. 1. 47. tit. 18. Lib. VI. 1548— 60 viermal wieder-

holt. —



IV.

Industrie und Handel.

Im Altertum uud während des gi-öfsteu Teils des Mittelalters

war Hpauieu eine wichtige Etappe des Welthandels. Im 1-4. und

15. Jahrhundert war Barcelona auf dem Mittelmeere eine eben-

bürtige Nebenbuhlerin von Genua uud Venedig, uud wenn auch

die unglückliche Schlacht von Ponza über die Oberherrschaft zur

See für Barcelona ungünstig entschied, so fuhren doch seine

Handelsschiffe noch immer nach allen Mittelmeerhäfen bis hin

nach Alexandria. Die bittersten Feinde Alfons V., Genua uud

Florenz, standen am Ende des 15. Jahrhunderts in lebhaftem

Handelsverkehr mit den spanischen Mittelmeerhäfeu, von denen

Valencia und Cartagena schon um die Mitte, Algesiras und Ma-
laga gegen Ende des Jahrhunderts eine gewisse Bedeutung er-

laugten. Wenn auch die Säuleu des Herkules nicht mehr das

Ende der Welt bedeuteten, und Venedig sogar alljährlich eine

Flotte in den Oceau entsandte, um mit England, Flandern und

den Hansestädten in direktem Verkehr zu bleiben, so scheuten

doch die meisten Mittelmeerfahrer vor diesem Wagnisse zurück.

Für sie waren die Häfen von Andalusien, Sevilla, Cadiz, Santa

Maria die Zwischenstation, und selbst der kleinste von diesen,

Santa Maria, war bedeutend "•enuo-, um dem Genuesen Kolumbus

eine gewisse Anerkenuuntr abzurino:en. Nicht minder reges Leben

herrschte in den Häfen der spanischen Nordküste von Coruna bis

San Sebastian. Hier lebte fast die ganze Bevölkerung von der

See. Die einen bauten Schiffe, um sie dann an Franzosen, Eng-

länder und Niederländer zu verkaufen, die andern betrieben selbst

Hochseeschifffahrt, liald um Walfische zu fangen, bald um den

Handelsverkehr der nordischen Länder mit den südUohen Häfen

zu vermitteln. Allerdings war der Handel damals für das Land
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mehr eine Notwendigkeit, als eine Quelle des Keiclitums, Was
Spanien ausführte, das waren die rohen Produkte seines Bodens.

Den Norden versorgte es mit Wolle, mit Eisenerzen, mit Häuten

der Schafe und Rinder und mit schweren Weinen. Auch in dem
Mittelmeerhandel spielten Wein und Wolle eine bedeutende Rolle,

daneben aber versorgte der spanische Süden die Länder des

Mittelmeers mit Ol, Früchten und Seidengeweben. Letztere waren

die einzigen Manufakturen, die das Spanien des 15. Jahrhunderts

hervorbrachte, und auch diese wurden nicht von den Christen ver-

fertigt, sondern verdankten ihren Ursprung den fleifsigeu Händen

der Maureu. Den christlichen Staaten fehlte es fast gänzlich an

Industrie. Dem Adel verwehrten es die Gesetze des Landes, nicht

um' selbst ein Gewerbe auszuüben, sondern sogar seinen Reichtum

in gewerblichen Einrichtungen anzulegen '). Dem kleinen Manne

aber fehlte es einesteils an den Mitteln zu industrieller Ausbildung,

andernteils au den nJUigeu Kapitalien, denn das Geld war zu allen

Zeiten in Spanien ungeheuer selten. So kam es, dafs mit Aus-

nahme von Barcelona und Valencia iu ganz Spanien die Industrie

im 15. Jahrhundert höchst spärlich und gänzlich unentwickelt

war. Die Industrie-Produkte bildeten daher die vorzüglichsten

Gegenstände der Einfuhr. Die Wolle, die roh aus dem Lande

ging, kauften die Spanier zu hohen Preisen zurück als flandrisches,

französisches und florentinisches Tuch. Daneben lieferten die

nordischen Länder Leinen-Gewebe, die italienischen Städte be-

sonders Brokatstoffe." Da imii die Geldgeschäfte vor 1492 fast

ausschliefslich in den Händen der Juden waren, und diese auch

einen grolsen Teil des Kleinhandels in ihre Gewalt gebracht

hatten, blieb den Spaniern fast nichts als der Austausch ihrer

Rohprodukte gegen die Manufakturen des Auslandes und der

Transport dieser Stoffe zur See^). Aber selbst dieser beschränkte

1) Ein altes (lesetz zählt unter den Gewerl)en, die den Verlust der

Adelsprivilegien nach sich ziehen, die folgenden auf: Sclnieider, Crerber, Holz-

hauer, Steinmetze, Schwertfeger, Walker, Barbiere, Droguisten, Hausierer,

Schuster und andere niedere und geineine Gewerbe (oUcios viles y bajos) 1. :i.

tit. 1. Lib. VI. Xneva Recop.

2) Ein Gesetz aus dem Jalire 1491 (1. 6. tit. 17. Lib. IX. Nueva Rec.)

spricht von der Tucheinfulu* in Sevilla, ein anderes vom Jahre 1447 (1. 1.

tit. 28. ib.) nennt Tuche als den HanptzoUartikel der nördlichen Häfen. Ein

drittes (1. 4. tit. 29. ib.) bezeugt, dafs aucli von den Mittelmeerstaaten Tuch

in Spanien eingeführt wird. Letzteres bezeugt auch für Brokate etc. Sem-
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Handel war so bedeutend, dafs die Si^anier in Brügge ein eigenes

Stadtviertel für ihren Handel innehatten, und in Nantes, La

Rochelle, London, Florenz u. s. w. ihre ständigen Faktoren be-

soldeten^).

Man mufs Ferdinand dem Katholischen und ganz besonders

der Königin Isabella die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dafs

sie sieh mit Eifer der Interessen von Handel und Gewerbe

annahmen, sobald die kriegerischen Ereignisse ihnen dazu Zeit

liefsen. Aber man darf auch nicht verkennen, wie dies besonders

Clemencin gethan hat, dafs sie nur die Grundlagen schaffen konnten,

auf denen ihre Nachfolger, und unter diesen vor allen Karl V.

das Gebäude eines reichen, sich selbst genügenden Spanien auf-

geführt haben. Unter ihrer Regierung wurden eine ganze Reihe

von wirtschaftlichen Gesetzen teils erneuert, teils zum erstenmale

erlassen, deren Vorteile für Handel und Gewerbe unverkennbar

sind. Da Spanien nun und nimmermehr mit Vorteil Handel

treiben konnte, solange es alle seine Industrie-Artikel vom Aus-

lande bezog, liefs es sich die Regierung vor allem angelegen sein,

diejenigen Manufakturen im Lande heimisch zu machen, deren

Produkte für das tägliche Leben unentbehrlich waren. Da die

Seiden-Spinnerei und Weberei in und um Grauada einen Zustand

ziemlich hoher Entwickelung erlangt hatte, nahmen sie nach der

Eroberung für diesen Zweig die Gesetzgebung der maurischen

Könige unverändert au. Diese war auf dem sehr vei'ständigen

Grundsatze aufgebaut, nur die rohe Seide mit einem Zehnten und

einem kleinen Zuschlag für die Steuer-Kontrolle zu belasten, wäh-

rend die Seidenfabrikate steuerfrei waren, und selbst bei der Aus-

fuhr imr einen mäfsigen Zoll entrichteten. Dank dieser verstän-

digen Mal'sreo-el erhielt sich unter den Moriskos die Seidenindustrie

fast in ihrem früheren Umfange, und indem die Einfuhr der minder-

wertigen Rohseide aus Kalabrieu, der Türkei, der Berberei u. s. w.

verboten wurde, bewahrte die Seide von Granada auch in Bezug

auf die Qualität ihren alten Ruf.^)

pere, Hist. del lujo. pg. 3. Im 15. .lahrlumdert war Öl ein Hauptausfuhr-

Artikel von Sevilla, 1. 1. und 2. tit. 19. Lib. VII. Nueva R.

') 1. 1. tit. l.J. Lib. III. Nueva Rec.

•*) Die Gesetze über Seidensteuer und -Fabrikation sind von 149"2 und

1502, tit. ;30. Lib. IX. N. R. Darnach wurde vom Pfund Rohseide entrichtet:

Der Zehnte und 1 dinero für den Ausrufer. 2\'.> dineros für die Börse, Vi <liii-

Thorüoll und 2 dineros tartil (Gemeindesteuer). Ausfuhrzoll nach Kastilien
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Weit weniger leicht gestaltete sich die Aufgabe, der Woll-

industrie so weit aufzuhelfen, dafs sie mit der des Auslandes

erfolgreich konkurrieren konnte. Denn hier fand sich nicht eine

fertige Industrie vor, die nur einer verständigen Begünstigung

bedurfte, sondern hier galt es aus dürftigen, völlig ungenügenden

Anfängen eine eisrentliche Industrie erst heranzubilden. Auch hier

kann man der Regierung Isabellas die Anerkennung nicht ver-

sagen, dafs sie ihre Aufgabe mit Geschick erfafste. Sie schlofs

ihre Verbesseruugsiiläue auf das Engste an das Bestehende an.

Zunächst wurden mit Hülfe einiger erfahrenen Fabrikanten die

von diesen eingeführten Yerorduungen über Tuchfabrikation für

die einzelnen Bezirke, wo sie bisher nach Vereinbarung gegolten

hatten, zum Gesetz erhoben. Um aber der Fortschritte teilhaftig

zu werden, die im Auslände auf diesem Gebiete gemacht worden

waren, wurde den ausländischen Arbeitern eine zehnjährige Steuer-

freiheit zugesichert, wenn sie sich in Spanien niederliefsen. Und

sobald die Tuch-Iudustrie in irgend einem Landesteile Wurzel ge-

fafst und sich so weit entwickelt hatte, dafs sie notdürftig die

Nachfrage zu decken im stände war, kam ihr die Regierung durch

Schutzzölle und Einfuhrverbote zu Hülfe. Es waren keineswegs

geringfügige Werte, welche man auf diese Weise dem Lande zu

erhalten hoffte. Spanien führte im Beginn des 16. Jahrhunderts

allein für ca. 250 000 Dukaten rohe Wolle aus, die verarbeitet

einen mindestens vierfachen Wert rei^räsentierte. Mochte nun

immerhin den Italienern gegen das Ende der Regierung Ferdinands

die spanische Industrie noch ziemlich verächtlich erscheinen, so

bedeutete doch der damalige Zustand gegenüber dem 15. Jahr-

hundert schon einen bedeutenden Fortschritt.^) Im Jahre 1511

betrug nur 57oi während die puertos secos sonst 10% Zoll erhoben. Im Jahre

1504 trug die Seidensteuer in 8 Städten Andalusiens dem Staate 8 750 000 mrs.

(1 duc. = 375 mrs.) ein. Clemencin. pg. 1G5/6. — Das Einfuhrverbot für

rohe Seide von Calabrien, Neapel, Calikut, Türkei, Berberei etc. ist I. 50.

tit. 18. Lib. VI; erlassen 1500, bestätigt 1514, 15-2;3, 1.5-25, 1532 etc.

'-") Clemencin pg. 243— 58 teilt ein Verzeichnis mit von Gesetzen über

Handel und Industrie aus den Jahren 1475— 1503. Uuicciardini schreibt

1512 über die spanische Industrie: mandano in altre nazioni la materia, che

nasce nel loro regno per comperarla poi da altri formata. Und an anderer Stelle

:

oggi hanno cominciato in qualche luogo a attendervi, e di gia in qualche

parte della Spagua si lavoranno panni e drappi da altebassie chermisi e d'oro

in fuora come in Valenza, in Toleto, in Sibilia. Opere VI. pg. 275/6. Auf
diese Stelle und das Stillschweigen Navageros gründet Capmany seine An-
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glaubte die Regierung mit den Provinzial-Yerordiumgeu genügende

Erfahrung gesammelt zu haben, um die Tuehfabrikation des ganzen

Landes unter eiuem einheitlichen Gewerbegesetze zusammenfassen

zu können. Dieses enthielt nun freilich neben manchem Guten

auch eine ganze Reihe von verhängnisvollen Irrtümern, die ihre

Entschuldigung eben nur im Charakter der Zeit und des Volkes

fanden. Die Arbeitsteilunof ist die notwendige Folgre einer

jeden hochentwickelten Industrie, sie ist aber deshalb keineswegs

vorteilhaft für das Kiudesalter derselben. In dieser Richtung hatte

der strenge, kasteumälsige Geist der mittelalterlichen Gewerbe-

Gesetzgebung einen zu groisen Eintluls auf diese Verordnungen

behauptet. Wurde doch die Tuchfabrikation in vier verschiedene

Gewerbe zerlegt, und keinem Handwerker gestattet, gleichzeitig

deren zwei auszuüben. Weiter verordnete das Gesetz selbst für

mittelalterliche Begriffe ein Ubermafs l^ehördlicher Kontrolle. Auch
hier lag der Irrtum nicht so sehr in dem Grundsatze, als in seiner

falschen Anwendung. Es war ein ganz anerkennenswertes Be-

streben, dem Käufer die Sicherheit zu gewähren, dafs ihm nur

fehlerlose Arbeit geliefert werde, aber welche Schwierigkeiten er-

gaben sich für die Fabrikation daraus, dafs jedes Stück Tuch,

ehe es verkauft werden konnte, dreimal mit Fabrikmarken und

viermal mit behördlichen Kontrollstempeln versehen werden mufste!

Die Reglemeutiersucht verschonte natürlich auch die technische

Seite der Fabrikation keineswegs. Mochten die aufgestellten

Regeln immerhin gegenüber dem Durchschnitt der spanischen

Fabrikation einen Fortschritt bedeuten, so war doch die Beständig-

keit, welche den Charakter des Gesetzes ausmacht, unvereinbar

mit dem stetigen Fortschreiten, welches besonders einer auf-

blühenden Industrie eigeu ist. Infolge dieser technischen Ver-
Ordnungen war die ausländische Konkurrenz, die sich jeden neuen

mechanischen Vorteil zu nutze machen konnte, beständig vor der

spanischen Arbeit begünstigt, denn das Gesetz, Avelches das fremde

Tuch an die nämlichen Regeln liand, die für Spanien galten, war jedem

griffe gegen die Blüte dor Tndusti-ie iu Kastilien. Questiones crit. pg. 25— 7'2.

Den Italienern, die nur am Hofe weilten, teilte sicli wohl die Jlifsachtnng

der Hi<lalg()s gegen die (leAverbe mit. denn selh.st Badoero l)erirhtot aus der

Blütezeit der span. Indnstrie: In vier Städten wird Wolle verarbeitet, aber

es giebt wdlil kein Land, das schlechter mit Handwerkern versehen ist.

Alberi YIII. pg. 2:'5/6.
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bedeuteuderen Fortschritt gegenüber gänzlich undurchführbar.'^)

Dafs dennoch die Gesetze im greisen und ganzen ihren Zweck

nicht verfehlten, dafs die Woll-Industrie unter der Heri'schaft von

Ferdinand und Isabella sich bedeutend ausgebreitet hatte, dafür

liefert ein Antrag der Cortes von 1515 den sicheren Beweis. Es

existierte ein altes Gesetz, schon aus der Zeit Heinrichs IV., wo-

nach es den spanischen Tuchfabrikanten gestattet war, den dritten

Teil der für die Ausfuhr angekauften Wolle gegen Erlegung des-

selben Preises zurückzuhalten, wenn sie nachweisen konnten, dafs

sie dieselbe selbst verarbeiten wollten. Da die Industrie unent-

wickelt blieb, die Woll-Produktiou aber stetig zunahm, war das

Gesetz in Vergessenheit o-erateu. Die Cortes von 1515 waren die

ersten, die dasselbe wieder in Erinnerung brachten und auf ein

strenges Einhalten desselben drangen, ein sicheres Zeichen, dafs

bereits bedeutende Mengen von Wolle in Spanien selbst verarbeitet

wTU'deu.')

Tu einer blühenden Industrie glaubten Ferdinand und IsabeUa

die Vorbedingung geschaffen zu haben für einen vorteilhaften

Handel mit dem Auslände, um den sie nicht minder besorgt waren,

als um jene. Bei der Neuordnung des Staatshaushaltes suchten

sie auch das Zollwesen einheitlicher zu gestalten, aber sie hüteten

sich wohl, die höhereu Zölle, Avie sie von alters her in den uörd-

licheu Häfen üblich waren, auf den Süden auszudehnen; vielmehr

wahrten sie diesem im wesentlichen seine alten Vorteile. Wenn
es auch kein wirtschaftliches Interesse war, was sie zur Begünsti-

gung des Schiffbaus veranlafste, so kamen doch die Unter-

stützungen, die den Erbauern grofser Schiffe von der Recrieruncr

gewährt wurden und das Verbot, Schiffe ins Ausland zu verkaufen,

auch dem Handel zu gute.^) Von weit gröfserer Tragweite waren

'^) Die 120 Gesetze über die Tuchfabrikatiou vom Jahre 1511 bilden den

tit. 1:5 des VII. Buchs der Nueva Recop. Über die Beschräukuiig-eu iu der

Ausübung- der Gewerbe verg-l. 1. 1. tit. 19. Lib. III. 1. 12. tit. 12. Lib. VII.

ib. Interessant für diesen Teil der spanischen Gesetzgebung sind die Aus-

führungen von Campomanes, Educ. pop. pg. 220—50.

') 1. 40. tit. 18. Lib. VI. vom Jalire 1462. — Cortes de Leon y de Ca-

stilla. tom, IV. 1515. pet. 14.

ä) Die alten Sätze der Almojarifazojos von Cartegena, Murcia, Sevilla,

Grauada etc. scheinen gewesen zu sein 57o des Wertes für die Einfuhr und

2V2% für die Ausfuhr, 1. .^. u. 9. tit. 23. — 1. 3. tit. 25. Lib. IX. Nueva
Recop. Dagegen war in den Nordhäfen und au der Nordgrenze der Zollsatz

schon in alter Zeit 107o 1- 1- tit. 2S. — 1. l. tit. 31. Lib. IX. ib. — Über
Historisclif Uiitiisuchuiiscr.. 9. A
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zwei andere Gesetze, welche ausschliefslich die Beförderung des

spanischen Handels znra Ziele hatten. Im Jahre 141)4 begründeten

Ferdinand und Isabella in Rurgos das erste Konsulat, dem schon

im Jahre 1511 ein zweites in Bilbao folgte. Indem sie dadurch einen

Teil der behördlichen Macht in die Hände der Handelschaft nieder-

legten, sorgten sie nicht nur für schnellere und einsichtigere Recht-

sprechung, sondern sie hoben dadurch auch das Ansehen des Kauf-

mannsstandes, der dessen dringend bedurfte. Das andere Gesetz

schrieb vor, dafs Ausländer den Betrag der eingeführten Waren
nicht in Geld, sondern nur in Produkten des Landes wieder aus-

führen dürften. Schon der Umstand, dafs dies Gesetz in 12 Jahren

dreimal erneuert wurde, beweist die Schwierigkeiten, die sich ihm

entgegenstellten. Da Spanien bei der Einführung dieses Gesetzes

im Jahre 1491 noch kaum eine Industrie besafs, mochte dasselbe

zwar verfrüht erscheinen, es konnte und mufste aber gerade für

diese ein mächtiger Sporn und ein sorgsamer Schutz werden.-') Von
der immensen Bedeutung, die die Entdeckung Amerikas für den

spanischen Handel erlangen sollte, war freilich bis zum Tode

Ferdinands nur wenig zu spüren. Aber auch hier liels es die

Regierung au Fürsorge nicht fehlen. Die Verordnung, dafs kein

Schiff nach den Kolonien von einem anderen Hafen als Sevilla

auslaufen dürfe, ist vielleicht das geschmähteste Gesetz, welches

von Ferdinand und Isabella erlassen worden ist. Und doch ist es

sehr verständlich. Schon zuvor besals Cadiz das Recht, aus-

schliefslich den Handel nach der oceanischen Küsto von Afrika zu

vermitteln. Nun war die Schiffahrt nach Amerika keineswegs

zahlreich vor dem Jalu'e 1520, dagegen war sie gefahrvoll, und

meist von Abenteurern gesucht. Eine Konti-olle der Regierung

über Beschaffenheit der Schiffe und Mannschaften, die in den

neuen Domänen nur schwer einer behördlichen Beaufsichtigung

unterstellt werden konnten, war daher ein dringendes Bedürfnis.

Zunächst sollte die casa de contratacion nur dem C beistände ab-

helfen, dafs die ersten Indienfahrer einen eigentlichen Handel gar

nicht aufkommen liefsen, infolge wovon in den Kolonien während

die Verordnungen zu Crnnsten des Schiffbaus vergl. Cleniencin. \\g. 250 ff. u.

besonders Fernaudez Dnro. Disqu. naut. tom. V. ptr. oM ff.

'••) Konsulat von Burgos 1404. 1. 1. tit. LS. Lib. III. — von Bilbao löll.

ib. — Das dritte Konsulat in Sevilla verdankt seine Entstebnnü- Karl V.

154:3

—

lChV2 wurde ein viertes am Hofe errichtet, 1. 2. ib. — Ansfuiu'-CTesetz

1. 10. tit. IS. Lib. VI. erlassen 14ltl. 1498. 1503. —
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der ersten Jalire oft ^langel am Notwendigsten heiTschte. Wie
wenig das Monopol von Sevilla zur Ausbeutung des Handels be-

stimmt war, beweist der Umstand, dafs der Indienhandel längere

Zeit völlige Steuerfreiheit geuofs. Dafs derselbe auch in sjiäterer

Zeit an Sevilla gebunden blieb, war weit mehr eine Folge der

Gewohnheit, als des Gesetzes, einer Gewohnheit, die allerdings

bald von der aufblühenden Kaufmannschaft von Sevilla als kost-

bares Privileg sorgfältig gehütet wurde. "^^')

Wenn Ferdinand und Isabella in ihren Bemühungen um den

Handel Spaniens weniger glücklich waren als auf dem Gebiete der

Industrie, so lag dies hauptsächlich daran, dafs sie hier weit mehr

mit nationalen Vorurteilen zu kämpfen hatten. In der Nation der

Hidalgos war der Handel von jeher als etwas Entehrendes an-

gesehen worden. Bis zum Jahre l-tD'i hatten die Juden aus dieser

Lage die gröfsten Vorteile und einen beträchtlichen Reichtum ge-

zogen. Indem aber das Ausweisnngsedikt von 1492 die Juden

brandmarkte . machte es den Spaniern beinahe unmöglich , sich des

verachteten Erwerbs derselben anzunehmen. So wanderten nach dem

Jalire 1492 ungeheuer viele Ausländer als Händler in Spanien ein.

Je weniger angesehen ilire Stellung dort war, um so mehr mufste

es ihr Bestreben sein, sich schnell zu bereichern, um das un-

gastliche Land wieder zu verlassen. L"ud diese notwendige Folge

der Ereignisse trat so schnell ein, dafs schon im Jahre 1515 die

Cortes darum baten, ein altes Gesetz wieder in Kraft zu setzen,

welches den Ausländern verwehrte, länger als ein Jahr laug in

Spanien Handel zu treiben. Aber Ferdinand, an dessen Hofe die

meisten Handwerker und Händler Ausländer waren, konnte sich

nicht verhehlen, dafs dies Gesetz unter den damaligen Umständen

unausführbar war, imd diesen Bescheid erteilte er auch den Cortes.

'" Die Begründung und erste Ordnung der casa de contratacion finden

sich bei Navarrete, Col. de viages tom. II. pg. 285 ff. 337 ff. Die Gesetze

über Auswanderung in der Recop. de Indias. tit. 26. Lib. IX. ib. tit. 1.

Lib. IX die Gesetze über den Indien-Handel. Dessen Steuerfreilieit in

älterer Zeit vergl. 1. 1. tit. 26. Lib. IX. Xueva Recop. — Die detiuitive

Regelung der casa de contrat. ist vom Jahre 1539. vergl. Herrera. Dec. VI.

Lib. 7. cap. 6. — Zu den ältesten Klagen über das Monopol von Sevilla ge-

hören die der Hieronymiten. Col. de doc. ined. de America, tom. I. pg. 286

und des Bischofs Zumarraga bei Arias y Miranda Influjo. pg. 1G9. Dagegen

stellt die Junta von Mexiko im Jahre 1521» dem Monopol ein sein- ehrenvolles

Zeugnis aus. Herrera. tom. IV. pg. 122—24. — Über das Monopol von

Cadiz vergl. Clemencin. pg. 2-18.

4*
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Bis hierlier also reicht die "Wurzel jenes Übels, der Aussauguug

durch die Ausländer, dem die Spanier selbst einen viel zu grofsen

Anteil au dem Unglücke ihres Landes zugeschrieben haben.")

Um sich ein unparteiisches Urteil zu bilden von dem, was

Karl V. für die Wohlfahrt Spaniens gethan hat, mufs mau zu-

nächst die ersten fünf Jahre seiner Regierung unberücksichtigt

lassen. Von einem Eiuflufs des siebzehnjährigen, spät sich ent-

wickelnden Knaben auf die Regierung bei seiner ersten Anwesen-

heit in Spanien kann kaum die Rede sein. Wenn aber das, was

de Chievres in seinem Namen gesündigt hat, wirklich der Anfang

vom Ende für Sj^aniens Blüte war, so müssen sich die Spuren

davon durch die ganze Regierungszeit Karls V. hindurch verfolgen

lassen. Was waren aber denn die fürchtbaren Folgen von Chievres

Mifswirtschaft, vom Bürgerkriege der comuneros für die wirt-

schaftliche Lage des Landes? Mochte doch de Chievres das Gold

von zwei, vielleicht auch von drei ludienflotten vergeuden, was

wollte das bedeuten, als infolge der Eroberung von Mexiko in den

darauf folgenden Jahren die Erti'äo-e der einzelnen Flotten sich

verdoppelten und verdreifachten? Gerade das Medina del Campe,

das im Bürgerkriege in Flammen aufgegancpen war, bildete nichts-

destoweniger in dem folgenden halben Jahrhundert den Mittelpunkt

eiu^s Handels, dessen Dimensionen alles früher Dagewesene weit über-

stiegen. Für die wirtschaftliche Geschichte Spaniens bedeutet der

Aufstand der Comunidades nicht mehr und nicht weniger, als dafs

Spanien mit der wachsenden Bedeutung seiner Industrie neben

den Vorteilen auch die Nachteile eines Industrie-Staates zu kosten

bekam, die vor allem in den Ausschreitungen eines zügellosen

Proletariates bestanden. Wenn wir uns die Städte ansehen, die

sich vorwiegend an dem Aufruhr beteiligt haben, so zeigt es sich,

dafs es gerade diejenigen sind, in denen die Industrie am frühesten

festen Fufs gefafst oder am bedeutendsten sich entwickelt hat.

Er hat nicht nur eine landschaftliche Grenze in seiner Beschrän-

kung auf das eigentliche Kastilieu, sondern auch hier ist es nur

jener Bezh'k, der später (an gleichzeitigen Nachrichten fehlt es

leider hierfür) das Centrum und der eigentliche Sitz der spanischen

Grofs-Industrie ist. Toledo, Segovia, Valladolid, die Führer in

der Bewegung der comuneros sind auch die Hauptstädte der spa-

") Vergl. (leu Exkurs über die Ausländer. — pet. 30 der Cortes von

1515. Cortes de Leou y de Castilla. IV.



— 53 —
nisclieu ludustrie. ^lau kann wohl füglich behaupten, dafs mit

der allgemeinen Amnestie vom Jahre 1523 die Episode der comu-

nidades ihren Abschlufs erreichte. Die Schwierigkeiten, mit denen

die wirtschaftliche Gesetzgebung Karls V. in der Folgezeit zu

kämpfen hatte, gingen aus ganz anderen Ursachen hervor und

standen zu den kastilischen Unruhen in gar keiner Beziehung.

Seit der Eroberung von ^Mexiko wurde der Einflufs Amerikas

auf die wirtschaftliche Lage Spaniens ein sehr bedeutender. Die

Auswanderung nahm solche Dimensionen an, dals selbst Städte

wie Sevilla, deren Vorteil durch den Handel so bedeutend war,

in der Zahl der Einwohner zurückgingen '-). Andemteils beschleu-

nigte die massenhafte Einfuhr von Edelmetallen das bisher lang-

same Sinken des Gold- und Silberwertes in einer Weise, die für

den national-ökonomisch nicht Gebildeten etwas Beängstigendes

haben mnfste. Dieses Übel wurde dadurch verschlimmert, dafs

die Cortes gerade dem Abflufs des Edelmetalles die Schuld an der

Entwertung beimafseu und deshalb unermüdlich waren in der

Bitte um Verschärfung der Ausfuhrverbote'^). Karl V. war weit

davon entfernt, die einseitigen Malsregeln der Cortes zu billigen.

Wenn er ihnen auch die strengeren Geld-Ausfuhr-Gesetze be-

willigte, so war er doch im Gegensatz zu ihnen auf das Eifrigste

bemüht, den Indienhandel zu heben und zu erleichtem. Unter

der Königin Isabella war es lediglich Kastiliaueru gestattet ge-

wesen, nach Amerika überzusiedeln oder Handel dahin zu treiben.

Ferdinand dehnte die Erlaubnis nach Isabellas Tode auch auf die

Aragonesen aus, aber erst Karl V. gab sie allen seinen Unter-

thauen ohne Unterschied der Nationalität. Schon im Jahre 1525

trug sich Karl V. mit dem Plane, auch das Monopol von Sevilla

^'-) Die Urteile über den Eiuflafs der Auswanderung- auf das Spanien

des 16. .Jlu'ts. weiclien ungeheuer voneinander ab. Die Oegenpole bilden

wohl Navarrete, der ilin. weit überschätzt und Uztariz, der ilin sehr gering

anschlägt. Über Sevilla: Navagero, f. 15.

^^) Creldausfulu-verbot ist eine der fünf Forderungen, die als Quint-

essenz der Anträge der Corauneros an die Spitze ihres Programms gestellt

wurden, vergl. Hoefler, Span. Regesten pg. o7 und derselbe, Quellen zur

drasch. Karls V. pg. 294—302. Die Forderung wird wiederholt von der

Junta von Avila. Sandoval I. pg. 235, von den Cortes von 1515 (pet. 32),

1518 (pet. Iß), 1520 (pet. 4), 1528 (pet. 17), 1532 (pet. 40), 1534 (pet. 112),

1548 (pet. 148) u. s. w. Eine eigene Denkscln-ift darüber bringen die Cortes

von 1586 ein. Actas. VIII. pg. 290. Die Uesetze darüber finden sich im

tit. 18. Lib. VI. Nueva Recop.
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zu beseitigen, um damit dem Handel grökere Ausdehnung zu

geben und seine Vorteile dem ganzen Lande gleichmäfsiger zu

gute kommen zu lassen. Ein Sturm der Entrüstung erhob sich,

als die Absicht bekannt wurde, und deshalb verschob Karl Y.

seinen Plan. Er dachte aber an nichts weniger als an einen end-

giltigen Verzicht. Im Jahre 1.529 wurde er wenigstens teilweise

ausgeführt. Die Häfen von Coruha, Bayona, Aviles, Laredo.

Bilbao, San Sebastian, Cartagena und Malaga erhielten die Er-

laubnis, Schiffe nach den Kolonieen auslaufen zu lassen. Nur in-

sofern wurde das MonoiDol von Sevilla aufrecht erhalten, als ihnen

auferlegt wurde, ihren Rückweg über Sevilla zu nehmen '*).

Nicht minder war Karl V. um den Handel Si)aniens nach den

anderen europäischen Ländern bemüht. Nur an dem Widerstände

der Kastilianer scheiterten seine Bemühungen, die Zollgrenzen im

Innern des Landes ganz zu beseitigen. Ihm verdankte Spanien

jene Galeereu-Flotillen, die dauernd zum Schutze des Mittelmeer-

handels, in seinen späteren Regierungsjahren auch für den Ocean-

handel in geeigneten Hafenplätzeu stationiert wurden. Die Kriege

gegen Tunis und Algier verfolgten wesentlich den Zweck einer

gröfseren Sicherheit für die Seefahrer des Mittelmeeres. Seine

Verträge mit England sind ebensoviele Zeugnisse für seine Be-

rücksichtigung der Handels -Interessen aller ihm untergebenen

Völker'^). Gegen das Ende seiner Regierung, seit dem Jahre 1543

konnte Karl V. allerdings nicht umhin, den Handel ernstlicher,

") Colmeü'o, Introd. II. pg. 195. 152(3 delnit Karl rlie Erlaiibuis zum
Iiulieiiliaiidel auf alle Untertliaiieu aus. Herrera. Dec. III. pg. '295. Über
die Aufhebung des Monopols von Sevilla A^ergl. pet. 5 der Cortes von 1520

und Canipomanes, Educ. pg. 422.

'^') l)ie Cortes von Monzon 1528 baten um Aufhebung der Zollgrenze

und erhielten günstigen Bescheid. Donner, Anales f. SS2 und 387. — galeras

de Espana. Memorial bist. VI. pg. 493. — Vorläufer der Oceauflotte sind

die armadas de averias 1522, 1523, 1528, 1532, 15:)5, 1539. "15-12. Herrera

passim. Ständig seit 1533 nach Herrera Dec. VIII. pg. 19>> oder seit 1555

Col. de doc. iued. L. pg. 2ß9 ff. — Handelsverträge mit England: London,

11. April 1520. Rymer, Foedera. VI. 1. pg. 183'4. Calais. 11. Oktober

1521. ib. VI, 1. pg. 198'9. Der Artikel über Handel im Frieileu von

]\Iadrid ib. A"I, 2. pg. 128. col. 1 bedingt auffallenderweise nur freie

Dunhfnlir nach Frankrcicli, wie Sempere, Lujo I. pg. 32 riclitig angiebt.

uiiilit l^iufuhr, wie C()lmeiro, Econ. pol. II. pg. 19(5 irrig behauptet. — Den
Cortes von 1.52S gogeuüber. die um Scliutz des Handels mit Frankreich und
England bittun (pet. 84) beruft sich Karl auf seine Bemühungen, den Handel
zu lieben.
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als zuvor gesclielien war, zur Besteuerung herauzuzieheu. Weuu
aber seit jeuem Jahr der ludieuhaudel iu Sevilla mit einem eigenen

Zollamte seine neue Steuerregulieruug erhielt, so ist damit keines-

wegs gesagt, dafs er zuvor steuerfrei gewesen sei. Es lälst sich

vielmehr nachweisen, dafs schon Ferdiuaud der Katholische, wenn

nicht gar Isabella selbst die 1497 gewährte Steuerfreiheit aufliob.

Die neuen Stenergesetze vom Jahre 1543 hatten nur den Zweck

einer strengeren Kontrolle und der Beseitigung der Steuer-D efrau-

datiouen, wäe sie in Cadiz, Santa Maria u. a. Häfen unter dem

A^orwande von Privilegien betrieben wurden, die thatsächlich nie

eine köuiffliche Bestätiguno; erhalten hatten ^^'). An eine Erhöhung

1*^) Die Cortes von 1541 erheben Protest gegen zAvei angeblich neu ein-

geführte Zölle, einen von 3 % auf Ein- und Ausfnhi-, einen anderen von

2V'2 "/^ von dem Handel mit Indien. Colmeiro, Introd. II. pg. 208 und 218.

Es ist dies wohl derselbe Zoll, von dem Geronimo de la Ooncepcion, Cadiz.

pg. 496 erklärt, er sei im Jahre 1544 in dieser Stadt an Stelle der bisherigen

Steuerfreilieit getreten, um eine Anleihe zu decken, die Karl V. mit Aus-

ländern abgeschlossen. Über den spanischen Zoll habe ich nirgends etwas

finden können, da aber Cadiz nicht durch kgl. Privileg Freihafen war, handelt

es sich wohl hier nur um die ErAveiternng und Ausdehnung des Almojari-

fazgos auf einige Häfen, deren früherer unbedeutender Handel eine besondere

Zollorganisation nicht lohnend erscheinen liefs. — Etwas klarer sieht man

in Bezug auf den Indien-Zoll. Das Einfülu-ungsgesetz steht 1. 1 tit. 20.

Lib. IX. Nueva Recop. 1. 2. tit. 15. Lib. YIII. Recop. de IncUas. Xun
stellt aber aus den Entdecker-Verträgen unter Karl Y. fest, dafs für die

Ausfuhr nach Amerika bereits vor seinem Regienmgsantritt ein Zoll erhoben

Avurde ; Avahrscheinlich hetrug derselbe damals schon 71/2 % , so wenigstens

besagt ein Brief Ferdinands des Katholischen an Diego Colon vom 6. Juni

1511 bei Fernandez Duro. Colon y la historia postuma pg. 98. Da in dem-

selben Brief von den Almojarifazgos in den Kolonien die Rede ist, ist also

noch ein anderer als dieser Zoll von 714 "'0 erhoben worden. Xun schildert

aber das Ciesetz, wodurch Pliilipp II. 15G6 die Zölle verdoppelt, den früheren

Zustand so, als Avenn von der Ausfuhr 2V2 7oi von der Einfuhr 5"/o erlioben

worden wären; da dies die Zollsätze aus der Zeit Ferdinands und Isabellas

sind, bleibt also für die Zollerhöhung Karls V. kein Platz. — Es wäre nun

noch der Fall denkbar, dafs Karl V. die Einfuhr aus Indien nach Sevilla

154) mit dem gewöhnlichen Einfulu-zoU belastet hätte. Dagegen spricht aber

erstens die Existenz kolonialer Zollämter, die ohne diesen Zoll keinen Zweck

gehabt hätten, solange in Sevilla die ganzen 7V2'^'0 (-V2'^n für die Ausfuhr

aus Kastilien und o'^o für die Einfulu' in den Kolonien) entrichtet wurden.

Zweitens aber weisen die Gesetze der Recop. de Indias für diese Zölle zurück

bis auf das Jahr 1528, 1. 28. tit. 15. Lib. VIII. — Ich gestehe, dafs es mit

dem mir zugänglichen Materiale nicht möglich ist, alle Zweifel zu beseitigen,

doch scheint mir das Folgende als das Annehmbarste: Wie der Zoll von S'Vo

offenbar nur ein strengerer Erhebungsmodus eines bestehenden Zolles war,
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der alten Steuersätze hat Karl V. trotz der imsüustigeu Finanz-

läge des Staates nicht gedacht, obwohl dem Handel auch damit

keine unerträgliche Last aufgebürdet worden wäre.

Zogen doch alljährlich über hundert Schiflfe von 300 bis

500 Tonnen Gehalt hinüber nach den Kolonieen, mindestens eben-

soviele vermittelten den Handel mit England, Flandern und dem
Norden, und wenn der Mittelmeerhandel auch nur mit kleineren

Fahrzeugen betrieben wurde, so diente deren höhere Zahl und
die Kürze der Fahrt dazu, ihn in seinen materiellen Ergebnissen

dem Oceauhaudel ebenbürtig zur Seite zu stellen ''). Was wollte

denn ein Zoll von 1^2%^ so viel zahlten die indischen Haudels-

Artikel Aus- und Eingangszoll, bei einem Geschäft besagen, bei

dem 100, ja 200^ verdient wurden. Die Grofshändler von Se-

villa nämlich kauften in jener Stadt die Indien-Artikel zwar im

einzelnen auf und befrachteten damit ihre Schiffe. Weit einfacher

aber war das Geschäft drüben. Die Händler der Kolonieen kauften

gleich die ganzen Schiffsladungen in Pausch und Bogen, und ein

gut unterrichteter Gewährsmann berichtet uns , dafs bei An-

weisungen auf die Märkte von Medina, der gewöhnlichen Zahlungs-

so vermute ich in dem Zoll auf deu Indienhandel nur eine Änderung der

bestehenden Zölle in der Weise, dafs die Aus- und Einfuhrzölle, die bisher

in einer Abteilung des almojarifazgo mayor gemeinsam erhoben wurden, nun

bei der Trennung des ahn. de Indias vom ahn. mayor nicht mehr zusammen

erhoben wurden. Das erweckte den Sehein einer neuen Zollbelastung der

Einfuhr. Unklar bleibt aber, wie dieser Zollsatz •iVj'^'o betragen konnte, da

der alte Satz für die Einfuhr ö'^/q betrug.

1") Über die Zahl der spanischen Handelsschiffe im 16. Jahrhundert sind

die Angaben sehr verschieden. Zweifellos übertrieben ist die von Behr,

Welthandel I. pg. 141: „Die Zahl der Handelsschiffe im Anfange des IG. Jahr-

hiinderts belief sich auf tausend." Ausführliche Jlitteilungen über die Schiffs-

zahl giebt Eadoero bei Alberi VIII. pg. '261. Die Zahl 1(.H) für deu jähr-

lichen Handel nach Indien findet sich dort und öfter. Für die zweite Hälfte

des 16. Jahrhunderts giebt Fornandoz Duro, Disqu. naut. V. 19—28 u. 362/;i

und tom. VI. pg. 510 auf urkundlicliom 3[ateriale mehrfache wertvolle An-

gaben. — Schwer vereinbaren mit diesen verhältnismäfsig hohen Zahlen läfst

sich Herreras Angabe, dafs löäO in Nonibre de Dios von zwei Flotten

19 Schiffe auf Cxelegenheit zur sicheren Rückkehr warteten, Dec. VIII. pg. 1'21.

Nach Contarini bei Barozzi u. Berchet. Ser. I. tom. I pg. S,S hätte die Flotte

de tierra firme aus 1'2— lo Schiffen bestanden. — Für den Levante-Handel

sind die wertvollsten Angaben die Auszüge aus den Hafenzoll-Registern bei

Capmany, Barcelona IV. Xotas. pg. 22 aus der Zeit bis löo7.
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art jeuer Zeit, eiu Zuschlag vou \(}i\% zu dem ursprünglichen

Werte der Waren durchaus das Gewöhnliche war''').

Eiu Handel von solcher Ausdehnung stellte natürlich auch

an die Industrie des Landes ungewöhnliche Anforderungen. Denn

wenn auch Spanien nicht alle Artikel selbst herstellte, die es den

Kolonieen zusandte, so wirkte doch selbst die Einfuhr insofern be-

lebend auf die heimische Industrie, als das Gesetz Ferdinands und

Isabellas, wonach der ^Vert der eingeführten Waren durch

Landesprodukte bezahlt werden mufste, nicht nur nicht abge-

schafft, sondern auf Antrag der Cortes von 1534 ausdrücklich

wiederholt wurde '^). 80 gab es denn auch trotz der zünftischen

Schranken, an deuen selbst Karl Y. nicht zu rütteln wagen konnte,

keinen Industriezweig, der an dem allgemeinen Aufschwünge nicht

teilgenommen hätte. Die Seidenweberei, die anfänglich aus-

schlielslich in den Händen der andalusischen Moriskos gewesen

war, hatte jetzt auch in Toledo und Sevilla Fufs gefafst und be-

schäftigte daselbst Taaseude von Menschen. Immer und immer

wieder mufste das Gesetz in Erinnerung gebracht werden, welches

die Einfuhr fremder Rohseide verbot. Seit Spanien nicht mehr

genug Seideufädeu hervorbringen konnte, um all die Spinnereien

und Webereien zu beschäftigen, mufste das Ausland seiue Roh-

produkte zur Verarbeitung nach Spanien senden. Wie wenig

die Spanier auf diesem Gebiete die Konkurrenz des Auslandes zu

fürchten brauchten, geht daraus hervor, dafs bereits seit 1518 das

Einfuhrverbot für fremde Seidengewebe aufgehoben worden war.

Mochten dann immer die Cortes in zünftischer Beschränktheit

verbieten, in Granada Maulbeerbäume aus Valencia anzupflauzen,

oder Gewebe von roher Seide zu fertigen, in ihrem Aufschwünge

konnten sie die Industrie nicht aufhalten. Die Seideusteuer von

Granada allein hob sich unter der Regierung Karls fast um die

Hälfte ihres Ertrages, welche Summen aber der Alkabala in Se-

villa und Toledo daraus zuflössen, davon kann man sich eine Vor-

stellung machen nach den Berichten jener Zeit, nach denen Sevilla

allein 3000 Webstühle für Seide beschäftigt und Toledo jährlich

1^) Mercado, Tratos. f. lö. v. u. besonders f. 91. r. Seine Aneaben
werden bestätieft durch das Memorial von Medina, Col. de doc. ined. XV IT.

pg. Ö57.

'^) 1. 10. tit. 18. Lib. VI. Xueva Kecop. —
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das enorme Quantum von 435 000 Pfund Rohseide verarbeitet

haben soll-").

Während die Seidenweberei aus sich selbst einen bedeutenden

Aufschwung nehmen konnte, weil sie nur an zünftische Verord-

nungen gebunden war, liefs sich ein solcher in der Tuchfabrikation,

die durch Landesgesetze gefesselt war, ohne Zuthun der Regierung

gar nicht denken. Gerade da aber zeigte es sich am klarsten,

"wie ernstlich Karl V. auf das Wohl ^i^anieus bedacht war. Nicht

um-, dafs er die guten Gesetze seiner Vorgänger erneuerte und

wiedereinschärfte, dafs er diejenigen beseitigte, die sich mit der

Zeit als minder passend herausstellten, in Bezug auf Tuchfubrika-

tion hat er während der gröfsereu Hälfte seiner Regierang fort-

gesetzt durch Ausschüsse von Sachverständigen an den Gesetzen

2°) Vergl. Sempere, Lujo I. pg. 114. Der Antrag vnrd wiederholt 15i8,

Gesetz 1552. Später tritt er auf als ccnd. 37 des servicio de millones 1619

und als cond. 34 von 1G50. Uztariz, Teoria pg. 239. col. 2. — Für die Sei-

densteuer besitzen wir 3 Angaben ans dem 16. Jahrhundert. Xach Clemencin

pg. 166 betrug sie 1504 8^4 cuentos de maravedis. ll(eichar)d berichtet nach

einer mir unbekannten Quelle, dafs sie am Anfang der Regierung Karls Y.

35 OUU Duk. — 13 175 ÜUO mrs. betragen habe. Im neuen Reich 1878 I.

pg. 213. — Endlich giebt Medina, dessen Werk um die Mitte des 16. Jahr-

hundert verfafst ist, den Ertrag der Seidensteuer auf 50 000 Duk. = 18^4

cuentos an. Cosas memorables f. 145 v. Dagegen ist sie allerdings in dem
Budget von 1566. welches Venturini da Fabriano mitteüt. nur mit 13 cts.

= 41 333 duc. augesetzt, 3Iscr. Dresd. F. 128. f. 147. Einen siclieren Beweis

für die wachsende Bedeutimg der Seidenindustrie giebt der Steuer-Pacht-

vertrag V. 1546, 1. 0. tit. 30. Lib. XI. Cfleich im Anfang sagt da der Prinz

Philipp porque el trato de la dicha seda ha crescido i de cada dia cresce i se

texen i labran i contratan algunas sedas y cosas, que no se solian. Im
übrigen wird an der alten Gesetzgebung kaum etwas geändert. — Die An-

gabe über den Seidenverbrauch von Toledo entstanunt dem Damian de Üli-

varez bei Cauipomanes Ap. I. pg. 481. Colmeii'o, Econ. p(dit. II. pg. 192

nimmt mit Larruga YII. 20."i willkürlich an, die Angabe beziehe sich auf die

Zeit um 1480; damals aber besafs Toledo noch kaum Seidenfabriken: deren Blüte

gehört der Zeit an, wo Granadas Seidenindustrie vertiel. — Die Bemühungen

der Cortes finden sich an folgenden Stelleu: 1532 pet. 46. Einfuhrverbot für

telas de cedagos, erlassen 1525, soll aufgehoben werden. Bewilligt ib. Ein-

fulirverbot für portug. Seide erbeten. — 1534, pet. 106 Verbot der Gewebe

von Rdhseide. Gesetz 1. 15. tit. 12. Lib. VI. — 1537. pet. 123 Verbot der

PHauzung fremder Maulbeerbaumarten in Granada. Seit 1520 kommunale

Verordnung in Granada. Cidmoiro, Econ. polit. II. pg. 83, seit 15.37 Gesetz

1. 54. tit. 18. Lib. VI. — 15;>7. pet. 84. telas de cedagos sollen verboten

werden (vergl. 15.V2. pet. 46). Abgelehnt. — Über die Einfuhrverbote für

unverarbeitete Seide siehe Anm. 4.
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im Siuue des Fortschritts äuderu lassen und damit den Fehler

wieder gut zu machen gesucht, der durch zu grofse Beschränkung

der Gewerbe von Ferdinand und Isabella gemacht worden war.

Im Jahre 1525 brachten die Cortes unter anderem auch einen

Antrag ein über Revision der Gesetze über Tuchfabrikation vom

Jahre 1511. Die Folge davon war die Ernennung einer Anzahl

von Fachmännern zu Beiräten der Regierung, und aus deren Ar-

beiten gingen die Gesetze von 1528 hervor, die dort erleichternd,

da abändernd die alten Vorschriften ergänzten. Sei es nun, dafs

in diesen Gesetzen nicht alle Zweige der Woll-Industrie gleiche

Berücksichtigung gefunden hatten, sei es, dafs der günstige Erfolg

zu weiteren Schritten auf der Bahn der Gesuche ermutigte, kurz

und gut, Segovia fand sich durch diese Verordnungen beschwert,

und diese Beschwerde fand bei der Regierung dieselbe eingehende

Berücksichtigung wie der Antrag der Cortes und eine neue Kom-
mission arl)eitete die sogenannte Zweite Erklärung der Gesetze

vom Jahre 1511 aus-'). Die langen Jahre des Friedens, die für

Spanien auf den Vertrag von Madrid folgten, begünstigten un-

gemein die Eutwickeluno' von Industrie und Handel. Aber noch

bedeutungsvoller für diese wurde der Umstand, dafs bis tief in

die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts hinein in den Kolonieen

keinerlei Industrie Fufs fassen konnte. Der Bedarf derselben aber

war schon in den dreifsiger Jahren ein sehr bedeutender und blieb

bis lan<?e nach dem Tode Karls V. in bestäudiorem Wachsen. So

kam es, dafs Toledo und seine Umgebung, die um 1525 nur

10 000 Personen mit Seiden- und WollenWeberei beschäftigten,

um die Mitte des Jahrhunderts weit über 50 000 Personen in

diesen Gewerben zu verdienen gab. Und trotzdem waren diese

nicht entfernt im stände, so viel zu fabrizieren, dafs sie den Be-

darf gedeckt hätten. Manche Fabriken waren auf 6, ja auf

10 Jahre voraus mit Bestellungen versehen, und dabei gewähi'ten

die Händler noch den Fabrikanten grolse Vorschüsse, um eine

Ausdehuuno- des Betriebs zu ermöo-lichen. Schon konnten die

Fabrikanten unter der arbeitenden Bevölkerung nicht mehr Hände

genug auftreiben, so dafs man in Valladolid, in Zamora und in

Salamanca die Bettler und Vagabunden zm* Arbeit in den Fabriken

nötigte--). Da der Absatz der Fabrikate meist schon gesichert war,

-^) Autrag der Cortes 1525. pet. 4.'). Die erste Erklärung bildet den

tit. 14. Lib. YII der Xueva Recop., die ZAveite vou 15"29 den tit. 15. ib.

--) Marineus Siculus pg. 758. Daniian de Olivarez bei Cauiponianes.



— 00 —
ehe diese auch nur m Angriff geuomraeu waren, lag die Gefahr

nahe, dafs die massenhafte Produktion der Güte des Fabrikats

nachteilig gewesen sei. Aber auch dies scheint keineswegs der

Fall gewesen zu sein, und das war wohl wesentlich der strengen

Kontrolle der Regierung zu danken. Je weiter die Industrie um
sich griff, desto schwerer wurde es freilich, jedes Stück Tuch zu

prüfen, aber die Gewerbe waren mit der Regierung bemüht, jene

Beaufsichtigung zu erleichtern. In den Städten Toledo, Cordoba,

Oueuca und Segovia entstanden eigene Gebäude, in denen gleich-

zeitig Kontrolle der Fabrikation und Verkauf der Rohstoffe und

der Fabrikate ihren Sitz hatten. Die Einfuhr vom Auslande aber

ging beständig zurück. Schon 1537 protestieren die Cortes gegen

den Mifsbrauch, den ausländische Fabrikanten mit glänzenden

Fabrikmarken und falschen Fabrikstemiieln treiben, um mit ihren

minderwertigen Produkten die Konkurrenz mit den gediegeneren

spanischen Fabrikaten aushalten zu können, und im Jahre 1549

wird eine Auderuno- der Fabrikationsgesetze, von der weiterhin

die Rede sein wird, damit motiviert, dafs die Einfuhr von Tuchen

gänzlich aufgehört habe'-^). Und dennoch waren die Bedingungen

Ap. IV. pg. 23 giebt der Tuclifabrikation iu Toledo und der Mancha 38250

Arbeiter. Segovia 34 189 Arbeiter etc. — Über Vorausbestellung: Campoiuanes.

Educ. pg. o20 f. u. pg. 406. Darnach übertreibend Arias y 3Iiranda pg. G2.

— Über Arbeiterkolonien Perez de Herrera bei Caiupomanes. Ap. II. pg. CHI.

u. COXVII. — In Übereinstimmung damit erklären die Cortes von lööl

antes faltan jornaleros que jornales, Colmeiro. lutrod. II. pg. 245.

'^^) Eine eigentümliche Ansicht über den Ciang der spanischen Industrie

hat Colmeiro aufgestellt und an zwei Stellen verfochten. Econ. polit. II.

pg. 1S6—S und Introd. IL pg. 242. Darnach soll die Tuchfabrikation ihren

Höhepunkt vor 1537 erlangt, in ihrem Rückgange aber in den vierziger

.lahren noch einmal aufgehalten worden sein. Er begründet dies mit den

um 1537 beginnenden Klagen der Cortes. Dies ist insofern unrichtig, als

man mit ebensoviel Recht den Beginn der Klagen auf jeden andern Reichs-

tag verlegen kann. Klagen in Bezug auf Tuchfabrikation und Handel finden

sich: 1518. pet. 67. 1520. pet. 30. 1532. pet. 100. 1537. pet. 74. 87. 115. 116.

148 etc. Wer den Brauch kennt, wie Petitionen gemacht werden, der wird

den Klagen der parlamentarischen Versammlungen keinen zu hohen Wert

beimessen, auch ohne die Xotiz bei Danvila. Actas V. A. pg. 46—8 über die

Art der parlamentarischen Klagen. Dafs Colmeiros Ansicht mit den Be-

richten der Zeitgenossen unvereinbar ist, wird sich weiterhin zeigen. Er

selbst spricht an anderer Stelle, Introd. II. pg. 18;^ ganz anders über die Cortes

von 1537. Da meint er, dafs sie einen Fortschritt in der Fabrik-Industrie

beweisen, und stellt Karl V das ehrende Zeugnis aus. dafs er mehr um Frei-

heit von Handel und Gewerbe besorgt gewesen sei, als die Landesvertreter.
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für die Einfuhr so güustig, wie nur möglich. Wenn in einem

IndustriezM^eige die Nachfrage Jahrzehute hindur<;h das Augebot

übertrifft, so ist eine Steigerung der Preise die selbstverständliche

Folge davon. Wenn aber, wie in Spanien, dies zusammeufällt

mit einer bedeutenden Zunahme des Edelmetalls, die allein schon

eine gleiche Erscheinung hervorrufen würde, so mufs die Preis-

steigernng ganz ungewölmliche Dimensionen annehmen. So ge-

schah es in Sj^anieu, und mit dem Steigeu der Preise für Nahrungs-

mittel, für Arbeitsmaterial und für Handwerkszeug wuchsen

natürlich auch die Tagelöhne, imd das Produkt aller dieser Steige-

rungen waren die hohen Preise der spanischen Manufakturen.

Da aber aufserhalb Spaniens bis um die Mitte des 16. Jahrhun-

derts jene beiden Faktoren gar keinen oder doch nur geringen

Eiuflufs auf Handel und Gewerbe ausübten, hielten sich dort

alle Preise niedriger, ein Verhältnis, welches natürlich zur Einfuhr

nach dem höher zahlenden Lande aufiForderte. Dafs diese trotzdem

in Spanien abnahm, lag neben der Ausbreitung der spanischen Indu-

strie hauptsächlich au den Gesetzen, welche die Fabrikate des Aus-

landes denselben Vorschriften unterwarfen wie die spanischen.

Gegen diese Gesetze richtete sich deim auch der Sturm der Cortes,

denen das schnelle Steigen der Preise in hohem Grade bedenklich

erschien. Sie gewannen freie Hand, als Karl V. im Jahre 1543

Spanien verliefs, um es erst nach seiner Abdankung wiederzusehen.

Hatten sie gegen dessen höhere Einsicht nur schüchtern .und bei-

nahe stets erfolglos neue Beschränkungen für Handel und Gewerbe

erbeten, so traten sie nun schon freier auf. Es war ein Unglück

für die spanische Industrie, dafs Händler uud Fabrikanten nicht

als ebenbürtig angesehen und von den städtischen Amtern mög-

lichst ferngehalten wurden. Da die Abgeordneten zu den Cortes

aus den Stadtmagistraten gewählt wurden, kam auf diese Weise

nur selten ein Sachverständiger in den Reichstag, um dort das

wahre Interesse von Handel und Gewerbe zm' Sprache zu bringen.

Nur so läfst sich die thörichte Bewegung verstehen, die die Cortes

von 1548 fortrifs, eine Reihe wirtschaftspolitischer Malsregeln zu

beantragen, die Handel und Gewerbe hätten vernichten müssen,

wären sie niclit bald wieder beseitigt worden. Der Gniud, wes-

Über die Konkurrenz des Auslandes 1587. pet. 75. u. 1. 1:1 tit. 12. Lib. VI.

und Einleituuo- zu tit. 16. Lib. VII. Nueva Recop. — Über KoutroUstelleu

Cohneiro lutrod. IL pg. "242.
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halb sie sich derselbeu auf eiumal mit solchem Eifer annahmen,

war, wie gesagt, die Teuerung aller Dinge. Natürlich suchten

sie dieser zuerst mit dem Verbot der Geldausfuhr zu begegnen,

dann aber wollten sie auch dadurch die alte Billigkeit wiederher-

stellen, dafs sie die Ausfuhr von allen unentbehrlichen Artikeln

untersagten. In naiver Beschränktheit glaubten sie, es bedürfe

nur des Verbotes, Manufakturen nach den Kolonieen auszuführen,

um dort sogleich Fabriken für Seiden-, Tuch- und Leder-Bear-

beitung entstehen zu lassen, die dem Mutterlande die Sorge für

die Kolonieen abnehmen könnten. Dafs freilich Spanien zur Ent-

wickelung seiner Industrie ein halbes Jahrhundert gebraucht und

erst seit wenigen Jahren es dahin gebracht hatte, vom Auslande

unabhängig zu sein, das entging den weisen Beratern. Das letztere

mochte ihnen wohl auch gar nicht als ein erspriefslicher Zustand

erscheinen, denn jetzt eben baten sie, die Gesetze aufser Kraft zu

stellen, welche die Produkte des Auslandes denselben Regeln

unterwarfen, die in Spanien galten. Dafs sie dennoch es gut

meinten mit der spanischen Industrie, konnte man zwar aus diesen

Gesetzen nicht schliefsen, andere aber setzten dies aufser Zweifel.

Seit die Industrie und der Handel den Reichtum von Hunderten,

ja Tausenden begründete, fehlte es natürlich auch nicht an Spe-

kulanten, die von dem Fleifse anderer sich zu bereichern suchten.

Diese kauften die für die Fabrikation unentbehrlichen Artikel in

grofsen Massen auf und zwangen dann die Fabrikanten, die von

ihnen willkürlich normierten Preise zu zahlen. Die Sorge der

Regierung für Billigkeit der unentbehrlichen Gegenstände hatte

schon längst Getreide, Fleisch, Wolle, Leder, Seide imd Tuch von

dieser Spekulation ausgeschlossen, jetzt baten die Cortes, auch

die Artikel, die zum Bearbeiten und Färben der Gewebe nötig

waren, der Spekulation zu entziehen, und das gesetzliche Verbot

trug auf diesem Gebiete sichtbar die segensreichsten Früchte.

Nicht weniger vorteilhaft war ein zweiter, ebenfalls zum Gesetz

erhobener Antrag, wonach nicht wie bisher der tbitte Teil, sondern

die Hälfte der zur Ausfuhr bestimmten Wolle und ebenso die

Hälfte der imverarbeiteten Seide für die inländische Verarbeitung

zurückgehalten werden durfte. Leider aber war die Regierung

nicht nur gegen die verständigen, sondern auch gegen einen guten

Teil der thörichten Anträge dieses und des folgenden Reichstages

willfährig. Im Jahre 1552 wurde wirklich die Ausfuhr aller spa-

nischen Artikel ungemein erschwert, wo nicht ganz verboten,
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wälirend die Einfuhr auf das o-ef^Uirlichste beo;üustif?t wurde.

Wälireud spauische Seide in keiner Form aufser Landes gesandt

werden durfte, war die Einfuhr von Seidenzeugen nach wie vor

freigegeben. Noch schlimmer erging es der Wollweberei. Denn
hier wurden die ausländischen Gewebe von jeder Kontrolle befreit,

während diese für die einheimischen nicht nur beibehalten, sondern

den spanischen Webern sogar verboten wurde, die feinsten und

demgemäis teuersten Tuche zu fiibriziereu, und das alles, damit

das Volk vor unnützem Aufwände bewahrt werde-*). Das ging

-*) Über die C esetzgebimg vom Jalire 1552 hat Clemenciu voreilig ein

grofses Gesclu'ei erhoben. Er leitet seine Betrachtungen ein mit den Worten
afio ominoso, ano verdaderamente funeral y mortuario de la industria, de los

oficios y del comercio castellano pg. 290. An anderer Stelle nennt er die

Pragmatik einen Ansflnfs der nias profunda estupidez o mas refinada malicia

y ojeriza contra las fabricas espaüolas. No seria temeridad sospechar, que

tuvo parte eu ella el inflnjo del pais, donde se forjö la pragmatica pg. 287.

Endlich sagt er über das Verbot der Spekulation in Tuch etc. pragmatica

(ßie haze epoca en la historia de la economia espafiola y que no puede menos
de mü'arse con asombro y horror . . . no contenta con destruir gran parte del

comercio exterior activo del reine tirö tambien a destruir el de los mismos
ramos deutro de la peninsula pg. 297. Natürlich hat es in Spanien nicht an

patriotischen Gelelu'ten gefelüt, die den Cledanken Clemencins aufgenommen
liaben, dafs der böse Wille des fremden Monarchen die thörichten Verord-

nungen hervorgebracht habe. Unter diesen ist der Verfasser der gekrönten

Preisschrift über den Einflnfs der spanischen Kolonien auf das Mutterland

einer der Entschiedensten, Arias y Miranda pg. 72 u. 152. Es lohnt wohl,

etwas genauer zu untersuchen, wie jene Gesetze entstanden, und wie die

Zeitgenossen selbst über ihren Einflnfs dachten. Die meisten der beschuldig-

ten Verordnungen von 1552 tinden sich als Petitionen der Cortes von 1548.

Hier ^\airden die Ausfuhrverbote für Tuch, Seide und Leder nach Indien

(pet. 214), für Eisen und Stalil (pet. 178), für Edelmetalle (pet. 148), hier

auch die Erlaubnis der Einfuhr unvorschriftsmäfsiger Gewebe von Wolle und
Seide erbeten (pet. 169). Die meisten dieser Antr.äge werden auf dem Reichs-

tage von 1551 wiederholt, und die Bitte um Verbot der Spekulation in Seide,

Tuch und den Fabrikationsstoffen für diese beigefügt. Colmeiro, Introd. II.

pg. 242/8. Es ist ein Irrtum, wenn Arias y Miranda pg. 72 das Einfuhr-

verbot für Seidenstoffe aufheben läfst; ein solches existierte seit 1518 nicht

mehr. Der Antrag der Cortes von 1551 pet. 84 lautet allerdings auf Er-

laubnis der Einfuhr und Verbot der Ausfuln*. Infolge dieser Anträge ordnete

Karl V. eine Konunission seiner spanischen Räte in Brüssel ab, und deren

Arbeiten bestehen vorwiegend darin, dafs sie den Anträgen der Cortes die

Form von Gesetzen geben. Seiden-Ausfulu': 1. 50. tit. 18. Lib. VI. — Tuch-

Spekulation 1. 18. tit. 12. Lib. VI. — Die 1558 wieder beseitigten Gesetze

tinden sich natürlicli nicht in der Xueva Recop.; über Fabrikations-Artikel

vergl. pet. 70 der Cortes von 1508. 3Ian vergleiche mit Clemencins Klage
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aber doch den ludustrieilen Segovias zu weit, die besonders von

der Fabrikation feiner Tuche lebten, und ihrem Protest schlössen

sich zahlreiche Industriestädte Andalusiens an. Damit wurde

wenigstens das eine erreicht, dafs, wenn auch mit einigen Be-

schränkungen, die Weberei feiner Tuche wieder freigegeben

wurde. Blieben doch thörichte Verordnungen genug noch in Kraft,

wie den Cortes selbst in kurzer Zeit einleuchtete. Schon im

Jahre 1555 waren sie zu der Überzeugung gelangt, dafs die

meisten Gesetze über Handel und Gewerbe vom Jahre 1552 ihren

Zweck verfehlten. Die Folge davon war, dafs sie nun das Gegen-

teil von alledem beantragten, was ihnen vor 7 Jahren als das

allein Heilbringende erschienen war. und glückKcherweise zeigte

sich die Regierung noch einmal entgegenkommend. Im Namen
Philip23s IL, in dessen Hände Karl Y. die Regierung niedergelegt

hatte, hob die Prinzessin-Regentin Juana die meisten Beschrän-

kungen des Handels und der Gewerbe wieder auf. Das w^ar für

lange Zeit das letzte, was von selten der Regierung für Handel

und Gewerbe um ihrer selbst wdllen geschah-'^). Karl V. hatte

über die Spekulationsverbote folgende Erklärung der Cortes v. 1560 (pet. 34)

:

„Die Autliebung des Yerbots von 1552 trägt die Schuld an der weiteren

Preissteigerung für rohe Wolle", und 15G3 (pet. 76): „Die Artikel, die zur

Tuchfabrikation nötig sind, waren seit 1552 dem Zwischenliandel entzogen.

Infolge davon nahm in den nächsten Jahren die Wollindustrie einen bedeu-

tenden Aufschwung, die Produktion mehrte sich, die Artikel wurden billiger.

Die Aufhebung dieses Gesetzes im Jahre 1558 hat einen Teil davon zu

Schanden gemacht. Seitdem ist bei doppelten Preisen die Arbeit schlechter etc."

Das genügt wohl, um einesteils Karl V. von dem Vorwiirf der mas profunda

estupidez o mas refinada malicia frei zu sprechen, andernteils aber auch einen

Teil der sachlichen Einwände gegen die Gesetze zu entkräften. Daneben

finden sich unter den Anträgen und Gesetzen eine ganze Reihe zweifellos

erspriefsliclier Neuerungen, vergleiclie Colineiro, Introd. II. pg. 242. — 1. 46.

tit. 18. Lib. VI., 1. 20. tit. 12. ib. — i\.ufser den im Text erwähnten citiert

Sempere, Lujo II. pg. 83 ein Gesetz gegen die Einfuhr von unechten franzö-

sischen Mode-Artikeln, Campomanes Ap. III. pg. LXXII ein andres gegen

die zünftischen cofradias. Es ist denn auch in Spanien schon ein Anlauf

genommen worden, die Avirtschaftliche Gesetzgebung Karls Y. zu rehabilitieren.

Colmeiro. Introd. II. pg. 20'J schreibt darüber: el impnlso que dieron los reyes

catülicos c1 las artes de la paz se conumico al reinatbi de Carlos Y. Consta

de varios cuadernos de cortes celebrados en el siglo XVI que la protecciou

y el fomeuto de la industria se tratarou como importantes cuestioues de go-

bierno. — Das Gesetz über Tuchfabrikation v. 1549 bildet den tit. 16. Lib. YII.

Nueva Recop.
-'') Am ehesten wurde das Gesetz über die Tuchweberei beseitigt. Die

Neuordnung von 1552 bildet den tit. 17. Lib. VII. Nueva Recop. Die anderen
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in den Niederlanden erkennen gelernt, dals nur ein reiches Volk

einen König reich machen könne. Denigemäfs waren seine Be-

mühungen weit mehr darauf gerichtet, das Land zu grofsen

Opfern zu befähigen, als diese von ihm zu verlangen. Die Po-

litik Philipps II. war zunächst nur darauf gerichtet, der Regie-

rung reichere Mittel zu verschaffen, als sie bisher bezogen hatte,

und der blühende Zustand des Landes verleitete ihn, diesen Ge-

sichtsi^unkt zu dem ausschliefslichen zu macheu und darüber die

Pflege des Nationalreichtums selbst zu vernachlässigen. Gerade

60 Jahre dauerte es, ehe die leitenden Staatsmänner diesen Irr-

tum erkannten, aber diese 60 Jahre genügten, um dem Wohl-
stande des Landes Wunden zu schlagen, an denen er wohl auch

bei einer sorgsameren Pflege, als ihm zu Teil wurde, rettungslos

zu Gruude gehen mufste. Die ersten Schritte Philipps IL auf

der Bahn einer Vermehrung der Staatseinnahmen waren nicht

unglücklich. Die Zölle auf Ausfuhr von Wolle und Einfuhr von

Florentiner Tuchen, wenn auch nur als Finanzzölle eingefülirt,

mufsten der Sache nach zu Schutzzöllen für die einheimische In-

dustrie werden. Es ist ein tram-iges Zeichen für die Einsicht der

Landesvertreter, dafs sie gegen diese Zölle selbst — ein anderes

war die ungesetzliche Art ihrer Einführung — Protest erhoben.

Ebenso hatten die südlichen Häfen kein Recht, sich über die Er-

höhung der Seezölle zu beschweren, denn auch so waren sie sregen

die Nordhäfen noch immer im Vorteil, Bedenklicher schon war
die Erhöhung der Alkabala. Da diese in einem Procentsatz von

jedem Kauf und Verkauf bestand, traf ihre Erhöhung natürHch

den Handel und die Gewerbe am schwersten. Aber ausgehend

von der Erkenntnis, dafs die allgemeine Steigerung der Preise

einen Rückschlag auch auf den Staatsschatz ausüben mufste, be-

willigte das Land bereitwillig die beträchtliche Steigerung und

dafs sich dadurch Handel und Gewerbe nicht merklich beschwert

fühlten, bewiesen die wiederholten Bemühungen, den so her-

(xesetze wurden auf Aiitrac; der Cortes von 1555 schon in diesem Jahre von

der Priuzessin-Regentin suspendiert, teils 1558 aufgehoben. Mit den zweifellos

schädlichen über Ein- und Ausfuhr tiel auch das Spekulations -Verbot der

Tuchmacher-Artikel, Colmeiro, Introd. II. pg. 252/3. — Es ist bezeichnend

für das planlose Experimentieren der Cortes in wirtschaftlichen Fragen, dafs

sie 1552 Verbot, 1555 Erlaubnis und VAV.i bereits wieder Verbot dieses Ge-

schäftszweiges beantragen.

Ilistorischc Untt-rsucliuii>^uii. 9. ^



— 66 —
gestellten Zustand zu einem „ewigen" zu machen'-'"'). Aber nun

hätte Philipp einhalten müssen. Wenn die Mittel noch immer

nicht genügten, das Gleichgewicht im Staatshaushalte herzustellen,

so mufste er wenigstens einsehen, dafs nicht Handel und Gewerbe

noch gröfsere Opfer bringen konnten. Aber eben ihre Blüte

diente dazu, das falsche Vorurteil zu erwecken, dafs sie unver-

wüstlich seien. Spanien befand sich damals nicht nur auf dem
Höhejjunkte seiner Macht, sondern auch auf dem Gipfel seines

Wohlstandes und diesen verdankte es weit mehr dem Handel und

Gewerbfleils, als dem Golde von Mexiko und dem Silber von

Potosi. Die Wollindustrie allein ernährte fast den dritten Teil

der spanischen Bevölkerung und in dem eigentlichen Kastilien be-

schäftigte sie die Einwohner fast ausschlieislich. Ein Zeitgenosse

schildert uns den Mitteljjunkt jener Industrie, das Land um Toledo,

Segovia und Cueuca auf folgende Weise: In diesen Orten gab es

Niemand, weder Manu noch Weib, weder Kind noch Greis, der

sich nicht reichlich von der Arbeit seiner Hände zu nähren ver-

mochte. Es war eine Lust, auf einer Fahrt durch die Berge von

Segovia und Cuenca zu sehen, wie niemand dort müfsig ging,

vielmehr alle eifrig beschäftigt waren mit der Zubereitung und

Verarbeitung der Wolle. Schon konnte Toledo die vielen Web-
stühle nicht mehr aufnehmen und so füllten sich mit ihnen die

Ortschaften der Umgegend und Stadt und Land war angefüllt

mit fleifsigen, kunstfertigen, wohlhabenden und zufriedenen

Menschen. Die Bewohner der Geseud reichten schon nicht mehr

-^) Den Anfang: machte der Ausfuhrzoll auf Wolle (saca de lanas) I. 1.

tit. 32. Lib. IX. Zuerst 1558 1 duc. für den Ballen nach Flandern. 2 duc.

nach anderen Ländern, fremde Exporteure zahlen doppelt. — 1.5(52 wird der

Unterschied der Ausführenden aufgehoheu, die Sätze aber auf V j resp. 3 duc.

erhölit. 1566 Avird der zweite Satz noch einmal, und zwar auf 4 duc. erhöht.

Damals bringt die Steuer 30 cts. Venturini da Fabriano. Mscr. Dresd. F.

128 f., 147. Die Cortes protestieren: Colmeiro, Introd. II. pg. 266. — Eine

ähnliche Steuer war die auf Florentiner Tuche (rajas). Die Cortes von 1563

(pet. 128) baten xim Einfuhrverbot. Pliilipp II. antwortete mit einer Steuer,

gegen diese protestieren dann die Cortes von 1573, Actas IV. pg. 125. —
1566 wurden die Zollsätze der Almojarifazgos durchschnittlich verdoppelt,

1. 1. tit. 22. Lib. IX. Nueva Recop. u. 1. 1. tit. 15. Lib. VIII. Recop. de las

leyes de Indias. — Für die Angabe Moncadas. dafs 1566 der Zoll für Aus-

länder auf '22% gegen 10% für Spanier festgesetzt worden sei, kann ich

keinen Beleg finden und vermute eine Verwechselung mit dem Zoll von 1603

V. infra. ]iIoucada. pg. 79.
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aus, die Arbeit zu bewältigen, mit ilmeu und unter ihnen arbeiteten

eine grofse Zahl fremder Arbeiter, aber Einheimischen und Frem-

den fehlte es nie an lohnender Arbeit." Vor allen anderen

Städten genofs Segovia eine weitreichende Berühmtheit durch den

Umfang seiner Industrie und die Güte seiner Fabrikate. Mehr

als einmal mufste das Gesetz ihr Fabrikzeichen, eine goldene

Brücke, sesen die Fälschung von In- und Ausländern in Schutz

nehmen, die Fabrikherren aber, deren mancher 200 bis 300 Ar-

beiter beschäftigte, galten als die wahren Väter der Stadt und

genossen ein Ansehen, wie der Adel von den umliegenden Herr-

schaften. Eine ganz eigene Industrie hatte sich in Cuenca ent-

wickelt. Hier wurden fast nur Mützen in allen Farben für die

Berbern gemacht, und doch verarbeitete man hier in zahlreichen

Fabriken jährlich GOOO— 7000 Ceutuer Wolle 2'). Trotzdem dals

in Sevilla allein so viel und mehr Seidenwebstühle im Gange

waren, als im ganzen Königreiche Granada, trotz der ebenfalls

bedeutenden Konkurrenz von Toledo, stieg doch in Granada noch

immer die Spinnerei und Weberei der Seide -^). In Triana ent-

2^) Obige Schildening findet sich Actas VI. pg. 361 f. — Mit ihr stimmen

aber viele Zeitgenossen überein. Arias del Castillo bei Campomanes Ap. IV.

pg. 24 Anm. erklärt, von der Woll-Industrie lebe die Mehrzahl der Menschen

in Spanien. Auch Mercado, Tratos. f. 166. r. spricht von dem grofsen In-

dustrie-Centnnn von Toledo, Segovia etc. — Auf diese Zeit nnifs man auch

die Angaben des Damian de Olivarez beziehen bei Campomanes Ap. IV.

pg. 2."3/4. — Speciell über die Blüte von Segovia berichtet Colmenares pg. 547

und Medina f. 90 v., nach letzterem hätte die jährliche Fabrikation allerdings

nur 3000 Stück vom feinsten Tuche betragen. Über Cuenca vgl. Actas V. A.

pg. 243, 2000 Stück Tuch jährlich, und ib. VI. pg. 340.

-^) Von der Ansicht ausgehend, dafs die industrielle Blüte Spaniens in

die Regierungszeit Ferdinands \ind Isabellas falle, haben die spanischen

Forscher des letzten .Jahrhunderts alle zeitlosen ]^Iaximalangaben industrieller

Produktion auf den Ausgang des 15. Jahrhunderts bezogen. Larrugas An-
gaben über die Seidenfabrikation Toledos, Memorias VII. pg. 205—9 ent-

stammen derselben Auffassung. Die Angabe Naranjos für 1480 ist augen-

scheinlich nur eine Wiederholung der Angabe des Damian de Olivarez, da

diese aber nur nach Citaten bekannt ist, in diesen aber undatiert überliefert

ist, so kann man sie mit gleichem Rechte für die nachweisliche Blüte To-

ledos um 1560 zu Rate ziehen, (legen ihre Datierung auf 14S0 spricht auch

der Umstand, dafs weder die Steuerregister von 1482 noch die von 1504 Ein-

nahmen von der Seidenfabrikation Toledos registrieren. Clemencin pg. 159

und 163. Dennoch hat Colmeiro, Econ. polit. II. pg. 191 dessen Angabe
aufgenommen. Was nun diese selbst anlangt, so ist sie vermutlich bei weitem

zu hoch; kommt doch Larruga selbst zu der Überzeugung, dafs die Ver-
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standen schnell nacheinander zwei grofsartige Seifenfabriken, deren

Betrieb tausende von Ceutnern Ol und Talg verarbeitete. In den

Salinen Andalusiens herrschte ein grofsartiges Leben, und allein

aus dem Hafen von Santa Maria liefen manchmal gleichzeitig

50— 60 Schiffe mit diesem unentbehrlichen Artikel nach allen

Teilen Europas aus'-^^). Es -waren ganz unglaubliche Summen, die

alljährlich auf den Märkten von Medina del Campo umliefen.

Hier nämlich wurden nach wie vor fast die gesamten Geschäfte

des spanischen Handels abgeschlossen, mochten nun die Waaren

in Corufia, in Sevilla, in Kartagena lagern, oder mochten sie den

Flotten von Flandern, von Peru und Mejiko oder von der Levante

entstammen'^"). Um aber den vollkommensten Eindruck von der

brauchsangabe des Olivarez nur 18—15000 Webstühle voraussetzt, während

die Angaben zwischen 20—40 000 schwanken. Diese erscheinen um so un-

wahrscheinlicher neben der Angabe Medinas f. 145. v. dafs Granada zur

Zeit des Maximal-Ertrags der Seidenstühle nur 1000 Webstühle und 300 tomos

(zum Spinnen der Seide) besessen habe. Nachweislich ist eine gleiche Über-

treibung für die Seiden-Industrie Sevillas. Hier erklären die Seidengewerbe

im Jahre 1701, zur Zeit der Blüte habe die Stadt 16000 Seidenwebstühle be-

sessen, die 180 000 Personen beschäftigten. Sie datieren wenigstens den Be-

ginn des Verfalls richtig auf die Zeit Philipps II. (Campomanes Ap. I.

pg. 478. Anni.). Eine andere Petition der Seidengewerbe aus dem Jalire 1634

kennt aber nur ein Maximum von 8000 Webstühlen mit 80000 Arl)eitern,

und da sie der Zeit der Blüte so viel näher stehen, darf man sie wohl für

die besser unterrichteten halten. Uztariz, Teoria pg. 12 sucht die erstere

Angabc aufrecht zu erhalten, durch die Annahme, dafs sie Seiden- und WoU-

Webstühle gemeint habe. Das ist aber vollkommen willkürlich.

-9) Über die Seifenfabriken von Triana berichten Medina und Morgado.

In der Ausgabe des Medina von 1565 f. 52 stellt, dafs eine Fabrik in Triana

7000 duc. Steuern entrichtete. Am Rande der von mir benutzen Ausgabe

von 1595 (f. 124. v.) ist von gleichzeitiger Hand dazu bemerkt paganse agora

12 000 duc. y mas. Morgado. f. 52 berichtet, dafs zwei Fabriken 6000 duc.

Alcabala und 20 000 duc. Pacht zahlen. — Über Salzansfuhr ^ledina f. 44.

™) Die Rechnunus-Abschlüsse auf den .ALärkten von ^[edina sind sehr

alt; sie iinden sich schon 1494 erwillmt, 1. 1. tit. 18. Lib. III. Nueva Recop.

— Eingelieude und interessante Mitteilungen darüber entliält Mercado f. 168.

r. ff. imd das Memorial von ]\Ie(lina. Col. de doc. ined. XVII. pg. ^49 ff.
—

Auch Colmeiro, Econ. polit. II. pg. 297—314 widmet den Märkten Medinas

ein Kapitel. — Die viel citierte und von Capmany irrtümlich angegriffene

Stelle über die Sunnnen, die in I\Iedina umliefen, entstannnt dem Luis Valle

de la Gerda, vergl. Clemencin pg. 256. ib. pg. 269 teilt derselbe mit. dafs

1564 allein die (leschäfte der Regierung ;509\'. cuentos betrugen (Cuento

bedeutet stets und ausschliefslicli eine :\Iillion maravedis; bei reales, ducados

oder anderen Slünzen sagt man millones). Medina berichtet, dafs ])einalie

jeder einzelne Kaufmann dort 3—5 cuentos in Wechseln umlaufen hatte f. 98.
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Blüte Spaniens zu erhalten, mulste mau nach Sevilla geheu. Hier

schien es, als gehöre der Widerwille der Spanier gegen den

Handel einer vergesseneu Periode an. Wie kleine Könige hielten

die reichen Kaufherreu der Stadt Hof und mehr als eine ihrer

Töchter wurde die Stammmutter neu aufblühender Adelsgeschlechter,

die mit ihren Traditionen bis auf Pelayo zurückgingen. Jeder

einzelne von ihnen machte Geschäfte in der ganzen bekannten

Welt. Was nur immer Kastilien hervorbrachte, was der Norden

und Osten Europas sandte, das kauften sie auf, um jene Indien-

flotten auszurüsten, von denen das ganze Leben der Kolonieen

abhing und die ihnen unendliche Reichtümer in den Schofs

warfen. Brachte doch manchmal eine einzige heimkehrende Flotte

mehr als 1000 Millionen Maravedis für sie zurück. Während aber

zu Anfang des 16. Jahrhunderts der Handel nach Amerika den

Levautehandel unterdrücken zu wollen schien, hatte auch dieser

sich jetzt schon wieder soweit erholt, dafs er das Geld zu einer

Schutzflotte von 7 Galeeren nur durch eine Auflage auf den

Handel der Mittelmeerhäfen selbständig aufzubringen vermochte.

Mit Stolz rühmt ein anderer Zeitgenosse die prahlerische Ujipig-

keit von Sevilla und ganz Andalusien, wo es reiche Leute gab,

wie Sand am Meer, den wahrhaft königlichen Glanz von Toledo,

den Überflufs aller Dinge, die zum Dasein nötig sind, wie sie die

Mancha hervorbrachte. Nach Millionen zählten die Dukaten, die

alljährlich in Burgos aus- und eingingen. Die tierra de campos,

das Bild der Verwüstungen in der Zeit der comuneros, war nun

wieder die unerschöpfliche Quelle des Reichtums. Was aber auf

den grofsen Märkten von Medina del Campo, Villalon und Medina

de Rioseco gekauft und verkauft wurde, das läfst sich überhaupt

nicht schildern. Und all der Glanz wjir nur entstanden aus dem
Gewerbfleifs der Nation und aus ihrem blühenden Handel'"),

Jetzt endlich schien selbst in der Landesvertretung die In-

dustrie verständigere Berücksichtigung finden zu sollen. Leuchtete

''1) Über die Grofsliändler Sevillas s. Mercado, f. 10. r. Darnach wären

Adlige noch nicht direkt an den Handelsgescliäften beteiligt gewesen. Dafs

aber anch dies der Fall war, beweist ein Clesetz Karls V. gegen adlige

Bankerottierer 1. 4. tit. 19. Lib. V. Nueva Recop., sowie ein Antrag der

Cortes von 1570. Actas III. pg. 87. — Die Flotte von 1556 brachte für Private

über 1288 cuentos, Lafuente VI. pg. 546. Noch 16:38 kamen in Edelmetallen

über 3 Mill. Duk. für Private, Barozzi u. Bereitet. Ser. I. 1. pg. 20/1. Über

die Indieuttotten Mercado f. 15. v. — (ialeeren für den Levante-Handel,

Cortes V. 15({.) pet. 10. — Die letzte Schilderung Actas VI. pg. 365.
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es doch den Cortes von 1563 endlich ein, dafs die Beschränkung

der Industrie durch Gesetze nur dadurch wieder gut gemacht

werden könne, dafs an diesen beständig geändert, jedem tech-

nischen Fortschritt die gesetzliche Sanktion sofort erteilt werde.

Kamen doch die Cortes von 1560 zu der Erkenntnis, dafs das

Land noch zu weit höherer Blüte gelangen könne, wenn man

nach und nach die Ausfuhr von Rohprodukten mehr und mehr

verbiete, der heimischen Industrie aber durch Industrieschulen

es ermögliche, auch diejenigen Gewerbe im Lande einzubürgern

und auszubilden, in denen die Konkurrenz des Auslandes noch

immer gefährlich war. Ja, sie glaubten damit noch nicht genug

zu thun, sie verlangten sogar Steuernachlässe für alle die, welche

neue Industriezweige im Lande einführen würden^-). Allein schon

machten sich die Folgen davon fühlbar, dafs Philipp IL nicht

nur nicht über dem Gesichtskreise seines Volkes stand, sondern

dafs er sogar recht tief in dessen Vorurteile verstrickt war. In

seinen Auffen waren die Händler noch immer nicht viel besser

als die Juden, von denen man ohne Gewissensskrupel so viel Geld

erpressen durfte, als sie zahlen konnten. Wohl erklärte er, auf

die verständigen Anträge der Cortes, sie einer eingehenden Berück-

sichtigung unterziehen zu wollen, allein sein Staatsrat beriet über

nichts weiter, als wie man Geld und immer wieder Geld aus dem
Lande erpressen könne. Schon hatte der Krieg von Granada den

Wohlstand Andalusiens erschüttert. Nach 50 Jahren eines fast

ununterbrochenen Friedens hatte die Furie des Krieges noch ein-

mal ihre blutige Fackel über den Boden Spaniens geschwungen.

Die eigenartige Industrie der Moriskos, die granadiuische Seiden-

weberei hatte der Krieg vernichtet, aber weit gröfser noch war

der Schade, den die Verteilung derselben über das ganze Land

im Gefolge hatte. Die anspruchslosen, an Düi-ftigkeit gewöhnten.

Nachkommen der Mammen wurden nicht nur dadurch zu einer

Gefalir für die Gewerbe, dafs sie die Tagelöhue herunterdrückten

^-) Anträge der Cortes auf Staats-Industrie 156Ü pet. 8.i. Ähiüich 1566

pet. 19 — auf fortwährende Änderung der Gesetze 1563. pet. 78 — auf Vor-

kaufsrecht der Fabrikanten 15G0. pet. Si. \i. 1566. pet. 5-1. — Erlaubnis der

Hausarbeit ohne Kontrolle 1563. pet. 89. — auf Vereinigung der Märkte von

Medina. Rioseco u. Villalon in einem Handelscentruni 1566. pet. 15. — Von
neuen Industrien wollten sie einbürgern: Flachsspinnerei 15(i3. pet. 8"2 wie-

derholt 1573. pet. 78. Das Mifsliugon geht hervor aus Actas III. pg. 284. —
Waft'enfabrikation und Teppichweberei Colmeiro, Econ. polit. II. pg. *208.
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und es den auspruclisvolleren Kastiliauern nnmöglich machten,

neben ihnen Arbeit zu finden, sondern ihr Eindringen in die In-

dustrie des Nordens erweckte vor allem wieder das noch kaum
überwundene Vorurteil ffegen die industrielle Arbeit. Hatte man
sich auch laugsam daran gewöhnt, nichts Entehrendes darin zu

sehen, dals einer durch seiner Hände Arbeit sich ernährte, ohne

dafs er gerade den Boden bestellte, so konnte man doch den nie

als einen guten Christen und redlichen Bürger betrachten, der

mit den Nachkommen der Ungläubigen zusammen arbeitete und

lebte wie diese ^^). Aber ehe noch die Folgen davou recht fühl-

bar wurden, brach ein neues Unheil über die Industrie herein.

Es war, als hätte PhiUpp IL nicht erwarten können, bis Handel

und Industrie darniederlag, so jagte eine bedrückende Mafsregel

die andere. In dem Gebäude, das mit Zoll- und Steuererhöhungen

begründet, mit Amter- und Landverkäufen aufgebaut vrorden war,

bildeten die beiden Mafsregeln des Jahres 1575 den verhängnis-

vollen Schluissteiu : das sogenannte decreto und die Verdreifachung

der alcabala. Da in Sj)anieu noch immer jedes Geldgeschäft als

Wucher angesehen wurde, hatte Karl V. wie Philipp II. seine

Anleihen vorwiegend mit Ausländern abgeschlossen. Schon längst

waren die Berge Goldes, die Genuesen und Flaudrer, Deutsche

und Florentiner dadurch dem Lande entzogen, den Spaniern ein

Dorn im Auge gewesen. Aus ihrer Mitte, aus dem Reichstage

von 1573 "war der Antrag hervorgegangen, mit den Blutsaugern

Abrechnuug zu halten. Aber so, wie es nun geschah, hatten sie

wohl kaum die Sache sich gedacht. Die Leute, denen Philipp IL

so plötzlich seine Verbindlichkeiten kündigte, waren zum grofsen

Teil dieselben Kaufleute, die den Spaniern ihi*e Bodenprodukte,

ihre Wolle, ihr Ol, ihren Wein abkauften. Die erste Folge des

decreto war selbstverständlich, dafs die geschädigten Kaufleute

ihre Handelsbeziehungen zu den Unterthanen des bankerotten

Königs abbrachen und ihre Schulden mit derselben Münze be-

zahlten, mit denen Philipp ihnen gezahlt hatte. So traf die

Mafsregel nicht nur die fremden Wucherer, sondern fast mit

^ä) Diesen Gesichtspunkt, der meines Wissens noch von keinem spani-

schen Nationalökonomeu <;ebtilirend gewürdigt worden ist, betonen die Cortes

von 1579. Actas VI. pg. 3ü4. — Die Schäden, die der granadinische Krieg

dem Staatsschatz zufügte, sind berechnet bei Gonzalez, Censo. pg. 110. —
vergl. Actas III. pg. 71. — Über die Mifsachtung der Handwerker vergl.

Colmeiro, Econ. polit. II. pg. 2-4—27.
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folge des Dekrets bankerott wurden. Jetzt sollten aber gerade sie

der Krone das ersetzen, was ihr bisher die Geldraänner des Aus-

landes gewesen waren; sie sollten in schwierigen Verhältnissen

dem Staate beträchtliche Summen vorschief'sen und beständig die

unsicheren Erträge der Steuern und Zölle in Pacht nehmen. In-

dem dies in dem Augenblicke eine thatsächliche Unmöglichkeit

wurde, war schon ein guter Teil der Mal'sregel verfehlt. Aber

selbst wenn sie es vermocht hätten, war es wenig verlockend für

sie, in dem Augenblicke dem Staate ihr Vermögen anzuvertrauen,

wo dieser ihnen zeigte, auf welch gewissenlose Weise er sich

lästiger Verpflichtungen zu entledigen wufste. Der Versuch mifs-

laug denn auch vollständig. Nach kurzer Zeit schon mufste

Philipp IL mit seineu Gläubigem einen Vergleich eingehen, und

nachdem diese die erste Besorgnis überwunden hatten, kehrte der

alte Zustand mit all seinen Schäden zurück^*). Wenn die Nach-

^*) Die Uiimög-lichkeit, seine Creldgeschäfte mit Spaniern zu niac-lieu, hatte

Karl V. besonders während der Finanznot von 15'27;28 empfunden: damals

hatte er den Genuesen gewisse Zölle überlassen, ihnen auch gestattet, Bauken
in Medina, Villalon und Rioseco zu errichten. Aus jener Zeit stammen die

ersten Klagen über die genuesischen Bankiers. Cortes de Leon y de Ca-

stilla IV. 1528. pet. 166. 1532. pet 48. Die Bewegung gegen die Fremden
beginnt von neuem 156o (pet. 71) 1566. (Actas II. pg. 149 f. u. pet. 10) 1570.

(Actas III. pg. 51). Hier giebt Burgos den auf AusschluTs der Fremden

Dringenden zu bedenken, dafs erst dafür gesorgt werden müsse, dafs die Re-

gierung Greld im Inlande finde, was bei dem Mangel grofser Kapitalien im

spanischen Handel vorläufig noch sehr zweifelhaft sei. Ebenso verständig

erklärt sich Toledo. Dennoch machen auf dem nächsten Reichstage viele

Städte das Handelsverbot für die Ausländer zur Bedingung weiterer Be-

willigungen, Actas IV. pg. 260. Daraufhin wird ihnen am 15. September 1575

der Erlafs des decreto augezeigt, welches die Zahlungen aller Anweisungen

suspendii't, ib. pg. 411. Einen höchst instruktiven Abschnitt über die ver-

derblichen Geldgeschäfte der Ausländer enthält das 3Iemorial von Medina,

Col. de doc. ined. XVII. pg. 553 ft'. — Die Erschütterung des Kredites ward

dadurch verschlimmert, dafs die Regierung lange zögerte, ehe sie eine defi-

nitive Regelung herbeiführte, Actas V. A. pg. 66. Das Dekret wies den

Staatsyläubigern zur Tilgung ihrer Forderungen eine Rente von 12" o ^^i und

suspendierte jede Zinszalilung. Actas V. pg. 105. Das Verfehlte der Mafs-

regel zeigte sich als Philipp II. 5 Wochen lang vergeblich eine Anweisung

auf Flandern zu effektuieren suchte, ib. pg. 508. Deshalb mulste der Vertrag

del modio general an Stelle des decreto treten. Genau zu ermitteln, wie

dasselbe geineint war, ist unmöglich ohne die bisher noch nicht aufgefundene

Urkunde. Sicher ist, dafs die Gläubiger teilweise in juros de a treiuta mil

el miliar d. h. in 373prozeutigen Anweisungen auf die Erträge des Salz-
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teile, welche das Dekret dem Handel Spaniens zugefügt hat, ver-

hältnismälsifj ruhicf hingenommen wmxlen, so hatte dies vor allem

darin seinen Grund, dafs diese Mafsregel in hohem Grade populär

war. Dajreffen vereinigte die Erhöhung der Alkabala die grölste

Mifsliebigkeit mit einer di'ückeuden Belastung. Im Jahre 15G0

hatte mau der Erhöhung mit grofser Bereitwilligkeit beigestimmt,

weil sich niemand im Lande verhehlen konnte, dals die Abschlags-

summe, welche damals entiichtet wurde, auch uicht entfernt einen

Zehnten von dem thatsächlichen Umsätze des Landes darstellte.

Selbst die ungünstigsten Bezirke zahlten nicht mehr als 40 Procent,

die günstigsten kaum mehr als '25 Procent von dem, w^as die

Alkabala bei strenger Handhabung dem Staate eingebracht haben

würde. Als aber Philipp H. im Jahre 1575 die Ablösungssumme

auf das Dreifache des bisherigen Betrages erhöhte, änderte sich

das Verhältnis in so ungünstiger Weise, dafs viele Städte es für

eine geringere Last ansahen, einen wirklichen Zehnten von jedem

Kaufe erheben zu lassen. Damit wurde die Steuer, die sonst

nach anderen Gesichtspunkten auf alle Bewohner verteilt worden

vv^ar, beinahe ausschliefslich den Händlern und Gewerbtreibenden

aufgebürdet, deren Interessen bereits durch das Dekret auf das

Empfindlichste geschädigt worden waren. Die Folge dieser Mafs-

regeln war denn auch ein unglaublich schnelles Sinken von In-

dustrie und Handel. Umsonst, dafs Philipp IL schon nach zwei

Jahren eine volle Million Dukaten von der Ablösungssumme nach-

liefs, umsonst, dafs er bei Eintreibung derselben unglücklichen Ver-

hältnissen sorgfältig Rechnung trug, der gefährliche Mifsgriff war ge-

schehen und Kels sich nicht wieder rückgängig machen^'). Unter

monopols bezahlt wurden, teüs in ßprocentigen Anweisungen auf Kirclien-

güter, Col. de doc. iued. XVII. pg. öGl. Actas V. A. pg. 22. ö8. 215. VI.

pg. 341. — Der Ausgleich erfolgte nicht vor 1579, Actas VII. pg. 19. —
Die Eegierung mafs stets dem Dekret die Hauptschuld an dem Umschwünge

im Lande bei, Actas VI. pg. 363. Anders das Land. Vgl. auch den Exkiu-s

über die Ausländer.

35) Über die Nachteile, welche die Erhülmng der Alkabala im (iefolge

hatte, vergl. Actas V. A. pg. 08. 210 ff. — Da die Quote unerschwinglich

war, übernahmen die meisten Städte das encabezamiento gar nicht, vergl.

ib. 120. 162. 179 etc., aber auch wo ein wirklicher Zehnter erhoben wurde,

erreichten die Erträge die Quote nicht, ib. pg. 68. 220. Über einzelne Städte

ib. 144(Burgos). 175. 225 (Cuenca) etc. Die Naclüafsverordnung ib. pg. 210/11.

Auch so noch blieben in Administration (iranada. Conloba. Toro. (Uiadalajara,

ib. V. pg. 260.
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den ersten Städten, die sich aufser stände erklärten, die auf sie

entfallende Steuerquote zu entrichten, war Medina del Campo.

Die Stadt selbst erklärte, nicht melir als 12 pro mille Alkabala

zahlen zu können, denn seit dem Jahre 1575 zögen die Händler

mehr und mehr ihre Waaren von da zurück. Die Woll-Industrie

von Cuenca erlosch in den siebziger Jahren fast gänzlich; von

den zahlreichen Fabriken, die einen ziemlichen Wohlstand in der

Stadt begründet hatten, blieben nur 3 bis 4 im Gange, aber auch

diese konnten den Betrieb nicht in seinem früheren Umfange auf-

recht erhalten. Wenn auch die gröfseren Industriestädte wie

Toledo, Segovia, Cordoba nicht in so aufFallenderweise rückwärts

gingen, wie die kleineren, so zeigte sich doch auch in ihnen,

wie sehr sie Schaden gelitten hatten, an der schnellen Zunahme

der beschäftigungslosen Leute •^^). Im Ganzen zeigte sich die auf-

fallende Erscheinung, dafs die Gesetze von 1575 vorwiegend das

nördliche ludustrie-Ceutrum schädigten, während der Süden noch

eine Zeit lang sich auf der Höhe seiner Blüte behauptete. Die

•^"j Zu dem Niedergange Medinas vereinigten sich eine ganze Anzahl

Faktoren. Es ist allerdings nicht richtig, dafs die Märkte ganz steuerfrei

gewesen wären: ilie Hauptmessen zahlten seit der Zeit Ferdinands und Isa-

bellas ll°%o, der dritte Markt de los siete mercados sogar 17"^'o,j Alkabala,

Col. de doc. ined. 17, 546—4S. — Bei der Steigerung von 1575 wurde aber

die Freiheit der Messen völlig illusorisch gemacht, indem von allen ein- und

ausgehenden Waaren die alcabala nachträglich erhoben wurde, ib. pg. 561. —
Dazu kam eine zweite, den Kredit untergrabende Mafsregel. Seit Philipp II .

nur noch mit Mühe Geld finden konnte, nahm er von Händlern Gelder auf,

die in Medina zu Zahlungen verwendet werden sollten. Um nun den Kredit

seiner Gläubiger aufrecht zu erhalten, wurden die Zahltage so lange hinaus-

geschoben, bis die Ankunft der Indienflotte oder dergl. es der Regierung er-

mögliclite. ihren Verbindlichkeiten nachzukommen. Darüber klagen schon die

Cortes von 1571. pet. 29. — Seinen Höhepunkt erreichte dieses Unwesen als

Philipp II. nach Erlafs des Dekrets kein Geld finden konnte, da wurden die

Zahlungen um 18 Monate hinausgeschoben, so dafs S Messen ohne Abschlufs

blieben, Col. de doc. ined. 17. pg. 560. Nun beugte zwar Philipp II. der

Wiederholung dieses Übelstandes vor. indem er 1578 ein neues Mefsgesetz

erliefs. 1 9. tit 20. Lib. IX. Nueva Recop. Aber dafs hier die Gesamt-Bürg-

scliafts-Summa der Bankiers auf 600 000 Duk. normirt wurde, scheint schon

einen liedeutenden Rückgang zu betätigen. — Wenn nun Medina 158o eine

Alkabala von 12°o/oo anbietet, so meint das wohl die Wiederherstellung des

alten Zustandes in Bezug auf die Märkte. Actas VII. pg. 383. 3i)4. — im

übrigen bietet der Korregidor 5% an, ib. pg. 443. — Über den Niedergang

von Cuenca, Actas V. pg. 340 u. 524 und V. A. pg. 243/44. — von Cadiz ib.

VII. pg. 303 — von Burgos, ib. V. A. pg. 144.
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Seideu-Industrie Granadas freilich konnte sich dem allgemeinen

Rückgang nicht entziehen, Produktion und Fabrikation waren in

raschem Abnehmen; der Ausfall aber ward dadurch weniger fühl-

bar, dafs Toledo schon lange eine bedeutende Konkurrentin ge-

wesen war, und dafs Sevilla geradezu aus dem allgemeinen Nieder-

gange die Kräfte zu neuem Aufschwünge sammelte-^'). So lange

Spanien selbst eine blühende Industrie besessen hatte, waren die

Vorteile nur mäfsig, welche die Kaufleute von Sevilla aus dem
Handel des Landes gezogen hatten. Zwar war die Stadt nicht

nur für die Produkte des Südens, soudem auch für das ludustrie-

Centrum des Nordens der bevorzugte Ausfuhrplatz. Allein die

spanischen Grofs-Industriellen machten die einträglichsten Ge-

schäfte, diejenigen mit den Kolonieen, auf eigene Rechnung, und

srewährteu den Händlern nur eine mäfsige Provision. Aber selbst

wo dies nicht der Fall war. wurde ihnen der Verdienst beein-

trächtigt durch die uuverhältnilsmäfsig hohen Preise der spanischen

Manufakturen. Durch Einfuhr-Verbote waren die begehrtesten

Artikel zu Gunsten der heimischen Industrie von der Konkurrenz

ausgeschlossen, die Spanier aber arbeiteten infolge der allgemeinen

Preissteigerung bedeutend teurer als das Ausland. Dazu kam
endhch noch, dafs bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts der ge-

winnbringendere Handelsverkehr mit den Kolonieen noch nicht die

Hälfte des gesamten Umsatzes von Sevilla ausmachte. Hier waren

die Gesetze vom Jahre 1552 epochemachend gewesen; sie hatten

die meisten Schranken" beseitigt, durch welche die Einfuhr zurück-

gehalten wurde, und diese wurden nie wieder mit der alten

Strenge aufgerichtet. Bei dem Zwischenhandel zwischen dem
Auslande und den Kolonieen, wie er sich in der Folge entwickelte,

hatten die Kaufleute von Sevilla einen doppelten Verdienst. Die

Ausländer durften ja weder selbst noch durch Kommissionäre in

3') Für (las Sinken der Seiden-Industrie in Granada fehlt eine stati-

stische Angabe bis 1610, wo die Seideusteiier nur noch 12 000 Duk. beträgt,

Lafuente IX. pg. 188. Dagegen liegt ein indirekter Beweis dafür in der

Agitation gegen das Monopol der Seiden-Ausfuhr, welches Granada besafs,

Actas VI. pg. 580 u. pet. 84. ib. VII. 1583. pet. 79. — Dafs sie zugleich um
Einfuhrverbot für Seidenzeuge bitten, beweist eine bedrängte, aber nicht

hoffnungslose Lage dieses Industriezweiges. Seit aber die Seideumauufaktur

sich mehr und mehr den hikalen Verordnungen Granadas entzog. ghiul)te die

Regierung Fabrikationsgesetze erlassen zu müssen. Das gescliah 15110 und
1593, 1. 22. tit. 12. Lib. VI. Nueva Recop.
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den Kolouieeu Handel treiben, sie mufsten also ilire Waaren, die

au sich schon billiger waren, an die Händler von Sevilla verkaufen,

und diesen fiel der ganze, sehr beträchtUche Gewinn zu, deu die

Geschäfte mit Amerika abwarfen. Je mehr die spanische Industrie

zurückging, desto gröfsereu Umfang nahm diese Art des Handels

an, und desto ausschliefslicher kam der Reichtum aus diesen Ge-

schäften deu Kaufleuten von Sevilla zu gute. Natürlicherweise

trug dieser Trausithandel von Sevilla dadurch wiederum zum

Niedergange der spanischen Industrie bei, dafs er ihr zu Gunsten

des Auslaudes einen bedeutenden Teil der Aufträge entzog.

Sevilla aber wurde dadurch nicht nur selbst die reichste und be-

völkertste Stadt der Monarchie, sondern sie wurde auch eine un-

erschöpfliche Schatzkammer für die Krone. Die Zölle allein, die

zu Anfang des IG. Jahrhunderts für ca. 20 cuentos de maravedis

verpachtet waren, stiegen bis zum Tode Philiftps IL fast auf das

fünfzehnfache und an allen Steuern insgesamt zahlte die Stadt um
diese Zeit mehr als zwei Millionen Dukaten. Dabei trug sie diese

enorme Steuerlast mit spielender Leichtigkeit. Lange Zeit hin-

durch pachtete die Stadt selbst alle Steuern und Zölle ihres Ge-

bietes und machte dabei noch ein höchst einträgliches Geschäft.

Zur Zeit seiner grofsen Geldverlegenheiten hat sie Philipp II. ein-

mal 150 000, ein andermal 600 000 Dukaten zum Geschenk ge-

macht. Zu einer Zeit, wo in ganz Spanien der Rückgang von

Handel und Industrie zu den ernstesten Klagen Yeranlassimg gab,

errichtete die Kaufmannschaft von Sevilla rasch hintereinander

wahrhaft monumentale Bauten. Im Jahre 1586 war das neue

Zollamt, ein Gebäude von kolossalen Dimensionen, gerade fertig

geworden, eine neue Münze noch im Bau begriffen und der Grund

zu der neuen Börse gelegt, deren Kosten auf 360 000 Dukaten

veranschlagt waren ohue die 65 000, die der Grimd und Boden

gekostet hatten. Neben Sevilla erhob sich Cadiz wieder einiger-

mafsen, nachdem ihm die Einführung des ludienzolls im Jahre 1543

seine alte Blüte geraubt hatte. Da die grofsen Schiffe der Indien-

flotten nicht mit voller Ladung die Barre von San Lucar passieren

konnten, legten sie meist in Cadiz an, welches einen besseren

Hafen besals. Dauebeu aber entwickelte sich in dieser Stadt auch

ein selbständiger Handel mit deu Weinen des Südens, die oftmals

Ladung für 20 und mehr Schiffe hergaben. Freilich sah Sevilla

mit scheelen Augen das Erblühen einer Konkui-reutin , aber die
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günstigere Lage von Cadiz und der Drang der Xot liefseu den

Neid Sevillas nicht gefährlich werden ''').

Nach den trüben Erfahrungen, die Philipp IT. mit seiner

Wirtschaftspolitik in den ersten Jahrzehuten seiner Regiennig ge-

macht hatte, besafs er wenigstens die Klugheit, auf weitere Schritte

auf dieser Bahn beinahe ganz zu verzichten. Wenn auch die Ge-

schichte kerne neuen auffallenden Mifsgriffe zu verzeichnen hat,

so kann sie doch ebensowenig von segensreichen Gesetzen berichten,

durch die er versucht hätte, die Wunden zu heilen, die seine

unklugen Mafsregelu dem W^ohlstande des Landes geschlagen

hatten. In der Absicht, das ueueroberte Portugal auf das engste

mit seinen alten Staaten zu vereinigen, hatte Philipp im Jahre

•'^) Für den Handel Sevillas bilden die Erträge der Almnjarifazofos einen

leidlich sicheren Anhalt. Um 1Ö2Ü '22 cts. Col de doc. ined. LXXXV. pe:- Hl-

Um 1548 betrugen sie 55 cuentos (Medina f. 51), 1563. 146 cts. Tiepolo bei

Alberi XII. 37. 1566. 167 cts. nach Venturini Msc. f. 147, um 15S6 betrugen

sie 262V2 cuentos nach Morgado. f. 56. v. oder 250 cuentos nach Zufiiga,

pg. 564. 1595 sollen sie nach einer gleichzeitigen handschriftlichen Bemerkung

in der Medina-Ausgabe von 1595 über 300 cts. betragen haben, f. 124. Dazu
stimmt schlecht die Angabe bei Barozzi und Berchet. I. pg. 66, die sie 159S

nur auf 225 cts. schätzt, vortrefflich aber Greronimo de la Concepcion pg. 496

mit 330 cts. Dies ist das 3Iaximum. Von da sinkt es langsam auf 306Vi cts.

bei Caro f. 60 r. für das Jahr 1634, auf 225 cts. 1674 nach Lafuente IX.

pg. 104 und auf 150 cts. 1677 nach Zuniga, Sevilla, pg. 564. — Dementspre-

chend verhalten sich die anderen Zölle. Die puertos secos gegen Portugal

trugen 1566 27 cts. Venturini. Msc. f. 147. — 1580 30 cts. Cabrera IV. pg. 93.

— 1610 ca. 56 cts. nach Lafuente IX. pg 183 — gegen Aragon 1566. 26 cts.

— 1610 57, cts. 1. c. 1649 beide zusammen ca. 60 cts. Barozzi II. pg. 180.

Die diezmos de la mar (1469 anstatt 1000 Vasallen an den Condestable ver-

pachtet, 1559 in Kronverwaltung zurückgenommen, Cabrera I. pg. 168. — 1. 1.

tit. 31. Lib. IX. Nueva Recop.) tragen 1560 ca. 60 cts. nach Lafuente VI.

pg. 553. 1561 ca. 75 cts. nach Weiss VI. pg. 156 ff. — 1598 das Maximum
von 150 cts. nach Barozzi I. pg. 66. Sie sinken auf 114V+ cts. Lafuente

IX. pg. 183 im Jahre 1610 und auf ca. 48 cts. 1674 ib. pg. 104. — Wie Canga

Arguelles I. pg. 26 es möglich macht, den Gesamtertrag der spanischen Zölle

für 1600 auf 926 296 rls. vu. u. 1664 auf 1 270 615 rls. vn. zu berechnen ist,

mir unerklärlich. Wie flüchtig seine Angaben sind, beweist, dafs auf pg. 25.

ib. die Zölle von Cadiz allein 1796 beinahe noch einmal so viel eingebracht

haben sollen, als im folgenden Jahre alle spanischen Zölle zusammen. Viel-

leicht beruht dieser Fehler, wie viele falsche Angaben von Canga auf einer

Verwechselung der Jlüuzsorten. — Über den Indienliandel Mercado 91. r.

Der Kommissionsverdienst betrug 7—8 7o f- ^- v. — Über den Reichtlium

Sevillas Jlorgado f. 57. Caro, Zuöiga. Jlercado, passim. — Über Cadiz: Horozco,

pg. 155. 177, sein Zollamt bringt allein 70 000 duc. ein, pg. 157.
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1580 die Zollgrenze gegen Kustilieu vollkommen beseitigt. Bei

dem grofsen Reichtum, den der portugiesische Indieuhandel der

Halbinsel zuführte, hätte dies von grofser Bedeutung werden

können, zumal wenn das Projekt einer Schiffbarmachung des Tajo

bis nach Toledo zur Ausführung gelaugt wäre. Allein dieses

scheiterte an dem enorherzigen Widerstände von Sevilla, welches

dadurch einen Teil seines Handels an Lissabon zu verlieren

fürchtete. Auch die Zollfreiheit war nicht von Dauer. Als in

den neunziger Jaliren die Geldverlegenheiten des Staates wieder

wuchsen, stellte Philipp auch die Zollgrenze gegen Portugal wieder

auf, und im Jahre 1595 erliels er sogar ein zweites Dekret wie

das von 1575. Wenn von seinen traurigen Folgen weniger be-

richtet wird, so liegt das vor allem daran, dafs es in Spanien

nicht viel mehr gab, was durch die Erschütterung des Kredites

gefährdet wurde. Von dem blühenden Zustande des Landes bei

Philipps Thronbesteigung war bei seinem Tode nur noch ein

schwacher Abglanz vorhanden in der Blüte von Sevilla ^^).

Wie viel aber auch Philipp H. gesündigt haben mag an dem

Wohlstande seines Landes, ehie Anerkennung kann man ihm nicht

versagen: dafs er es unendlich streng genommen mit seinen Re-

gentenpflichteu, und mit wahrhaft unermüdlichem Eifer selbst der

unbedeutendsten Regierungsangelegeuheiten sich angenommen hatte.

Spanien, welches dem jungen Thronfolger zujubelte wie dem Er-

löser von einem unerträglichen Jocbe, sollte bald genug erfahren,

dafs es noch weit schlimmer werden konnte, als es unter dem

alternden Philijip H. gewesen war. Philipp HL empfand das

Regieren nur als eine drückende Last, die er je eher je Heber

auf die Schultern seines Günstlings abwälzte, des Marquis von

Denia, späteren Herzogs von Lerma. Dafs dieser ebensowenig

Geschick besafs, einen Staat zu lenken und gleichf;ills es vorzog,

in glänzenden Festlichkeiten seine Zeit zu verbringen, als ernsten

und mühevollen Beratungen über das Wohl des Landes beizu-

39) Das Antonellisohe Projekt der Schiffbarmachung des Tajo beschäf-

tigte den Reichstag von 1088, Actas YII. pg. 30(5 ff. — Dabei erfaliren wir.

dafs selbst Toledo u. Segovia ihre Artikel über Sevilla ins Ausland schickten,

ib. pg. 400. — Über die portug. Zollgrenze Cabrera IV. pg. 03, 1. 2. tit. 31.

Lib. IX. Nueva Recop. — Von dem Handel Lissabons giebt Contarini eine

wohl übertriebene Idee, pg. 62 ft". — Die Cxeschichte des 2. decreto von 1595

bewegt sich genau in der Art des ersten. So folgte ihm auch ein neuer

Vergleich del medio general, vergl. Canga Arguelles I. pg. 12.
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wohueu, das machte ihm wenig Sorge, wenn er nur ungestört

seine Zeit zwischen Jagden, Festen und Gebeten teilen konnte.

Da Lerma nicht einmal den eigenen Haushalt, geschweige demi

den des Staates zu überblicken und in Ordnung zu lialten ver-

mochte, lieh er bereitwillig denen sein Ohr, die erklärten, die

Finanznot käme nur daher, dafs die Auflagen ungeschickt verteilt

seien, das Land könne bei besserer Verteilung der Steuern noch

"weit gröfsere Summen aufbringen. Es gab nur einen Ort in ganz

Spanien, von dem sich dies mit einem Scheine von Berechtigung

sagen liefs, und das war Sevilla. Hierher schien sich ein Rest

von der Blüte Spaniens geflüchtet und bis zur Thronbesteigung

Philipps HI. ein ungestörtes Dasein gefristet zu haben. Aber

auch hier war die glänzende Blüte nur noch Schein. Nachdem
der Handel mit den Kolonieen fast ein Jahrhundert hindurch die

Quelle eines grofsartigen, wenn auch nicht immer in soliden Ge-

schäften erworbenen Reichtums geworden war, begann auch hier

die Konkurrenz des Auslandes dem spanischen Handel in ernster

Weise gefährlich zu werden. Die Regierung aber schien blind

zu sein für alles dieses. Selbst Philii)]) H. hatte es nicht für

zweckmälsig erachtet, nach dem Abfalle der Niederlande den

Handelsverkehr mit denselben gänzlich abzubrechen, und das zu

einer Zeit, wo Handel und Industrie Spaniens noch auf ilirem

Höhepunkte standen. Dem Herzoge von Lerma aber genügte es

nicht einmal, den direkten Verkehr mit den Niederlanden zu ver-

bieten, sondern er kündigte mit einemmale all den Nationen den

Handelsverkehr, die sich nicht verpflichteten, die Niederländer in

dieselbe kommerzielle Acht zu thun, die Spanien ihnen erklärt

hatte. Das ist der Sinn des Dekrets vom 27. Februar 1G03,

"welches einen Zuschlagszoll von 30 % für die Ein- und Ausfuhr

all den Waaren auferlegte, deren Besitzer nicht imstande waren,

nachzuweisen, dafs weder die Waaren noch die Schiö'e ii-gend

einen Zusammenhang mit den Niederlanden gehabt hätten oder

für einen solchen bestimmt seien ^"). Es fehlte nur daran, um
auch den passiven Handel Spaniens vollends zu ruinieren, einen

aktiven besafs es ohnedies kaum mehr. Schon ohne die neue

Zollschererei wurde jedes ein- oder auslaufende Schiff nicht weniger

^") Kymer, Foedera VII. '2
i)g. 118. Memoires sur le commerce des

Hollaiidais S. 93 ff. Reichard S. 14 f. 1645 wahren die Engländer ihre Han-
delsprivilegien durch ein Donativ von 1500 duc. Canga Arguelles I. p. 125.
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als sieben mal von den verschiedensten Behörden einer Visitation

und Kontrole unterworfen, und natürlich ebenso oft zu bald

gröiseren, bald geringeren Zahlungen gezwungen. Als nun die

Händler noch den neuen, bedeutenden Zoll zahlen sollten, da

fanden sie doch den spanischen Handelsverkehr nicht mehr lohnend.

Die Engländer und die Hanseaten begnügten sich damit, einst-

weilen den Verkehr einzustellen und bei Hofe vorstellig zu werden,

Heinrich IV. von Frankreich aber antwortete auf die spanische

Mafsregel durch ein allgemeines Handelsverbot gegen Spanien.

Die natürliche Folge davon war die, dals die Zollverordnung zu-

nächst suspendiert werden mufste; dann erlangte durch neue

Handelsverträge eine Nation nach der anderen die Befreiung von

demselben, und Lerma mufste froh sein, wenigstens das eine Re-

sultat dabei zu erzielen, dafs die fremden Handelsbehörden sich

verpflichteten, den nach Spanien fahrenden Schiffen Certifikate

auszustellen, dafs sie auf Hin- und Rückfahrt in Holland nicht

anlaufen und holländisches Gut nicht an Bord nehmen würden.

Das ganze Manöver hatte nur dazu gedient, in den Handelskreisen

eine momentane Panik und eine lang andauernde Beunruhigung

hervorzurufen und schliefslich blieb es mehr oder weniger doch

beim Alten. Einen finanziellen Erfolg, den Lerma natürhch nicht

zum wenigsten bezweckt hatte, brachte der Zoll absolut nicht, es

machte sich vielmehr deutlich bemerkbar, dafs dies Mittel zur Er-

höhung der Staatseiuküufte ein selbstmörderisches gewesen war.

Der Handel, der bei mäfsigen Zöllen von seinem früheren Um-
fange verloren hatte, sank mit doppelter Schnelhgkeit. je mehr

ihm neue Schwaerigkeiteu in den Weg gelegt wm'den. Je höher

die Zölle hinaufgeschraubt wurden, desto lohnender wurde das

Geschäft des Schmuggeins, und dieses hatte in Sevilla einen

solchen Umfang erreicht und so feste Wurzeln geschlagen, dafs

man längst daran verzweifelt hatte, der Schmuggler Herr zu

werden. Wenn sie aber hier noch vorsichtig waren wegen des

Restes von staatlicher Kontrole, welcher der Handel unterlag, so

machte dagegen die endlose Küstenausdehnimg der Kolonieen

dieses Hindernis nur zu einem scheinbaren. Längst schon hatten

die Handlungshäuser von Sevilla sich dazu verstehen müssen, den

Gewinn aus dem kolonialen Handel in die Grenzen eines soliden

Geschäftes zurückzuführen, wenn anders sie die Konkurrenz mit

den geschmuggelten fremden Artikeln aufnehmen wollten. Aber

auch so noch konnten sie nicht vermeiden, dafs ihre Manufakturen
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oft ^enug unverkauft wieder zurückkamen. Unter diesen Um-
ständen sank natürlicherweise auch die Ausfulir nach Indien, und
zwar in einer solchen Weise, dals die Regierung sich genötigt

sah, die Zahl der Schiffe, die bisher die Indienflotten 7Aisammen-

gesetzt hatten, zu verringern. Dafs dem »Schmuggel nach den

Kolonieeu die Hauptschuld an diesen Vorgängen beizumessen war,

unterlag keinem Zweifel. Philipp III. bemühte sich auch, dem-
selben entgegenzutreten, und bedrohte alle seine Uuterthanen in

Indien mit dem Tode, wofern sie mit Ausländern in direkten

Handelsverkehr treten würden. Wenn aber die Waren erst

glücklich ans Land gebracht waren, konnte es ihnen doch kein

Mensch mehr ansehen, ob sie von Sevilla oder anderswoher ein-

geführt waren, denn fremde Artikel waren es fast ausnahmslos,

die auf die eine und auf die andere Weise in die Kolonieen ffe-

langten*'). Es hatte nun schon eine gewisse Berechtigung, wenn
die Geldmacher behaupteten, eine Erhöhung der Zölle sei keine neue

Bedrückung für Spanien, denn das Land besals beinahe keinen eigenen

Handel mehr. Von den Schiffen, die in seinen Häfen verkehrten,

waren nicht mehr die Hälfte spanisch, selbst auf den Schiffen der

Indienflotten mufste man Ausländer zu Hilfe nehmen, um die

Mannschaft vollzählig zu machen. In Sevilla und Cadiz machten

Ausländer die vorzüglichsten Geschäfte, denn die Regierung er-

teilte gegen klingendes Entgelt bereitwillig Dispens von den ent-

gegenstehenden Gesetzen. Nach Hunderten zählten die Artikel,

welche man ausschliefslich vom Auslande bezog und nach Millionen

von Dukaten ihr Wert. Dals es fremder Leute Schweifs sei, der

an dem Gelde klebe, damit mochte der Herzog von Lerma sich

entschuldigen, als er das Geschenk seines königlichen Freundes

annahm, welches alle Waren, die in Sevilla ein- und ausgingen,

zu seinen Gunsten mit einem Zoll von 1 '/> ihres Wertes belastete.

Das war die Art und Weise, wie er den Handel des Landes be-

günstigte*-). Die zweifelhafte Reinheit der Motive für seine wirt-

»1) 1. 7. tit. 27 und auto unico tit. 30. Lib. IX. Recop. de Indias. —
Bezeichnend für den Schmuggel Actas VI. pg. 504. — Die Kückkehr unver-

kaufter Artikel Canipomanes Ap. IV. pg. ii. Cabrera, Relac. pg. 98. — Die

hohen Preise spanischer Manufakturen fielen besonders den Italienern auf,

Barozzi und Berchet I. pg. 53. — Die Indienflotten ursprünglicli ungefiilir

40 Schilfe ib. pg. 28 sanken auf 24—2(i ib. pg. 88.

*-) Über den Handel der Ausländer berichtet am eingehendsten ]\Ioncada,

pg. 85 u. passim. Die wichtigsten Stellen citiert Camponiaues. Ap. I. pg. 457.

lÜKtorische l'ntersuchuiigcii. 0. ij
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schaftliche Gesetzgebung trat bei einer anderen Gelegenheit noch

viel heller zu Tage. Die Übersiedelung des Hofes von Madrid

nach Valladolid im Jahre 1601 wurde unter dem Verwände aus-

geführt, dafs sie bestimmt sei, dem Industrie-Centrum Kastiliens

seine frühere Blüte zurükzugeben. Dafs aber weniger ein ernstes

Interesse für das Wohl des Landes als wohlangewendete Be-

stechung die Triebfeder dieses Entschlusses war, das offenbarte

sich, als es der Stadt Madrid mit denselben Mitteln gelang, den

Hof in ihre Mauern zurückzuführen *-^). Wie den Handel die

lästigsten Zölle, so erdrückten fast unerschwingliche Steuern die

letzten Reste der Industrie. Es war nicht zu verwundem, dafs

unter dieser Regierung der Verfall des Landes einen immer

schnelleren Gang annahm. Jetzt blieb er schon nicht mehr auf

Kastilien beschränkt, sondern zog auch die Länder der aragonischeu

Krone mit hinab. Barcelona hatte nie wieder jenen üppigen

Glanz zurückerlangt, mit dem es im 15. Jahrhundert mit den

gröfsten Handelsstädten des Mittelmeeres wetteiferte. Aber auch

die Zeiten gehörten der Vergangenheit an, wo seine fleifsigen und

anspruchslosen Handwerker denen der anderen Reiche der Halb-

insel als nachahmenswerte Vorbilder aufgestellt wurden. Vielleicht

verdankte es Barcelona der grolsen Unabhängigkeit von dem
Willen des Monarchen, dafs es nicht mit gleicher Schnelligkeit

verfiel, wie die anderen Länder, aber langsam und ohne Einhalten

ging es auch mit seinem Glänze rückwärts. Was Toledo für

Kastilien, das war Saragossa für Aragon gewesen, der Mittelpunkt

einer lebhaften, blühenden Industrie. Hier wie dort war es vor-

wiegend die Tuchfabrikation gewesen, die in dem wenig frucht-

baren Lande dem Volke den Lebensunterhalt zu verdienen gab^

Obwohl nun aber weder die Alkabala, noch die Dekrete hier der

Industrie so schwere Schläge versetzten, \vie in Kastilien, ver-

mochte sie doch auch hier dem allmählichen Verfalle nicht zu wider-

stehen. Ein bestimmtes Ereignis, dem man die Schuld daran bei-

messen könnte, ist nicht vorhanden. Die Thatsache selbst aber

Amn. ;;n(l Ap. IV. pg. 23. — Über die Ausländer Arias y Miranda, pg. l-4<),

Voyage d'Espagne pg. 74. — Fremde Älatrosen 1. 13. tit. '25. Lib. IX. Keeop.

de Indias, vergl. Fernandez Duro. Disqu. naut. Y. pg. 370 ff. — Das Gescheuk

an Lerma bekämpfen die Cortes 1G08, Lafuente VIII. pg. 218. — Zollschere-

reien: Col. de doc. ined. LXXXIII. pg. 126.

«) Novoa, Col. de doc. ined. LX. pg. lO:». — Madrid bietet. 2ö0 000 Duo.

für die Rückkehr, ib. pg. 299.
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ist unwiderleglich bewiesen durch die Klagen der aragonischeu

Cortes-^*).

Philipp in. aber und Lerma nahmen ihre Zuflucht zum Himmel,

da sie es nicht verstanden, mit irdischen Mitteln Hilfe zu schaffen.

Das war der Grund der zahllosen Klosterstiftuugen, mit denen

Philipp HI. den vermeintlichen Zorn Gottes zu versöhnen suchte.

Aus solchen Gesichtspunkten entsprang der Gedanke, die Moriskos

gänzlich aus dem Lande zu vertreiben. Die Bischöfe und Beicht-

väter, die unter Philipp III. einen nur aUzugrofsen Einflufs auch

auf die weltHche Seite der Regierung besafsen, schmeichelten dem
schwachen Könige, der Himmel werde seine ganze Fülle des

Glückes und Reichtums auf Spanien herniedersenden, wenn er nur

die Moriskos, dieses Gift, welches das ganze Land verpeste, von

dem heiligen Boden seines Reiches verbanne. Dafs alle Koloni-

sationsversuche Philipps IL es auch nicht im entferntesten ver-

mocht hatten, dem Königreiche Granada die Blüte zurückzugeben,

in der es gestanden bis zur Vertreibung der Moriskos, das ver-

mochte weder den König noch seine Berater irre zu machen an

der Verdienstliehkeit und Nützlichkeit des geplanten Werkes.

Vergeblich wendeten sich die Grundbesitzer des Königreichs

Valencia mit iliren Vorstellungen bald an Philipp III., bald au

Lerma, vergeblich warnten sie, dafs die Austreibung der Moriskos

für alle Gegenden, wo diese zahlreicher angesessen waren, einen

ähnlichen Verfall herbeiführen werde, wie man ihn im Königreiche

Granada allüberall vor Augen hatte ; ihre Worte verhallten spurlos

vor den bigott-fanatischen Predigten der königlichen Beichtväter.

Selbst das Anerbieten durch ein Donativum für ihre Untergebenen

die Erlaubnis zum Bleiben zu erwirken, wies die Regierung zurück

;

sie ahnte wohl, dafs sie eine reichere Beute bei der Beraubung

der Vertriebenen machen werde*'). Im Jahre 1572 hatte die

Verteilung der grauadinischen Moriskos über ganz Kastilien den

christlichen Spaniern die gewerblichen Arbeiten verleidet, ihre

**) Um die Mitte des 17. Jahrhunderts bezog Aragon fast all seinen

Bedarf aus Provence. Voyage d'Espagne pg. 125. Über den Verfall von

Aragon. Colmeiro Econ. polit. II. pg. 203. — 1599 wird die Tuchfabrik-

Ordnung für Barcelona erneuert, ib. pg. 205. Seine Fabriken 1570 Ventu-

rini f. 63.

^•') Novoa, 1. c. pg. -ill ff. Watsou, Philipp III. vol. I. pg. 339—65 nach

den bekannten gleiclizeitigen Historikern. Veigl. auch den Excurs über Be-

völkerung.

6*
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Austreibung im Jahre 1609 machte der spanischen Industrie über-

haujjt ein Ende. Nur wo ausländische Arbeiter, augelockt durch

den hohen Tagelohn, in gröfserer Anzahl zuströmten, fristeten

einzelne Fabriken ein dürftiges Dasein. Da aber die Fremden

nicht länger in Spanien blieben, als nötig war, um sich einen

mäfsigen Wohlstand zu begründen, da nur selten einer von ihnen

im Lande sich ansässig machte, trug auch dieser Schein vou In-

dustrie nur wenig zum Wohlstande des Landes bei. Während die

Regierung dem traurigen Anblicke des verödeten Landes leicht-

fertig den Rücken kehrte und es dem Himmel anheimstellte, für

bessere Zeiten zu sorgen, begann im Volke selbst die Erkenntnis

davon sich Bahn zu brechen, was dem Lande fehle und wie dem-

selben geholfen werden müsse. In einer Denkschrift, welche die

Stadt Medina del Campo im Jahre ] 60G an die Regierung richtete,

wird schon die Ansicht ausgesprochen, dafs die grofse Konsumtion

ausländischer Artikel das Land verarmen lasse, weil es denselben

nicht eigene Produkte als Zahlung gegenüberstellen könne. Es

war kein weiter Schritt mehr bis zu der Erkenntnis, dafs der in-

dustrielle Niedergang des Landes die allgemeine Verarmung ver-

schulde*^). Als dann im Jahre 1017 die Stellung des Herzogs

von Lerma ernstlich erschüttert war, da erhoben diejenigen die

Stimmen schon lauter, die nur in einer gründUchen Reform des

ganzen nationalen Lebens vom königlichen Hofe au bis hinab zu

denen, die lieber betteln als arbeiten wollten, eine Möglichkeit des

Heils für das Land erblickten. Aus diesem Reformationsdrange

entsprangen die grofsen Ministerräte vom Jalire KilT und 1G20.

Diese freilich vermochten noch nicht, aus den hergebrachten Ge-

leisen herauszutreten. Ihre Vorschläge gingen nicht dariiber hin-

aus, durch Einfuhrverbote die Reste der heimischen Industrie zu

beleben und durch Entvölkerung des übervölkerten Hofes dem

Lande insgesamt die Kräfte zu gute kommen zu lassen, die in

einem sittenlosen Hoflebeu jetzt nutzlos vergeudet wurden. Allein

im Anschlufs an diese Reformversuche erwuchs eine ganze Litte-

ratur staatswissenschaftlichen Inhalts, und in ihr wurden -s-iele

Pläne entworfen und besiirochen, deren Ausführung manche

Schäden zu beseitigen im stände gewesen wäre. Schou das war

*^) Das Memorial ist i^edriickt, Col. de doc. iued. XVII. pg. Ml ff. —
Die Citate bei Caiupomanes, Ap. IV. pg. ß4 sind ganz imgeuau. Im direkten

Widersprucli zu ilessen Behauptungen wird liier die Ansicht aufgestellt, der

spanische Handel habe stets ungünstige Bilanzen für Spanien ergeben.
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eiu Verdienst, dafs sie mit schonungsloser Offenheit die traurige

Lage des Landes allen vor Augen stellten*'). Welch ein Unter-

schied zwischen dem Spanien beim Tode Karls V. und demselben

Lande in den letzten Jahren seines Enkels! Von der blühenden

Woll-Industrie, die bereits die Konkurrenz des Auslandes fast

ganz verdrängt hatte, waren nur noch wenige unbedeutende Fa-

briken übrig, die nur grobe, schlechte Tuche selbst fabrizierten.

Alle feineren Stoffe lieferte wieder das Ausland wie im 15. Jahr-

hundert, und Spanien sandte diesem die Berge seiner unvergleich-

lichen Schafwolle. Die Seidensteuer des Königreichs Granada

brachte nicht mehr so viel ein, als unter Ferdinand und Isabella

und nicht den vierten Teil des Ertrages aus den Zeiten Karls V.

Von den Schiffen, die jetzt in spanischen Häfen verkehrten, waren

nicht mehr die Hälfte spanisch, und aufser den Flotten nach Li-

dien gab es kaum noch eine spanische Handelsmarine. Dagegen

sandte das Ausland jährlich mehr als 500 Schiffsladungen mit

allen Arten von Waren nach Spanien, und ihr Vertrieb war das

eigentliche Geschäft des spanischen Handels. Philipp HL hatte

guten Grund dazu, am Schlüsse seiner Regentenlaufbahn in die

klagenden Worte auszubrechen: Wie ganz anders wollte ich jetzt

das Land regieren, wenn ich noch einmal den Thron bestiege.

Was der Ministerrat von 1617 nur schüchtern anzubahnen

gewagt hatte, das schien nach der Thronbesteigung Philipps IV.

auf den breitesten Grundlagen zur Ausfülirung gelangen zu sollen.

Der Herzog von Olivarez begnügte sich nicht damit, am Hofe

wieder Sparsamkeit, unter den Staatsdienem unbestechliche Red-

lichkeit zurückkehren zu lassen: es schien, als sollte noch einmal

eine Regierung wiederkehren, der das wirtschaftliche Wohl des

Landes ernstlich am Herzen lag. Da tauchten die alten Gesetze

wieder auf, die alle Produkte des Auslandes nur dann in Spanien

zur Konkurrenz zulielseu, wenn sie nach Mafs, Gewicht und Be-

schaffenheit genau den Ansprüchen genügten, welche die Landes-

gesetze an die Manufakturen des Inlandes stellten. Dazu kam
eine wesentliche Beschränkung der Einfuhr, da allen den Ländern,

*'') Die Denkschrift des Ministerrats von 1617 teüt Navarrete als Ein-

leitung seines Werkes mit; den von 1620 kennt man nur aus den Konjek-

turen von Camporaanes. Letzterer teilte zuerst eine grofse Fülle von Citaten

mit, seinem Beispiele sind viele andere Nationalökonomen gefolgt. Ein Ver-

zeichnis von 87Ö Werken dieses Inhalts teilt Canga ArguoUes, III. pg. 11—28
mit. Leider sind seine Citate unvollständig und ungenau.
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mit den Si^anieu nicht in freundschaftlichen Beziehungen stand, die

Erlaubnis zum Handel mit Spanien entzogen ward. Selbst das

Gesetz tauchte noch einmal auf, welches den Ausländem vor-

schrieb, den Preis für eingeführte Waren ausschliefslich in

Landes-Produkten auszuführen. Am Hofe entstand nicht nur ein

eigenes Konsulat, — wie denn das Konsulatswesen überhaupt auf das

eifrigste begünstigt wurde, — sondern es erhob sich sogar in

Madrid ein eigener Lehrstuhl für Staatswissenscbaft *''). Wäre der

Erlafs dieser Gesetze verbunden gewesen mit der Einrichtung

einer Staats-Industrie, wie sie die Cortes mehr als einmal von

Karl y. und Philipp H. verlangt hatten, oder auch nur mit einer

officiellen Unterstützung gewisser Industriezweige, vielleicht hätte

das Beispiel der Regierung eine vorteilhafte Einwirkung auf die

Unterthanen nicht gänzlich verfehlt. So aber mangelten in

Kastilieu jegliche Grundlagen für das Gebäude, zu dem die Gesetze

Philipps IV. nur Bausteine sein konnten*^). Was die capitulos de

reformacion für Handel und Industrie in Kastilieu waren, das waren

für Aragon die Cortes von Barbastro und Calatajud im Jalire

1626. Auch hier war die traurige Lage des Landes der Gegen-

stand von scheinbar eingehender und sorgfältiofer Fürsorge der

Regierung, die mit den Landesvertretem Hand in Hand ging, um
Abhilfe zu schaffen. Die Mittel, über die man sich einigte, ent-

sprachen im ganzen den in den kastilischen Verordnungen ent-

haltenen: Beschränkung der Einfuhr durch Verbote, Zölle und

Manufaktur -Vorschriften. Nur in einem Punkte gingen die ara-

gonesischen Cortes über die Bestimmungen ihrer Nachbarn hinaus.

Ein Gesetz der Cortes von 1626 erklärte, dals es den Privilegien

des Adels keinen Eintrag thun solle, sich an gewerblichen Unter-

nehmungen zu beteiligen, wenn die Adligen nur nicht selbst Hand

an die Arbeit legten, das Verkaufslokal nicht in ihrer Wohnung

*^) Das Gesetz über gleichwertige Aus- und Einfuhr wurde als cond. 14

der millones von 1623 erbeten, Colmeiro. Econ. polit. II. pir. •UO. aber erst

1028 bewülig't. 1. (il. tit. IS. Lib. VI. Nueva Recop. — Eiufulirverbote über-

haupt: I. ()2 il).. für feiuiUiclie Länder 1()2S— :{;}, Lafuente VIII. pg. 326. —
Kontrolle auf die ]\Ianufaktur-(.Tesetze 10Ö7. Senipere. Lujo II. pg. 135. aber

auch schon 1623, Uztariz, Teoria pg. 256. col. 2. — Konsulat aiu Hof. 1. 2.

tit. 13. Lib. III. Nueva Recop., überhaupt ib. 1632. — Um einen Lehrstuhl

für Politik hatte besonders iloncada sich bemüht; errichtet 1625. Campomanea

Ap. I. pg. XLIX.

•»') Staatsindustrie beantragt 1560, pet. 32.
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hätten, sich auch nicht in demselben aufhielten; Beschränkungen,

die zur Genüge beweisen, dafs die Bestimmung keinen grofseu Er-

folg zu erwarten hatte''"). Das war denn auch das Gesamtresultat

der reformatorischen Gesetzgebimg in Kastilien wie in Aragon.

Es war dem Herzog von Olivarez überhaupt zu wenig Ernst mit

seinen Reformpläneu. Sie hatten für ihn den Zweck erreicht, als

sie sein Ministerium in einen vollkommenen und anscheinend für

ihn vorteilaften Gegensatz gebracht hatten zu dem seines Vor-

gängers. Nachdem er dem Volke so eine gewisse Anerkennung

abgerungen hatte, dachte er so wenig mehr an die Durchführung

der Reformen, dafs mit manchen Verordnungen kaum der Ver-

such einer praktischen Verwertung gemacht wurde. Die Hoff-

nungen derer, die in den capitulos de reformacion den Anbruch

einer neuen Ära für das Wohl des Landes erblickten, fanden sich

nach wenigen Jahreu bitter enttäuscht. Das Ministerium Olivarez

unterschied sich, was Handel und Gewerbe anlangte, bald nur

noch dem Namen nach von dem des Herzogs von Lerma; der

finanzielle Standpunkt wurde wiederum der ausschliefsliche Mafs-

stab für die Gesetzcrebuntj. und das ausgesaugte und immer von

neuem geprefste Land rollte weiter und weiter auf der Bahn des

Verfalls. Der Sturz des allmächtigen Ministers brachte dem Lande

keine Veränderung, der an seine Stelle trat, besafs weder ge-

diegenere staatswissenschaftliche Kenntnisse, noch ein tieferes

Interesse für das Wohl des Staates. Nur in dem Volke selbst er-

starb die Hoffnmig auf eine Besserung nicht ganz, und gab von

Zeit zu Zeit Kunde von ihrem Fortleben durch die Bemühungen,

dem Staate ersprielslichere jNIafsregeln für Handel und Industrie

abzuringen. Ein solches Aufflackern wohlmeinender Bestrebungen

finden wir um die Mitte des Jahrhunderts in Sevilla. Schon unter

Philipp III. kränkelnd, hatte die Blüte Sevillas unter Philipp IV.

ihr gänzliches Ende erreicht. Von 3000 Seidenwebstühlen, die

noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts Beschäftigung fanden, waren

jetzt kaum noch GO im Gange, und deren Arbeiten waren so

schlecht und dabei so teuer, dafs sie weder im Auslande noch in

den Kolonieen Käufer fanden, höchstens in Kastilien, wo die

äufseren Umstände mit denen Sevillas in Trostlosigkeit überein-

stimmten, fanden seine Manufakturen Absatz. Wenn aber an

^°) Colraeiro, Econ. polit. II. pcf. 208. Die Gesetze wurden für eine be-

stimmte Zeit erlassen, 1048 nicht erneuert, wohl aber 1G78, ib. pg. 350/1.
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einem Orte eine Klage laut wurde, so rief sie sogleich ein hundert-

faches Echo in allen Teilen des Landes wach. Wie Sevilla den

Niedergang seines Handels und den Verlust seiner Seidenwebereien,

so beklagten Cordoba, Toledo, Saragossa deu Verlust ihrer Tuch-

fabriken, Andalusien den seiner Ledermanufakturen, Granada das

Aussterben seiner Seidenzucht. Cuenca, Soria, Baeza, Jaen und

viele andere, die um die Mitte des IG. Jahrhunderts blühende

Provinzialstädte voll industriellen und kommerziellen Lebens ge-

wesen waren, lagen verödet und von der Mehrzahl ihrer Bewohner
verlassen. Von den Märkten Medinas berichtete nur noch die

Erinnerung, und selbst Burgos, das Haupt des Reiches, war jetzt

nur noch eine unbedeutende, altertümliche Stadt ohne Leben.

Auch jetzt nahmen die reformatorischen Anläufe ein ruhmloses

Ende, und als Philipp IV., der Grofse starb, war nicht eine der

grofsen Hoffnungen erfüllt, zu denen die weitreichenden Pläne

seiner Jugeudtage berechtigt hatten^').

Aber wehe dem Lande, defs König ein Kind ist! Das mufste

Spanien erfahren während der langen Regierung Karls H., der trotz

seines heranwachsendeuAlters doch bis zu seinem Tode nicht über das

*^) Von den Bemühungen von 1654 geben vor allem die Disciu-sos des

Martinez de la Mata Kunde, die Camporaanes im 1. u. 4. Bande des Anliangs

zur Educacion poi)ular veröffentlicht hat. — Obwohl der Seidenbau noch leid-

lich blülite, ging doch die Seidenweberei infolge der hohen Steuern (bis 6Ü"/ö

des Preises war Steuerzuschlag) beständig zurück. Murcia erbaute lGl-4 noch

210 000 Pfd. Seide Colmeiro, Econ. polit. II. 97. Uranada um 1640-_VjOOuO Pfd.

Canga V. pg. lo7, Valencia u. Murcia zu Anfang des 18. Jahrhunderts noch

200 000 Pfd.: deshalb konnte der Ministerrat das Einfuhrverbot für fremde

Rohseide erneuern Navarrete pg. 14. — Dennoch sank das encabezamiento

der Seidenweber von Sevilla von 12 cts. im Jahre 1632 bis Ende des Jahr-

hunderts auf 6 cts. Ulloa. pg. 38. — Über den Niedergang des 'Handels von

Sevilla Zuniga f. 565, vergl. Anm. .38. — Ähnlicli sank die Woll-Industrie. Die

Ausfulir ergab 1610 die enorme Steuersumme von 216 000 Duk.. die 720 000

arrobas a 25. Pfd. entspricht, Lafuente XI. pg. 183. während sie 1566 nur

30 cts. = 50 000 Duo. betragen hatte, was 170 000 arrobas entspricht. Die

Mehrausfuhr von 1610 bedeutet eine gleiche 3Iinder-Verarbeitung, da die Pro-

duktion eher gesunken, als gestiegen ist. — Uztariz pg. 282 schätzt sie nur

noch auf 200 000 arrobas. Die WoU-Industrie erhielt sich nach dem Dekret

noch eine Zeitlang in den grüfseren Städten, namentlich sclieinon Toledo

und Cordoba aus dem Zusammenbruch der Industrie in den kleineren l)rten

Vorteil gezogen zu liaben, Horozco pg. 177. Colmeiro Econ. polit. II. pg. 15)3

nacli Martinez de la Mata. Darnach aber ging es audi mit ilinen schnell

abwärts. Saragossa, das zur Zeit seiner Blüte 16 000 Webstühle besafs. hatte

1632 nur noch 4000 in Uang, ib. pg. 203.
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Stadium der Kindheit hinausgelaugte. In dem wüsten Treiben ein-

ander bekämpfender Parteien, welches beinahe ununterbrochen um
den willenlosen Monarchen sich bewegte, fand niemand Zeit, sich

ernstlich mit demWohle des Landes zu beschäftigen. Wohl unternahm

es bald der eine, bald der andere Prätendent, durch Vorspiegelung

reformatorischer Pläne die Gunst der Menge für sich zu gewinnen,

aber weder Xeidhardt, noch Yalenzuela, noch selbst Don Juan

d'Austria nahm sich mit Ernst dieses wichtigsten, aber seit lange

schon allzusehr vernachlässigten Regieruugsgeschäftes an. Wohl

begründete Valenzuela, als er ans Staatsruder kam, einen eigenen

Rat für die Haudelsinteressen des Landes, wohl versammelte Juan

d'Austria als Vicekönig von Aragon melir als einmal Vertreter der

Zünfte um sich, um Mafsregelu gegen den unaufhaltsam vor-

schreitendeu Ruin des Landes zu ergreifen. Medina Celi benutzte

sein kurzes Ministerium dazu, die kastilianische Industrie mit emem
ähnlichen Adels-Briefe auszustatten, wie ihn 1626 die Cortes von

Aragon der Industrie ihres Landes erteilt hatten. Aber entweder

waren diese Mafsregelu nur berechnet, günstigen Schein zu er-

wecken, oder es fehlte dem guten Willen die Kraft, die Gesetze

zu Thatsachen zu machen. Was aus jener trübsten Zeit Spaniens

über Handel und Gewerbe verlautet, das berichtet nur von leicht-

fertigem Jagen nach flüchtigem Gewinn und von gewissenlosem

Opfern der verbrieften Rechte''-). Schon unter Philipp IV. hatte

sich die Last der Zölle mehr als eine Bürde für den Handel, denn

als eine Quelle des Reichtums für den Staat erwiesen. Zoll-Er-

böhungen waren längst ein Ding der Unmöglichkeit, schon die

^2) Das Gesetz, welches Fabrik-Besitz für vereinbar mit den Adelsprivi-

legien erklärte, ist 1682 erlassen, auto 2. tit. 12. Lib. V. Xneva Recop. —
1688 werden die Fabrikanten von Toledo, Sevilla. Granada nnd Valencia be-

rufen, um neue Fabrikations-Gesetze auszuarbeiten, die im Jahre 1684 ver-

öffentlich werden, auto 4. ib.; schon zuvor Avaren solche für Seiden-Weberei

erlassen, 1675. auto 1. tit. 12. Lib. V, diese werden 1692 abgeändert, auto 5.

ib. — Die Junta de coraercio y moneda ist 1669 gestiftet. Ihre Bedeutung

datiert aber wesentlich von den lieorg'auisationeu von 1681 und 1688. Eine

dritte erfolgte 1691, Canga II. pg. 154. — Für die Beförderung <ler Einwan-

derung fremder Arbeiter, die nach einem Gesetz von 1679 erfolgte, giebt

Larruga fast in jedem Bande Beispiele, vergl. tom. VII. pg. 210 ftl tom.

XVIII. pg. 2—15, Voyage d'Espagne pg. 125/6. — In Aragon trat 1674

unter dem Vorsitz des Juan dAustria eine Junta für Handel und Industrie

zusammen, welche die Gesetze von 1626 in voller Ausdelmung wiederlier-

stellte.
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bestehenden Zölle schreckten die Ausländer von den spanischen

Häfen zurück. Da man aber ihre Waren nicht entbehren konnte^

suchte die Regierung neue Mittel, die Einfuhr zu ermutigen und

fand sie darin, dafs sie selbst den Weg zur Umgehung der Gesetze

zeigte. Zu einer jirinzipiellen Herabsetzung der Zölle konnte man
sich nicht entschliel'sen, und von den eigenen Unterthanen. welche

dieselben nicht umgehen konnten, wurden nach wie vor die vollen

hohen Zollsätze erhoben. Dagegen liefs man, um den ausländischen

Handel zu ermutigen, seit der Mitte des Jahrhunderts diesem in

der Berechnung des Gewichtes und des Wertes der eingeführten

Waren solche Begünstigungen zu Teil werden, dafs oft nicht ein

Viertel des eigentlichen Steuersatzes thatsächlich erhoben wurde'').

Als aber die Regierung selbst den Weg zum Betrug zeigte, opferte

sie den letzten Rest von Autorität, den ihre Zollbeamten besessen

hatten. Der Betrug nahm einen Umfang an, der jeglicher Be-

schreibung spottet, und die Zölle brachten dem Staate nicht melir

den dritten Teil dessen ein, was sie vor dem Xachlalsedikt ge-

tragen hatten. Zu spät lenkte die Regierung ein ; durch Beseiti-

gung des Registerzwanges hoffte sie zugleich eine Scliranke des

Handels und eine Versuchung zum Betrug zu beseitigen. Ersteres

war gewifs eine verdienstliche That, aber den zweiten Zweck er-

füllte sie nicht. Wenn es überhaujit an dem spanischen Handel

noch zu ruinieren gab, so war es nun geschehen. Seit dem Zoll-

Nachlafs - Edikt war der spanische Handel erdrückt und der

Schmuggel der Ausländer sanktioniert'^'^). Unter den Ministern

Karls H. ist nur ein Mann, der sich durch ernsten Willen und

strenge Gewissenhaftigkeit auszeichnete, aber eben dadurch sich

den Hafs aller deren zuzog, die nur auf ihren persönlichen Vor-

teil, nicht aber auf das Wohl des Landes bedacht waren. Der

Graf von Oropesa versuchte nicht das Unmögliche, das Land von

*^) 1654 schreibt Mata de lUez anos aca, que es desde quaudo eutran

estas mercaderias rnas rotamente. — Er behauptet, infolge davon seien die

Steuern in 10 Jahren um ein Drittel gesunken, Canipomanes. Ap. I. pg. 463.

Ulloa datiert den Beginn der Einfulir-Begünstigungen von zwei kgl. Ver-

or(lnung(Mi von 16(51 u. 1666. pg. 7-2. Dasselbe Datum uiebt Canira I. pg. 23-2

mit anderen Nebenumständen. — Am eingehendsten behandelt diesen Gegen-

stand Uztariz. pg. 2io. col. 1. — Im Jahre ItiM erklärt die jiuita de comercio,

eine Erhöhung der Zölle sei ein Ding der Unmöglichkeit. Canga I. pg. "200.

•*) Für die bekannte Thatsache der Beseitigung des Registers steht mir

nur eine chronologische Angabe zur Verfügung, wonach dieselbe ungetähr

1675 gescholien sein mufs. Journal du voyage d'Espagne, pg. 136.
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fremder Einfuhr unabhängig zu machen und dergleichen mehr,

aber er bemühte sich zu retten, was noch nicht völlig erstorben

war. Seiden- und Wollenweberei suchte er überall da wieder

emporzubringen, wo ein Rest dieser Industrieen eine Hoffnung

auf Erfolg gestattete; wohl erkannte er, dafs die herabgekommene

Kunstfertigkeit in feinen Stoffen den Kampf mit dem Auslande

nicht aufnehmen könne, aber eben deshalb ermunterte und schützte

er die Fabrikation der derberen und gröberen Tuche für den täg-

lichen Gebrauch des gemeinen Mannes. Seinen Bemühungen ver-

dankte die Junta de coraercio zweimal eine Umarbeitung und Er-

weiterung ihrer Befugnisse, deren wichtigstes eine strenge Kontrole

der Einfulir war, um daraus Vorteile für die inländische Industrie

zu erspähen. Allein die mächtige Gegenpartei, die ihn 1G91 zum

erstenmale stürzte, nahm zu wenig Rücksicht auf die pflegebedürf-

tigen Anfänge, die er geschaffen, und sein zweites Ministerium

war zu kurz und fiel in eine Zeit, wo die Thronfolgefrage schon

zu sehr jedes andere Interesse absorbierte. Seinem redlichen Willen

wnirde nur die eine Anerkennung zu Teil, dafs der schwache König

ihn erkannte, ehrte und liebte. Beim Tode Karls II. w^ar Spanien

kaum weniger eine Leiche, als sein Monarch, und Jahrhunderte

bedurfte und bedarf das Land, um sich aus dieser Krankheit zu

erholen ^^).

55) Oropesas Mafsregeln sind z. T. Anm. 52 mit angeführt. Ausfuhr-

verbot für Seide und ordinäre Wolle, autos 6. und 7. tit. 18. Lib. VI Xueva

Recop.; vergl. damit Uztariz pg. 283/4. Über seine Junta de comercio vergl,

auTser dem oben Gesagten Colmeiro, Econ. polit. II. pg. 202 nach Xaranjo y

Romero, Antorcha.



V.

Die ständische Vertretung.

Die Tradition von der Unterdrückuncf der ständischen Freiheiten

durch Karl V. ist der Tummelplatz für alle diejenigen, welche den

Verfall Spaniens mit dem Emporkommen der habsburgischen

Dynastie beginnen lassen. Selbst diejenigen, welche zu der Er-

kenntnis gelangt sind, dafs die viel geschmähte wirtschaftliche

Gesetzgebung Karls V. beständig das wahre Wohl des Landes zu

fordern bemüht war, können nicht umhin, hier einzustimmen in

den Chor derer, die die Freiheit Spaniens auf dem Sclilachtfelde

von Villalar sterben lassen. Die Einstimmigkeit der neueren spa-

nischen Historiker hat in diesem Punkte ausnahmslos auch die

Forscher anderer Länder mit sich fortgerissen, niemand aber ist

darin weiter gegangen, als unser Ranke. Mit gewohnter Schärfe

hat er aus den unklaren Deklamationen der spanischen Schrift-

steller die logischen Konsequeuzen gezogen, und das hat ilm dazu

geführt, KarlV. ein vollkommenes Programm anzudichten, nach

welchem er den Einflufs der Cortes zu brechen gesucht habe.

Doch lassen wir ihn selbst reden: „Wenn Karl gegen seine Re-

bellen übrigens Gnade ergehen liefs, so war er doch entschlossen,

ihre "•esetzliche Macht zu brechen. Hierbei ffinjy er ohne allen

Rückhalt, ohne alle Scheu zu Werke; man findet, alles betrachtet,

besonders vier entscheidende Malsregeln, die er anwandte. Nach

jenem Siege der Granden, nach seiner Rückkelir, am 28. Mai 1523

berief Karl die Städte zu den Cortes ein. „Damit aber," sagt er

in seinem Ausschreiben an den Corregidor von Burgos, „die Voll-

macht dieser Stadt vollständig und nicht von den Vollmachten

der übrigen Ciudaden und Villas verschieden sei, so habt Ihr zu

sorgen, dals sie auf jeden Fall dem Ent^vurfe gleichlaute, welcher

angeschlossen beiliegt." Genug, er unternimmt, den Städten die
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Vollmachten vorzuschreiben, welche sie ihren Repräsentanten zu

geben haben Das ist die erste Malsregel, die er ergreift." ')

Hätte Ranke in dem Briefe au den Corregidor von Burgos nur

mit Aufmerksamkeit den Satz zu Ende gelesen, den er citiert, so

hätten ihn vielleicht die wenigen Worte stutzig gemacht, die noch

folgen. Da heifst es nämlich — dafs sie auf jeden Fall dem Ent-

würfe gleichlaute, welcher angeschlossen beiliegt, der in der ge-

wöhnlichen Form gefafst ist, ,que es ordinaria'. So konnte

aber Karl V. unmöglich von einer Mafsregel sagen, die erst von

ihm eingeführt, wohl gar hier zum ersten Male angewendet war.

Wir finden sie denn auch schon unter Ferdinand dem Katholischen

vollkommen im Gebrauch. Als dieser die Städte im Jahre 1506

zu den Cortes berief, sandte er gleichfalls eine Vorschrift für die

Vollmacht mit, und das Begleitschreiben an den Corregidor von

Burgos enthält nicht die geringste Andeutung, woraus mau

schliefsen könnte, dafs dies etwas Neues war. Es wäre auch

durchaus unwahrscheinlich, dafs Ferdinand zu jeuer Zeit sich einen

Eingriff in die Rechte Kastiliens erlaubt hätte, wo seine Autorität

in diesem Lande auf das bedenklichste erschüttert war. W^enn

man aus dem Akte der Vollmachts-Prüfuugen einen Schlufs ziehen

dürfte auf das Alter der Vollmachts-Vorschriften, so liefse sich

sogar bestimmt deren Gebrauch bis in die Regierung der Königin

Isabella zurückverfolgen. Wie dem aber auch sei, jedeufalls ist

es erwiesen, dafs Karl V. mit dieser Vorschrift nur einen Gebrauch

seiner Vorgänger annahm und dafs es keineswegs eine von ihm

erfundene Mafsregel war zur Unterdrückung der ständischen Frei-

heiten. Die Städte wufsteu sich übrigens sehr wohl zu helfen;

sie erteilten ihren Vertretern eine eingehende Instruktion uud

nahmen ihnen eiuen Eid ab, nichts zu bewilligen, was mit dieser

unvereinbar sei, trotz der vorschriftsmäfsigen unbeschränkten Voll-

macht-).

1) Ranke, Werke Bd. 35. pg. 184/5.

'-) Unter denen, die über die Gescliiclite der kastilianischen Cortes ge-

schrieben haben, herrscht eine eigentümliche Unkenntnis über Alter und Ab-

stammung der Gebräuche, die bei denselben üblich waren. Nur so ist es

erklärlich, wie die entstellten Angaben des Martinez Marina so lange von den

Uelehrten hingenommen wurden, und dafs selbst diejenigen, welches es unter-

nahmen, ihn zu berichtigen, in andere kaum weniger unbegreifliclie Irrtümer

vertielen. Das Berufungssclireiben von 152;} bei Martinez Marina III, 1. pg.

178. Die Vorschrift für die Vollmacht Cortes de Leon y de Castiila IV.
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Nicht glücklicher ist Ranke mit dem zweiten Punkte des

Programmes. „Nun war nur jenes andere Recht der Cortes un-

bequem, welches schon durch den herkömmlichen Geschäftsgang,

dafs erst die Beschwerden erledigt, darauf die Abgaben gewährt

wurden, auch die unbeschränkten Vollmachten beschränkte. Karl

verordnete schlechthin, dafs man erst bewilligen und darnach die

Beschwerden einbringen solle .... Das ist seine zweite Mafsregel

;

der Gebrauch, den er einführt, wii'd nun zum Herkommen; Her-

kommen aber wird allemal zum Gesetz, sobald sich der öffentliche

Zustand lange nicht verändert." Hätte Ranke sich nicht darauf

beschränkt, über die Gebräuche der Cortes lediglich das zwar ver-

dienstvolle, aber im höchsten Grade tendenziöse Werk des Martinez

Marina zu Rate zu ziehen, so hätte es ihm unmöglich entgehen

können, was Gesetz und Herkommen über die Bewilligungen der

Cortes bestimmten. Wären ihm aber wie uns die Akten der drei

ersten Reichstage Karls V. zugänglich gewesen, so würde er zu

seiner grofsen Verwunderung gesehen haben, dafs es nicht Karl V.

war, der mit den Traditionen Kastiliens brach, sondern dafs die

Cortes selbst es sind, die gegen alles Gesetz und Herkommen be-

strebt sind, die königliche Prärogative einzuschränken. Ranke

stützt seine Behauptung auf die Verhandlungen der Cortes von

1523, aber dieselben Vertreter, die nicht weniger als viermal au

Karl V. das Ausinnen stellten, die Abstellung ihrer Beschwerden

der Bewilligung des Servicio vorangehen zu lassen, sprachen es

unumwunden aus, dafs sie eine Neuerung verlangten, für die in

der Geschichte Kastiliens nicht ein Beispiel zu finden war. Wie

in dem Streite um die Eidesleistung im Jahre 1518 steht Karl V.

auf dem Boden des Rechtes und thut nicht mehr, als dafs er die

Machtstellung behauptet, die seine Vorgänger errungen. Die Art

und Weise, wie Karl V. die mehrfachen Petitionen der Cortes

pg. 288 stimmt hn wesentlichen überein mit der von 1506, Col. de doc. ined.

XIV. pg. 304. — Alis dem Begleitschreiben an den corregidor von Burgos,

ib. pg. 297 klingt es keineswegs, als ob dies eine Neuerung wäre. Colmeiro,

behauptet Introd. I. pg. 39, die Prüfung der Volhnachten sei 1515 eingefülirt

worden. Sie ist aber mindestens schon löOö in Uebrauch gewesen. Zurita YI.

f. .'). V. — Ebenso steht es mit dem Eid der Geheimhaltung der Verhand-

lungen. Auch für diesen nimmt Colmeiro 1. c. pg. 49 u. Dauvila, Actas V. A.

pg. 20 das Jahr 1515 als Ausgangspunkt an. Martinez Marina I. pg. 273.

Anm. nimmt an. er sei zuerst von den Cortes von 1505 verlangt werden.

Nach Zurita 1. c. war auch er schon damals gewöhnlich.
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empfclugt uud ihnen antwortet, ist im Gegenteil der Beweis einer

entgegenkommenden uud versöhnlichen Haltung, wie sie Ferdinand

and Isabella kaum jemals bewiesen haben ^).

Ranke fährt fort: „Diese Entfernung alles Einflusses der Be-

auftragenden schien ihm (Karl Y.) noch nicht hinreichend; er

dachte darauf, auch die Beauftragten entweder in Furcht oder in

Ergebenheit zu halten. Das Eine erreichte er, indem er keine

Beratschlagung aufser in Gegenwart seines Präsidenten stattfinden

liefs; dadurch wird jede seinem Interesse entgegengesetzte Aufse-

nmg für den Deputierten gefährlicher, als für ihn. Das Zweite

ward durch Gnadenbezeuguugen erlangt, die man entweder ge-

währte oder hoffen liefs, deren der Präsident selbst kein Bedenken

trug, zu erwähnen .... Und dies sind nun die vier Mafsregeln,

die Karl ergriff, um die Versammlungen zu unterwerfen, wie man
sieht, unzweideutig und offenbar auf diesen Zweck berechnet, den

er denn auch damit erreichte."' Was den dritten Punkt anlangt,

so ist es allerdings vollkommen richtig, dals bei den Cortes von 1523

der Präsident Mercurino de Gattinara bei allen Sitzungen der Abge-

ordneten zugegen war, und ihrer Bitte, allein beraten zu dürfen, ein

Verbot Karls \'. entgegenhielt. Wir finden bei keinem w^eiteren

Reichstage, weder vor noch nach diesem, eine Erwähnung einer ähn-

lichen Verordnung und dürfen daher wohl annehmen, dafs dies

ein vereinzelter Fall war. Dafür spricht noch weiter, dafs das

Gegenteil davon bestimmt unter Philipp IL der Brauch war; dieser

aber, der ernstliche Eingriffe in die Befugnisse der Cortes mehr

als einmal unternahm, würde wohl kaum ein Recht kampflos auf-

gegeben haben, das zur Erweiterung des könighchen Einflusses

auf die Reichstage eine vortreffliche Handhabe bot^). Und end-

•'') Den Streit von 1523, Cortes de Leon y de Castilla IV. pg. 359—363.

Zn dem Streit 1518 vergl. Hoefler, Spanische Regesten pg. 18 f.

*) Cortes. IV. pg. 354 u. 358. Gattinara erklärt beide 3Iale das An-

sinnen der Cortes allein beraten zu dürfen für eine Neuerimg. indem er

auseinandersetzt, dafs von jeher die kgl. Beisitzer den Verliandlungen bei-

gewohnt haben. Meiner Ansicht nacli war dies eine geschickte Vermischung

von zwei verschiedenen Fragen. Es war allenüngs herkömmhch, dafs min-

destens die vom Könige ernannten Sekretäre allen Verhandhmgeu der Cortes

beiwohnten; dem Protest der Abgeordneten gegen deren Anwesenheit wird

in mehreren Schriften über das Ceremoniell der Cortes nur eine formelle Be-

deutung beigelegt. Die Versuche, bei besonders wichtigen Fragen auch diese

zu entfernen, sind übrigens keineswegs selten: vergl. Actas VI pg. 513.

Dagegen war die Anwesenheit des Präsidenten bei den Verhandlungen etwas
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lieh ist denn aueh kein Grund vorhanden, in der vierten von

Ranke angeführten Mafsregel eine absichtliche Beeinträchtigung

der städtischen Freiheiten zu sehen. Der Brauch, die Abgeord-

neten am Schlüsse des Reichstages durch Gnadengeschenke zu be-

lohnen, war schon alt für die Cortes, in denen einem neuen

Herrscher oder einem Thronfolger gehuldigt wurde. Auf alle

Reichstage hat ihn vielleicht erst Ferdinand der Katholische aus-

gedehnt, wenigstens gestattet uns die mangelliafte Überlieferung

älterer Reichstagsakten nicht, ihn weiter als 1512 zurückzuver-

folgen. Da werden mit dem servicio von 150 cuentos de raara-

vedis weitere 4 cuentos zu Gratifikationen, nicht als Gehalt, wie

Colmeiro annimmt, für die Abgeordneten bewilligt. Beweist dies

auch nicht ein ehrwürdiges Alter des Herkommens, so genügt es

doch, um Karl V. von dem Vorwurfe frei zu machen, dafs er

durch Bestechung auf die Landesvertreter einzuwirken gesucht

habe ^).

Teil denke, nach dem oben Gesagten kann man nicht mehr

behaupten, dafs Karl V. einen festen Plan verfolgt habe, um die

ständischen Freiheiten Kastiliens zu unterdrücken, dafs dies aber

auch nicht das unbeabsichtijrte Resultat seiner Politik gegenüber

den Cortes war, zeigt ein kurzer Blick auf das Verhältnis zwischen

der Regierung und der Landesvertretung in den 35 Jahi-en seines

Regiments.

Für die Gesinnung, welche das Land seinem jugendlichen

Monarchen entgegenbrachte, als dieser im Jahre 1518 zum ersten-

mal die Cortes um sich versammelte, ist die Ansprache bezeich-

nend, mit welcher sie auf die Thronrede antworteten. Da heifst

es: Vor allem wollen wir Em-er Hoheit ins Gedächtnis rufen, dafs

sie erwählt und ernannt ist zum Regenten, das bedeutet zum

Wohl-Regierenden, denn sonst könnte man sein Amt nicht re-

gieren nennen, sondern zerstören, dann aber könnte er nimmer-

mehr Regent o^euannt werden. Das Wohl-Regieren aber besteht

in der Ausübung der Gerechtigkeit, die jedem das Seine zu Teil

Uiiöfewölmliches. Seine Anwesenlieit beschränkte sicli gewöhnlich auf die

Prüfung fler Vollmachten, Eröffnung der Sitzungen. BewilUgung des servicio

ordinario und extraordinario und Schhifs. Audi bei diesen Crelegeuheiten er-

schien er gewöhnlicli nur nach gegenseitiger Verständigung; sein Ersclieinen

ohne eine solclie wird stets als eine Pression auf die Abgeordneten ange-

sehen.

••) Colmeiro, Introd. I. pg. -l'J.
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werden lülst und nur, der dies thut, ist ein wahrhafter Regent ....

Wenn aber dies unzweifelhafte Wahrheit ist, so mufs Eure Hoheit

regieren zur Ausübung der Gerechtigkeit, und dazu mufs Eure

Hoheit wachen, wenn ihre Unterthanen schlafen. So will es die

Eegenteupflicht, denn Eure Hoheit ist in der Tbat unser Lohn-

diener. Aus diesem Grunde geben Euch die Unterthanen einen

Teil ihrer Früchte, ihres Gewinnes, und dienen Euch mit ihrem

Körper, so oft sie gerufen werden. Dann aber möge Eure Hoheit

wohl beachten, dafs sie durch einen stillschweigenden Vertrag

verpflichtet ist, ihnen ihr Recht zu gewähren und zu wahren."

Es ist dieselbe Rede, welche die Cortes von Ocafia im Jalire

1469 einem der erbärmlichsten Herrscher Kastiliens, Heinrich IV.,

dem Schwflchlinff gehalten haben. So traten sie dem Enkel

Isabellas, dem ersten Könige entgegen, der mit den spanischen

Königreichen die weiten Länder des burgundischen Erbes ver-

€inig*te^'). Es war dann nur folgerichtig, dafs sie Karl V, zu-

muteten, er solle ihnen erst den Eid auf ihre Privilegien schwören,

ehe ihm die Cortes den Huldigungseid leisteten. Es kostete einen

langen und erbitterten Kampf, bis die übermütigen Landesvertreter

dahin gebracht werden konnten, von ihrer unbilligen Forderung

abzustehen, und dem kastilischen Herkommen entsprechend zuerst

den Eid zu schwören. Der Geist aber, der aus diesen ersten

Schritten des Reichstages spricht, tritt uns noch mehr als einmal

entgegen in der Urkunde der Beschwerden. In den Cortes von

1520 war die Verletzung des Herkommens zu sehr auf selten

Karls V., als dafs man sich wundern dürfte, wenn auch die Landes-

vertreter eine revolutionäre Sprache reden; ihre stürmischen

Sitzungen gehören mehr oder weniger der Episode des kastilischen

Anfstandes an und nehmen als solche eine ausnahmsweise Stellung

ein. Dagegen ist das Verhalten der Cortes von Valladolid im

Jahre 1523 so voll von unberechtigten ÜbergriflFen, dafs man es

aus ihrem Munde hören mufs, dafs sie während der Unruhen aus-

nahmslos treu zur Krone gestanden haben, um nicht zu glauben,

Don Pedro Lasso de la Vega oder ein anderes hervorragendes

Glied der Junta von Avila habe ihren Widerstand geleitet, ihren

Anträgen die Form gegeben. Jetzt ist es Karl V., der auf dem

Boden des Rechtes und des Herkommens steht, und seine Mäfsi-

^) Man vergleiche Cortes III. pg. 7ß7. pet. I. des Reiclistags von 14G9

mit der Einleitung des cuaderno von 1518. ib. IV. pg. 260 ff.

Hiatorisohc Untersuchungen. 9. n
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gung gegen die unbilligen Forderungen der Cortes ist um so

mehr anzuerkennen, als für ihn die Versuchung nahe lag, im Voll-

gefühle des Sieges dem Laude seine Macht fühlen zu lassen^).

Was aber Karl V. während seines ganzen Lebens auszeichnet, die

Hochachtung vor seinem einmal beschworenen Worte, das tritt

hier als ehrenvoller Charakterzug in das vollste Licht. Nicht ein

Titelcheu von den alten Privilegien der Cortes hat er beseitigt,

wohl aber hat er ihnen wenige Jahre darauf ein wertvolles neues

Privilegium verliehen, die beständige Vertretung des Landes bei

der Regierung durch zwei von den Cortes zu wählende Vertreter,

die sog. deputados del reino, denen in der Folge ein dritter bei-

gesellt und ein Schatzmeister und ein Anwalt mit dem nötigen

Personale untergeordnet wurde**). Dafs aber Karl V. bereit war.

dem Lande noch einen viel bedeutenderen Anteil au der Regie-

rung einzuräumen, erfahren wir auf dem Reichstage von 1538.

^) Es macht einen eig-entümlichen Eindruck, neben solchen Aktenstücken,

wie die Verhandlungen von 1523, Colmeiro immer v>aeder darauf zurück-

kommen zu hören, dafs die comuneros die Vertreter der traditionellen Rechte

sind, und Karl V. die Rechte der Cortes unterdrückt. Introd. I. pg. 3-i. 35. il.

45 u. s. w. — Thatsächlich haben die Cortes wohl nie eine gröfsere Freiheit

in Ausübung ihrer Rechte genossen, als unter Karl V. Obwohl der Reichs-

tag von 15"J7 den Vorschlägen des Königs vollkonunen unzugänglich blieb,

wird ausdrücklich berichtet, dafs Karl V. die Vertreter vollkommen freund-

lich entliefs.

") Die Reichs-Deputation war eine Nachahmung des aragonischen In-

stituts der deputados, eines beständig tagenden Ausschusses der Landes-

vertretung. Sie gingen aus dem Wunsche der Cortes hervor, die Erfüllung

der gewäln-ten Petitionen koutrolieren zu können. Cortes. IV. 15*25. pet. 10.

Vermutlich wurde ihnen schon beim Abschlufs des encabezamiento general

ein Einfiufs auf diesen wichtigen Teil der Steuern eingeräumt. Gallardo

Fernandez, Rentas. I. pg. 45. Colmeiro, Introd. II. pg. '22Ü — 1. 13. tit. ü.

Lib. IX. Nueva Recop. Bei der Mangelhaftigkeit der Cortes-Akten aus der

Zeit Karls V. sind wir hier vielfach auf Schlüsse angewiesen. Für die Zeit

I^hilipps II. können wir die Einrichtung bis ins Detail verfolgen. Die drei

Deputierten wurden damals nach einem bestimmten Turnus aus den Ge-

meinde-Beamteten der 18 Cortes-Städte gewählt. Sie fungierten anfänglich

8 .fahre, später von einem Reichstag zum andern. Sie erhielten von den ge-

samten Laudesvertretern eine sehr eingehende Instruktion, über die sie dem

nächsten Reichstage Rechenschaft ablegten. Nach den Verträgen des enca-

bezamiento von 1575 und 1577 wuchs ihr Einflufs auf die Verteilung der

Alkabala so, dafs sie darin beinahe mafsgebend waren Die Einrichtung

blieb bestehen, auch als die Cortes mehr und mehr in Verfall gerieten.

Actas. I. pg. 248. II. pg. 406 etc. etc.
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Die spanischen Gescliichtschreiber verweilen mit Vorliebe bei den

Sitzungen des Adels, der hier zum letztenmale au den sachlichen

Beratungen teilnahm, und der doch nur in beschränktem Dünkel
auf sein Vorrecht poclite, weder direkte noch indirekte Steuern

zu entrichten, oder bei den Verhandlungen des Klerus, dessen

vollkommene Abhängigkeit vom Könige sich wiederspiegelt in der

bedingungslosen Unterwerfung uuter sein CTcbot. Von den wich-

tigsten Unterhandlungen, denen des dritten Standes, der schlielslich

doch das entscheidende Wort zu sprechen hatte, müssen wir uns

aus dürftigen Andeutungen ein Bild zu machen suchen. Die

Sache, um die es sich handelte, und von der im nächsten Kapitel

eingehender gesprochen werden wird, war folgende. Es mufsten

neue Geldmittel aufgebracht werden, und Karl V. schlug dazu eine

indirekte Steuer vor, die alle Stände treffen sollte. Ebenso schnell

wie der Klerus dem königlichen Antrag beipflichtete, so unum-
wunden erklärte der Adel sich dagegen. An dem dritten Stande,

an den Vertretern der Städte war es nun, wenn auch nicht das

entscheidende Wort zu sprechen, so doch ein bedeutendes Gewicht

für oder wider den Antrag in die Wagschale zu werfen. Dafs

Karl V. ihrer Entscheidung einen auiserordentlicheu Wert bei-

legte, bewiesen die Bedingungen, mit denen er die Einwilligimg

der Städte zu erkaufen sich bereit erklärte. Da die Reichs-De-

putierten schon einen wichtigen Teil der Staatseinkünfte — die

Erträge der Alkabala — unter ihrer Obhut hatten, wollte Karl V.

den gesamten Staatshaushalt ihrer Aufsicht unterstellen und behielt

sich zur Tilgunof der Staatsschulden nur einige Steuern vor. Wenn
den Abgeordneten der Städte das wahre Wohl des Landes am
Herzen gelegen hätte, mit beiden Händen hätten sie zugreifen

müssen, mn eine so bedeutende Erweiterung ihrer Befugnisse sich

nicht entgehen zu lassen. Sie hätten es um so mehr thuu müssen,

als sie die DringHchkeit der Finanznot sich nicht verhehlen konnten;

lehnten sie aber die alle Stände treffende sisa ab, so konnten sie

sich vorhersagen, dafs demnächst die Forderung neuer Mittel an

die Städte allein gerichtet werden würde. Trotzdem weigerten

sich die Vertreter der Städte, die sisa zu bewilligen und beharrten

bei dieser W^eigerung trotz aller Ermahnungen und Vorstellungen

des Präsidenten und der Vertreter der Regierung^). Die Erklä-

'*) Die haiTptsächliche Quelle dafür ist noch immer Sandoval, II. pg. 270.

Einiges neue Licht wird auf die Vorgänge dieses Reichstages geworfen diurch
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rung für diese fast selbstmörderische Abstimmung liegt in dem
inneren Verfalle der Cortes. Trotz der Bemühungen Karls Y.,

die Cortes zu einem selbständigen, kräftigen Gliede in dem Ganzen

des Staates zu machen, ist allerdings die Bedeutung der Cortes

im 16. Jahrhundert zurückgegangen, die Schuld daran aber tragen

die Verhältnisse der Städte selbst, nicht die Regierung. Als Grund

für den Verfall der städtischen Gemeinwesen hat man bisher vor-

wiegend den Umstand hervorgehoben, dai's sie im Laufe des

16. Jahrhunderts in ein strengeres Abhängigkeitsverhältnis zur

Regierung gekommen seien. Während früher bei weitem nicht

für alle Städte königliche Corregidoreu ernannt wurden und diese

nicht länger als zwei Jahre nacheinander in ihrer Stellung ver-

bleiben durften, wurden sie jetzt fast in alle Städte gesandt und

oft während ihrer ganzen Lebenszeit nicht abberufen, noch zur

Rechenschaft gezogen. Da war es denn natürlich, dafs sie oft

einen sehr bedeutenden Einfluis in den Städten gewannen und

diesen nicht immer nur in gesetzmäfsiger Weise ausnutzten '").

Weit mehr noch trug ein anderes Element zu dem Verfalle der

städtischen Gemeinwesen bei, das Eindringen des niederen Adels

in die städtischen Amter. Seit der Krieg mit den Ungläubigen

aufgehört hatte, war em grofser Teil des niederen Adels, dessen

Mittel mit seinen Ansprüchen in einem argen Mifsverhältuisse

standen, vor die Alternative gestellt, zu hungern oder einen Er-

werb zu suchen. Von der Arbeit ihrer Hände zu leben hätte sie

um ihre Adelsprivilegien gebracht, der königliche Hof und die

Höfe ihrer bevorzugten Standesgenossen reichten nicht aus, sie

alle zu erhalten, so suchten sie als Räte der städtischen Gemeinden

sich ehrenvolle und auskömmliche Stellungen zu bej^ründen. lu

manchen Städten war der Adel schon längst an der städtischen

Verwaltung beteiligt, dagegen weigerten sich andere Städte auf

das entschiedenste, ihre alten Satzungen umzustofsen, welche den

Adel von jedem Anteile an derselben ausschlössen. Darüber ent-

spann sich ein lebhafter Kampf, den wir mit Hilfe der Reichs-

(leu Brief Karls V. an Pliiliiip 1513 inid einige Stellen in den Actas. Siehe

die Anra. *") des folgenden Kapitels.

^°) Es ist fast kein Reichstag unter KarlY. und in der ersten Zeit

Philipps II. gehalten worden, auf dem die Petition um residencia der Corre-

gidoren nicht erschienen wäre. Cortes de CastUla. IV. 1518. pet. 34. —
1520. pet. 15. — 1523. pet. 74. 93. 105. — 1525. pet. 27. 38. — 1528. pet. 11.

158. — 1532. pet. 32. — 1534. pet. 51. — 1537. pet. 43. etc. etc.

I
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tagsakten von Anfang bis zu Ende zu verfolgen im stände sind.

Zuerst petitionieren die Cortes nur um allgemeine Zulassung des

Adels zu den städtischen Amtern, bald darauf verlangen sie schon

einen bestimmten Bruchteil aller Amter für ihre Standesgenossen,

nach der Mitte des Jahrhunderts aber wird schon um Ausschlufs

der Nicht-Adeligen gebeten, ein sicheres Zeichen für den schnellen

und vollständigen Erfolg, den die Agitation der Hidalgos erreicht

hatte"). Eine Folffe dieses Vorganges war die Abstimmung der

städtischen Prokuradoren im Jahre 1538, und es ist ein trauriges

Zeichen für die Gewissenlosigkeit der adligen Magistrats-Personen,

dals sich keine Majorität unter ihnen fand, die das Interesse der-

jenigen, die sie vertreten sollten, höher achtete, als ihre persön-

lichen A'orteile. Wie vorauszusehen war, so geschah es; als das

Projekt der sisa auf imüberfindlichen Widerstand stiefs, trat

Karl V. an die Städte mit der Forderung einer neuen direkten

Steuer heran, und da die adligen Prokuradoren diese selbst nicht

mitzuentrichten hatten, waren sie eifrig bemüht, die Einwilligung

ihrer Auftraggeber dazu zu erlangen '^). Man darf es Karl V.

nicht verargen, dafs er diese Cortes voll Unwillen verabschiedete.

Ebensowenig kann man sich wundem^ dafs er nach solchen Er-

fahrungen davon abstand, den Landesvertretern einen gröfseren

Anteil an der Staatsverwaltung einzuräumen. Dagegen hielt er

dem Lande gewissenhaft Ins an 'das Ende seiner Regierung den

Eid, den er bei der Bewilligung der neuen Steuer seinen unwür-

digen Vertretern geleistet hatte, weder die sisa noch irgend eine

andere neue Steuer ohne die förmliche Beistimmung des zum
Reichstage versammelten Landes einzuführen.

Nicht so gewissenhaft war Philipp IL Obwohl die Cortes von

Kastilien vor allen anderen ständischen Versammlungen sich durch

treue Ergebenheit gegen die Krone auszeichneten, besafsen sie

nach der Ansicht Philipps IL noch immer eine zu grofse Selb-

') Cortes. IV. 1523. pet. 31. — 1525. pet. 42. — 1534. pet. 50. — 1537.

pet. 71. — Colraeiro, Introd. II. pg. 220 u. 250 u. Actas. II. 156G. pet. 50. —
1570. pet. 74 u. 87. — 1573. pet. 92. — 157G. pet. 39 u. 64. vergl. VI. p?.

358. — Dazu die Gresetze 3. tit. 1. Lib. VI. u. 1. 20. tit. 3. Lib. YII.

Nueva Recop.

1*) Wie die Regidoren und ihr Aiüiang- die Steuern von sich abzuwälzen

wufsten, darüber geben die von Danvihi y Collado gesammelten Akten der

Clemeinden zur Geschichte des Reichstags von 157G an mehreren Stellen

interessante Aufschlüsse.
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ständigkeit. Dais er von den Yertretsm der Städte ohne Mühe
alles werde erreichen können, was er wünschte, darüber konnte

er nach ihrem Verhalten im Jahre 1538 nicht im Zweifel sein.

Es galt nun nur, den Eiuflufs der Städte auf ihre Vertreter so-

weit als möglich zu beseitigen, damit letztere der Regierung auch

so weit zu Willen sein konnten, als sie gewifs gern wollten.

Dem Brauche der Vollmachts-Vorschriften hatten die Städte be-

kanntlich damit geantwortet, dafs sie ihre Vertreter auf eine ge-

heime Instruktion vereidigten. Liefs sich diese Vereidigung be-

seitigen, so war das Band zwischen den Städten und ihren Ab-
geordneten vollständig gelöst und das Ziel Philipps II. erreicht.

Nachdem auf dem Reichstage von 155D die EröfFnungs-Rede ver-

lesen war, schritt der Präsident wie gewöhnlich zur Prüfung der

Vollmachten. Während er aber sonst sich damit begnügt hatte,

ihre Übereinstimmung mit der Vorschrift zu prüfen, verlaugte er

dieses Mal von jedem Abgeordneten die eidlicne Versicherung, dafs

er durch keine schriftliche oder mündUche Verpflichtung in der

Freiheit seines Handelns beschränkt sei. Eine Anzahl Abgeord-

nete vermochten den verlangten Eid zu leisten, die meisten aber

mufsteu erklären, dafs sie dm'ch ilire Instruktion gebunden seien.

Nun liefs Philipp IL den betreffenden Städten die Weisung zu-

kommen, ilire Vertreter von dem Eide zu entbinden, und der un-

kluge Eifer einzelner Korregidoren ging so weit, die Stadträte,

die dem königlichen Briefe nicht sofort unbedingten Gehorsam er-

wiesen, einzusperren. So halb mit Überredung, halb mit Gewalt

wurden diesmal die Instruktionen beseitigt, und das wiederholte

sich noch mehrfach bei den nächsten Reichstagen. Allmählich

wurde die königliche Forderung auf Beseitigung der Instruktion

eine stets wiederkehrende Formalität, der niemand mehr Wider-

stand zu leisten gedachte, nie aber gelang es, die Instruktionen

von vornherein gänzlich zu unterdrücken'^). — AA'eun Philipp II.

'^) Die Briefe, welclie zwischen der Regierung, den Städten und den

Corregidoren über die Lösung des Eides auf die Instruktion gewechselt

wurden, sind in den ersten Bänden der Actas als Anhänge niitgeteüt. Es

ist mir vollkonunen nnbegreidicli. wie Danvihi y CoUado, dessen Werk den

]3and A'. adicional zu den Actas hihlet. behanpten kann, Philipi) II. habe

zuerst im Jahre 1566 die Aufhebung der Instruktion verlangt, resp. den Ver-

tretern einen Eid darüber abverlangt. Actas Y. A. pg. 13. — Im Anhang
zu Bd. I. der Actas iindet sich bereits der Schriftwechsel der Regierung mit

den Städten über diese Franc ans dem Jahre 1563, ebenso wie im Text bei
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die bescliräukten Freiheiten der kastilischen Cortes noch zu «ri-ols

waren, wie mufste ihm da erst das ausgebildete System von Pri-

vilegien widerstreben, mit welchem die Cortes der aragonischen

Reiche ausgestattet waren? Da mufste der Regent selbst von

der ersten bis zur letzten Sitzung am Ort des Reichstags weilen,

mufste stets vor den Vertretern des Landes schwören, die Geld-

bewilligung konnte nie erfolgen, solange noch eine Klage uner-

ledigt geblieben war, und jedem Aragonesen stand es frei, seine

Klagen bis vor die versammelten Landesvertreter zu bringen.

Und war all dies glücklich überwunden, dann genügte noch immer

eine einzige abweichende Stimme, um alle Resultate monatelanger

Beratungen wieder in Frage zu stellen. Schon Isabella die Ka-

tholische hatte eine Gelegenheit herbeigewünscht, um diese lästi-

gen Privilegien zu beseitigen , aber weder ihr noch Karl V. hatte

sich eine solche geboten. Karl V. hatte es nur dahin gebracht,

dafs die Stände aller drei aragonischen Reiche gleichzeitig an

einem Orte zusammentraten und ziemlich regelmäfsig alle drei

Jahre ein servicio bewilligten. Erst Philipp IL fand eine Veran-

lassung, gegen die Privilegien wenigstens der Aragonesen einzu-

schreiten, als diese sich zu Gunsten des Antonio Perez dem Sou-

verän widersetzten. Wenn ihn seine hervorragende Gerechtigkeits-

liebe auch hinderte, diejenigen Vorrechte der Aragonesen anzutasten,

die jedem einzelnen Ilnterthauen einen gröfseren Rechtsschutz ge-

währten, als er in den meisten anderen Staaten jener Zeit fand,

so versäumte er doch keineswegs, in den ständischen Rechten

alles das zu beseitigen, was die aragonischeu Cortes bisher zu

einer Quelle beständigen Mifsvergnügens gemacht hatte. Die

Cortes von Tarazoua wurden fast in ihrer vollen Dauer abgehalten,

ohne dafs Philipp IL oder eine andere Person königlichen Ge-

blütes denselben beigewohnt hätte. Nur der Schlufssitzung,

dem solio, wohnte Philipp IL bei; allein auch dies hatte seiue

der Prüfung der YoUmachten der Eid verlangt wird. Ans den Briefen von

Soria geht aber hervor, dafs dort bereits bei dem vorhergehenden Reichstage

von 1559—60 ein ähnlicher Streit vorging, der zur Verhaftung der Regi-

doren geführt hatte. Actas. I. pg. 407. — Dafs es aber damals nocli etwas

verliältnismäfsig Neues war, machen sclion die scliarfen Mafsregeln walir.

scheinlich, nüt denen von beiden Seiten vorgegangen wird. Noch wahr-

scheinliclier wird es dadurch, dafs VaUadolid im Jahre 1503 einen Gesandten

an den Hof schicken will, lun den Brauch der geheimen Instruktion zu recht-

fertigen, ib. pg. 404.
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frühere Bedeutung eingebüfst, da allem Herkommen zuwider die

wichtigsten Gegenstände der ständischen Beratungen schon im

Laufe der Verhandlungen zu Gesetzen erhoben worden waren

und die BestätiOTnjT durch die Remenmg und die Laudesvertreter

erhalten hatten. Endlich waren auch noch zwei wichtige Pri-

vilegien beseitigt worden, welche sonst den Cortes ein entschiedenes

Übergewicht über die Regierung gesichert hatten: künftighin ge-

nügte, um einem Antrage Gesetzeskraft zu verleihen, eine Ma-

jorität in jedem der vier brazos, deren einstimmige Annahme bis-

her erforderlich gewesen war, und den Beschwerdesteilem wurde

ein bestimmter Termin für ihre Petitionen angewiesen, damit

deren endlose Reihe die Verhandlungen des Reichstags nicht mehr

wie bisher in endlose Länge ziehen konnte. So waren auch die

Cortes von Aragon auf ein so bescheidenes Mafs von Befugnissen

herabgedrückt, dals sie der Regierung nicht mehr ernstliche Schwie-

rigkeiten in den Weg legen konnten, denn auch hier fehlte es nie

an willfährigen Werkzeugen, die es der Krone leicht machten,

für ihre Anträge die erforderliche Majorität zu gewinnen '^). Was
die Cortes von Kastilieu und Aragon vor dem Versinken in vöUige

Bedeutungslosigkeit bewahrte, das war das Recht der Geldbewilli-

gung, uud die Bedeutimg dieses Rechtes wuchs um so mehr, je

tiefer die Krone in ein wahres Meer von Schulden versank. Wir

haben oben gesehen, wie die verhängnisvollen Gesetze Philipps IT.

über Bodenkultur, über Industrie und Haudel alle aus dem Be-

dürfnisse hervorgingen, den Staatshaushalt in einigermalsen geord-

netere Verhältnisse zurückzufüliren. Der eigentliche Anstols zu

den verderblichen Verordnungen von 157o war hervorgegangen

aus Verhandlungen, die ähnlich wie die vom Jahre 1538 eine

Tilgung der übermäfsig anschwellenden Schuldenmasse zum Zwecke

hatten. Wie Karl V. damals den Landesvertretern einen Anteil

an diesen Malsregeln zugedacht hatte, so ging auch Philipp II.

darauf ein, dem Laude eine Beteiligung an der Finanzordnung

einzuräumen als Dauk dafür, dais es die Summen aufbringen

wollte, mit denen sie ins Werk gesetzt werden sollte. Nur dals

er diesmal für sieh die Weiterfdhrung des Staatshaushalts mit den

") Pidal. Arasfon. III. pir. 109—'210 teilt die Verliandlunsren der C<irtes

von Taraüfoua nach den Oriiiinal-Urkunden ohne wesentliche Kiirzuniren mit.

Seiner Auffassung, dafs riiilipp II. das Land nicht unterdrückt habe, venuag

Ich mich nicht anzusciiliefseii.



— 105 —
bisherigen Mitteln beanspruchte und es dem Lande überliefs, mit

den Mitteln zugleich die iVrt und AVeise festzustellen, wie die

Masse der Staatsschulden getilgt werden sollte. Die Abgeordneten

aber gaben bei dieser Gelegenheit einen neuen Beweis ihrer Un-

fähigkeit. In endlosen Unterhandlungen erhoben sie immer und

immer wieder Prätentionen, die von vornherein für die Regiening

gänzlich unannehmbar waren. Unzugänglich jeder verständigen

Vorstellung gefielen sie sich darin, durch ihr Gewähren oder Ver-

weigern Philipp II. ihre Macht fühlen zu lassen. Als aber dessen

Geduld zu Ende ging, er die Unterhandlungen abbrach und die

Beseitigung der drückendsten Geldnot selbst in die Hand nahm,

da kannten ihre Bestürzung und ihre Reue keine Grenzen. Als

es zu spät war, da endlich erklärten sie sich bereit, auf die ver-

ständigen Anträge Philipps einzugehen, da kamen sie sogar zu

der Einsicht, dals ihr erstes Verlangen den Staat, dessen Schulden

sie zahlen wollten, gezwungen hätte, zur Befriedigung der laufen-

den Bedürfnisse neue Schulden zu machen '^). Trotzdem mufste

Philipp II. gegen das Ende seiner Regierung noch einmal seine

Zuflucht zu den Cortes nehmen, und aus den Verhandlungen mit

ihnen giuer dann die Bewilligung der ersten Millionensteuer her-

vor. Damit aber schienen die Laudesvertreter eine Stellung er-

langt zu haben, wie sie vor ihnen wohl einige der revolutionärsten

Reichstage beansprucht, noch nie aber eiue solche Versammlung

gesetzlich erlangt hatte. Jetzt war nicht mehr von einem still-

schweigenden Vertrage die Rede, wie zur Zeit Heinrichs IV, oder

auf dem ersten Reichstage Karls V., sondern eine ganze Reihe

von Gesetzen wurde jetzt erlassen mit der Eingangsformel: Auf

dem Wege des Kontraktes haben wir uns verpflichtet etc. etc. "^).

Aber freilich, diese Bedeutung war doch nur eine scheinbare.

Schon Philipp III. war durchaus nicht gewissenhaft in der Aus-

führung der kontraktlichen Bedingungen, und Pliihpp IV. behan-

delte sie schon nicht mehr anders, als Karl V. und PhiUpp IL die

gewöhnlichen Petitionen der Cortes, denen sie nach langer Über-

legung die Bestätigung gewährten oder verweigerten, je nachdem

'^) Actas. IV. pg-. 1'.'4. Der Abbruch der Yerliaudluuireii. ib. pg. 'JOS».

Von hoher Bedeutung ist die staatsuütnniscli lukdist anerkennenswerte Kede,

mit der Juan de 3Ionteniaj'or, Abgeordneter für Cueuca, den (lang der Ver-

handlungen kritisiert und die üesiclitspunkte für das fernere Verhalten der

Cortes aufstellt, ib. pg. 277

—

S'2. Vergl. auch das folgende Kapitel.

1") Zum Beispiel 1. 36. tit. 25. Lib. IV. Nueva Kecop.
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es ihueu gut dünkte. Die »Sitzuugeu der Cortes waren schon

längst herabgesunken zu einem elenden Markten, wobei die Ver-

treter der Städte nur so lange sich weigerten, den Vorteil ihrer

Auftraggeber zu opfern, bis die ihnen selbst gebotenen Vorteile

grofs genug erschienen '

'). Soll man es da beklagen, dafs Karl II.

^0 Es ist vielleicht nur ein Zeichen von Eiusichtslosigkeit, wenn die

Cortes von 1514 den Antrag stellen, dafs nur nach Ablauf voller drei Jahre

ein neuer Keichstag berufen werden könne. Colmeiro, Introd. II. 210. —
Dagegen sind die Anträge über Gehlbewilligungen ein zweifelloses Zeichen

für den Verfall der Cortes. Die Bemühungen um Regehing der Diätenfrage

))eruheu auf verständiger G-rundlage (1560 pet. 100 u. 1579 Actas V. pg.

410). Dagegen wachsen die (Iratifikationen bedenklich. Ihre erste Bewilli-

gung gehört wahrscheinlich dem Ileichstage von 1558 an, Actas. I. pg. 19i5.

doch können wir für diesen und den folgenden den Betrag derselben nicht

feststellen. 1563 Avaren es 100 duc. Actas. I. pg. 214. — 1566 150 duc. ib.

II. pg. 274. — 1570 200 duc. ib. III. pg. 144, ebenso 1573 IV. pg. 108. —
Am 28. Nov. 1579 erhalten sie 125 000 mrs. V. pg. 577, am 24. Sept. 1580

300 duc. VI. pg. 402. — Ebenso votieren sich die nächsten Cortes eine

doppelte (Tratifikation Actas. VII. pg. 381 u. 613. Dabei mufs man aber

berücksichtigen, dafs nicht nur die 4 cuentos mit dem servicio ordinario jedes-

mal bewilligt wurden, sondern dafs auch am Ende fast jedes Reichstags

CTratifikationen verteilt wurden. Über die besonders reichen von 1573 siehe

Actas. IV. pg. 564, auch VII. pg. 385. — Noch teurer wurden die Cortes

dem Lande durch den stetig wachsenden Aufwand, den sie in der Teilnahme

an Festliclikeiten, bei iliren Gottesdiensten u. s. w. entwickelten. Je besser

die Abgeordneten sich bezahlen liefsen, desto nachlässiger wurden sie in Aus-

übung ilires Amtes. Seit 1566 wurde in jeder Sitzung eine Präsenzliste ge-

führt, dennoch nahm das Unwesen des Zuspätkommens und Wegbleibens so

überhand, dafs der Präsident 1579 den Vertretern drohte, ilire Axiftraggeber

zu l)enac]irichtigen. Trotzdem hörte das Unwesen nicht auf. Actas. VI.

pn'. 486 ff. — Dieselben Abgeordneten kennzeichneten ihren Charakter da-

durch, dafs sie an die Regierung den Antrag richteten, den Steuerdefraudanten

ilir in Sevilla beschlagualimtes Eigentum zurückzusi-eben. Actas V. pg. 504.

— Neben so viel traurigen Zügen rinden sicli auch wieder einige Zeichen da-

von, dafs der Geist früherer Zeiten nicht ganz erstorben ist. In ihrer Er-

bitterung über die ungesetzliche Einführung neuer Steuern liefsen sich die

Cortes von 1566 fünfmal mahnen, ehe sie das servicio ordinario bewilligten,

und selbst da widersprachen noch 5 Vertreter. Actas. II. pg. 37 (14. Dez.)

pg. 47 (20. Dez ) pg. 72 (3i). Dez. 66) pg. 86 (3. Jan. 67) pg. 95 (8. Jan.).

Ebenso verhielten sie sich beim servicio extraordinario. Dasselbe Schauspiel

gaben die Cortes von lö76, um Herablassung des encabezamiento zn er-

zwingen. Actas. V. A. pg. 90. — Selbst die wenig achtenswerte Versamm-

lung von 1579 erklärt das extraordinario erst nach Beantwortung ihrer

Memorialien zu bewilligen. Dieselben erhoben auch die Forderung, dafs, so-

lange die Cortes tagen, kein Gesetz erlassen werden soll, das ihnen nicht

zuvor mitgeteilt wurde. Actas. V. pg. 424 n. VI. pg. 38.
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während der 35 Jalire seiner Regierung es verschmähte, die

Vertreter des Landes zu versammeln? Es war \äelleicht besser,

dafs so die Traditionen einer erbärmlichen Vergangenheit erst

der Vergessenheit anheimfielen, ehe die Institution selbst unter

neuen Verhältnissen eine neue Bedeutung erlaugte.



VI.

Die Finanzen.

Weuu man bedenkt, welche Lobeserhebungen der grofsen

Isabella für die Ordnung des zerrütteten Staatshanshaltes gespendet

worden sind, wenn man die gewaltsamen und zum Teil ungerechten

Mafsregeln in Betracht zieht, durch welche sie veräufsertes Kron-

gut zurückerwarb, so ist man erstaunt, bei ihrem Tode eine

Schuldenmasse vorzufinden, deren Verzinsung allein die Hälfte der

gesamten Staatseinnahmen verschlang. Freilich hatte unter ihrer

Regierung das Schatzamt noch weit trübere Zeiten gesehen. So-

lange der Krieg gegen Granada noch alljährlich dem Staate grofse

Summen kostete, war manch liebes Mal die tiefste Ebbe in der

Schatzkammer gewesen, und das jährliche Defizit schwoll zu der

ansehnlichen Summe von mehr als 100 Millionen Maravedis. Da-

mals hatten Ferdinand und Isabella bei ihren Unterthanen eine

Anleihe gemacht, und es galt als ein überaus günstiges Zeichen,

dafs ihre Rentenbriefe zu 10^ Käufer fanden. Ja, kurz vor dem
Falle Granadas war es so weit gekommen, dafs die Regierung

nur noch über die kleinen, unsicheren Stenererträge vei-fügen

konnte, während die grofsen, sicheren Eingänge in ihrem ganzen

Betrage zur Schuldentilgung angewiesen w^aren. Da war es denn

kein geringer Erfolg, dafs Isabella in den letzten zwölf friedlichen

Jahren ihres Lebens dem Staate eine jälirliche Rente von

30 cuentos de maravedis znrückerwarb und w^enigstens die Hälfte

der jährlichen Steuereinnahmen zur Deckung der laufenden Aus-

gaben verwendet werden konnte '). Nach ihrem Tode zeigte es

sich erst, wie viel die Kastilianer ihr zu danken hatten. Ferdinand

') Über die Anleihe verjj:!. Colmeiro, Introd. II. pg. 103 u. Pulirar.

S. 379 u. 442. liül sind nur frei servicio y montazgo, salinas, ahuorifazgos.

J
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der Katholische trachtete ausschlielslich darnach, möglichst grofse

Summen in Sicherheit zu bringen, ehe ihm die unsichere kasti-

lianische Erbschaft entrissen wurde, und eine einzige kriegerische

Verwickelunfj ö'enücjte, den Staatshaushalt wieder in vollständige

Verwirrung zu versetzen. An solchen aber fehlte es nicht lange.

Schon bis zum Jahre 1509 stieg die Summe der jährlich zu

zahlenden Schuldzinsen auf 180 cuentos und aller Voraussicht nach

war bei Ferdinands Tode die Finanzlage noch weit ungünstiger'-).

Mit Genauigkeit anzugeben, welche Summen alljährlich verein-

nahmt und verausgabt werden mufsten, sind wir freilich nicht im

stände. Bei Tsabellas Tode scheint das Budget mit ca. 320 cuentos

beinahe im Gleichgewicht gewesen zu sein. Die steigenden Er-

trägnisse der kolonialen Goldwäschereieu, weit mehr aber noch

ein schärferes Anziehen der Steuerschraube scheinen Ferdinand in

den letzten Jahren seines Lebens in stand gesetzt zu haben, bei-

nahe 500 cuentos aufzubringen. Allein mindestens in gleichem

Mafse müssen die Ausgaben und die Schulden gewachsen sein,

denn Karl V. fand bei seinem Regierungsantritte die Finanzen in

völliger Unordnung. Dafs diese während seiner Regierung nie

gänzlich beseitigt werden konnte, das lag zunächst an den fast

ununterbrochenen Kriegen, in welche Karl V. immer von neuem

verwickelt wurde. Dann aber auch daran, dafs die Ausbildung des

Steuersystems ganz und gar nicht Schritt zu halten vermochte

mit dem Gange, den die wirtschaftliche Entwickelung des Landes

unter Karl V. nahm. Das wird sich am klarsten daraus ergeben,

wenn wir betrachten, in welchem Zustande Karl V. die einzelnen

Faktoren des Staatshaushaltes von seinem Vorgänger übernahm

und welche Veränderungen darin während seiner Regierung vor-

gingen.

Der älteste und bedeutendste Bestandteil der königlichen Ein-

künfte war die Alkabala. Vorübergehend eingeführt im Jahre

1341, um die Mittel zur Belagerung von Algesiras aufzubringen,

war sie bald dauernd in allen Ländern der Krone Kastilieu er-

hoben worden. Sie bestand in einem Prozentsatze des Preises,

den bei jedem Kauf- und Tauschgeschäfte der Käufer zu ent-

ley 8. tit 11. Lib. IX. N. R. — Canga Arguelles IL pg. 237 behauptet,

1484 und 1487 habe das Defizit H2V2 cuentos de uirs. betragen.

2) Für Scliuldzinsen (juros) sind angesetzt im Budget von 1504 ca.

127 cuentos, 1505 ca. 135 cuentos. Col. de doc. ined. 39. S. 423. — 1509

180 cuentos nach Mariana, Hist. gen. tom. 9. S. 255.
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richten hatte. Während die Höhe desselben in älterer Zeit mehr-

fach wechselte, war diese durch Ferdinand und Tsabella in dem
sogenannten cuaderno de alcabalas auf 10^ festgesetzt worden.

Die Erhebung der Alkabala im einzelnen hatte von jeher zu

Schwierigkeiten aller Art Veranlassung gegeben; Regierung und

Land waren daher übereingekommen, den Ertrag der Steuer für

die einzelnen Bezirke abzuschätzen und es dann der lokalen Gesetz-

gebimg zu überlassen, auf welche Weise sie das vereinbarte

Pauschquantum aufbringen wollte; den Vertrag, der diese Ver-

hältnisse regelte, nannte man encabezamiento, und der älteste,

von dem wii- Kunde erhalten, ist vom Jahre 1494. In ihrem

Testamente, welches allerdings mehr ihrem Herzen als ihrem Re-

gierungstalente Ehre macht, verordnete die Königin Isabella, das

encabezamiento solle dem Lande auf ewig in dem damals verein-

barten Preise überlassen werden. Aber Ferdinand schon scheint

diese Testamentsklausel nicht beachtet zu haben, denn im Jahre

1512 wurde ein neuer Vertrag über die Alkabala abgeschlossen^).

Unter Karl V. scheint sie zuerst wieder im einzelnen erhoben

worden zu sein, dagegen bemühten sich die Cortes von Anfang

an, ein neues encabezamiento herbeizuführen, wie dies das Inter-

esse des Landes erforderte. Auch Karl V. war geneigt dazu, nur

wünschte er, dafs darin nicht wie bisher nur die Alkabala und

der königliche Anteil an den Zehnten der Geistlichkeit inbegriffen

sei, sondern dafs die Städte der Schatzkammer eine bestimmte

Pauschsumme für den Ertrag aller in ihrem Kreise fälligen

Steuern entrichten, die Erhebung derselben aber auf eigene Rech-

nung übernehmen sollten. Dann wollte er nicht nur auf die unter

seiner Regierung ausgeschriebenen Steuererhöhungen, sondern über-

dies jährlich auf die Summe von 30 000 Dukaten zu Gunsten des

Landes verzichten. Allein auf diese Vorschläge, so verlockend sie

erschienen, glaubten die Landesvertreter nicht eingehen zu können,

und so kam es noch immer nicht zu einem allgemeinen encabeza-

miento; dagegen schlössen allerdings viele einzelne Bezirke mit

der Regierung Ablösungsverträge, bei denen beide Teile wesentlich

besser daran waren ^). Auf die erneuten Bitten der Cortes be-

willigte dann endlich im Jahre 1535 Karl V. ein allgemeines en-

3) Gallardo, Reutas. I. pg. 163 ff. — Cuaderno: tit. 17. Lib. IX. N. R.
— encabezamiento: Canipomanes. Ap. IV. \)g. '203. Saudoval. I. S. 232. —
Cortes de Leou y de Castilla. IV. pj?- -39 ff.

*) ib. IV. S. 395. Cortes von 1523. pet. 87.
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cabezamieuto in der früliei'en Art uud Weise. Für die Über-

lassung der Alkabala und des königliehen Zebnteuauteiis ver-

pflichtete sich das Land zur jährlichen Zahlung von ungefähr

335 cuentos de maravedis, einer 8umrae, die gegen die Erträge

unter Ferdinand dem Katholischen nur eine geringe Erhöhung

aufwies und die nach dem Ausspruch der Cortes selbst nur einer

Belastung von h% auf die Kaufgeschäfte entsprach. Der Vertrag

wurde zunächst nur auf 10 Jahre abgeschlossen, in der Folgezeit

aber regelmälsig unverändert verlängert, so dafs in diesem Zweige

bis zum Regierungsantritt Philipps 11. alles beim Alten blieb ^),

Nächst der Alkabala bildeten die servicios die gröfste Rente

der Regierung. Als aufserordeutliche Steuern waren servicios

schon in alten Zeiten unter verschiedenen Namen der Regierung

bewilligt worden. Dann hatten Ferdinand und Isabella für die

heilige Hermandad eine dauernde Steuer ganz nach Art der ser-

vicios erhoben; deren drückende Schwere war der vorzüglichste

Grund, weshalb im Jahre 1495 die Hermandad eine andere Or-

ganisation erhielt. Da aber die Erträge der Steuer nur zu einem

geringen Teile für die Hermandad verwendet worden waren,

konnte die Regierung dieselben auch in der Folgezeit nicht ent-

behren. So kam es, dafs schon unter Ferdinand dem Katholischen

ein servicio fast alle drei Jahre von der Regierung verlangt und

von den Cortes bewilligt wurde. Der Form nach blieb das ser-

vicio immer eine aufserordeutliche Steuer, deren Bewilligimg von

3 zu 3 Jahren geschah: trotzdem kann man es füglich den

ordentlichen Einnahmen beizählen, denn der erste Akt jedes neu-

zusanimentretenden Reichstages war die Bewilligung dieser Steuer.

Unter Ferdinand und längere Zeit noch unter Karl V. bewilligten

die Cortes 150 cuentos, zahlbar iu drei jährlichen Raten. Später-

^) ib. IV. S. 605. Die Angaben von Clemeuciu pg. 154—167 über Er-

träge der alcabala sind insofern falsch, als auch andere Steuern in den

Summen miteinbegriffen sind. — Nach den Actas de las cortes an verschie-

denen Stelleu ergeben sich folgende Verträge:

1537-1546. 10 Jahr. 334 cts.

1547—1556 prolongiert auf 10 Jahr

1556—1561 desgl. auf 5 Jahr.

Vergl. ferner: Canga Arguelles I. pg. 51. — 1. 4. tit. 14. Lib. VI. ley 5.

tit. 6. Lib. VII. N. R. — Llorentes Angabe über die CTesamtsumme der

Steuern von 1536 ist in dieser Form entschieden unrichtig. Rev. de Esp. I.

pg. 334.
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]iiu erforderten die höheren Bedürfnisse der Regierung gröfsere

Summen, und der blühende Zustand des Landes ermöglichte es

seinen Vertretern, dieselben zu gewähren. Damals wurde das

servicio verdopj^jelt. Auf dem denkwürdigen Reichstage, den

KarlV. im Jahre 1538 nach Toledo berief, erklärte er den Ab-

geordneten, die ausnahmsweise von allen drei Ständen berufen

worden waren, dafs die zu verzinsende Schuldenmasse eine solche

Höhe erreicht hätte, dafs das freie Einkommen des Staates nicht

mehr genüge, die laufenden Bedürfnisse zu decken. Er liefs

darauf den ständischen Versammlungen das Projekt zu einer Kon-

sumtionssteuer von Fleisch unterbreiten, die von allen Kon-

sumenten adligen wie bürgerlichen, geistlichen vrie weltlichen, er-

hoben werden sollte, und deren Ertrag die Regierung ungefähr

so hoch veranschlagte, wie den der Alkabala. Mit Hilfe dieser

Steuer und mit dem servicio sollte unter Kontrolle des Landes der

Staatshaushalt fortgeführt werden, während Karl V. mit Hilfe der

übrigen Einkünfte in einem bestimmten Zeiträume die gesamte

Schuldenmasse amortisieren wollte. Wir haben in dem vorher-

gehenden Kapitel gesehen, welche Beweggründe die Städte ver-

anlafsten, das Projekt zu verwerfen. Darauf setzte Karl V. die

Verhandlungen mit den Vertretern des dritten Standes allein fort.

Bei dieser Gelegenheit wurden die verschiedensten Methoden in

Betracht gezogen, wie der Regierung zu helfen sei, ohne das

Land drückend zu belasten, auch das Projekt der Erhöhung des

encabezamiento wurde damals in Betracht genommen, von der

Regierung aber wieder fallen gelassen, da es auf ernstlichen

Widerstand in den Cortes stiefs. Endlich einigte man sich dahin,

dafs die Städte der Regierunpr ein zweites servicio in der Höhe

von 150 cuentos auf 3 Jahre gewährten, welches zum U^nterschied

von dem Herkömmlichen als servicio extraordinario bezeichnet

wurde. Dagegen verpflichtete Karl sich mit einem Eide, das

Projekt der sisa nie wieder vorzubringen und auf alle aufserordeut-

lichen Finanzoperationen, wie Verkäufe von Domänen, Gemeinde-

ämtern, Adelsbriefen u. s. w. zu verzichten. Die Geringfügigkeit

der neuen Bewilligung machte es Karl V. unmöglich, mit dieser

neuen Steuer mehr zu erreichen, als eine notdürftige Befriedigung

der unvermeidlichen Ausgaben; an eine Ordnung des Staatshaus-

haltes durch Beseitigung des Grundübels, der grofsen Schulden-

masse, war nicht zu denken. So konnte es denn auch nicht bei

der einmaligen Bewilligung des servicio extraordinario bleiben,
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vielmehr wurde fiucli dieses zu einer regelmüfsigen Einnahme, bei

der man nur alle drei Jalire die Neubewilliomnor vom Laude

einholte'').

Dem Namen nach gab es in Kastilien noch eine trrofse An-

zahl von Steuern, die wohl für das Land belästigend waren, für

den Staat aber wegen der Geringfügigkeit ihrer Erträge nur

wenig in Betracht kamen. Von den dreierlei Zöllen waren die

einen, die diezmos de la mar, ihm seit 1469 gänzlich entzogen, und

was die puertos secos, die Grenzzölle gegen Aragon und Portugal,

einbrachten, war ziemlich unbedeutend. Die almojarifazgos end-

lich zeichneten sich allerdings vor den erstgenannten durch reichere

und beständig wachsende Erträge aus; aber auch sie brachten bis

gegen das Ende der Regierung Karls V. noch nicht 100 cuentos

in einem Jalire ein '). Die kleinen Steuern endlich, das servicio

y montazgo, die Seideusteuer, die almadravas, avize, abuela und

wie sie sonst noch heifsen mochten, blieben auch hinter den

Zöllen noch weit zurück^).

Dagegen bezog die Regierung aus anderen Regalien nicht un-

bedeutende weitere Einkünfte. Seit dem Jahre 1509 war ihr

durch päi^stliche Bewilligung der Ertrag der cruzada, des Ablals-

handels, zugesprochen worden, um dadurch die Mittel zum Kampfe

gegen die Ungläubigen zu vermehren. Auch von dieser gilt, was

von den servicios gesagt wurde ; ihre Bewilligung durch den Papst

erfolgte jedes Mal nur auf drei Jahre, allein sie wurde nur in den

Zeiten offenkundiger Zerwürfnisse verweigert. Der Ertrag war
in den ersten Jahren sehr bedeutend, sank aber unter Karl Y.

langsam herab; immerhin zog der Staat im Durchschnitt jährlich

75 cuentos daraus'-').

Ähnlichen Ursprungs waren die Einkünfte aus den Ritterorden.

Schon Ferdinand der Katholische war mit Bewilligung des Papstes

6j Oallardo, Rentas. III. S. 1 if. — Colineü-o, Introd. I. S. 72 ff.

Sandoval. II. S. 270. — Actas II. pg. 305. V. pg. 284:. Insgesamt hat

Karl V. allein von Kastüien an servicios gegen 5000 cuentos de lurs. oder

ca. 16 Millionen Dukaten erhalten. Die gleiche Rechnung für Katalonien

bei Bofarull. VII. S. 122 ergiebt I 680 000 libr. cat. oder ca. IVio ^Hll. Duk.,

ebensoviel gab Aragon und Valencia zusammen.

') Vergl. die Zolltabellen oben Anm. 88. Kap. IV. S. 77.

^) Sie werden aufgezählt Cortes IV. pg. 606. 1531. pet. 86. — Vergl.

Gallardo, Rentas. III. 292 ff.

'') Canga Arguelles. I. pg. 392. Col. de doc. ined. 81. S. 51 ff.

Historische rutersuchmii^eii. 0. O
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lebenslüncflicher Grofsmeister der drei ";ei.stlichen Ritterorden

Kastiliens gewesen; Adrian VI. vereinigte diese Würde für immer

mit der Krone. Auch hieraus flofs der Krone eine jährhche

Rente von ca. 75 cuentos zu.

EndUch begann schon unter Karl V. der spanische Kolonial-

besitz za einer Quelle beträchtlicher Reichtümer zu werden. Unter

Ferdinand hatten noch in den letzten Jahren die Kolouieeu nicht

mehr als 50—70 000 Dukaten abgeworfen. Nach der Eroberung

von Mejiko stieg der jährliche Durchschnitt ungefähr auf das

Doppelte, einzelne Sendungen aber brachten schon das Drei- und

Vierfache. Noch glänzender gestalteten sich die Verhältnisse

nach der Eroberung von Peru, 1551 wird die Einnahme aus den

Kolouieeu auf 400 000 duc. veranschlagt, 155G beträgt sie nach-

weislich 700 000 duc. und steigt noch immer. War aber die

Einnahme an sich bedeutend, so machte sie die Regierang zu

einer noch weit beträchtlicheren, indem sie in Geldverlegenheiten auch

den Anteil der Privaten au den Goldsenduugen aus den Kolonieen mit

Beschlag belegte und diese mit Rentenanweisungen entschädigte. Die

erste solche Zwangsauleihe machte wohl Karl V. bei Cortes, als er den

Brautschatz konfiszierte, den dieser seiner zweiten Gemahlin

sandte. Das erste Mal, dafs er das gesamte Edelmetall der Flotte

für sieh nahm, war im Jahre 1535, als der Zug nach Tunis un-

gewöhnliche Geldopfer verlangte; das ist dann in der Folgezeit

noch mehrfach geschehen, bis in den ersten Jahren Philipps IL

der W^iderstand des Landes ein Verbot der Unsitte erzwang '^).

Zu den Einnahmen, die mau in dem Budget Karls V. als

ordentliche, wenigstens als regelmäfsig wiederkehrende reclmen

kann, kommen noch die servicios der aragonischen Länder. Was
wir bisher erwähnten, waren ausnahmslos Einnahmen, welche den

Ländern der Krone Kastilien entstammten. Über diese sind wii-

ziemlich gut unterrichtet, weil sie von der Regierung verwaltet

wurden. Da aber in den aragonischen Landesteileu die Verwal-

^"j Das Gesetz über den kgl. quiuto: ley 1. tit. 10. Lib. VIII. Recop.

de Indias. — Über die Groldmeiineu von Indien vergl. Soetbeer, pg. 51. Lexis

in Conrad's Jalirbüchern. Bd. .'i4. S. ."501 ff. — Beispielsweise lööö 2G1 cueutos.

Lafuente VI. S. 54(i. — 15;iö HO 000 Duc. von Privaten gegen 'S\a% Schuld-

titel aufgenommen. Col. de doc. nltramar. Bd. 42. S. 4*^9. — Yergl. dazu

Cortes 1537 pet. 103. IV. S. 671 u. 1555 pet. 110. Clemenciu. pg. 294. —
Horrera. Decas. \. S. 205. VI. S. 113. Verbot von 15(57: ley 71. tit. 1.

Jjib. IX. iiecop. de Indias.
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tuiig des Staatshaushaltes ganz iu der Hand des Landesansschusses

war, sind über diese nur erst wenige unzusammenhängende Notizen

in die Öffentlichkeit gedrungen. Ferdinand der Katholische hatte

wohl als König von Aragon eine Art von Civilliste von diesem

Lande bezogen, und darnach waren wohl auch die Summen be-

rechnet, welche Karl V. als König von Aragon erhielt, solange

er in diesem Laude Hof hielt. Wenn er aber in Kastilien oder

gar in Deutschland weilte, konnte er durchaus auf keine ordent-

lichen Einkünfte aus den aragonischen Ländern rechnen. Selbst

zu den Kriegen, deren Vorteile auch ihnen zu gute kamen, zahlten

sie keine Beisteuer. Das Einzige, was Karl V. von ihnen erreichte,

war, dal's ihm die Cortes der drei Länder alle drei Jahre, wenn
er persönlich ihre Reichstage abhielt, ein servicio von 600 000 Du-
katen bewilligten. Davon brachte Katalonien als das reichste die

Hälfte auf, Valencia aber nur 100 000 Dukaten ' 'j.

Unter den aufserordentlichen Hilfsmitteln , durch welche

Karl V. seine Einkünfte zu erhöhen suchte, verdienen in erster

Linie die juros genannt zu werden. Es waren dies zeitHche,

lebenslängliche oder auch erbliche Rentenanweisungen, die von

den Erträgen bestimmter dazu angewiesener Steuern bezahlt

wurden. Als Gnadengeschenke wm-den solche juros schon in

alter Zeit verliehen, Heinrich IV. hat damit sogar arge Ver-

schwendung getrieben. Wahrscheinlich sind sie aber auch schon

zu seiner Zeit als Finanz-Operation benutzt worden. Gewifs ist

dies unter Ferdinand und Isabella geschehen. Der Käufer einer

solchen Rente zahlte den 10— 14 fachen Betrag derselben als

Kapital an den Staat, erhielt aber dafür das Recht, seine Rente

von den Steuerpächtern sich auszahlen zu lassen, ohne dais das

Geld erst in die Staatskassen gelangte. Solange die juros in

dieser Weise pünktlich bezahlt wurden, war alles gut; wenn aber

die Finanznot dringend wurde, hielt die Regierung manchmal che

Zahlungen ganz oder teilweise zurück. Das diente natürlich eines-

teils dazu, die juros unter den Nominalwert herabzudrücken,

andererseits ermöglichte es die Spekulation, die schlechten juros

billig aufzukaufen, dem Staate aber sie zum Nennwerte als Zahlung

zu leisten, ein Mittel, wodurch die Staatsgläubiger unter Philipp IL

den Staatsschatz in immer tiefere Bedrängnis stürzten. Auch
Karl V. hat durch den Verkauf solcher Rentenbriefe grofse

") Bofarull. VII. S. 122.

8*
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Surameu in die Staatskasse fliefsen lassen, und da er überall durch

die Gewissenhaftigkeit bekannt war, mit der er seinen finanziellen

Verpflichtungen nachkam, konnte er den Ziusfufs der Rentenbriefe

von 10^ auf l^j-i% herabsetzen; dafs diese dennoch dem Staate

wesenthch mehr kosteten, kam daher, dafs sie meist zur Deckung

schwebender, höher verzinster Schulden verwandt wurden, wobei

die Gläubiger sich den Unterschied des Zinsfufses natürlich in

Kapital vergüten liefsen. Welche Summen auf diese Weise flüssig

gemacht worden sind, können wir freilich auch nicht annähernd

ermitteln. Nur so viel steht fest, dafs Karl V. nicht einmal die

zehniDrozentigen Anweisungen von Ferdinand und Isabella, ge-

schweige denn die von ihm selbst unter günstigeren Beding-ungeu

in Kurs gesetzten juros jemals wieder einlösen konnte '-).

Juros aber waren nicht das Einzige, was verkauft wurde;

bald waren es Legitimationen natürlicher Kinder, bald Adelsbriefe,

bald neugeschaffene Stellen in den Gemeinderäten, bald Bildung

selbständiger Gerichtsbezirke, was zur Füllung des Staatssäckels

für Geld feil war. Selbst den Eid, den Karl V. den Cortes von

1538 geleistet hatte, scheint er nach dieser Richtung nicht allzu

gewissenhaft gehalten zu haben. Natürlich mufste die in Spanien

ganz besonders reiche Geistlichkeit nicht minder dazu beitragen,

der Leere des Staatsschatzes zu begegnen. Zum Bau des Ebro-

kanales bewilligte Clemens YIL in Aragon dem Könige den

gleichen Auteil au dem Zehnten, wie er ihn von alters her in

Kastilien besafs; ein anderes Mal gestattete er ihm den Verkauf

von Gütern der Ritterorden, dann wieder von solchen der Kirchen

und Klöster in beträchtlichen Beträgen, überdies mufste haupt-

sächlich die Geistlichkeit die sogenannten donativos oder frei-

willigen Spenden aufbringen. Ein Erzbischof von Toledo erhielt

diese Pfründe nur unter der Bediugimg, dals er von ihren reichen

Einkünften jährlich 35 000 Dukaten an die Krone abtrete '^).

^'-) Fast der ji^aiize Ertrag des enca1)ezamieuto war auf diese Weise

veräufsert, luxd zwar beo-anii dies sofort nach Abschlufs des Vertrags.

Actas. III. pg. 1"24.

'^^) Ein Verzeichnis der arbitrios giebt Cauga Arguelles. I. pg. "Jor».

Doch ist dies mit Vorsicht zu benutzen, da Canga häutig die Münzsorten

(maravedis und reales) verwechselt und sehr flüchtig ist. Teilweise waren

solche Verkäufe gesetzlich geregelt. Vergl. tit. 20 u. 21. Lib. VIII. Recop.

de Indiiis. Vergl. ferner 1. 1-2.
^

tit. 2. Lib. VI. 1. 14. tit. H. 1. 11. tit. 7.

Lib. VII. N. 11. — Die kffl. Eibl. zu Dresden besitzt die Abschrift der Ur-

J
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Die Kontributionen nnd Anleihen, die Karl bald in Italien,

])ald in England, bald in Portugal machte, können wir wohl

übergehen, da sie mehr seiner internationalen als der spanischen

Finanzpolitik angehören.

Was mit all diesen ordentlichen und aufserordentlichen

Hilfsmitteln im Durchschnitt jährlich vom Lande aufgebracht

wurde, können wir nur ungefähr abschätzen. In den ersten

Jahren seiner Regierung waren es gewifs nicht mehr als fünf- bis

sechshundert cuentos de maravedis oder ca. 1 '/g Million Dukaten,

und auch bis in die letzten Jahre seines Lebens hat wohl nie die

Staatseinnahme eines Jahres die Summe von 1000 cuentos er-

reicht'*). Das ist um so bedeutungsvoller, als gerade in dieser

Zeit der Geldwert in Spanien mit ungewöhnlicher Schnelligkeit

sank. Man kann nachweisen, dafs für Spanien der Wert des

Geldes von 1502 bis 1552 gerade auf '/a
herabgesunken ist.

Wendet man dies auf das Budget der Einnahmen unter Karl V.

an, so zeigt es sich, dafs die Steuerlast, welche er dem Laude

aufbürdete, nicht nur nicht gestiegen, sondern sogar um ein

Drittel erleichtert worden ist'^). Wenn auch die Cortes nie die

Unklugheit begingen, dies offen zu erklären, so haben sie es doch

indirekt wiederholt anerkannt während der Verhandlungen, die

zwischen ihnen und Philipp II. über die Erhöhung der Alkabala

gepflogen wurden.

Wenn es wenigstens ungefähr möglich war, die Staatsein-

nahmen in der Zeit Karls V. zu ermitteln, so fehlt es uns dagegen

fast ganz an Anhaltepunkten, um das Budget der Ausgaben für

dieselbe Zeit aufzustellen. Wir wissen nur so viel, dafs infolge der

beständigen Kriege das Extraordinarium bei weitem die ordent-

lichen Ausgaben überwog. Auch so aber verschlangen Heer und

Flotte die gröfsten Summen im Ordinarium. Während Ferdinand

für das Heer 80— 100 cuentos, für die Flotte ab^r überhaupt

kuude, durch welche der Ort Barajas von der Grerichtsbarkeit vou Huete

eximiert wird vom Jahre 1553 ; Karls V. Eid ist von 1538. v. s Anm. 6.

'*) Die veuet. Gesandten geben folgende Summen an: 1526 1 ^ilillion

Duc, 15o2 ly, Million, 154(5 1 80U UüU Duc, 1551 27+ ^lill. Letzteres ist un-

bedingt übertrieben, wie sich an den einzelnen Posten nacliweisen läfst. Als

Gegenstück giebt Llorente 1536 nur 412 cuentos, 1553 500 cuentos. Rev. de

Esp. I. pg. 334 nnd eine Rechnung der contaduria von 1557 nur ca. 350

cuentos. Lafuente VII. S. 27.

15) Vergl. den Exkurs über die Preise.
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keinen besoudereu Posten in sein Budget aufgenommen hatte,

verausgabte Karl V. jährlich über 150 cuentos für beide. — Die

Cortes klagen wohl oft genug über den teuren Hofhalt Karls V,

im Vergleich mit dem, was seine Vorgänger zu diesem Zwecke

verbrauchten; sie vergafsen aber, dafs gerade hier die Geldent-

wertung am unmittelbarsten fühlbar werden mufste. dafs also die

Verdoppelung des Aufwandes, welche thatsächlich eintrat, durch-

aus noch kein ungünstiges Verhältnis darstellte. Vielleicht hat

Philipp II. aufser den religiösen Neigungen seines Vaters keinen

Charakterzug so unbedingt geerbt, wie dessen Sparsamkeit; trotz-

dem aber verdoppelten sich unter ihm die Kosten des Hofhaltes

noch einmal "^).

Alle venetianischen Gesandtschaftsberichte stimmen darin

überein, dafs die ordentlichen Ausgaben bei weitem nicht die ge-

samte regelmäfsige Einnahme aufzehrten, dafs aber die fortwähren-

den aufserordentlicheu Erfordernisse selbst mit den oben erwähnten

Finanz -Operationen kaum befriedigt werden konnten. Es darf

uns daher nicht wundern, dafs beim Tode Karls V. auch die

Staatsschuld nicht unbedeutend angewachsen war. Die Berichte

über deren Höhe um die Mitte des Jahrhunderts weichen freilich

sehr stark voneinander ab; auffalleuderweise aber sind die zu-

verlässigsten Angaben gleichzeitig die niedrigsten. Nach diesen

mufs man die Staatsschuld, die Philipp IL von seinem Vater

übernahm, abgesehen von den erbHchen und lebenslängKchen juros,

auf ca. 20 Millionen Dukaten schätzen").

Die ersten Jahre Philipps IL stellten aber ganz besonders

hohe Anforderungen an den Staatssäckel. Der Krieg gegen Frank-

reich kostete enorme Summen, und da Italien und die Niederlande

finanziell erschöpft waren, fiel mehr als sonst die Last des Krieges

auf Kastilien. Zunächst suchte Philipp das so entstehende Defizit

mit den üblichen Verkäufen zu beseitigen '^). Allein wenn mau

1") lö'iö betrugen die Auss»'iiben nach Contarini ca. 7(K) (KM) Duc. im Or-

(linariuni. 1551 etwas über 1 Jlill. nach Cavalli. Alberi. IV. S. 1'2 u. 197.

'") So rechnet riiilipp II. selbst. Weifs VI. S. 156 ff. Novoa citiert

einen unauftindbaren Brief Karls V. an seineu Sohn, worin er die Staat«-

schuhl auf (jO Mill. escudos angiebt. Col. de doc. ined. 61. S, 413. - Woher
Beer, Weltliandel. I. S. 147 Anm. die :55 Mill. Dur. als Schuld Karls V. hat.

vermag ich niclit zu ergründen. Die juros im Budget von LV>7 bei Lafuente

W. S. 27 ergeben ca. 50 31illioncn Dukaten.
''*) Über die Ausdehnung der Verkäufe kann man sicli nach den folgenden

Citaten eine Vorstellung machen. Cortesv. 15(i(l pet. 5. 15»k5. pet. (i— 1(5. .>Ü..U.57
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mich iu eleu nächsten Jahren damit fortfuhr, so liefs es doch

Philipp II. keineswegs an Eröffnung dauernder neuer Einnahme-

quellen fehlen. Im Jahre 1558 wurde die Alkabala, diese

drückendste aller Steuern, auch in den Kolonieen eingeführt. An-

fänglich sollte sie nur in der Höhe von 2%' erhoben werden, je

drückender aber die Geldnot wiurde, um so mehr wurde sie er-

höht '»).

Ähnlich erging es mit einer anderen, in demselben Jahre

neueingeführten Steuer. Philipp IL belegte nämlich die auszu-

führende Wolle mit einem hohen Zolle. Anfänglich genofs die

Ausfuhr nach den Niederlanden noch einige Begünstigung, als

sich aber die Stimmung gegen diese verschärfte, je mehr der

Aufstand daselbst einen ernsteren Charakter annahm, wurden sie

mit den anderen Ländern gleichgestellt. Der Zoll stieg von 1558

bis C)ö von 1 auf 4 duc. für den Ballen und brachte dem Staats-

säckel 30 cnentos ein^*^'). Einen Schritt von weit gröfserer Trag-

weite unternahm Philipp IL in dem folgenden Jalnre, indem er

das System der ICronmonopole einführte. Die Veranlassung dazu

war die Entdeckung von Silber- und Quecksilberminen in Spanien,

und da dies letztere gerade jetzt, wo man die Methode der Gold-

und Silbergewinnung durch Legierung mit Quecksilber kennen

lernte, eine ganz besondere Bedeutung gewann, wurden alle Minen

von Quecksilber, von Gold und von Silber als Monopole erklärt-').

In demselben Jahre, 1559 kaufte auch Philipp IL die sogenannten

diezraos de la mar, d. i. die Zölle in den nördlichen Häfen Spa-

niens vom Condestable zurück, in dessen Familie sie über ein Jahr-

hundert sich vererbt hatten, um durch strengere Steuererhebung

— 1566 pet. 5. 6. 24. — 1571 pet. 5. 6. 24. 26. — 1573 pet. 4. 5. 41. — 1576

pet. 2. 4. 19. 29. 46. 56. - 157!) pet. 6. 7. 95. — 1583 pet. 3. 5. 41. 42. 6S.

69. u. s. w. Ferner: Actas. II. pg. 145. 164. — III. S. 39. 62. 159. — IV.

S. 126. 208. — V. S. 562. - VI. S. 613. — VII. S. 208. 211. 330. 466. 521.

618. 725 u. s. w. — Vergl. 1. 14. 22. 23. tit. 3. Lib. VII. N. R. — Geistliche

Güter: Canga Arguelles. II. S. 285.

1^) Schon Karl V. soll die Absicht gehabt haben. Herrera. Decas. V.

S. 203. — Das Gesetz von 1558 ley 1. tit. 13. Lib. VIII. Recop. de ludias.

Vergl. Canga Arguelles. I. S. 56.

20) Pragm. 1. 2 u. 3. ley 1. tit. 32. Lib. IX. N. R.

21) Monopolisiert waren damals: Gold, Silber, Quecksilber, Salz, Spiel-

karten, ley 4. tit. 13. Lib. VI. N. R. und ley 1. 13. 15. tit. 23. Lib. VIII.

Recop. de Indias. — Salz allein bringt 1566 150 cuentos Venturini, die

Silbermine von Guadalcanal 1560 506 000 rls. Canga Arguelles. I. S. 383.
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sich gröfsere Einnalimen zu verschaffen^'^). Alle diese ]\Iafsregeln

aber waren von untergeordneter Bedeutung neben denen der

nächstfolgenden Jahre. Alle die oben erwähnten Neuerungen hatte

Philipp II. auf Grund seiner königlichen Machtvollkommenheit vor-

genommen, ohne die Bewilligung durch die Cortes einzuholen.

Da er aber dazu teils wirklich berechtigt war, teils das Land das

dringende Bedürfnis anerkannte, teils endlich die neuen Lasten

nicht allgemein bedrückende waren, blieb es bei gelegentlichen

unbedeutenden Protesten-^). Nur so war es möglich, dafs sich

Philipp IL im Jahre 15G1 an die Cortes mit dem Ausinnen wen-

den konnte, der Regierung neue Mittel zur Verfügung zu stellen,

da sie mit den bisherigen nicht im stände sei, ihrer Aufgabe zu

genügen. Philipp IL hatte eine Erhöhung der Alkabala ins Auge

gefafst, und es waren allerdings Gründe genug vorhanden, eine

solche berechtigt erscheinen zu lassen. Das Land zahlte noch

immer dieselbe Abfindungssumme, über die es sich 1534 mit

Karl V. geeinigt hatte unter Zugrundelegung eines Steuersatzes

von b%. Nun war aber nach dem Buchstaben des Gesetzes der

normale Steuersatz der doppelte, überdies war seit 153-4 nicht nur

Handel und Wohlstand im Laude schnell zu einer hohen Blüte

gelangt, sondern überdies war der Wert des Geldes nicht unbe-

deutend gesunken, so dafs die Summe des laufenden encabeza-

mieuto höchstens noch einem Steuersatze von 2— ?>% entsprach.

Wenn es auch Aufgabe der Regierung war, dem Laude die Steuer-

last so leicht als möglich zu macheu, so war es doch nicht weniger

die Verpflichtung des Landes, der Regierung die notwendigen

Geldmittel zur Verfügung zu stellen, solange man ihr nicht einen

Mifsbrauch derselben vorwerfen konnte. So kam denn auch ver-

hältnismäfsig schnell eine Einigung dahin zustande, dal's das Land

in die Erhöhung der Ablösungssumme für die Alkabala um 37 X,
d. h. auf 450 cuentos willigte, während Philipp IL sich eidlich

verpflichtete, mit den Veräufserungen aller Art Einhalt zu thun

und keine neuen Steuern ohne Bewilligung der Cortes zu erlassen'-*).

Bereicherte schon dies die Regierung jährlich um beinahe hundert

cuentos, so wiu'de ihr fast gleichzeitig auf anderem Gebiete eine

noch ergiebigere Einnahmequelle eröffnet. Philipp II. hatte sich

") Cabrera. I. S. 1G8.

») Acta«. II. S. 38. 286. — III. S. 37 ff. u. s. w,

-') ib. I. S. lÜO u. II. S. 305.
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an den Papst gewendet mit der Bitte, ihm zum Zwecke des

Kampfes gegen die Ungläubigen eine Steuer auf den reichen

Klerus Kastiliens zu bewilligen. Für den Türkenkrieg aber glaubte

Pins y. keine zu gi'ofsen Opfer bringen zu können, und so be-

Avilligte er im Jahre 1561 dem Könige eine jährliche Unterstützung

von 420 000 Dukaten zur Ausrüstung der jNIittelmeerflotte--^).

Ein veuetianischer Gesandter berechnet, dafs Philipp II. bis

1563 seine ordentlichen Einnahmen um 800 000 Dukaten vermehrt

habe. Dennoch brachte das Jahr 15G4 abermals eine bedeutende

Xeubelastung des Landes. Nachdem der Weg der Staatsmono-

pole einmal betreten war, lag es nahe, dieselben auf weitere Ar-

tikel auszudehnen, deren bedeutender Verbrauch mit Sicherheit

hohe Einnahmen in Aussicht stellte. Solche Gesichtsininkte waren

malsgebend für die im Jakre 1564 erfolgte Einführung des Salz-

monopols. In vielen Landesteilen war das Salz von alters her

Regal, aber teils im Gnadenwege veräufsert, teils verpachtet.

Alles dies wurde jetzt rückgängig gemacht und durch Verall-

gemeinerung des Monopols abermals eine Rente von 150 cuentos

gewonnen. Seine ungesetzliche Einführmig verm-sachte eine un-

geheure Opposition, die, wenn sie auch schliefslich erlag, doch

auch für die Regierung manche Unannehmlichkeiten mit sich

brachte^''). Philipp IL war unklug genug, diesem Verfassungs-

bruche binnen kurzem einen zweiten folgen zu lassen, der dem

Staate weit weniger einbrachte, in seiner Bedrückung aber nicht

viel weniger fühlbar war. Im Jahre 1566 wurden die Zollsätze

der almojarifazgos für Aus- und Einfuhr fast ausnahmslos ver-

doppelt ;
gleichzeitig aber wurde auch in allen Häfen eine strengere

Erhebung der Zölle angeordnet, was wesentliche Belästigungen,

besonders in den Binnenhäfen, zur Folge hatte-'). Es war natür-

lich, dal's unter diesen Umständen von den Cortes kaum die her-

kömmlichen, geschweige denn neue Bewilligungen zu erlangen

waren. Aber auch in dem geistlichen Stande regte sich eine be-

denkliche Opposition. Philipp IL hatte im Jahre 1567 eine neue

Bewilligung geistlichen Einkommens vom Papste erlangt. Es

war dies gewifs nicht mehr als billig. Schon lange vor dem Re-

-•) Canga Arguelles. IV. 8. 146.

2^) Vergl. Anm. '21.

2') 1. 1. tit. 2-2. Lib. IX. X. K. u. 1. 1. tit. 15. Lib. VIII. Reep,

de Imlias.
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gieruDgsantritte Philipps IT. klagten die Cortes, dafs der Klerus

im Besitze von der Hälfte des gesamten spanischen Bodens sei.

Dabei aber vermehrten sich die Liegenschaften beständig, und
ungerecht war es, dafs der weltliche Stand die stetig wachsenden

Lasten für alle die Bezirke mitaufbringen mufste, die in geistliche

Hände übergingen. Selbst das Projekt, den Kirchen und Klöstern

ihren ganzen Grundbesitz abzunehmen und sie dafür auf Staats-

kosten zu unterhalten, tauchte wohl hin und wieder auf, allein

seine Durchführbarkeit erschien doch allzu zweifelhaft. Die Ab-
gabe aber, welche der Papst unter dem Xameu des escusado im
Jahre 15G7 bewilligte, bestand darin, dafs der Zehnte von dem
einträglichsten Hause jedes Zehntbezirkes nicht der Geistlichkeit,

sondern der Krone zu gute kommen sollte. Aber dies Mal ge-

horchte der Klerus nur zögernd dem päpstlichen Gebote, und erst

als der Krieg der heiligen Liga allgemein zu neuen Opfern be-

geisterte, konnte die Krone ihr Recht zur Geltung bringen -''). Der
Krieg gegen die Moriskos in Granada brachte zuerst der Regie-

rung nicht unbedeutende Ausfälle in ihren Einnahmen. Allein

auch hier griff Philipp H, zu, um dies zu ersetzen, und wenn
dies nicht ganz geschah, ist es nur dem Umstände zuzuschreiben,

dafs die renta de poblacion den Kolonisten in eine geradezu uner-

trägliche Lage versetzte'-^).

Von seinem Regieruugsanti'itte bis zum Jalire 1578 hatte

Philipp n. die Staatseinnahmen beinahe verdoppelt, und man
mül'ste glauben, dafs er damit den Staatsschatz mindestens in

gute Ordnung gebracht hätte. Nichts aber entsprach der Wirk-

lichkeit weniger, als diese Annahme. Das Bild, welches die Re-

gierung vor den Cortes von 1571 und 1573 entrollte, ist eines der

trostlosesten. Die ordentlichen Einnahmen des Staates waren

schon fiir die nächsten fiinf Jahre vorausverwendet, die situierte

Schuld hatte die bedenkliche Höhe von 35 Millionen Dukaten er-

langt, ohne die lebenslänglichen Reuten; daneben stand aber noch

eine schwebende Schuld von ungefähr 7 Millionen Dukaten, der

man keine Einkünfte mehr hatte anweisen können. So könnte es

nicht fortgehen, erklärten die Vertreter der Regierung, dem Laude

aber solle es überlassen bleiben, die gelindesten Mittel zur Be-

seitigung dieses Krebsschadens aufzusuchen. Es war dies nicht

28) Can^a Arguelles. III. S. l«)-2.

-3; Galhmlo. Keutas. III. 8. -JT-i.
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der erste Yersucli, den Philipp Tl. machte, um dem Übel die

Axt an die Wurzel zu legen. Schon im Jahre 15G3 hatte er ver-

sucht, die Cortes zur Tilgung der iStaatsschulden zu bewegen.

Damals waren seine Wünsclie noch sehr bescheiden; er wollte im

Wege einer niedrig zu verziuseuden Anleihe vom Lande die Mittel

bewilligt haben, um wenigstens die kostspieligsten Schulden, die

lOprozentigeu juros, einlösen zu können. Allein selbst dazu waren

die Cortes nicht zu bewegen gewesen^"). Wie die Not gestiegen

war, so waren auch die iVnforderungen Phili2:)2os IT. im Jahre 1571

schon bedeutend höhere geworden. Jetzt handelte es sich nicht

mehr um die Beseitigung einzelner, besonders drückender Schulden,

soudern das Land sollte die Ablösung der gesamten Staatsschuldeu-

masse übernehmen. Die Regierung unterbreitete dem Reichstage

einen vollständigen Entwurf dazu. Derselbe beruhte im wesent-

lichen auf dem Prinzipe, dafs das Land die bestehenden Steuern

nach ihrem gegenwärtigen Reinertrage vom Staate pachten, dann

aber im Wege ständischer Verwaltung sie in der Weise erhöhen

sollte, dafs für die zur Ablösimg der Schulden nötige Zeit etwa ein

Mehrertrag von 1 Million Dukaten erzielt werde. Dazu könnte

dann noch eine neue Steuer, etwa auf Papier, ausgesclirieben

werden, die eine weitere halbe Million abwerfen müfste. Das

würde doch einen Anfang ermöglichen. Da aber alle frei werden-

den Eingänge dem Lande zu gute kommen sollten, würde diese

Methode mit wachsender Geschwindigkeit und in absehbarer Frist

im stände sein, das • Schuldkapital zu tilgen. Die Regierung ver-

pflichtete sich, als Gegenleistung sich auf 30 Jahre mit dem

jetzigen Reinertrag der Steuern zu begnügen und keine neue Ver-

äufserung von Staatseinkünften vorzunehmen^). Es ist ein un-

trügliches Zeichen für den grolsen Wohlstand und die günstige

Finanzlage des Landes, dafs die Cortes von 1573 die Durchführung

der Schuldentilgung in dieser oder einer ähnlichen Weise durchaus

nicht für undurchführbar hielten. Sogleich nach Eröffnung des

Reichstages wurde eine Kommission damit beauftragt, von der

wirklichen Finanzlage der Regierung genaue Kenntnis zu nehmen

und darnach sich mit dieser über einen Modus der Schuldentilgung

zu einigen. Der Kommission lagen zu diesem Zwecke verschie-

dene Projekte vor, allein von vornherein wurde nur das Eine

•''0) Actas. I. S 1*59 ff. ISl ff. IV. S. 284. VI. S. 339 ff.

31) Actas. Iir. S. 311-326.
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ernstlich in Betracht genommen, welches schon vor zwei Jahren

berücksichtigt worden war. Nach kurzer Zeit schon konnte die

Kommission den Entwurf eines Vertrages in 1 3 Artikeln vorlegen,

nach welchem die Schuldentilgung geregelt werden sollte. Darin

verlangte sie für das Land vollkommen unabhängige Verwaltung

des Tilgungsfonds und Überlassung aller frei werdenden Einkünfte

zu demselben. Ferner sollte ihm die Regierung Alkabala und

Salzmonopol in den augenblicklichen Erträgen auf immer über-

lassen, alle neu eingeführten .Steuern aljschaffen, keine Verkäufe

mehr vornehmen und überdies dem Lande eine neue Steuer von

den encomiendas der Kolouieen zum Zwecke der Schuldentilgung

überlassen. Endlich sollte in allen streitigen Punkten das Mini-

sterium der Justiz die entscheidende Behörde sein. Die Antwort

der Regierung verlangte nur eine wesentliche Änderung: die Be-

lassung der neuen Steuern bis nach geschehener Schuldentilgung:

uls aber die Landesvertreter darauf nicht eingehen zu können

glaubten, wurde den Städten, als der ausschlaggebenden Instanz,

der Stand der Verhandlungen bekannt gegeben. Vor deren Weis-

heit aber sank all das mühsam Geschaffene wieder in den Staub.

Nicht zwei von ihnen stimmten in ihren Ansichten über das Pro-

jekt übereiu, vielmelir verlangten sie so undenkbare Dinge, dafs

man den Antrag dahin formulieren mul'ste, es möge die Schuldeu-

masse auf die Bezirke repartiert, der Tilgungsuiodus aber diesen

überlassen werden^-). Da rifs Philipps Geduld. Am 1. Sept. 1574

brach er die Verhandlungen ab und am 15. teilte er den Cortes

ein Dekret mit, durch welches die Zahlung der Schuldzinseu sus-

pendiert wurde, um mit den Staats-Gläubigern Abrechnung zu

halten. Am 20. September folgte ihm der Antrag, die Abfindungs-

summe für die Alkabala um 2'/2 Million Dukaten zu erhöben.

Und das Wunderbarste in der ganzen Angelegenheit war, dafs

die Cortes, die sich so lauge nicht entschlielsen konnten, unter

der Garantie ständischer Verwaltung in eine Erhöhung der Steuern

zu willigen, jetzt weit weniger Schwierigkeiten machten, eine fast

gleiche Summe der Regierung ohne die geringste Garantie zur

Verfügung zu stellen. Es blieb freilich kein Geheimnis, auf

welche Weise die Sinnesänderimg bei den Abgeordneten bewirkt

wurde, sicher aber durfte Philipp IL sich sagen, dafs das Geld

^-) ib. IV. S. 91. Erster Vertra.oseutwurf: S. 1-24 ff. — Zweiter:

S. 151 ff'. Am 22. Dez. 157;5 Circular au die Städte S. 171 ff". Unterdes

werden die Verliandluni^eu der Cortes über das desenipefio fortgesetzt. Vergl.
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wohl augewendet war, mit dem er die Stimmen der Vertreter ge-

kauft hatte ^^). Die Manipulationen des Jahres 1574 brachten

Philipp II. den doppelten Vorteil, daf^ sie ihn von einer bedeuten-

den Schuldenlast befreiten und ihm gleichzeitig bedeutende neue

Einnahmen zur Verfügung stellten. Dagegen brachten sie den

Nachteil mit sich — und das war von der Regierung weit unter-

schätzt worden — , dafs sie ihren Kredit im In- und Auslande

ruinierten. Karl V. hatte bis an sein Lebensende durch pünkt-

liche Erfüllung seiner Verpflichtungen den Kredit Spaniens unan-

getastet erhalten. Die ersten Erschütterungen erlitt derselbe in

den ersten kriegerischen Jahren Phili^ips II. Einmal im Jahre

1557 und dann 1560 nochmals war er nicht im stände, zu den

versi^rochenen Terminen Zahlung zu leisten, so dafs sich, aufser

den Genuesen, fast alle Fiuanzmächte von den spanischen Geld-

geschäften zurückzogen. Auf das Dekret von 1574 entzogen ihm

aber auch diese den Kredit, und die Folge davon war, dafs

Phihpp IL unmittelbar nach diesen anscheinend so günstigen

Finanzoperationen in der schlimmsten Verlegenheit war von allen,

die ihn betroffen. Damals konnte er nach fünfwöchentlichem

Suchen keinen Bankier finden, der seine Wechsel für die Nieder-

lande annahm''^). Nun kam aber hinzu, dafs bei weitem die

Mehrzahl der kastilischen Städte dem neuen encabezamiento die

Eintreibung der Alkabala im einzelnen vorzogen, und diese ergab

nirgends so viel, als augesetzt war, sondern oft nur die Hälfte,

manchmal nur ein Drittel. Vergebens bemühten sich die Corre-

gidoren, die^Städte zur Annahme des encabezamiento zu bestimmen,

und selbst, nachdem auf dem Reichstag von 1576 eine Million

Dukaten von der Erhöhung nachgelassen worden war, bedurfte es

S. 178 if. 221 ff. — Schon lo'iO hatten die Inhaber der encomiendas 8 ]ilill.

Duk. geboten, wenn ihnen diese als Eigentmii überlassen würden. Alberi,

VIII. S. 344; jetzt sollte dies gegen eine dauernde Steuer geschehen. Actas.

IV. S. 102 u. 2ÜG.

3'') ib. IV. S. 282-311. Die Erhöhung der Alkabala betrug 937Vo cucntos:

davon sollten 270 cts. auf die verpahtete, 266 cts. auf die im encabezamiento

begriffene alcabala entfallen. Brot und Wein, die bislier frei waren, sollten

mit 330 cts. und die tercias mit 70 cts. belastet werden, ib. S. 290. Na-

varrete S. 10 beliauptet, Philipp II. hätte in Verbindung damit alle Steuer-

freilieiten widerrufen. — Über das Deki-et vom 15. Sept. Actas. IV. S. -111.

— Schon am 2. Aug. 1574 war in den Cortes der Antrag gestellt, ib. S. 236

u. 277. — Die Liste der Gratifikationen, ib. S. 562—66.
•'+) Alberi XII. S. 39. Jiloucada S. 53. Actas V. S. 508.
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vieles Zuredeus und grofser Versprecbimgeu , um wenigstens bis

auf vier die Kreisstädte zur Annahme des neuen Ablösungs-

vertrages zu gewinnen^''). Ebenso mufste Philipp II. mit dem
Dekret verfahren. Ursprünglich sollte den Gläubigern auf neun-

zehn Jahre eine Rente von \2% zur Tilgung und A'erziusung

ihrer Vorschüsse angewiesen werden. Da aber Philipp nirgends

Geld fand, mui'ste er suchen, die Genuesen wieder für sich zu ge-

winnen, gegen die das Dekret in erster Linie gerichtet gewesen war.

So kam es zu dem ersten Vertrage del medio general. Dieses all-

gemeine Rettnngsmittel bestand darin, dafs den bevorzugten Gläu-

bigern — nicht allen — für ilire alten Schuldtitel neue ausgestellt

wurden, und zwar bis zu einem gewissen Betrage Anweisungen

auf die sicheren Einnahmen aus dem Salzmonopol — diese gaben

nur 3'/3^ — , im Restbetrage solche auf die unsicheren Steuern

geistlicher Unterthanen, die allerdings zum Ausgleich der Unsicher-

heit 1^ 2% gaben. Als aber die Genuesen die Geldmacht wieder

in den Händen hatten, wufsten sie sich nicht nur für die Schäden,

die sie durch das Dekret erlitten hatten, zu entschädigen, sondern

sie wirtschafteten nun auf das nichtswürdigste in dem Bewufst-

sein, dals das Damoklesschwert eines neuen Dekrets beständig

über ihrem Haupte schwebte. Diese Umstände machen es be-

greiflich, dafs Philipp IL aus dem alten Finauzunwesen nicht her-

auskam. Es dauerte nur kurze Zeit, da war der Mehrertrag der

Alkabala, wie fast alle älteren Steuern durch Verkauf von juros

auf Jahre hin vorausverausgabt, während die Staatskasse nach

wie vor in Bedrängnis blieb ^^). Da kam es nun freilich im höch-

sten Grade ungelegen, dafs das Land auf dem Reichstage von

1579 erklärte, die Alkabala müsse herabgesetzt werden, wenn

anders der AVohlstand der Nation nicht vollkommen vernichtet

werden sollte. Die Wahrheit dieser Behauptung sju-ach sich selbst

für den Staatssäckel nur zu deutlich aus in dem Rückgang aller

''') Die Bemüliuugeu um das Eintreten in das eiicabezamieuto. Cauga

Arguelles I. S. 22. Actas. V. Adicional. S. 25 u. 181. Es traten nicht

bei: Granada, Cordoba, Avila und Toro. Cueuca entsclilofs sich erst nach-

träglich, ib. 8. 620. Nachlafs: Actas. V. S. 155.

"') Über das medio general sind die Nachrichten nicht ganz klar. Vergl.

Actas. VII. S. 19. V. S. 1Ü5. Das was Uanga Arguelles IV. S. il dar-

über angiebt, ist völlig ungenau. Obwohl die Cortes um Unveräiifserliclikeit

des crecimiento baten, Actas. IV. S. 311, war doch schon 158;{ ein Teil, ib.

VII. S. 2.}:}, 1590 alles verkauft, ib. XI. S. 35.
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der Steuern, die Handel nnd Industrie des Landes aufzubringen

hatten. Trotzdem konnte der Staatshaushalt auch nicht eine Ein-

nahme entbehren; kämpfte er doch mit Hilfe der gegenwärtigen

einen beständigen Krieg gegen alle möglichen Verlegenheiten. Die

Regierung hoffte mit Hilfe der Mehlsteuer dem Lande die erbetene

Herabsetzung der Alkabala gewähren und gleichzeitig sich selbst

eine neue Einnahmequelle eröfiiien zu können. Aber das leuchtete

auch den Beschränktesten unter den Abgeordneten ein, dafs ein

Nachlals von 1 '2 Million und eine Neu - Belastung von circa

8 Millionen Dukaten dem Lande unmöglich zur Erleichterung

dienen könne. Neben diesem Projekte wurden noch eine ganze

Reihe anderer in Erwägung gezogen, da aber die Regierung nur

mit Gewinn in die Herabsetzung- der Alkabala willioren wollte, das

Land dagegen keine neuen 02)fer bringen konnte, wmxle der Ab-

lösungsvertrag fort und fort auf kurze Termine verlängert, bis

gegen das Jahr 1590^'). Wenn schon bis dahin der Wolilstand

des Landes schwer geschädigt war, so war doch die Unordnung

im Staatshaushalte noch viel ärger angewachsen. Bei der un-

günstigen Finanzlage hatte es schon ganz besonderer Anstrengungen

bedm-ft, um die unüberwindliche Armada auszmiisten, deren

Kosten Philipp H. den Cortes gegenüber auf 10 ^Ollionen Dukaten

angab. Als aber die Flotte halb vernichtet heimkehrte und die

Rachepläne der Engländer neue Rüstungen unvermeidlich machten,

da stand Philipp H. vor dem Bankerott, vrenn das Land nicht

half. Das eröfiPnete ör einer Kommission der Cortes, die er zu

sich ins Escorial berief, indem er gleichzeitig, wie um sich vor

ihnen zu rechtfertigen, den Bericht Medina Sidonias ihnen über-

gab. Dann bat er erst mündlich, dann in einem ganz von seiner

Hand geschriebenen Briefe an die Cortes um die Unterstützung

des Landes. Die Notwendigkeit neuer Geldbewilligungen wurde

mit aufopfernder Bereitwilligkeit nach ganz kurzen Verhandlungen

von den Cortes anerkannt, dagegen stellten sie, wie ihre Vorgänger

in den Jahren 1573 und 1579 die Bedingung, dals es den einzelnen

Gemeinden überlassen werden sollte, die Mittel ausfindig zu machen,

wodurch in jedem einzelnen Bezirke mit möglichster Schonung

der nötige Betrag aufgebracht werden könnte. Beinahe ein

Vierteljahr lang zog Philipp H. seine Entscheidung über diesen

3') Die Alkabala-Verträge, in denen bis zum Tode Philipps keine Ände-

rung mehr eintrat, folgen sich:
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Punkt hinaus; eines nach dem andern liefs er die Cortes die ver-

schiedenen anderen in Vorschlag gebrachten Mittel in Erwägung

ziehen. Den früheren Reidistacfen gegenüber hatte er sich immer

geweigert, diesem Antrage zuzustimmen, sei es, dafs er darin

einen Eingriff in seine Prärogative sah, sei es, dafs ihm diese

Mafsregel zu sehr im Widerspruch mit seiner centralisierenden

Politik schien. Endlich aber überwog die finanzielle Not alle Be-

denken, am 17. Januar 1589 gewährte er den Cortes seine Ein-

willigung zu ihrer Forderung, und bereits am 18. Februar er-

liefseu diese ein Circularschreiben au die Städte, worin sie ihnen

anempfahlen, in eine einmalige Abgabe von 8 Millionen Dukaten

zu willigen. Obwohl nun Philipp II. nicht nur durch die Corre-

gidoren, sondern selbst von der Kanzel herab und in den Beicht-

stühlen für die Bewilligung arbeiten liefs, waren doch bis zum

Juni erst von 9 Städten Einwilligungen eingetroffen, und auch

diese nur bedingt. Ja selbst, als am 4. April 1590 der Vertrag

über die neue Steuer ratifiziert wurde, fehlten noch immer die

Einwilligungen von Granada, Segovia und Soria. Freilich war

die Last, die dem Laude aufgebürdet wurde, drückend genug,

trotz ihrer Verteilung auf G Jahre, denn an eine Herabsetzung

auch nur der drückendsten alten Steuern konnte nicht gedacht

werden, weil, wie Philipp IL auf die bezüglichen Bitten der Cortes

erklären mufste, die ganzen Erträge der alten Steuern in der

Form von juros veräufsert waren. Aus demselben Grunde mufste

auch das encabezamiento von neuem in demselben Betrage pro-

longiert werden, und zwar dieses Mal auf sechs Jahre, obwohl

Prolongation des alten Vertrags auf 5 Jahre: 1557—1561 334 cuentos

Vertrag auf 15 Jahre, 84 % erhöht: 1562 - 1576 458

Vor Ablauf Verdreifachung auf 10 Jahre: 1575—1584 1395V2 «

Erlafs von 1 Mill. Duk. und Vertrag auf 4 Jahre: 1578-81 IOI8V2 „

prolongiert auf 2 Jaln-e: 1582-83 10181'.,

desgl. auf 3 Jahre: 1581-86 IOI81/2 „

desgl. auf 1 Jahr: 1587 IOISV2 „

desgl auf 2 Jahre: 1588-89 IOI8V2 „

desgl. auf 6 Jahre incl. 15 cts. für Oehaltserhühuugeu:

1590—1595 1033Vj „

Zur Herabsetzung der alcabala waren sechs Büttel vorgeschlagen:

Zwangsauleilie bei den Uutertlianen, Papiersteuer. Münzversdilechterung,

Steuer auf Mitgiften und Schenkungen, !llehlsteuer, Kopfsteuer (servicio

extraordinario). Die N'erhaudluugen darüber Actas. VI. S. 276—340.

Schuldentilgungsprojekt: ib. S. 341 ff.
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nicht wenige von den Cortes - Städten die Herabsetzung der Al-

kabala zur Bedingung gemacht hatten bei der Bewilligung der

8 Millionen. Trotzdem waren die letzten Jahre der Regierung

Philipps II. nicht weniger voll von finanziellen Bedrängnissen als

die früheren. Um eiuigermafsen Luft zu schaffen, erliefs Philipp II.

sogar im Jahre 151)5 ein zweites Dekret. Jetzt erwartete man
freilich schon davon nicht mehr eine Schuldentilgung, sondern es

war eine finanzielle Operation, dazu bestimmt, von den Gläubigem

des Staates unter Androhung des gänzlichen Verlustes ilirer For-

derungen günstigere Bedingungen zu erpressen. Die letzte finan-

zielle Mafsregel Philipps IL war die Verlängerung der Millionen-

steuer. Nach Ablauf der ersten 6 Jahre schlofs das Land einen

neuen Vertrag mit der Regierung, wodurch letztere auf 4 Jahre

je 500 cuentos erheben durfte ''^). Philipp IL sollten davon nur

noch die beiden ersten zu gute kommen, mau kann es aber gern

glauben, wenn Philipp III. den Cortes von 1598 erklärte, dafs der

Ertrag der ganzen Zeit in diesen verausgabt worden war^^). Der

Hauptfehler in der Finanz-Verwaltung Philipps IL lag darin, dafs

er beständig die Erträge der folgenden Jahre vorwegnahm. Wenn
eine neue Steuer eingeführt wurde, begnügte sich Philipp IL nicht

mit dem Zuwachs ihres jährlichen Ertrages, sondern er wies sie

entweder zur Tilgung schwebender Schulden auf Jahre hinaus

seinen Gläubigern zu oder er verkaufte so viel als möglich An-

weisungen (juros) auf dieselbe. Dadurch aber fügte er dem Staate

einen doppelten Nachteil zu. Der augenblickliche überflufs

wurde keineswegs immer mit gewissenhafter Sparsamkeit ver-

waltet, wenn aber dann das Kapital verbraucht war, blieb oft

sfenuo" dem Staate von den neuen Steuern nicht viel mehr als die

Verwaltungskosten. Die notwendige Folge dieses gewissenlosen

Systemes war, dafs die Regierung beständig darauf bedacht sein

mufste, neue Steuern zu schaffen, ohne dafs diese je im stände

waren, das Danaideufafs des Staatsschatzes zu füllen.

38) Actas. X. S. 239 ff. 287 if. Cirkular. S. 435 ff. XI. S. 321 ff. Vor

Veröffentlichung (Ueser Bände wnfste man nur dürftige Andeutungen über

den Ursprung der Millionensteuer. Gallardo Fernandez. I. S. 47 ff". Tomas

Cxonzalez, Censo. S. 3(56—86.

3^) Cabrera. IV. S. 263 bezog sich nur auf Geldgeschäfte seit 1575.

Ihm folgte ein medio general, dessen Text Canga Arguelles. I. S. 12 mit-

teilt. Vergl. ib. IV. S. 31. Millones: Gallardo Fernandez. I. S. 47 u. 192 ff.

Andere Manipulationen: Cabrera. IV. S. 93. Canga Arguelles. I. S. 205 ff.

(führt 21 arbitrios an, aber ungenau.;

Historische l'ntersuchungen. 9. ()
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In dem Budgcet der Auscraben war noch immer das un-

berechenbare Extraordinarium der höchste Posten. Auch Philipp IL

sah nur wenig Jahre des Friedens, er litt aber gleichzeitig unter

der erdrückenden Last der unerschwinglich anwachsenden Staats-

schuld. Unter seiner Regierung rächte sich die verhältnismäfsige

Schonung, welche KarlV. den spanischen Reichen hatte zu teil

werden lassen. Die italienischen Besitzungen ergaben nicht nur

keine Überschüsse mehr, sondern schon damals mufsten ihre not-

wendigen Bedürfnisse hin und wieder von Spanien aus befi-iedigt

werden. Die Niederlande, deren solider Reichtum unter Karl Y.

die beständige Zuflucht der Regierung gewesen waren, erforderten

in den letzten Jahrzehnten Philipps 11. kolossale Summen, und

dennoch war die Aussicht auf ihre Rückeroberung eine so ge-

ringe, dafs die strenggläubigen spanischen Cortes schon 1579 vor-

schlugen, Philipp IL sollte sie statt mit Waffengewalt mit Dul-

dung au sich fesseln, um nicht für die Rückgewinnung eines

Gliedes seine ganze Monarchie zu opfern.

Dabei schwebte ein wahrer Unstern über den Unternehmungen

Philipps IL Als er 1563 gegen Algier ziehen wollte, sank ein

grol'ser Teil seiner Flotte bei Herradura. Die Flotte gegen Eng-

land wurde erst in Cadiz, dann bei Calais vernichtet, und die

dritte Flotte kam nie zum Auslaufen. Es ist bekannt, dafs wie die

MilHonensteuer durch die unüberwindliche Armada, so das escu-

sado durch den Kampf der Liga bei Lepanto nötig wm-de^^').

Nächst den kriegerischen Bedürfnissen war die A''erzinsung

der Staatsschuld der hervorragendste Posten der Ausgaben. Er

wuchs unter der Regierung Philipps IL in geradezu erschreckender

Weise. Schon vor dem Erlafs des ersten Deki-ets verschlang die

Verzinsung der Staatsschuld die enorme Summe von 2 '200 000 Du-

katen, d. h. melir als den dritten Teil aller Einnahmen. Das

stieg aber bis gegen das Ende PhiUpps IL fast auf das Dreifache,

so dafs endlich melu* als zwei Drittel der ordentlichen Einkünfte

dem Staate nicht mehr zu gute kamen. Zur Befriedigung der

regelmäl'sigeu Ausgaben und zur Deckung eines mäfsigen Extra-

ordinariums — abgesehen von den Kosten der Kriege — wurde

eine freie Emnahme von vier Millionen Dukaten als uuerlälshch

angesehen. Man nahm au, dafs der Hofhalt des Königs imd der

königlichen Familie ungefähr GOO 000 Dukaten erfordere, 800 000

*o) Alberi. XII. S. 7 u. 37. A. tas. IV. S. '241.
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Dukaten waren für Heer und Flotte angesetzt und 200— 300 000

Dukaten für Civilbeamtete. Dazu kamen vielleicht noch 200 000

Dukaten in kleineu Posten, so dafs ein Extraordinariura ebenfalls

von 2 Milliouen übrig blieb. Das genügte aber freilich weder für

die beständigen kriegerischen Verwickelungen, noch für das aus-

gebreitete System von Unterstützungen, welches Philipp IL ein-

führte^').

In dem Budget der Ausgaben hat Philipp II. eine Neuerung

versucht, die, wenn sie dui'chgeführt worden wäre, ihm nicht

wenig Anerkennung eingebracht haben würde. Bei der unseligen

Finanzwirtschaft war es nm- allzuoft vorgekommen, dafs die Re-

gierung die fälligen Gehälter bei Hofe, im Heere u. s. w. nicht

rechtzeitig auszahlen konnte. Schon 1560 schuldete Philipp II.

auf diese Weise ungefähr 272 Mülion Dukaten, d. h. durchschnitt-

lich den Betrag zweier Jahre. Der Cbelstand zog mehr als

andere die Aufmerksamkeit der Cortes auf sich, so dafs sie ver-

langten, es sollten die Erträge bestimmter Steuern zu diesem

Zwecke angewiesen und unveräu ('serlich gemacht werden. Philipp II.

willfahrtete ihnen uud kousignierte die Einnahmen aus dem Salz-

monopol dazu, aber das Unglück war, dafs er an diesen Be-

stimmungen nicht unerschütterlich festhielt. Im Jahre 1575

soUteu solche Renten zur Konsignation verwendet werden, welche

durch das Dekret frei wurden, aber auch diese wurden in dringen-

den Fällen wieder in Anspruch genommen, so dafs die Mafsregel

nur eine vorübergehende Bedeutung hatte ^-).

Um einen vollständigen Überblick über die Finanzpolitik

Philipps II. zu gewinnen, müssen wir noch kurz die Gesamtsumme

des ordentlicheu Budgets zusammenstellen. Im Jahre 1559 be-

trugen die Einnahmen 5 Millionen Dukaten gegen eine Ausgabeu-

summe von 6 Milliouen, wobei aber die Kosten des franzosischen

Krieges inbegriffen sind. Für das folgende Jahr hat PhiHpp IL

selbst allein in den ordentlichen Ausgaben ein Defizit von un-

gefähr hundert Tausend Dukaten ausgerechnet, ohne Rücksicht

auf Rückstände und Schuldzinsen. Seine Räte freilich berech-

neten mit den üblichen Fiuauz- Operationen fast einen gleichen

•*!) Actas. IV. S. 133. — Über die Kosten des Hoflialtes stellt Cauija

Arguelles. II. S. 49 Vergleichszahlen auf, die zu den bekannten Budgets

keineswegs stimmen. S. u.

*-) Actas. IL S. 414. pet. ;i von löüö. — V. S. 1Ü4 u. V. Adiciunal.

S. 5G. -
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Überschufs. Das Budget für 1563 ergiebt allerdings mit den be-

deutend vermehrten Einnahmen einen Überschufs von 46 000 Du-
katen, was aber zur Deckung des Extraordinariums bei weitem

nicht ausreichte. Anscheinend war im Jahre 1566 die Lage des

kastilischen Staatshaushaltes eine weit günstigere. Gegen eine

Ausgabensumme von ca. 4 MilUonen stand eine Gesamteinnahme

von mindestens S'/^ Million Dukaten. Bis 1573 stiegen die Ein-

nahmen auf 5-/3 Million. Dann aber, mit Hilfe der Mafsregehi

von 1574 nahm das Wachstum schnellere Schritte an. Leider

aber fehlen ims gerade für jene Zeit genauere Angaben. Wir
hören nur noch so viel, dafs in den letzten 5 Jahren Philipps II.

die jährlichen Ausgaben nicht weniger als 1272 Million escudos

betragen haben sollen ^^).

*^) Wir besitzen für die Regierungszeit Philipps II. 16 venetianische

Gesandtschaftsberichte, von denen aber nur die von 15Ü3 (Paolo Tiepolo) und

1572 (Antonio Tiepolo) in den Finanzani^^aben genauer und (besonders der

erstere) zuverlässig sind. 1563 balanziert das Budget mit 4 600 000 Dukaten.

Für 1560/61 hat Plülipp II. eigenhändig eine Art Budget aufgestellt.

Weifs VI. 156 ff. Für dieselbe Zeit teilt Lafuente VI. 553 ff. einen anderen

Anschlag mit. Beide enthalten nur die freien Einnahmen. Lafuentes Citat

aus Canga VII. 517 für 1577 ist unverständlich, und bei Canga habe ich es

nicht finden können. Ebensowenig habe ich die Quellen von Colmeiro,

Econ. II. 5Ö8 und Sanz, Rev. de Esp. IX. S. 494 für das nämliche Jahr

entdecken können. Vielleicht ist es Laet, der S. 386 ff. ein sehr ausführ-

liches aber unzuverlässiges Budget für 1578 mitteUt. Es ist dasselbe,

welches von Philippson u. a. für 1626 citiert wird, weil Laets Werk in

diesem Jahre gedruckt ist. In Venturinis Reisewerk, welches handschriftlich

auf der Dresdener Bibliotliek ist. habe ich ein bisher nocli unbekanntes Budget

von 1566 gefunden, fol. 147 ff., welches sich dadurch als zuverlässig erweist^

dafs es die spanischen Namen u. ]\[ünzsorteu neben den ital. enthält. Ich

übergebe es hiermit der Öffentlichkeit:

Einnahmen.
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Auch über die Höhe der Staatsschuld beim Tode Philipps II.

sind die Angaben sehr verschieden. Dafs sie bei seiner Thron-

besteigung ungefähr 20 Millionen, 1573 ca. 34 Millionen betragen

Transport:
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hat, ist oben erwähnt worden. Darnach erscheint die Versiche-

rung keineswegs uuglauhHch , dafs er seinem Nachfolger

100 Millionen Dukaten Schulden hinterlassen habe**).

Die Regierung Phihpps III. brachte dem Laude endlich das

Einzige, wovon noch eine Rettung zu erhoffen war, näraUch eine

Reihe von Friedensjahren. Der Vertrag von Vervins, so wenig

ehrenvoll er für Spanien war, beseitigte seinen ältesten und ge-

fährlichsten Feind, Frankreich. Die Abtretung der Niederlande

an die Tnfautin Tsabella und ihren Gemahl, den Erzherzog Albert,

liels auch hier wenigstens eine bedeutende Einschränkung der An-

sprüche an die Staatskasse erwarten. Und wenn auch der Friede

mit England noch bis zum Tode Elisabeths auf sich warten liels,

so war doch der Krieg auch hier in eine Periode des Stillstandes

getreten. Aber es war, als hätte das Schicksal den Spaniern nur

deshalb einen friedliebenden Herrscher gegeben, um ihnen zu

zeigen, dafs es für sie überhaupt keine Rettung mehr gebe.

Während das Land von dem Regierungswechsel und von dem

Frieden eine Erleichterung der Lasten erwartete, unter denen es

seit Jahren ein kaum menschenwürdiges Dasein fristete, konnte

ihm Philipp III. nicht nur keine Steuernachlässe gewähren, sondern

er mufste vielmehr noch die Mittel neu zu schaffen suchen, mit

Transport:
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denen er die Regierung fortführen sollte, denn Philipp II. hatte

durchschnittlich alle Staatseinkünfte auf 4 Jahre vorausverbraucht*').

Wenn nicht der Friede einige Ersparnisse ermöglicht hätte, wenn

die Genuesen sich nicht hätten bereit finden lassen, dem jungen

Monarchen eine sehr beträchtliche Anleihe zu gewähren, so hätte

der Herzog von Lerma schon in den ersten Jahren einen neuen

Bankerott erklären müssen. So aber gelang es wenigstens, den-

selben so lange aufzuschieben, bis man von dem Lande eine neue

Millionensteuer verlangen konnte. Freilich mulste man sich müh-

selig genug behelfeu. Die Vermählung Philipps IIL, zu welcher

die Cortes von Kastilien 400 000 Dukaten bewilligten, kostete

weit über das Doppelte, und wenn auch die Cortes von Valencia

und Katalonien, welche Philipp III. auf seiner Hochzeitsreise ab-

hielt, das Defizit deckten, so genügten doch weder ihre Bewilh-

gungeu, noch die neuen Steuern, welche die Valencianer sich auf-

erlegen liefsen, noch endlich die bedeutenden Summen, welche die

Indienflotten jener Jahre glücklich nach Sevilla führten, um die

Staatsmaschine in regelmäfsigem Gange zu erhalten*''). Endlich

im Jahre 1600 konnte man von den kastilianischen Cortes eine

neue Milliouensteuer verlangen, und durch die Vorspiegelung, dafs

man die Staatsschuld regeln, durch die eidliche Versprechung,

dafs man mit Verkäufen von Amtern und Domänen aufhören

wolle, liels die Loyalität der Kastiliauer sich bewegen, 18 Millionen,

zahlbar in 6 Jahren, zu bewilligen*'). Wenn aber die Cortes

glaubten, durch dieses Opfer das künftige Wohl des Landes er-

kauft zu haben, so hatten sie sich selbst betrogen. Schon in den

Zeiten der Not hatte sich der Herzog von Lerma nichts weniger

als uneigennützig gezeigt, nun aber augenblicklicher Uberflufs ein-

trat, bewies er sich auf das Aufserste gewissenlos. Die Summen,

mit denen Karl V. und Philipp IL die Ehre Siaaniens auf zahl-

losen Schlachtfeldern aufrecht erhalten hatten, dienten jetzt nur

dazu, eines schwachen Monarchen tliöriclite Launen zu befriedigen,

eines habgierigen Günstliugs unergründliche Taschen zu füllen und

seine Anhänger und Parteigänger auf Kosten des Staates in reiche

*') Col. de (loc. iiied. Cl. S. 412.

*") Lafueiite VIII. S. 149 ff. zälilt die Eiiiiiahmen auf, welche Philipp III.

in seinen ersten llegierungsjahren hatte. Seine Quelle sind die Relaciones

von Cabrera.

•*') Crallardo Fernandez. I. S. 47. Martinez ilarina. Teoria. III. 1.

S. 197.
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Mäuner zu verwandeln. Man hielt nicht nur nicht ein mit Do-

mänenverkäufen, sondern Lerma selbst schofs dem Staate nur dazu

Geld vor, um unter diesem Deckmantel in allen Teilen Spaniens

königliche Ortschaften in seinen Besitz zu bringen. Für Geld wur-

den nicht nur unendliche überzählige Staats- und Gemeinde-Amter

verschachert, sondern man verkaufte schon bei Lebzeiten des

derzeitigen Inhabers die nächste und übernächste Vakanz derselben

Stelle**^). Für eine so grundlos leichtfertige Wirtschaft genügten

natürlich die grofsartigsteu Hilfsmittel nicht, und so sah sich

Lerma nur allzubald wieder in der Lage, auf die Eröffnung neuer

Einnahmen bedacht zu sein. Jähen Schrecken verbreitete im

Jahre 1601 ein königliches Dekret, welches verordnete, alles

Silberzeug in öffentlichem wie im Privatbesitz zu inventarisieren:

aber so bedrohlich wurde der Widerstand dagegen, dafs man alle

darauf gerichteten Absichten wieder aufgeben mulste. Nicht

besser erging es mit dem Plane, den „neuen Christen", den Nach-

kommen getaufter Juden und Morisken, gegen ein immenses Do-

nativum die gleichen Rechte einzuräumen, welche die „alten

Christen" unverfälschten Blutes genossen. Beide Male war es

vor allem die Geistlichkeit, welche durch nachdrücklichen Wider-

stand das Projekt zu Falle brachte*^). Aber auch der weltliche

Stand blieb ungefügig; so oft auch die Mehlsteuer als das ge-

lindeste und beste Mittel, dem Staate zu helfen, augepriesen

wurde, immer wieder wurde von den Cortes jegliche neue Steuer

als unannehmbar erklärt ^°). Da verfiel Lerma auf das unglück-

selige Mittel, den Geldvorrat des Landes dadurch zu erhöhen, dafs

er den Wert des Kupfers verdoppelte. Der Staat machte freilich

mit der Umprägung augenblicklich ein Geschäft, dessen Gewinn

nach Millionen zählte, aber binnen kurzem folgte die Rache, indem

das Kupfer des Auslandes nach Spanien strömte, in falschen Münzen

*^) Navarrete S. 15 behauptet, die Kosten des Hoflialtes seien um -
,j

gestiegen, ebenso darnacli Seinpere, Lnjo IL S. 110. Nach Lafuente Vlll.

S. 218 wäre das Verliältnis nocli viel uuiifünstiger. A'ergl. C'ano;a Arguelles.

II. S. 49. — 1013 wurden anf einmal 100 Steuereinnehraerstellen verkauft.

Navarrete S. 18. Vergl. dazu die Bedingungen der millones von 1001 und

1009 und 1. 25-29 tit. 3 imd I. 8 tit. 5. Lib. VII. und 1. :W tit. 25. Lib.IV.

N. Rec. — Nach Moncada S. 09 waren 1019 fast alle Steuern verpfändet. —
Über Lermas Eigennutz s. Cabrera, Rel. S. 309. 33S. 330 u. s. f.

^'') (lil tronzalez Davila. S. 77 ff. u. 93.

'"j Muneada. S. 93. Cabrera de Cordoba. Rel. S. 00 ff. Zeballos f. lU.
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gegen Silber eingewechselt wnrde und so bis fast auf den letzten

Real das Silber aus dem Laude zog^'). Da war es denn freilich

nicht zu verwundern, dafs die Vertreter der Regierung im Jahre

1()07 einen schweren Stand gegenüber den Cortes hatten, von

denen sie eine unveränderte Verlängerung der Millionen auf

weitere G Jahre erlangen sollten. Man hatte nichts unversucht

gelassen, den Erfolg zu sichern; Lerma selbst und mehrere seiner

Anhänger waren unter den Vertretern, grofse Belohnungen waren

den gefügigen Abgeordneten versprochen, und doch mulste man

sich schhefsHch mit der Bewilligung von IT'/o ^ü^lionen in sieben

Jahren zufrieden geben •'^-). Um den Verlust eiuigermafsen zu er-

setzen, glaubte Lerma nichts Besseres thun zu können, als ein

drittes Dekret zu erlassen, welches mit einem Strich eine Schuld

von 12 MiUionen derartig beseitigte, dafs die Gläubiger zufrieden sein

mufsten, ihr reduziertes Kapital und einen mäfsigen Zins in 1 9 Jahres-

raten zurückzuerhalten. Und da es dem Herzog weit weniger auf

die Rechtlichkeit als auf die Ergiebigkeit seiner Mafsnahraen an-

kam, so glaubte er auch damit dem Staate einen wesentlichen

Dienst zu leisten, dafs er vom Jahre 1608 ab nur noch 5^ für

die juros auszahlen liefs, gleichviel, ob diese zu 5, 7'/2 oder 10^
erworben waren ^^). Das Land hätte all dies vielleicht ertragen,

wenn damit endlich nm- eiuigermaisen die laufenden Bedürfnisse

hätten befriedigt werden können. Allein während der Hofhalt

jährlich nicht weniger als . 1 300 000 Dukaten verschlang, während

Lerma selbst eine nach Millionen zählende Rente bezog, schmach-

teten nach wie vor die Subalternbeamten, die Soldaten und ^la-

trosen jahrelang ohne ihren Sold, geschweige denn ihre Rückstände

zu erhalten. Was nicht in glänzenden Festlichkeiten verprafst,

was nicht an unwürdige Diener verschleudert MTii-de, das wanderte

in die Hände der Geldleute, ohne die Lerma nicht existieren

^1) ib. S. 19Ö. Gü Gonzalez Davila. S. 88 ff.

'"-) Cabrera S. 299 u. 311. Gallardo Femandez. I. S. 50. Lafuente

VIII. S. 218.

53) Cabrera S. 319—21. lu welchem Verhältnis das Dekret mit der

Schuld von 12 Mül. steht, Avelche die Cortes 1607 übernehmen, ist nih nicht

klar, die Gleichheit der Summe macht aber einen Zusammenhang wahrschein-

lich. Vergl. Gallardo Fernandez I. S. 51 u. III. S. 5. Cans:a Arguelles. IV.

S. 114. Lafuente VIII. S. 219. — Sicher hängt damit zusammen die Junta

del medio general. Canga Arguelles. IV. S. 31 und Campomanes IV. S. 375.

Vergl. dazu Cabrera, llel. S. 311. 503. — Zinsreduktiou: 1. 12. tit. 15.

Lib. V. N. Rec.
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konnte und denen er völlig freie Hand zur Einkassierung ihrer

Forderungen lief's, solange sie für ihn stets offene Hände hatten.

Schon im Jahre 1608 bezog die Regierung bei einer Steuerlast von

15 V2 Millionen nur 3' 3 Million für ihre Bedürfnisse, 12 Millionen

waren teils verpfändet, teils dauernd veräufsert, und trotz des

Dekrets wurden die Verhältnisse von Jahr zu Jahr unjxünstiger^*).

Von Jahr zu Jahr aber wurde auch die Opposition drohender,

die sich gegen Lerma vereinigte, und als auch am Hofe seine

Gunst wankend zu werden begann, da nmfste der Herzog zur

Kirche seine Zuflucht nehmen, um vor seineu irdischen Richtern

Sicherheit zu finden.

Man kann nicht sagen, dafs die grofse Junta von 1017 für

die Finanzwirtschaft eine wesentliche Bedeutung habe. Immerhin

aber brachte die Entfernung des Güustlingsrej^iments und die Er-

sparnisse, die man in allen Zweigen zu machen suchte, so viel

ein, dafs die Regierung erst im Jahre 1619, also vier Jahre nach

Ablauf der letzten Bewilligung um eine neue Miliiouensteuer nach-

suchen mufste, die ihr denn auch in der Höhe von 18 Millionen,

zahlbar in 9 Jahren, bewilligt \^a^rde '''').

Darüber starb Philipp HI., zerfallen mit sich selbst, entfremdet

denen, die ihm am nächsten gestanden und kaum beweint von

seinen Unterthanen, um die er sich so gut wie nie bekümmert
hatte.

Die finanzielle Geschichte der Regierung Philipps IV. zerfällt

in zwei so gründlich verschiedene Teile, dafs man kaum glauben

möchte, dals derselbe Monarch und zum grofsen Teil dieselben

Berater das Steuer des Staatsschiffes lenkten. Die erste Periode,

die etwa 10 Jahre umfalst, ist voll von den Verbesserungsplänen,

die uns schon oben in den cajntulos de reformaciou entgegen ge-

treten sind. Mochte Olivarez zu beschränkt oder zu leiclitfertig

sein, um auf wirtschaftlichem Gebiete erspriefsliches Neue durch-

zuführen, auf dem Gebiete der Finanzen ist ihm das Land ent-

schiedenen Dank schuldig. Hier blieb es nicht bei vielverheilsen-

den Worten, hier erfolgten tiefeinschneidende Thaten, die endlich

^*) Lafuente IX. S. 183 teilt ein Rudg'et von 1610 mit, wonach Phi-

lipp III. von einer (xesamteinnahnie von lö'/2 ^lill. Dnk. nur über 3V3 Mill.

freie Verfügung hatte. — Camponianes Ap. I. S. 21S citiert eine Denksehritt

von 1(51!). in welclier ein Rückgang der indirekten Steuern um ein Drittel

ihres Betrags behauptet wird.

^') üallardo Fernandez. I. S. 52.
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ernstliche Aussichten auf eine Besserung hoffen liefsen. Die be-

kannte Thatsache, dafs alle spanischen Gouverneure persönlich

sich bereicherten, während in den Staats- und Provinzialkassen nie

das Geld für die nötigsten Bedürfnisse zu finden war, sollte durch

ein Gesetz beseitigt werden, welches das Vermögen der Regieren-

den beim Antritt und beim Abschied aus ihrem Amte einem ge-

richtlichen Inventar unterwarf. Mit einem Federstriche reduzierte

Philipp IV. die Stellen in den Gemeinderäten, die nur zu Finanz-

Operationen der Regierung verwendet worden waren, auf ein

Drittel, wodurch eine bedeutende Erleichterung der Gemeindelasteu

herbeigeführt wurde. Aber er forderte nicht nur von anderen

Ehrenhaftigkeit und Sparsamkeit, er übte sie auch selbst. Die

Reformation der Civil- und Hofbeamteten wirbelte freihch schwere

Wolken feindseliger Schmähungen gegen den ersten Minister auf,

es WMr aber doch ein Resultat, dem selbst die Feinde ihre An-
erkennung nicht versagen konnten, dafs die Kosten des Hofhaltes

fast auf die Hälfte von dem heruntergebracht wurden, was unter

Philipp III. unerläfslich erschienen war-^*^). Mit diesen Erspar-

nissen konnte endlich im Ernst an eine Herabsetzung der Steuern

gedacht werden. Die beiden drückendsten, die Alkabala und die

Millionensteuer wurden zuerst reformiert. Bei ersterer war die

Sache sehr einfach, man setzte das encabezamieuto, wie es das

Land so oft verlangt hatte, wieder auf den Standpunkt von 1561

herab, wonach 456 cuentos jährlich — gegen 1033 unter Philipp III.

aufgebracht werden mufsten. Schwieriger gestaltete sich die

Sache bei der Millionensteuer. Da erst 1618 eine Bewilliguns

auf y Jahre erfolgt war, so liels sich an dem guten Rechte

Philipps IV. an diese Steuer gar nicht zweifeln. Aber da sie vom
Lande als eine so schwere Last empfunden wurde, liefs er sogleich

Beratungen darüber anstellen, wodurch dieselbe ersetzt werden

könne. Im Jalire 1623 war man mit einem Projekt zu stände

gekommen, wonach durch eine Ai-t von Leihbanken das Geld zur

Ablösung der Millionensteuer aufgebracht werden sollte; allein

praktische Versuche überzeugten bald genug die Regierung wie

die Landesvertreter von der Undurchführbarkeit des Vorschlags.

•'") Cespedes. I. S. 1G7. - 1. 25. tit. •_>!. Lib. V. u. 1. ;31. tit. :1 Lib. VIL
Desgl. 1. 40. tit. 25. Lib. IV. N. Eec. — Can«,'a Arguelles. II. S. 49. - Über
ein neues Scliuldentilgungsprojekt bericlitet Xovoa. Col. de duc. iueil. fil.

S. 445.
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Darüber schliefeu auch die Verhandlungen einigermafsen ein, ja

im Jahre 1G26 bewilligten sogar die Cortes eine weitere Steuer

von 12 Millionen, zahlbar in ß Jahren. Aber Philipp IV. war
deshalb keineswegs unzugänglich für weitere Ersatzvorschläge.

Diese führten denn endlich im Jahre ICSI zur Beseitigung der

Millioneusteuer, und zwar sollte eine betarächthche Steigerung der

Salzpreise den Ausfall decken. Aber auch dieser Versuch mifs-

lang. Die Regierung erlaugte auf diesem Wege nicht diejenigen

Summen, die sie bedurfte, und das Land, welches jetzt durch die

Steuer auf einen einzigen Artikel aufbringen sollte, was sich sonst

auf drei bis vier verteilte, empfand durchaus keine Erleichterung'').

Unterdessen waren aber Verhältnisse eingetreten, die eine

vollständige Änderung in dem Finanzsystem der Regierung nötig

machten. Von Anfang seiner Regierung an hatte Philipp IV. dem
deutschen Zweige des habsburgischen Hauses bedeutende Unter-

stützungen zu teil werden lassen, um den Religionskrieg mit Er-

folg fortzuführen. Jetzt aber zogen die italienischen Verhältnisse

Spanien selbst mit in den Weltbrand hinein, den mau den dreiisig-

jährigeu Krieg nennt. Philipp IV. hatte in den ersten Jahren

die Steuerlast bis auf 8 V2 Million Dukaten erleichtert, mit einer

so geringen Summe aber vermochte er keine Kriege zu führen.

Das Land entschlofs sich denn auch verhältuismäfsig leicht, im

Jahre 1632 die Millionensteuer, und zwar 2-1: Millionen in G Jaliren

wieder zu bewilligen. Aber das reichte nicht weit, und Schlag

auf Schlag folgteu nun neue schwere Lasten, die das Land nicht

mehr tragen konnte. Wenn die Steuer in ihren Erträgen die

Ausätze nicht mehr eiTeichte, so wurde immer wieder eine neue

geschaffen, wurden donativos verlangt, Anleihen gemacht, Amter
verkauft, das Gold der Privaten beschlagnahmt, die juros zurück-

gehalten, kurz und gut, der Gesichtspunkt wurde zum leitenden

gemacht, dafs die Erhaltung des Staates der Unterthanen höchste

Pflicht sei, der sie ihren letzten Heller opfern mulsten. Je länger

aber der Krieg dauerte, um so ärger wurden die Betü'ängnisse.

Das Jahr 1640 brachte den Verlust von Portugal und Catalonien,

der westfälische Friede brachte gejreu Franla-eich nur eine km'ze

Waffenruhe und erst IGöU erfolgte dort ein Vertrag, der Dauer

versprach. Dieser schweren Zeit entstammen che zahllosen von

*') Zeballos f. 114 v. — Caiupoinaues A\). IV. S. iUJü ft". (.rAllanlo Fer-

naiidez. I. S. 5:>—oli.
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Philipj) IV. iieueingefülirteu Steuern: die 4 Zuschlags-Prozente der

Alkabala, das Stempelpapier, die media annata, die Monopole auf

Zucker, Chokolade, Branntwein, Tabak, endlich die immer neu-

verlangteu Millionen, mit den quiebras, — einer Steuer zur Deckung

der Ausfälle — die Unterhaltungsgelder für ganze Regimenter,

die das Land übernahm und endlich die fast beständige Einziehung

der Hälfte der juros. Schon IG-IG berechnete das Land, dafs

Philipp IV. au ordentlichen und aufserordentlichen Finanz-Opera-

tionen seit seinem Regierungsantritte mehr als 509 ^lillionen Du-

katen allein aus Kastilien gezogen habe, eine Summe, die sich bis

zu seinem Tode gewifs noch um mehr als die Hälfte erhöht hat'''").

Natürlich sank bei einer so furchtbaren Not der Kredit der Re-

gierung ungeheuer. Zweimal mulste Philipp IV. seine Zuflucht

dazu nehmen, sich durch ein Dekret der drückendsten Schulden

zu entledigen, zweimal hat er durch Münzveränderungen grofse

Summen den Staatskassen zugeführt, endlich waren die juros nach

und nach auf 50, zuletzt auf 25^ ihres Wertes herabgedrückt

worden ^^). Da war es denn freilich begreiflich, dafs ein Finanz-

mann den Plan aufs Tapet bringen konnte, die Staatsschuld da-

durch zu tilgen, dals man denjenigen zuerst befriedige, der seine

Anweisungen zum billigsten Preise abgebe. Er war überzeugt,

mit 10 Millionen escudos einen Nominalbetrag von 80— 100 Mill.

leichtlich tilgen zu können, was freilich noch immer nicht die

Hälfte der gesamten Staatsschuld ausmachte ^''^).

Philipp IV. starb, ohne auch nur auf einem Punkte den An-

fang mit einer Wiederherstellung der Ordnung gemacht zu haben.

War es da der Junta, die er der Königin Regentin zur Seite ge-

stellt hatte, zu verdenken, wenn sie um jeden Preis Frieden zu

schliel'son trachtete? So erlangte Portugal 1GG8 die lange ver-

weigerte Anerkennung seiner Unabhängigkeit, und damit hörte

•^'') Canga Arguelles. I. S. 205 if. triebt S'^1 arbitrios aus der Regierung

Philipps IV. an. Vergl. die Liste der vom Lande neu bewilligten Steuern

in Cortes de Castilla. Catalogo S. 84—88 u. Lafuente VIIL S. 547. — Selir

interessant sind die Ausführungen der Cortes von 1649 bei Gallardo Fernan-

dez I. 192—240.

^9) 1656 u. 1662 Bankerott. Voyage d'Espagne, S. 71—73 und Canga

Arguelles. IV. S. 114 ff. Auch Karl IL hat dies zweimal gethan, 1678 und

1694 ib. - juros: Lafuente IX. S. 11 u. 215.

''o) Bei Campomanes Ap. I. S. 217-227.



— 142 —
wenigstens anf der iberischen Halbinsel der Krieg auf. Gern

hätte die Regentin sich und ihrem mifsliebigen Berater, dem

P. Neidhardt, die Menge günstig gestimmt durch Erlafs einiger

der drückendsten Steuern, aber seit man wieder für den Hofhalt

allein 1 '/o Millionen Dukaten brauchte, war an Nachlässe nicht

zu denken^''). Die fianzielle Regierung der Jahre 1GG8—1G84 hat

überhaupt viel Ähnlichkeit mit dem Finanzprogramm Philipps HL,

aber wie jenem ein Olivarez, so folgte auf die leichtfertigen

Neidtharts, Valenzuelas u. s. w. der Reformator in der unschein-

baren Gestalt des Grafen von Oropesa. Man hatte nur zu oft die

Erfahrung gemacht, dafs jede Neubelastung des Landes neue

Steuerausfälle brachte, so versuchte Oropesa den umgekehrten

Weg. Von den 27 Millionen Dukateu, welche das Einnahme-

budget von Kastilien dem Ansätze nach betragen sollte, strich er

einfach ungefähr 5 Millionen weg, d. h. die Erträge aller der

Steuern, welche seit dem Jahre 1G56 eingeführt worden waren.

Freilich blieb dadurch dem Staate nur eine fi-eie Einnahme von

320 000 Dukaten, während man gewohnt war, 9 Millionen als

das Minimum der Ausgaben anzusehen. Allein auch da suchte

Oropesa einzugreifen. Durch Beseitigung überzähliger Beamteter,

durch Ersparnisse am Hof und im Heere suchte er das Ausgabeu-

budget zu verringern, während er herausrechnete, dafs die freie

Einnahme des Staates auf 4 700 000 Dukaten gebracht werden

könne. Wenn man freilich die 4 Millionen, welche selbst bei

ihrem niedrigen Kurse noch an juros zu zahlen waren, nicht

zurückgehalten hätte, so wäre auch Oropesas Budget wenig hinter

den neun Millionen zurückgeblieben. Aber so viel er auch Juutas

abordnete, so viel diese Hilfsmittel vorschlugen, es liefs sich

unmöglich mehr Abhilfe schaifen. Oropesa hatte nur sich selbst

und seine Mitarbeiter mifsliebig gemacht, dann mufste er doch

seinem Werke den Rücken kehren, ohne dai's er etwas anderes

herbeigeführt hatte, als eine momentane Erleichterung''-). So

wankte mit dem schwächlichen, kindischen Monarchen der Staat

*') Über die Verschweiuhmg unter Karl II. unterrichtet am besten die

Riilnnredii^keit von Nuüez de Castro, Solo Madrid es corte S. 177. — Vergl.

die Denkschrift in Relation des differents u. I. 8. lol—204, bes. S. 177 ff.

n. II. S. SS-93.

«') Vcrgl. Montaltos Briefe von 1085—88. Col. de doc. iued. Bd. 7U,

bes. MO f. ;5(;s f. ;5i)-2 f. -104. 442.
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seinem üutergange entgegen, der noch vor einem Jahrhundert

dem Weltall Gesetze gab. Ihn konnte nur ein völhger Bruch

mit der Vergangenheit, nur eine Revolution retten, die aber rifs

die habsburgische Dynastie endgiltig hinweg, der Spanien ein

Jahrhundert unerreichter Gröfse und ein zweites Jahrhundert un-

erreichter Erniedriffuncf verdankte.



EXKURS I.

Bevölkerung.

Obwohl das Problem der Bevölkerung Spaniens im 16. und

17. Jahrhundert bereits mehrfiich auf das Eingehendste unter-

sucht worden ist, herrscht doch darüber noch ein ziemliches

Dunkel, ja mau mufs sagen, dafs gerade der Umstand, dafs viel,

aber mit vorgefafsten Meinungen darüber geschrieben worden ist,

die Frage noch weit verwickelter gemacht hat, als sie eigentlich

ist. Ich glaube von den Resultaten von Moreau de Jonnese, Sta-

tistique de rEs^Dagne f»g. 29 flp., von Block, Bevölkerung Spaniens

und Portugals, pg. 4 von Conrad, Liebigs Ansicht von der Boden-

erschöpfung, 2'g- 51 ff. von Wirminghaus, Zwei spanische Mer-

kautilisten pg. 43—48 in dem Folgenden absehen zu dürfen, da

sie keine originalen Materialien benutzt, sondern ihre Berech-

nungen und Folgerungen lediglich auf dem aufgebaut haben, was

von spanischen Forschern über diesen Gegenstand geschrieben

worden ist. Von deren Arbeiten kommen die folgenden vier in

Betracht. Clemencin, Memorias de la Real Academia YT. pg.

239— 242 und 601— 3 giebt nur Angaben für die Regierungszeit

Ferdinands und Isabellas, die aber als Ausgangspunkt aller Be-

rechnungen unentbehrlich sind. Gonzalez, Censo de poblacion en

el siglo XVI. giebt eineu vollständigen Ceusus vom Jahre 1594

mit beständigen Vergleichszahlen von 1530 und vielen Parallel-

Angaben von 1646 und 161)4. In seinen Schlufsrechnungen rekon-

struiert er auch den Ceusus von 1541, ohne jedoch dessen de-

taillierte Zahlen zu kennen. Diese teilt Lafaente, Hist. des Espana.

VII. pg. 70 mit. Endlich müssen wir, da eine Gesamtangabe für

das Ende des 17. Jahrhuuderts fehlt, die Bevölkenmgstabelle von

Uztariz, Teoria y practica pg, 35 vom Jahre 1723 als Ersatz da-

für mitberücksichtigeu. Das gesamte Material, mit Ausnahme
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von den Vergleicliszahlen von Gonzalez und der Tabelle von Lafuente

hat Colmeiro, Economia politica II. pg. 3—16 benutzt, aber in

einer Weise, die eine neue Bearbeitung dieses Materials sehr

wünschenswert erscheinen liefs. Die spanischen Forscher sind

nämlich zu dem Resultate gelangt, dafs die Bevölkerung Spaniens

ihr Maxiraum unter Ferdinand und Isabella erreicht habe, im

16. Jahrhundert aber wesentlich niedriger gewesen sei. Colmeiro

stellt sogar die kühne Hypothese auf, die Bevölkerung sei im

16. Jahrhundert gesunken, im 17. dagegen langsam wieder ge-

stiegen.

Betrachten wir nun das statistische Material etwas näher. Nach

dem sog. Census von 1482 (Clemencins Angabe für 1492 beruht

auf einem Irrtum des Schreibers) berechnet*) Gonzalez die Be-

völkerung von Kastilien auf 7 900 000 Seelen , welche Summe
Colmeiro für die gesamte spanische Halbinsel (ohne Portugal) aiif

10 Millionen abrundet. Die Basis dieser Berechnung ist ein Ent-

wurf zur Bildung eines stehenden Heeres von Alonso de Quinta-

nilla, welchen Clemenciu pg. 901 und Gonzalez Censo pg. 94 mit-

teilt. Ob er 1482 oder 1492 abgefafst ist, hat insofern wenig zu

bedeuten, als er ausdi'ücklich auf die Bevölkerung Granadas keine

Rücksicht nimmt. Wenn Colmeiro Ecou. polit. I. pg. 238 schreibt:

En efecto, per mandado de dichos reyes hizo Alonso de Quinta-

nilla el recuento general de los vecinos de las diversas proviucias

de los reinos de Castilla en el auo 1482, y del informe elevado

a conocimiento de los soberanos resulta, que habia 1 500 000

fuegos, so legt er allerdings die Worte des Textes etwas frei aus,

denn von einer Volkszählung im Jahre 1482 ist keine Rede; wie

die nmde Summe zeigt, handelt es sich hier um eine Abschätzung,

was gleich durch die folgende Schätzung des Verhältnisses der

Kron-Unterthauen zu denen der Feudalherren bestätigt wird. Dafs

aber Schätzungen stets bedeutenden Irrtümern unterworfen sind,

davon geben die Schriften des 17. Jhrts. zahllose Beispiele an die

Hand, von denen weiterhin die Rede sein wird. Es handelt sich

nun darum, zu forschen, ob irgend welches Material vorhanden

ist, um die Schätzung Qnintanillas zu kontrollieren. Das ist nun

allerdings vorhanden in der Urkunde der heil. Hermandad von

Torre de Laguna, auf welcher Clemencin seine ursprüngliche Be-

*) Die technischen Ausdrücke: Zählung, Berechnung. Sch<ätzung sind iu

dem Sinne angewandt von Jastrow, Volkszahl. S. 7 ff.

Historische Untersuchungen. 9. IQ
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Völkerungsschätzung aufgebaut hat, die aber von seinen Nachfolgern

vernachlässigt worden ist, weil sie zu wenig mit ihren Annahmen

und Wünschen vereinbar war. Diese Urkunde, lej 1 tit. 13

Lib. VIII. Nueva Recopilaciou, besagt nämlich, dafs die Steuer

für die Hermandad im Betrage von 180 mrs. pro Kopf der Be-

völkerung im Jalire 1485 32 cuentos eingetragen habe. Das setzt

177 777 Steuerzahler oder 888 885 Seeleu voraus. Nun war zwar

damals noch nicht, wohl aber bei Aufhebung der Hermandad im

Jahre 1495 dieselbe über Kronvasallen und Feudalvasallen des

ganzen Landes ausgedehnt. Vor ihrer Aufhebung aber soll die

Steuer 100 cuentos eingebracht haben, Verdesoto bei Clemencin

pg. 138, und das würde 555 554 Steuerzahler oder 2 777 770 Seelen

voraussetzen. Abgerundet und ungenau, wie die Angaben sind,

lassen sie eine Berechnung der Gesamtbevölkerung nicht zu, wohl

aber sind sie geeignet, die unerwartet hohe Angabe des Alonso

de Quintanilla verdächtig erscheinen zu lassen. Dazu aber kommt
noch ein zweites Element, welches einer Schätzung von 8 bis

10 Millionen Einwohner für das Jahr 1482 widerspricht. Wie
wir weiterhin sehen werden, nimmt die Bevölkerung Spaniens nicht

im ganzen Verlaufe des 16. Jahrhunderts ab, wie Colmeiros Be-

hauptung wahrscheinhch machen will, sondern wir finden von den

ältesten Angaben für das Jahr 1530 bis zu denen von 1594 eine

beständige Zunahme. Darnach müfste also, die Richtigkeit der

Schätzung des Alonso de Quintanilla vorausgesetzt, die Abnahme
der Bevölkerung in der Zeit von 1482 bis 1530 erfolgt und eine

sehr schnelle gewesen sein. Die Spanier versuchen dies mit der

Auswanderung von Moriskos und der Vertreibung der Juden zu

erklären. Erstere kommt nicht in Betracht, da Quintanilla Granada

unberücksichtigt läfst. Angenommen, die zweite Ursache sei durch

den Bevölkerungszuwachs Granadas noch nicht gedeckt worden,

so würde sie immerhin für Kastilieu und Aragon nur eine Ab-

nahme von IGO— 180 000 Personen erklären, wie Colmeiro selbst

berechnet. Economia polit. I. pg. 249^50. Da Gonzalez aber bis

1541 die allgemeine Abnahme auf 909 738 Seelen berechnet, sie

bis 1530 aber sogar noch mindestens 142 599 Steuerzahler d. h.

712 995 Seelen melir betragen müfste, so kommen selbst diese

180 000 Seeleu nur wenig in Betracht. Für die Erklärung dieser

enormen Abnahme bliebe nur das national -ökonomische Gesetz

übrig, dafs die Ab- und Zunahme der Bevölkenmg iu direktem

Verhältnis steht zur Ab- imd Zunahme des nationalen W^ohlstandes,
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d. h, der Möglichkeit der Existenz. Auf diese Weise wird die Beliaup-

tung einer so zahlreichen Bevölkerung für das Jahr 1482, mit der die

Spanier den blühenden Zustand ihres Landes unter Ferdinand und Isa-

bella beweisen wollen, zu einer schneidigen Waffe gegen eben diese

Folgerung, da nur ein überaus trauriger wirtschaftlicher Zustand ein

so rapides Abnehmen der Bevölkerung in den unmittelbar folgenden

Jahren erklärlich machen würde. Ich glaube deshalb dem Andenken
der grofsen Isabella weit gröfsere Ehre anzuthun, wenn ich annehme,

dafs die Bevölkerung von Kastilien um das Jahr 1480 nicht viel

über 3 Millionen Seelen betragen haben wird. Das nähert sich

bis auf eine leicht verständliche Differenz den Angaben der Her-

mandad-Urkunde und Verdesotos und läfst einen ziemlichen Spiel-

raum für eine gedeihliche Entwickelung des Landes infolge der

guten Anfänge, die unter Isabellas Händen auf allen Gebieten mit

der Pflege des nationalen Wohlstandes gemacht wurden. Rechnet

man dazu die Bevölkerung von Aragon, die nach dem Census von

1495 53 238 vecinos oder 2GG 190 Seelen ergab (Gonzalez, Censo

126—137), die von Valencia, die nach Cangas sich widersprechen-

den Angaben im Jahre 1510 54 908 oder 54 555 vecinos d. h.

274 540 oder 272 775 Seelen betragen haben soll, endlich noch

für Katalonien, Navarra, und die baskischen Provinzen und die In-

seln weitere 700 000 Seelen, d. h. ungefähr so viel, als spätere

Census nachweisen, so ergiebt sich für die Zeit vor dem Emjior-

kommen der Habsburger annähernd eine Bevölkerung von 4 '/i Mill.

für die gesamte spanische Halbinsel.

Was nun den Census von 1530 anlangt, so kennen wir den-

selben lediglich aus den Vergleichungszahlen, die Gonzalez seinen

Angaben für das Jahr 1594 beigefügt hat. Von den 18 Kreisen,

in die Kastilien im 16. Jahrhundert nach den 18 Städten ein-

geteilt war, welche in den Cortes Sitz und Stimme hatten, um-

fassen die Angaben von Gonzalez nur 16, es fehlen Murcia und

Granada, und wir wollen es gern glauben, dafs das Resultat dieser

Zählung niedriger war, als die Wirklichkeit, nur dürfen wir nicht

vergessen, dafs die Vorwürfe, die gegen diesen erhoben werden,

auf jeden spanischen Census des 16. Jahrhunderts ihre Anwendung

finden. Es handelte sich bei allen diesen um die Verteilung von

Steuern, das Interesse der Bevölkerung erforderte es also stets,

die möglichst niedrige Zahl anzugeben. Ebenso zählen in diesen

Registern immer mu' die Steuerzahler, und es ist ein ganz ver-

gebliches Bemühen, ermitteln zu woUen, ob man deren Zahl mit

10*
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4V2, mit 5 oder mit 6 multiplizieren soll, um die Seelenzahl zu

ermitteln, nocli falscher aber ist es, für manche Provinzen diese,

für andere jene Multiplikatiouszahl zu wählen, wie es Uztariz ge-

than. Für uns ist es unmöglich, die Fehler der alten Statistiken

mit unserem unzureichenden Materiale zu korrigieren, da aber der

Unterschied der Genauigkeit nur von der zunehmenden Übung der

zählenden Behörde bedingt ist, können wir wohl, ohne wesentliche

Irrtümer zu begehen, die Zahlen so zu Grunde legen, wie sie

überliefert worden sind. Um aber für die verschiedenen Zeiten

und Landschaften annähernd die Seelenzahl zu ermitteln, müssen

wir die gegebenen Zahlen stets nach demselben Systeme behandeln.

Ich habe also bei allen Rechnungen für einen Steuerzahler 5 Seelen

gerechnet. Die Zahl der vecinos in den 16 Bezirken betrug nach

Gonzalez im Jahre 1530 686 641, was einer Seelenzahl von

3 433 205 Menschen entspricht. Damach hätten wir also in dem

halben Jahrhundert seit 1482 eine Zunahme von ungefähr einer

halben Million, oder eine jährHche Zunahme von 10 000 Seelen.

Da annähernd gleichzeitige Angaben für die anderen Länder der

Halbinsel fehlen, müssen wir uns auf dieses Resultat beschränken.

Um den Census von 1541 recht zu verstehen, genügt aller-

dings die von Lafuente mitgeteilte Tabelle durchaus nicht. Was
zunächst das Aufsere anlangt, so unterscheidet sie sich von den

statistischen Angaben bei Gonzalez dadurch, dafs sie nur die

Zahlen für die 18 Reichskreise giebt, während Gonzalez für 1530

und 1594 seine Zahlen nach den 40 Bezirken gruppiert. Da die

Anordnung derselben in keinem ersichtUchen Verhältnis steht zu

der Einteilung in 18 Kreise, ist die Vergleichung der Angaben

unmöglich, wenn mau das Dokument Lafuentes nicht in den Zu-

sammenhang zurückbringt, aus dem es offenbar durch Unordnungen

im Ai'chive von Simancas herausgerissen worden ist. Als nämlich

im Jahre 1590 die Millionensteuer ausgeschrieben werden sollte,

legte man derselben die Volkszähhmg von 1541 bis auf weiteres

zu Grunde, wie wir aus den Dokumenten erfahren, welche Gonzalez

Censo pg. 366—86 mitteilt. Darnach bildet die Tabelle Lafuentes

die Beilage 4 zu dem repartimiento por mayor; der Beilagen

waren im ganzen 6, doch finden sie sich sämtlich nicht bei Gon-

zalez. Das reiiartimiento por mayor giebt aber au, aus welchen

Bezirken sich jeder der 18 Kreise zusammensetzt, und ermöglicht

so eine fortgehende und sichere Vergleichung der drei ^ olks-

zählungen von 1530, 1541 und 1594. Überdies giebt es die Mittel
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an die Hand, die Angaben des Uztariz mit den anderen in Be-

ziehung zu bringen, zu dessen Zeit die Zahl der Kreise auf 22 er-

höht worden war.

Eine zweite wichtige Erklärung der Tabelle von Lafuente

giebt das repartimiento por menor. Die Tabelle zeigt nämlich in

der ersten Reihe die Zahl der pecheros, der Steuerzahler, in der

zweiten die der hidalgos, der von den Steuern Befreiten. Nun

hatte es mich schon gewundert, dals die Zahlen der zweiten Reihe

einmal mit der der ersten übereinstimmten, an anderen den zehnten

Teil derselben betrugen u. s. w. Dafür giebt das repartimiento

por menor die Erklärung. Die Zahlen für die Privilegierten be-

ruhen allerdings nicht auf Zählung, sondern sind nach einem für

jede Provinz abgeschätzten Verhältnisse berechnet. Dasselbe Ver-

fahren hat Gonzalez auf den Census von 1594 augewendet, er ist

aber nicht so gewissenhaft gewesen, seiner Tabelle eine Bemerkung

darüber beizufügen, ja er hat sogar den Schein zu erwecken ge-

sucht, als seien dies nur Angaben für 18 von den 40 Bezirken,

während thatsächlich die 40 Bezirke auf die 18 Kreise zurück-

geführt sind.

Nach diesen Vorbemerkungen betrachten wir die Resultate

der Tabelle. Sie ergiebt 781 582 pecheros und 108 358 hidalgos,

zusammen also 889 940 vecinos oder 4 449 700 Seelen. Das ist

insofern auffallend, als die Beilage 6 zum repartimiento por mayor

die Gesamtbevölkerung, -die bei der Verteilung der millones in

Betracht kommt, auf 1 169 203 vecinos angiebt. Ich glaube nicht

zu irren, wenn ich den Unterschied von 279 263 vecinos auf die

Einwohnerschaft der baskischeu Provinzen und auf die Geistlichkeit

rechne, da beide zur Leistung der Steuer herangezogen werden.

Da Gonzalez nur die Summe der Beilage 6 gekannt hat, glaubte

er derselben erstens 208 157 Seelen für die baskischen Provinzen,

225 000 für den Adel Asturiens, 541 790 für den Adel Kastiliens

und 169 300 Seeleu für die Geisthchkeit hinzufügen zu müssen.

Alle diese Personen sind aber, wie aus dem Obigen hervorgellt,

bereits unter den 1 169 203 vecinos mitgezählt, und dürfen wir

daher für das Jahr 1541 in Kastilien eine Bevölkerung von

5 846 015 Seelen annehmen. Vergleichen wir nun dieses Resultat

mit dem von 1530, natürlich indem wir in dem Census von 1541

jene Zusätze und aulserdem die Bevölkerung von Granada und

Murcia unberücksichtigt lassen, so ergiebt sich eine Gesamtzunahme

von 142 299 vecinos oder 711 495 Seelen, d.h. jährlich 12 855 ve-
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cinos = 64 275 Seelen. Auch wenn mau auuimmt, dafs ein Teil

dieser Zunahme auf eine strengere Kontrolle bei der Zählung zu-

rückzuführen ist, so bleibt dennoch ein starker Zuwachs der Be-

völkerung unverkennbar, ein neuer Beweis dafür, dafs der wirt-

schaftliche Wohlstand des Landes unter Karl V. andauerte.

Für eine nicht wesentlich spätere Zeit, d. h. für das Jahr

1553 teilt Gonzalez genaue Angaben der Bevölkerung von Kata-

lonien und Navarra mit. Darnach betrug erstere 65 394 vecinos

oder 326 970 Seelen, letztere 30 833 vecinos oder 154 165 Seeleu.

Aus derselben Quelle stammen die Angaben, dafs Guipuscoa um
1559 69 665 Seelen, Alava aber 56 925 Seeleu gezählt habe,

pg. 122 u. 125. 157 u. 170. Behält mau nun für Aragon und

Valencia, wo gleichzeitige Angaben fehlen, nur die Zahlen von

1495 resp. 1509 bei, so ergiebt sich um die Mitte des 16. Jahr-

hunderts für die ganze Halbinsel eine Bevölkerung von 6 774 838

Seelen, d. h. eine Zunahme um ca. 2'/2 Million.

Wie wenig die Schätzungen, selbst wenu sie von geübten

Beamteten der Regierung ausgehen, einen sicheren Anhalt für die

Bevölkerungsstatistik liefern, dafür gleich hier ein Beispiel. Bei

dem Projekte, die Schulden der Regierung auf dem Wege einer

Anleihe bei dem gesamten Volke zu tilgen, wurde im Jahre 1579

die Bevölkerung Kastilieus auf 8X600 000 Seelen, also 4 800 000

Seelen geschätzt, was hinter der Wahrheit fast genau um 1 Mill.

zurückbleibt. Actas. VI. pg. 347.

Wir kommen nun zu dem letzten Census des 16. Jahrhunderts,

dem von 1594, der bei Verteilung der Millionensteuer den Not-

behelf von 1590 ersetzen sollte. Seine detaillierten Zählungen

füllen die ersten 90 Seiten des Werkes von Gonzalez. Da sich

einige Additionsfehler eingeschlichen, berichtigt derselbe auf pg. 387

die Summen der 40 partidos und diese Angaben mufs man der

Berechnung zu Grunde legen. Es stellt sich dabei für Kastüien

eine Bevölkerung von 1 340 320 vecinos oder 6 701 600 Seelen

heraus. Hierzu fügt Gonzalez mit Recht 41 631 vecinos gleich

208 155 Seelen für die baskischen Provinzen und 169 300 Seelen

für die Geistlichkeit, dagegen müssen meiner Ansicht nach auch

hier die 225 000 Adligen in Asturien gestrichen werden. Das so

bericlitigte Gesamtresultat ergiebt 7 079 057 Seelen. Zur Ver-

gleichuug mit dem Census von 1541 berücksichtige ich nur die

sicheren Zahlen für die 18 Kreise. Darnach beträjrt die Zunahme
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insgesamt 450 320 vecinos oder 2 251 000 Seelen, d. h. jährlich

8 496 vecinos = 42 480 Seelen.

Da wir für naheliegende Zeiten auch neue Zählungen für

Aragon und Valencia besitzen, können wir für die Gesamtbevölke-

ruug der spanischen Halbinsel auch für das Ende des 16. Jahr-

hunderts ein annähernd sicheres Resultat aufstellen. Nach der

Zählung von 1603 besafs Aragon 70 985 vecinos = 354 920 Seeleu.

Gonzalez pg. 137. Valencia aber zählte 1609 97 372 vecinos

gleich 486 860 Seelen. Allerdings müssen wir für Katalonien und

Navarra zu den Zahlen von 1553 unsere Zuflucht uelimeu. Dar-

nach beträgt die Gesamtbevölkerung der Halbüisel um 1600

8 401 972 Seelen oder 273 Million mehr als um 1550.

Der Census von 1594 stellt zwar für uns die höchste stati-

stisch nachweisbare Angabe für die Bevölkerung Spaniens dar, er

giebt uns aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht den höchsten

Stand der Bevölkerung an. Im Jahre 1594 waren schon fast

zwanzig Jahre verflossen, seit die verfehlten Gesetze Philipps II.

Handel und Industrie ruiniert hatten. Der Aufstand der Moriskos

hatte einen Bürgerkrieg heraufbeschworen, in welchem, wenn

auch nicht 600 000 Einwohner, wie Gallardo Fernandez, Rentas.

III. pg. 271 behauptet, so doch mindestens 152 912 Seelen, wie

Gonzalez, Ceuso pg. 119 berechnet, das Land verliefsen. Schon

1571 klagen die Cortes (pet. 68) über Entvölkerung Andalusiens.

Im Jahre 1583 raffte die Pest allein in Malaga den dritten Teil

der Bevölkerung, nämlich ca. 12 000 Seelen dahin. Actas. VH.

pg. 415. Die folgenden Hungerjahi'e waren gewifs auch wenig

geeignet, einen Überschufs der Geburten gegen die Todesfälle

hervorzubringen. Eine Bestätigung meiner Annahme finde ich

auch in folgenden Momenten. Xocli die Cortes von 1571 (i^et. 14

u. 79) betonen für die Gesamtheit Kastilieus eine Fülle der Be-

völkerung im Vergleich mit den früheren Zeiten: allein bei der

Verteilung der Milliouensteuer 1590 spricht durchaus ein anderer,

minder hoffnungsvoller Ton aus den amthchen Berichten. Und
kurze Zeit darnach, schon im Jahre 1600 beginnen die Klagen

über die Abnahme der Bevölkerung, die unmöglich einen Sinn

haben könnten, wenn erst 6 Jahre seit dem Höhepunkte verflossen

waren. Moncada pg. 45. Endlich spricht auch folgendes dafür,

dais die Bevölkerung bis 1594 schon wieder im Abnehmen war.

Für eine Anzahl von Städten in Galizieu, Asturieu etc. teilt Gon-

zalez zum Vergleich ihre Einwohnerzahl im Jahre 1557 mit, und
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diese ist ausnalimslos höher als im Jahre 1594. Censo pg. 37. —
Wir kommen also auch mit der Bevölkerungsstatistik annähernd

zu demselben Resultate, wie in den voranstehenden Abschnitten,

dal's der Höhepunkt für den Wohlstand Spaniens um das Jahr

15G0 zu suchen ist.

Für das 17. Jahrhundert fehlt es durchaus au einer statLsti-

schen Angabe über die gesamte Bevölkerung Spaniens, und wenn

wir auch dafür mit einer grofsen Anzahl von Schätzungen ent-

schädigt werden, die unabhängig voneinander gemacht sind, so

zeigen doch deren grofse Verschiedenheiten deutlich genug, dafs

man ihnen kein zu grofses Gewicht beilegen darf. Es giebt aller-

dings unter diesen eine Anzahl, die sich den Resultaten des Census

von 1594 nähert und deshalb wohl mehr Vertrauen verdient, als

die anderen stärker abweichenden; aber auch mit ihrer Hilfe ist

es nicht möglich, sich eine Vorstelluncr von der Bewecrungr der

Bevölkerung zu machen. Annähernd richtig schätzt der contador

Serna bei Moncada pg. 75 die Bevölkenmg von Kastilien (denn

obwohl au der Stelle steht: von Spanien, kann nach dem Zu-

sammenhange nur Kastilien gemeint sein) auf G Millionen Seeleu.

Wir wollen auch gern glauben, dais Moncada selbst der Wahrheit

sehr nahekommt, wenn er die Einwohnerzahl der 15 777 Orte des

encabezamiento general auf 5 Millionen angiebt. pg. 95. Dagegen

sind zweifellos einerseits die Schätzungen von Sorauzo (1598

8 Millionen in Kastilien. Barozzi u. Berchet. I. pg. 69) von Ai--

belay (IG 12 in Kastilien 8 Millionen. Cauga HI. pg. 275) und

von Ordonez (1G14 9 Millionen in Kastilien ib. IV. pg. 350) zu

hoch, andererseits die von Contarini (1593 3 Millionen in Kasti-

lien pg. 9), von Zeballos (1624 4 Millionen Arte real. f. 115) und

von Zapata (IGIO 3 Millionen bei Moncada pg. 94) zu niedrig.

Charakteristisch für den Anfang des 17. Jahrhunderts sind die

Klagen über Entvölkerung, und wenn auch manche Übertreibung

und mancher MifsgriflF mit unterläuft bei den Versuchen, dieselbe

zu erklären, so mufs man doch der jungen national-ökonomischen

Schule die Gerechtigkeit widerfahren lasseu, dal's sie die wahren

Wurzeln des Übels keineswegs verkannt hat. Der Einflul's der

Auswanderung, sei es nach Amerika, sei es nach den ]\Iilitär-

stationen, die Spanien ja in allen seinen Vasallenstaaten besal's,

ist von Navarrete pg. 58 gewil's überschätzt worden. Auch seine

Zahlen für die vertriebenen Juden und ]\Ioriskos sind viel zu hoch

pg. 50 (Canga IV, pg. 14 citiert Navarrete, aber seine Unzuver-
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lässigkeit in Zahlenangaben zeigt sich auch da. Aus den 2 Mill.

Juden und 3 Mill. Moriskos macht er 5 Mill. für die Juden allein !).

Dagegen ist es eine Thatsache, deren z. B. die Cortes von 1646

gedenken (Nunez, Solo Madrid pg. 126), dafs viele Familien An-

dalusiens und gewifs auch anderer Bezirke nach den Kolonieen

auswanderten, um dem enormen Steuerdrucke zu entfliehen, der

auf dem Mutterlande lastete. Man kann also Uztariz nicht ganz

beistimmen, wenn er behauptet, dafs dieser Abgang nicht wesent-

lich sei. Teoria pg. 19— 22. Über den zweiten Faktor, die Ver-

treibung der Morisken von 1609 sich ein richtiges Urteil zu bilden,

ist ungeheuer schwer. Selbst die Berichte «-ut uutemchteter Ge-

währsmänner weichen hier um grofse Zahlen ab. übertrieben

sind die Angaben von Giustinian (800 000 Seelen Barozzi u. Berchet

IL pg. 66) von Pellicer y Ossau (600 000 bei Canga IV. pg. 259),

auch die von Novoa, dessen detailHerte Zahlen, verbunden mit der

Glaubwürdigkeit seiner sonstigen Berichte schwer ins Gewicht

fallen (524 018. CoL de doc. ined. LX. jig. 411 ff.), selbst Mon-

cada mit 400 000 Seelen ist wohl zu hoch (p. 45). Dagegen sind

wieder die Berichte von Gil Gonzalez Davila (71 618 Seelen, wenn

Canga IV. pg. 259 recht berichtet) und von Gonzalez (Censo pg.

111 99 419 Personen) so niedrig, dafs die Übertreibung bei der

Mehrzahl der Zeitgenossen unbegreiflich wird. Wie dem auch sei,

sicher war der Verlust so bedeutend, dafs er nicht, wie manche

Schriftsteller behaupten, durch eine ähnlich starke Einwanderung

proven9alischer und " italienischer Arbeiter ausgeglichen werden

konnte. Die eigentlichen Gründe der Entvölkerung waren aber

mehr innerlicher Natur. Der gesamte Grundbesitz Spaniens war

nach und nach in den Händen des Adels und der Geistlichkeit zu

ungeheuren Komplexen vereinigt worden, neben denen für kleine

Grundbesitzer kein Raum und keine Möglichkeit der Existenz

blieb. Das hatte zunächst, solange die Industrie noch blühte,

wohl nm- die Folge, dafs die Bevölkerung sich vom Laude zurück

in die grofsen Städte zog. So besafseu denn auch Toledo, Valla-

dolid, und am längsten Sevilla eine aufserordentlich zahlreiche

Einwohnerschaft. Ihnen gesellten sich später Madrid und Granada

bei. Compomanes. IL pg. CXCII. — Caro, Sevilla f. 47 v. —
Diese Bevölkerung aber nahm mit rasender Schnelligkeit ab, als

die ExistenzbediugiTugen sich verschlechterten. Die Zahl der

Eheschliefsungen soll unter der Regierung Philipps III. auf die

Hälfte gegen früher herabgesunken sein. Moncada pg. 50. — In
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demselben Mafse aber, wie die arbeitende Bevölkerung abnahm,

wurde der Andrang gröfser in allen den Lebenszweigen, die dem
Müfsiggange ein notdürftiges Durchkommen ermöglichten. Der

Andrang zum geistlichen Stande wurde ein so ungeheuerlicher,

dafs die Junta von 1617 ernstlich ermahnte, die Bedingungen

dazu zu erschweren, und Navarrete, selbst ein Geistlicher, findet

das ganz in der Ordnung (pg. 16). Der geisthche Stand wurde

aber noch auf eine andere Weise dem Lande gefahrlich, indem

er durch sein reiches Alraosengeben die Landstreicherei und

Bettelei im Lande unterstützte. Obwohl von seinem Regierungs-

antritte beginnend, Karl V. dem Armenwesen die eingehendste

Sorgfalt gewidmet hatte, obwohl ihn und seine Nachfolger eine

Reihe von einsichtsvollen Menschenfreunden in diesen Bemühungen

unterstützt hatten, war es doch nicht möglich gewesen, dem Über-

handnehmen der Bettler zu steuern. Es lag zu tief in der Xatur

der Sjiauier, die elendeste Existenz zu bevorzugen, die ihren Un-

abhängigkeitssinn befriedigte, vor jeder noch so aussichtsvolleu

Beschäftigung, die sie zwaug, sich bestimmten, anstrengenden Ar-

beiten zu unterziehen. Verboten den Geisthchen ihre Gelübde,

zur Vermehrung der Nation beizutragen, so verbot vielen anderen

ihre soziale Stellung, ihre finanzielle Lage, sich zu vermählen. Das

war nicht nur bei den Bettlern der Fall, sondern auch bei der

Mehrzahl derer, die im Gefolge der grofseu Herren als Diener,

Lakaien oder auch nur als ihr Gefolge lebten. Denn je geringer

die Aussichten auf einen genügenden Unterhalt wurden, desto

mehr drängten sich Personen aller Alter imd aller Stände um die

wenigen, immens begüterten Granden, die oft Hunderte von Faul-

lenzern kärglich besoldeten, um mit einem grolsen Gefolge zu

prunken. Mit diesen nahe verwandt waren die kleinen Adligen,

die, aus bürgerlichem Stande entsprossen, es ermöglicht hatten,

zu der Zeit, wo Handel und Gewerbe ein schnelles Reichwerden

noch ermöglichten, so viel an juros und anderen Schatztiteln zu-

sammenzubringen, dafs sie ein Majorat gründen konnten. Befreite

sie das damit verbundene Adels-Privileg von den drückendsten

Steuern, so reichte doch bei den allermeisten die Reute nicht

hin, einen Hausstand zu begründen. Nun war aber in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts ein grofser Teil der Landeseinkünfte

in Gestalt von jm'os eben wegen der Gunst, deren sich diese im

Volke erfreuten, von der Regierung veräufsert worden, so dais

deren wiederholte Reduktionen die Existenzbedinffunsceu einer
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ganzen Bevölkerungsklasse ruinierten. So gab es der Momente

nur zu viele, die zum Cölibat hindrängten, und es wird uns denn

auch vielfach bezeugt, dafs dies zu Anfang des 17. Jahrhunderts

weit häufiger war, als die Ehe. Die Regierung erkannte einzelne

dieser Übelstände sehr bald. Gegen die Vereinigung des Grund-

besitzes in den Händen der Geistlichkeit wurde schon vor dem
Regierungsautritte Karls V. geeifert. Seit aber die Geistlichkeit

beinahe ebenso ergiebige Steuern entrichtete, wie der Laienstand,

schwand auf selten der Regierung das Interesse, eine Mafsregel

in AngrifiF zu nehmen, die eiue Verletzung der Rechte nicht nur

der Geistlichkeit, sonderu auch aller derer involvierte, welche ihre

Güter der Geisthchkeit zugedacht hatten. Dagegen suchte schon

Karl V. dem Grofsgruudbesitz des Adels entgegenzuarbeiten, indem

er die Vereinigung von zwei Majoraten in einer Hand verbot,

wenn eins derselben mehr als 2 cuentos Rente abwarf, ley 7.

tit. 7. Lib. V. Xueva Recop. vom Jahre 1534. Auch das Un-

wesen der zahllosen Dienerschaft blieb nicht unbemerkt. Schon

1560 klagen die Cortes (pet. 94), dafs dadurch dem Ackerbau

eine grofse Anzahl gesunder und kräftiger Arme entzogen

werde, die anderweitig viel nützlicher beschäftigt werden könnte.

Die Wiederholung derselben Klage auf dem folgenden Reichstage

hatte denn auch ein erstes Gesetz zur Folge, welches die Zahl

der Dienerschaft beschränkte. 1563. pet. 6 u. ley 1. tit. 20.

Lib. VL — Aber eiue systematische Bemühung um che Erhöhung

der Bevölkerung begann doch erst mit den capitulos de refor-

macion von 1623. Jetzt bewilligte ein Gesetz denen, die sich

verheirateten, für die beiden ersten Jahre Freiheit von allen

Steuern, und auf weitere vier Jahre durften sie wenigstens nicht

zu den Kommunal-Abgaben herangezogen werden. 1. 14. tit. 1.

Lib. V. Damit verbunden wurde ein strenges Auswauderuugs-

verbot, zu dessen Kontrolle in den grofsen Städten genaue Register

über Ab- und Zuzug angeordnet wurden: da die Bevölkerung der

drei gröfsten Städte: Madrid, Granada und Sevilla als mehr als

genügend angesehen wurde, dm*fte dahin niemand ohne besondere

Erlaubnis seinen Wohnsitz verlegen, vor allem aber durfte am
Hofe und in der Residenz sich niemand aufhalten, der nicht eine

dringende Veranlassung dazu nachweisen konnte. Die Granden

und Adligen waren keineswegs von dieser Vorschrift ausgenommen,

man wünschte und verordnete vielmehr deren Entfernung vom

Hofe, noch zu dem anderen Zwecke, dafs ihre Anwesenheit auf
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ihren Stammsitzen den dortigen Bewohnern Verdienst gewähren

und Ackerbau, Handel und Gewerbe in den Provinzen wieder be-

leben solle. Natürlich suchte die Regierung auch das Faullenzer-

tum der Diener zu beschränken. Selbst der mächtigste Grande

durfte nicht melir als insgesamt 18 Personen zu seinem Dienste

halten, und als man versuchte, das Gesetz zu umgehen, indem

man die Dienerschaft als Gefolge der Frauen erscheinen Uefs,

ward auch diesen ein beschränktes Mafs von Dienerschaft vor-

geschrieben. 1. ] u. 7. tit. 20. Lib. VI. — 1. 66. tit. 4. Lib. II*

Nueva Recop. Philipp IV. ging dem Lande mit gutem Beispiele

voran, indem er zunächst die Hof-Dienerschaft, die unter seinem

Vater und Lerma unsinnig vermehrt worden war, auf ein be-

scheideneres Mafs reduzierte. Diese Verordnung zog dem Herzog

von Olivarez die unversöhnliche Feindschaft des Matias de Novoa
zu, und dieser verdanken wir eine Unzahl charakteristischer Notizen

in dessen »Schriften, die uns keiner von den Lobrednern Philipps IV.

überliefert hat.

Ob diese Mafsregeln ihren Zweck erfüllten, können wir leider

nicht koutrolieren. Es ist nicht uubezeichnend. dafs nach Philipp H.

die Regierung es nie wieder dazu brachte, eine ordentliche Volks-

zählung durchzusetzen. Man war eben zu sehr mit allen möglichen

wichtigen Dingen beschäftigt, so dafs mau sich um das Ergehen

des Volkes nicht bekümmern konnte. Ein Schlufs auf die Bewe-

gung der Bevölkerung Kastiliens ist uns, abgesehen von den oben

besprochenen allgemeinen Gesichtspunkten, nur dadurch gestattet,

dal's für eine beträchtliche Anzahl von Städten und Ortschaften

Einwohnerzahlen aus den Jahren 1646 und 1694 durch Gonzalez

bekannt gegeben worden sind. Einzelne von diesen sind schon

früher, z. B. von Martinez de Mata verwertet worden. Campoma-
nes L pg. 453. — Zuletzt hat Colmeiro, Econ. polit. II. pg. 15

für 10 der gröfsten Städte Kastiliens die Einwohnerzahlen für

1530, 1594, 1646 und 1694 zu eiuer Tabelle zusammengestellt,

und wenn er auch aus dieser den richtigen Schlufs gezogen hat,

dafs im K!. Jahrhundert ein verhältnismäfsiges "Wohlleben in den

Städten geherrscht haben mufs, hat ihn dies doch nicht vermocht,

seine eigentümliche Hypothese zurückzunehmen, dal's nämlich die

Bevölkerung im 16. Jahrhimdert ab- und im 17. zugenommen
habe. Ich selbst habe eine ähnliche Tabelle flu- die vierfiiche Zahl

von Städten angelegt, imd die Resultate, die sich für das 17. Jahr-

hundert daraus ergeben, sind folgende: Mit Ausnahme der eigent-
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liehen Grofsstädte, besonders der grofsen Städte Andalusiens zeigen

alle Städte in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine wahr-

haft ersclireckende Abnahme. Sie haben fast ausnahmslos die

Hälfte, viele aber drei Viertel und mehr von der Einwohnerzahl

von 1594 verloren. Besonders hart betroffen sind, wie schon Col-

meiro richtig bemerkt hat, die Binnenstädte, und von diesen wieder

die des Nordens mehr als die andalusischen. Weniger klar ist

das Verhältnis von 1646 bis 1694. Während die Grofsstädte,

sowie eine Anzahl von Städten des eigentlichen Kastiliens und

Estremaduras in jener Periode von ihrer Einwohnerzahl verHeren,

zeist die überwiegende Mehrzahl der mittleren und kleineren Orte

eine geringe Zunahme. Freilich bleiben sie mit Ausnahme von

Murcia, Cartagena und Cordoba hinter der Einwohnerzahl von

1594 und zum Teil noch sehr beträchtHch zurück, doch ist bei

einzelnen der Zuwachs recht bedeutend. Burgos z. B. hat seine

Einwohnerzahl verdreifacht, ebenso Cartagena, Cuenca hat sie we-

nigstens verdojDpelt. Der Gesamteindruck ist der einer langsamen

Besserung.

Es bleibt uns nur noch übrig, an der Hand des Census, den

Uztariz mitteilt, uns ein ungefähi'es Bild von dem Zustande der

Bevölkerung beim Aussterben der Habsburger zu machen. Der

Schätzung von Alvarez Osorio irgend eine Bedeutung beizumessen,

ist unmöglich. Wer um das Jahr 1686 die Bevölkerung Kasti-

liens auf 14 Millionen Seelen schätzen konnte, wer in irgend

welcher Zeit auf der Halbinsel 78 Millionen Menschen leben lassen

wollte, der bewies, dafs er davon nichts verstand, und unbegreif-

lich ist es mir, wie ein so einsichtsvoller Mann wie Campomanes

den Schriften Osorios, die ganz dieser einen Probe entsprechen,

eine hohe Bedeutung beimessen konnte. Campomanes Ap. I,

pg. 21. Der Census bei Uztariz, der im wesentlichen auf Zahlen

des Jahres 1723 beruht, stimmt im ganzen auffallend überein mit

dem, was wir aus den Zahlen von 1646 und 1694 schliefsen

mul'sten. Von den 18 Kreisen zeigen 15 eine bedeutende Ab-

nahme, nur drei, Madrid, das seine Gröfse dem Hofe verdankte,

Granada und Mm-cia zeigen eine, bei der letzteren übrigens un-

bedeutende Zunahme. Ich habe natürhch bei der Berechnung nur

diejenigen Zahlen zu Grunde gelegt, welche Uztariz den Akten

entnommen hat. Die Künstlichkeiten, mit denen er eine nicht

unwesentlich höhere Bevölkerungszahl herausgerechnet hat, lassen

sich mit demselben Rechte auch auf die früheren Census anwen-
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deu; einzelne Posten sind aber gänzlich unzulässig. Das so be-

richtigte Resultat ergiebt eine Bevölkerung für Kastiüen von

840 632 vecinos oder 4 203 160 »Seelen. Das ist gegen das Jahr

1594 eine Abnahme von 499 688 vecinos = 2 498 440 Seelen oder

jährlich 3873,5 vecinos = 19 367,5 Seelen. Selbst hinter dem
Census von 1541 bleibt der von 1723 um 246 740 Seelen zurück.

Wenn wir die Bevölkerung der anderen Reiche mit in Be-

tracht ziehen, so müssen wir zunächst nachtragen, dafs das König-

reich Aragon seine Maximal-Bevölkerung, soweit unser statistisches

Material es ermöglicht, dieselbe zu fixieren, um das Jahr 1650

erreicht hat. Damals betrug dieselbe nach Dormer bei Canga

Arguelles I. pg. 194 77 981 vecinos oder 389 905 Seelen gegen

70 985 vecinos oder 354 925 Seelen im Jahre 1603. Im Jahre

1717 aber war diese Zahl schon wieder gesunken auf 75 244 ve-

cinos = 376 220 Seelen. Dagegen ist die Einwohnerzahl Katalo-

niens in demselben Jahre um ein reichliches Drittel höher als im
Jahre 1553, nämlich 103 360 vecinos = 519 800 Seelen gegen

65 394 vecinos = 326 970 Seeleu. Für Valencia, wo wir den

Census von 1609 mit dem von 1714 vergleichen müssen, ist das

Verhältnis beinahe umgekehrt, hier beträgt sie jetzt 63 770 veci-

nos = 318 850 Seelen gegen 97 372 vecinos oder 486 860 Seelen.

Auch die baskischen Provinzen sind von 1614—1714 gesunken

und zwar von 40 263 vecinos = 201 315 Seeleu auf 35 987 veci-

nos = 179 935 Seelen. Navarra hinwiederum weist fast in dem-

selben Verhältnis eine Steigerung auf gegen den letzten Census

von 1553; hier sind es 35 987 vecinos = 179 935 Seelen gegen

30 833 vecinos oder 154 165 Seelen.

Das Gesamtresultat ist natürlich ein wesentlich niedrigeres;

die Zunahme in eiuzelnen Ländern ist wohl in den meisten Fällen

nur eine Folge davon, dafs uns hier nicht Angaben aus so epoche-

machenden Jahren zu Gebote stehen, als in Kastilien: sie ist aber

zu gering, um deu grofsen Verlust des Hauptlandes auszugleichen.

Die Gesamtbevölkeruug der Halbinsel betrug also im Jahre 1723

5 777 900 Seelen oder beinahe 3 Millionen weniger als im Jahre

1594 und fast genau eine Million weniger als 1541. —
Zum Schlufs gebe ich zum Vergleich in einer Tabelle die

Bevölkerung der 18 Kreise Kastiliens für die Jahre 1530, 1541,

1594 und 1723.
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EXKURS IL

Preise.

Zum Verständnis des folgenden Abschnitts niufs vorausge-

schickt werden, dafs die Münzen, welche den statistischen Angaben

des 16. und 17. Jahrhunderts zu Grunde gelegt werden, die fol-

genden sind 1. der maravedi, die eigentHche Münzeinheit, unge-

fähr im Werte von einem Pfennig (^Vi?) "^i^ ^i^ ^i^ oberdeutschen

Reichstädte im 16. Jahrhundert ausprägten. Über sein Verhältnis

zu den verschiedenen Laudesmüuzen der Zeit gewährt Harrisse.

Colombiuiana (Paris 1887) interessante Anhaltspunkte. 3-4 mara-

vedis bildeten den real, die Einheitsmünze des täglichen Verkehrs,

etwa 2 alten Groschen entsprechend. 10 realen bildeten den es-

cudo, der unter Philipj:» II. neben dem Dukaten (ä 11 reales) die

internationale Rechnimgsmünze wird. Vergl. die ausführlicheren

Angaben von Clemeucin S. 507—56 und Lexis S. .376—380.

Als Konsequenz der Untersuchungen von Soetbeer und Lexis,

und in Übereinstimmung mit diesen, hat Wirminghaus (S. 42) die

Behauptung aufgestellt, dafs während der ersten Hälfte des

16. Jahrhunderts die amerikanische Edelmetalleinfuhr keinen Ein-

flufs auf die europäischen Preisverhältnisse ausgeübt habe. Das

ist in dieser Allgemeinheit nicht ganz richtig. Es mag sein, dafs

das übrige Europa wenig oder nicht beeinflulst wurde, sicher ist

aber, dafs in Spanien die amerikanischen Zuflüsse schon vor dieser

Zeit eine vollständige Preisrevolution hervorriefen. Der erste der

dies entdeckt hat, ist Sancho de Moncada, der in seiner 1619 ge-

druckten Conservacion de monarquias pg. 54 die Behauptimg auf-

stellt, dafs zu seiner Zeit mit 6 Realen bezahlt würde, was vor

der Entdeckung Amerikas nur ^|^ Real gekostet habe. Wissen-

schaftlich hat zuerst Clemencin in einem der Anhänge zur Lob-

rede der Königin Isabella den Gang der Preissteigerung uachzu-
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weisen gesucht, indem er die Getreidetaxeu der Jahre 1503, 1558

und 163"2 zu Grunde gelegt hat. Damach würde sich eine Ent-

wertung des Geldes von 1503—58 auf '/g, von 1558 bis 1632

weiter bis auf '/- seines ursprünglichen Wertes ergeben. Die

zweite Hälfte dieser Berechnung hat insofern nur einen geringen

Wert, als die Steigerung der Getreidepreise im Ausgange des

16. Jahrhunderts weit mehr durch das Damiederliegen des Acker-

baues bedingt wurde, als durch eine allgemeine Entwertung der

Edelmetalle. Dagegen sind, wie ich oben nachgewiesen zu haben

hoflFe, die Verhältnisse des Ackerbaus in der ersten Hälfte des

Jahrlumderts nicht nur normale, sondern sogar günstige, so dals

also diese Zahlen eine sehr gewichtige Bedeutung haben. Trotz-

dem können sie natürlich allein nicht entscheiden. Es wird sich also

darum handeln, nachzuweisen, dals sich ein gleiches oder ähnliches

Steigen der Preise auch auf den anderen Gebieten zeigt, wo wir

rechnungsmäl'sige Belege zu Yergleichungen herbeiziehen können.

Was zunächst die Preise anderer Lebensmittel anlangt, so habe

ich aus den Rechnungen über die Flottenausrüstung des Maga-
haeus, der uuül^erwiudlichen Armada, aus den Rechnungen über

die Baukosten des Escurial uud über eine Aushebung im Jahre

1594, wie sie bei Navarrete IV. pg. 170. Fernandez Duro, Ar-

mada I. pg. 275, Lafueute VIH. pg. 523 und Morel Fatio pg. 224

gegeben sind, die folgende Tabelle von Normalpreisen zusammen-

gestellt, zu der ich nur bemerke, dafs ein quintal = 10 arrobas

ä 25 Pfd. ist.

1519
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Weise durch Ziffern, wird doch die ungeheure Preisrevolution

schon vor 1550 in den Cortes-Akteu wiederholt zur Sprache ge-

bracht. Das erste Mal erwähnen die Deputierten diesen Gegen-

stand schon im Jahre 1528, wo sie die Bitte um irgend eine Pro-

hibitivmafsregel damit begründen, dafs die Preise seit kurzem auf

das Doiipelte gestiegen seien. Viel bezeichnender aber ist ein

anderer, wenn auch beträchtlich späterer Vorgang, der wiederum

mit der Clemeuciuschen Behauptung einer dreifachen Preiserhöhung

auf das beste übereinstimmt. Auf den Reichstagen von 1555 und

1558 geht aus der Mitte der Cortes der Antrag hervor, die Grenze

für das Bagatell-Prozefsverfahren, die bis dahin auf 6000 mrs.

festgestellt war, so zu ändern, dals künftig das Klageobjekt min-

destens einen Wert von 20 000 mrs. haben müsse, um nicht als

Bagatellsache behandelt zu werden. (Colmeiro lutrod. IL pg. 248

und 1558 pet. 55.) Ein weiteres Zeichen für das schnelle Sinken des

Geldwertes ist die Agitation, die die Cortes unternehmen für die

Gehaltserhöhung der Mitglieder der königlichen Räte. Man ist

zunächst geneigt, darin eine eigensüchtige Handlungsweise zu

suchen, da die Deputierten sonst nur gegen sich selbst freigebig

sind. Dagegen finde ich keine Andeutung, dafs königliche Rats-

mitglieder als Prokuradoreu in den betr. Reichstagen gesessen

haben. Es mufs also ein wirklicher, dringender Notstand gewesen

sein, der die Deputierten bewog, im Jahre 1555 in dieser An-

gelegenheit die Initiative zu ergreifen, ein Vorgang, der sich bei

den Cortes von 1558 wiederholte uud schliefslich 1560 damit

endete, dafs die Cortes über die anderen Steuern 6 cuentos be-

willigten, um endlich die Gehaltserhöhung durchzusetzen, die im

allgemeinen einer Verdopj^elung der Gehälter nahe kam. Aber

20 Jalire später erkannten die Cortes bereits wieder in derselben

Angelegenheit einen Notstand an, und nach mehrfachen Verhand-

lungen bewilligten sie vom Jahre 1583 ab neuerlich 15 cuentos

zu demselben Zwecke, wodurch die Gehalte abermals um die Hälfte

vermehrt, also gegen den Zustand vor 15G0 beinahe verdreifacht

wurden. Actas VIII, pg. 588 ff. 59(i f. GOl. 054 etc. Wenn
auch dies letztere für die Frage, die uns hier beschäftigt, nicht

direkt von Bedeutung ist, so geht doch aus den Erklärungen von

1555 eine neue und, wie ich meine, ganz besonders beweiskräftige

Bestärkung der Clemeuciuschen Behauptung hervor. Darnach

müssen wir also in Bezug auf den Geldentwertungs-Prozefs für

Spanien eine besondere, von dem übrigen Europa unterschiedene
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Stellung nnuehmen. Erklärlich wird diese immerhin dadurch, dafs

die Strenge der Gesetze gegen die Edelmetallausfahr deren Abflufs

aus Spanien gewils so lange wenigstens annähernd verhindern

konnte, als Spanien mit seinen dringendsten Lebensbedürfnissen

vom Auslande unabhängig war und die Nachfrage des kolonialen

Handels noch mit seinen eigenen Industrieprodukteu decken konnte.

Das war aber der Fall mindestens bis in die sechziger Jahre des

16. Jahrhunderts, so dafs also auch aus der Theorie von Soetbeer

und Lexis eine indirekte Anerkennung davon abgeleitet werden

kann, dafs nicht Karl V. den Ruin Spaniens veranlafst hat, sondern

dafs im Gegenteil seine Regierung nach jeder Richtung hin der

Höhepunht Spaniens gewesen ist. Aus derselben Thatsache läfst

sich aber noch eine andere Folgerung ziehen, die für die Beur-

teilung der Finanzgeschichte Karls V. eine ganz besondere Be-

deutung gewinnt. Wenn ])is zum Tode Karls V. die Preise in

allen Verhältnissen des Lebens sich verdreifachten, so folgt daraus,

dafs der Steuerzahler, der 1558 dieselbe Summe entrichtete, wie

am Anfange des Jahrhunderts, thatsächlich nur den dritten Teil

so schwer belastet war als erst, oder dafs bei einer verhältuismäfsig

gleichen Belastung das Budget beim Tode Karls V. dreimal so grofs

hätte sein müssen, als beim Tode Isabellas. Das ist aber, wie

wir oben gesehen haben, nicht der Fall, mithin auch die Klage,

dafs Karl V. das Land mit übermäfsigen Steuern belastet habe,

gewifs nicht begründet. Anders ist die Sache allerdings in Bezug

auf die Regierung Philipps IL, dessen enorme Steuererhöhungen

weit über die Grenzen hinausgehen, die durch die Entwertung des

Geldes als selbstverständUch erscheinen würden.

11



EXKURS III.

Ausländer.

Neben den Klagen über die Geldausfalir und in Verbin-

dung mit ihnen tritt immer in den Petitionen der Cortes die

Behauptung auf, das Land werde von den Fremden ausge-

saugt. Diese Klage gehört ebensowenig erst der Zeit an, wo

Spaniens Könige einer ausländischen Dynastie angehörten, als wie

der Handel der Ausländer erst mit diesen in Spanien einzog.

Schon vor der Zeit, wo die Juden, nominell aus religiösen Gründen,

thatsächlich aber wegen ihrer Herrschaft in allen Zweigen des

geschäftlichen Lebens vertrieben wurden. Avaren die Ausländer

neben ihnen bemüht, den Maugel an Unternehmungsgeist und die

geringe Neigung der Spanier zu kaufmännischen Geschäften zu

ihrem eigenen Vorteil gründlich auszubeuten. Der Handel der

Italiener und »Südfrauzosen nach der spanischen Ostküste ist so

alt, als deren Rückeroberung aus der Gewalt der Sarrazeueu.

Schon im 13. Jahrhundert finden wir sie in der Stellung von ver-

tragsmäfsig geschützten Handelsfreunden. Capmany, ]\Iemorias H.

pg. 35. Frühzeitig schon scheinen die Genuesen es den anderen

zuvorgethan zu haben, wenigstens gelang es diesen in Verbindung

mit den Pisauern im Jahre 12G5, die übrigen Italiener, nament-

lich die Lombarden, Florentiner und Lucchesen vom Handel mit

Katalonien auszuschlielseu. Capmany 1. c. pg. 31. ein kostbares

l^rivileg, welches sie sich von jedem neuen Regenten bestätigen

lielsen. Auch in Sevilla genossen die Genuesen schon seit dem

Jahre 1251 grolse Freiheiten, anfänglich waren sie sogar ent-

schieden die Meistbegünstigten. Erst im Jahre 1284 erlangten es

die Katalonier auch nur mit den Genuesen gleichgestellt zu werden.

Col. de doc. ultr. Bd. 38 pg. 5 if. Capmany 1. c. pg. 4Ci. —



— 165 —
Wenn auch der Handel der Hausestädte nach dem Norden Spa-

niens nicht ganz dem entsprach, was Hirsch, Danziger Haudels-

geschichte 8. 86 ff. von ihm glaul)en machen will, so war dagegen

der Handel der Oberdeutschen nach den Läudern der spanischen

Halbinsel früh schon ein sehr ausgedehnter*). Schon im ersten

Drittel des 15. Jahrhunderts hatten deutsche Häuser von Köln,

Constanz, Regensburg, Augsburg ihre ständigen Vertreter in Bar-

celona. Capmany 1. c. Bd. lY. Aijendice pg. 18 ff.

Als dann um die Mitte des Jahrhunderts Valencia an die

Stelle Barcelonas trat, siedelten sich auch dort deutsche Händler

an, ja im Jalire 1494: fand Hieronimus Monetarius nicht nur in

den erstgenannten Städten, sondern selbst in Alicante Deutsche

als Handelsherrn angesessen, f. 116. r. 122 v. 130 r. — Es ist

unter diesen Umständen leicht verständlich, dafs den Ausländern,

wenn auch nicht augenblicklich, so doch für die Folgezeit der

hauptsächliche Vorteil aus der Judenvertreibung zukam, denn da

die meisten Spanier durch nationale Vorurteile verhindert wurden,

die Erbschaft der Juden anzutreten, fiel diese notwendigerweise

den fremden Händlern zu. Dazu kam die prinzipielle Begünsti-

gung, die Ferdinand und Isabella den Ausländern zu teil werden

liefseu, um sie als Lehrmeister ihres in technischer Hinsicht wenig

entwickelten Volkes zu benutzen. Gewährten sie doch im Jahre

1484 ausländischeu Handwerkern, wenn sie sich ansässig machten,

eine 10jährige Steuerfreiheit. Es ist sehr bezeicliuend, dafs der

Vertrag über die Ausrüstung der zweiten Expedition des Columbus

mit einem Ausländer, dem Florentiner Juauotto Berardi abge-

schlossen wurde, obwohl einheimische Unternehmer mit diesem in

Konkurrenz eintraten. Navarrete, Col. de viajes. H. pg. 159. 169.

178. — Als nun gar Ferdinand der Katholische in zweiter Ehe

eine französische Prinzessin, Germaine de Foix heimfühi'te, da ge-

sellte sich zu der italienischen und deutschen Handelskolonie noch

eine französische, die in den letzten Lebensjahren des Königs wohl

die am meisten begünstigte war. Es ist darum keinesAvegs unbe-

greiflich, dafs sich im Volke^ wie gegen alle Begünstigten, eine

lebhafte Abneigung gegen die Ausländer festsetzte. Schon zu

Lebzeiten Isabellas hatte dies zum Erlafs eines Gesetzes geführt,

welches den Ausländern verbot, das Geschäft der AVechsler auszu-

") Vergl. Jastrow, J., Welthaiulelsstrafseu S. 38 ff.
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üben, Nueva Rec. ley 6. tit. 18. Lib. V vom Jahre 14'J*J: natür-

lich um deren vemmteter Edelmetallausfahr entgegenzutreten.

Ernster gestaltete sich die Opposition gegen die Fremden auf dem
Reichstage von 1515. Hier verlaugten und erreichten die Cortes

zunächst ein Gesetz, welches die Ausländer für unfähig erklärte,

Gemeindeämter auszuüben, und mit den notwendigen Bedürfnissen

des täglichen Lebens, wie Mehl, Brot, Fleisch u. s. w. Handel zu

treiben, ley 2. tit. 3. Lib. Vü. Nueva Recop. Ferner ermäch-

tigte ein anderes Gesetz die Behörden, von 4 zu 4 Monaten die

Bücher der Bankiers, die doch immer wieder Ausländer waren,

zu kontrollieren, um die Ausfuhr von Geld nicht nur in specie,

sondern auch auf dem Wege des Wechselverkehrs zu hindern,

ley 3. tit. 18. Lib. VI. Endlich beantragten die Cortes sogar die

Wiedereinführung eines alten Gesetzes, v/elches den Ausländern

verwerte, länger als ein Jahr lang in Spanien dem Handel obzu-

liegen; allein hier mul'ste Ferdinand erklären, dafs ihrem Antrage

nicht stattgegeben werden könne, da die Ausländer in diesem Ge-

biete nicht zu entbehren seien. Cortes lY. pet. 30. v. Jahr 1515.

— Das war die Lage, die Karl V. bei seinem Regienmgsantritte

vorfand, und die sich wälirend seines ersten kurzen Aufenthaltes

gewifs nicht in einem den spanischen Wünschen entsprechenden

Sinne änderte. Aber auch später, als Karl V. bei seinem zweiten

spanischen Aufenthalte sich ernstlich und aufrichtig bemühte,

allen berechtigten Wünschen seiner Unterthanen nachzukommen,

konnte er ihrer Agitation gegen die Ausländer sich nicht an-

schliefsen, im Gegenteil, er sah sich genötigt, diesen Concessionen

zu machen, die die Spanier um so unbedingter verurteilten, je

weniger sie im stände waren, die Ursachen zu beseitigen, die Karl Y.

zu seiner Handlungsweise nötigten. Der lange Krieg gegen Franz L

machte es Karl Y. zur Notwendigkeit, beständig grol'se Summen
nach den gerade bedrohten Teilen seiner Monarchie zu dirigieren.

Nim war aber Italien das hauptsächliche Schlachtfeld, und dahin

also mulsteu zumeist die Erträge der spanischen Bewilligungen

wandern. Aber nicht in den kleinen Posten, wie sie von den

Steuerzahlern in den einzelnen Jahreu gezahlt \vurden, auf die die

Bewilliguuffeu verteilt wurden, sondern Karl A". brauchte Geld-

männer, die ihm den ganzen Betrag einer bewilligten Steuer vor-

auszahlten, und sich dann in einer Reihe von Jahren für ihre

Yorschüsse bezahlt machten. Dazu aber waren in Spanien weder

die greisen Kapitalisten vorhanden, noch gab es genügend er-
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fahrene Finanzverwalter, nnd so wurde Karl durch die Macht der

Verhältnisse dazu gezwungen, bei den Ausländern seine Geld-

geschäfte zu machen. Hier waren es nun wiederum die Genuesen,

die, besonders seit die Stadt offen zu Karl V. hielt, man kann

fast sagen, die Bankiers der Krone wurden. Natürlich lielsen

sie sich diese Dienste nicht schlecht bezahlen. Wenn sie auch

nicht, wie Campomanes Ap. lY. pg. 109 behauptet, seit 1518

Handelsfreiheit in Spanien genossen, so ist doch sicher, dafs sie

seit ihrem Übertritt aufserordentlich begünstigt w^urdeu. Nicht

nur wurde das Gesetz ignoriert, welches den Ausländern die

Wechslergeschäfte verbot, sondern es wurden geradezu aus ihrer

Mitte Vorstände für die Börsen auf den wichtigsten spanischen

Märkten ernannt. Cortes IV. pet. 48 vom Jahre 1532. — Sie

erhielten nicht nur die Anweisungen auf die Erträge der meisten

Steuern, sondern es wurde ihnen geradezu überlassen, selbst diese

Steuern als Pächter einzutreiben. Sempere, Lujo H. pg. 50. —
Neben den Genuesen waren es besonders die Augsburger Fugger,

die den Spaniern mifsliebig wmrden durch die Gunst, deren sie

sich bei Karl V. erfi'euten. Auch ihre Geldgeschäfte in Sj^anien

nahmen in der Zeit der Kriegsbedränguisse ihren Anfang. Um
ihre Forderungen zu begleichen, verpachtete ihnen Karl V. im

Jahre 1525 die Erträge der Grofsmeisterwürde der geistlichen

Ritterorden, zunächst nur auf 3 Jahre, aber natürlich mufste dann

ein neuer Kontrakt und immer wieder ein neuer geschlossen

werden. Gallardo. Rentas VI. pg. 131. In diesem Pachte inbe-

griffen waren die Minen von Quecksilber in Almadeu und die

Silberbergwerke von Guadalcanal, die auf Ordensgebiet lagen.

In deren Besitz aber machten die Fugger mit Leichtigkeit den

Quecksilberhandel zu ihrem Monopol, vergl. Colmeiro, Introd. H.

pg. 241, 244. Erregte schon dies viel Neid und Ingrimm, so

häuften sich doch diese Empfindungen noch viel mehr gegen

die Genuesen. Diese waren zwar durch keine Monopolisierungs-

Verträge in ihren Handelsbestrebuugeu unterstützt, aber als

Besitzer der Geldmacht übten sie thatsächlich eine noch viel

gefährlichere Herrschaft. Schon 1528 klagen die Cortes, dafs

die Genuesen auf den grofsen Märkten sich dadurch zu Herr-

schern des Geschäfts machen, dafs sie alles Kapital aufborgen,

um es dann, natürlich nur zu einem höheren Zinsfufse, wieder

cirkulieren zu lassen. Cortes IV. pet. KU) vom Jahre 1528. —
Den Seifenhandel, der im Anfange des IG. Jahrhunderts in Spanien
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zu schneller Blüte gelaugte, beherrschten die Genuesen 1532 nicht

minder, als 20 Jahre si:>äter den granadinischen Seidenmarkt, den

berühmtesten seiner Zeit. Cortes IV. öGU. pet. 9G vom Jahre 1532
und Alberi VIII. pg. 256. Die Cortes von 1542 zählen als Artikel,

in denen die Genuesen das Monojiol tliatsächlich ausüben, die

folgenden auf: Wolle, .Seide, Eisen, Stahl, Lebensmittel. Sempere.

1. c. pg. 50. pet. 124 vom Jahre 1542. Diese Übelstände waren
zu grofs, die Klagen darüber wurden zu laut, als dafs Karl V. sie

hätte ignorieren können. Wir finden deun auch, dals er, sobald

friedlichere Zeiten ihm die Genuesen entbelirlicher machten, be-

müht war, ilire Herrschaft über den spanischen Markt einzu-

schränken. Schon 1523 erliefs er ein Gesetz, welches die Aus-
länder vom Detailhaudel ausschliefsen sollte. 1. 1. 2. tit. 20.

Lib. VII. Nueva recop. Wichtiger war die auf Antrag der

Cortes von 153'J erfolgte und 1542 wiederholte Bestimmung, dafs

die Steuern nicht melir an Ausländer verpachtet werden dürften.

Colmeiro Introd. II. pg. 201. — Wenn man nach dem zeitweiligen

Verstummen der Cortes-Klagen urteilen darf, so war die Vorherr-

schaft der Fremden auf dem spanischen Markte in den letzten

Jahren Karls V. nicht mehr gleich drückend wie vorher, dafs sie

aber einen gewaltigen Eiuflufs zu üben fortfuhren, das wird uns

selbst durch die Schilderungen der Handelsblüte um die Mitte des

Jahrhunderts bestätigt. Actas VII. pg. 3()2.

Dagegen wiederholten sich in den ersten Jahren PhiUpps II.

dieselben Ubelstände, die der französische Krieg in den ersten

Jahren Karls V. hervorgerufen hatte. Die Feldzüge von 1557

und 1558 und der entsprechende Mehrbedarf an baarem Gelde

brachte Pliilipp II. wieder in die drückendste Abhängigkeit von

den ausländischen Geldmännern. Die Verbote der Zulassung zu

den Gemeindeämtern, zum Geldgeschäft, zm* Steuerpacht, alles

wurde wieder ignoriert, um nur die Möglichkeit neuer Anleihen

zu erlangen. Actas I. 34(). pet. 71 von 15(53. II. pg. 422 pet.

10 von 15r)(;. III. pg. 51. VIII. pg. 832 pet. G3 von 1583. —
Die uatürliclie Folge davon war eine neue, womöglich noch ener-

gischere Agitation der Cortes gegen die Ausländer. Es war keine

abstrakte Spielerei, wenn Mercado, Tratos f. 31 r. nachwies, dafs

die Krone das unzweifelhafte Recht besitze, die Fremden aus dem
Lande zu jagen. Das war vielmehr der Wunsch und das Ziel

einer grolsen Mehrzahl in der spanischen Kaufmannschaft.

Er sollte bald genug seinen Ausdruck auch da finden, wo
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er der Regierung am offensten entgegentreten konnte: in den

Finanzverhandlnngen der Cortes. Schon auf dem Reichstag von

1563 pet. 71. Actas. I. pg. 346 bitten die Cortes, den Ausländern

den Handel iu Spanien gänzlich, oder wenn dies uuthunlicli, doch

den Handel mit den Bedürfnissen des Lebens zu verbieten.

Schärfer gehen schon auf dem nächsten Reichstag die Abgeord-

neten von Cueuca vor: sie beantragen, ganz im Sinne Mercados,

den Ausländern überhaupt den Aufenthalt in Spanien zu verwehren.

Actas. n. pg. 145). Ein solcher Antrag schofs natürlich über das

Ziel hinaus und konnte darum nicht viel Beachtung finden. Da-

gegen wurde die Angelegenheit ernstlicher als je auf dem Reichs-

tag von 1570 vorgenommen. Wiederum stand der Antrag auf

der Tagesordnung, den Ausländern den Handel in Spanien zu

untersagen. Eio-eutlich wagte es keiner der sämtlichen Abgeord-

neten, dem Antrag direkt entgegenzutreten, so sehr waren alle

von seiner Berechtiguno- oder doch wenigstens von seiner un-

bedingten Popularität überzeugt; nur zwei Abgeordnete, einer von

Burgos und einer von Toledo, machten ihre Zweifel geltend, ob

in Spanien das Geldgeschäft genügend entwickelt sei, um der

Krone die Ausländer entbehrlich zu machen. Actas. HI. pg. 51 ff.

— Endlich schien in den Verhandlungen über die Schuldentilgung

im Jahre 1573 der Moment gekommen, wo das Land der Regie-

rung die Verbauuung der Ausländer abringen kouute; es schien

zweifellos, dals sich eine Mehrheit dafür finden werde, den Aus-

schluls der Fremden zu einer Bedingung der Schuldenübernahme

zu machen, da kam die Regierung dem Lande zuvor, mit dem

Erlafs des Dekrets, welches die Schuldtitel, die meist in den

Händen der Ausläuder waren, suspendierte. Actas IV. pg. 260 ff.

411. — Der Erfolg der Malsregel bewies auf das schlagendste

die Thorheit der ganzen Agitation. Es fand sich nicht nur keiner

in Spanien, der die gemiesischeu Bankiers der Regierung hätte

ersetzcQ können, sondern die spanische Kaufmannschaft selbst

mufste sich überzeugen, dafs sie bereits von den verhafsteu Frem-

den abhängig war. Eine Reihe von Bankerotts, ein drückender

Notstand und endlich die Entschädigung der Fremden, das war

der Verlauf der Angelegenheit. Seit aber die Ausläuder wufsten,

was ihnen drohte, machten sie natürlich nur noch mit viel

gröfseren Gewinnansprüchen ilire Geschäfte, und da mit Ausnahme

weniger genuesischer Häuser fast kein Ausländer mehr mit der

spanischen Regierung zu thun haben wollte, sah sich diese ge-
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nötigt, den wenigen treu Gebliebenen um so unbeschränktere Herr-

schaft einzuräumen. Das zweite Dekret Philipi)s IL änderte

natürlich daran auch noch nichts, und Philipp IIT. war von An-

beginn seiner Regierung finanziell vollkommen vom Auslande ab-

hängig. Es ist oben erwähnt worden, dafs diese Verhältnisse

schliefslich zu den Bemühungen führten, den wirtschaftlichen Ver-

hältnissen des Landes wieder aufzuhelfen, dafs aber diese Be-

strebungen zu dem gewünschten Resultate nicht führten. So sah

sich denn die Regierung genötigt, immer wieder Concessiouen zu

machen, und als einziges Gegenmittel galt dann, von Zeit zu Zeit

mit einem neuen Dekret die alten Schulden an die Fremden zu

suspendieren. Um sich eine Vorstellung zu macheu, wie sehr

Spanien abhängig war vom Auslande, mögen die folgenden Citate

dienen. Saucho de Moncada berechnet, dafs die Ausländer jährlich

für Leinen, Galanteriewaren, Fische, Marmor, Ebenholz u. a.

20 Millionen Dukaten aus dem Lande ziehen. Campomaues L

pg. 457. IV. pg. 23. Es ist bekannt, dafs die Franzosen es

lohnend fanden, alljährlich eigens dazu nach Sevilla eine Anzahl

Kriegsschiffe zu schicken, damit sie den Anteil der französischen

Kaufleute an den amerikanischen Silberflotten sicher heimgeleiteten.

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts waren allein in Madrid über

40 000 Ausländer beschäftigt, in deren Händen beinahe sämtliche

Handwerkszweige waren. Voyage d'Espagne. S. 74.

So kam es, dafs im 17. Jahrhundert die Regierung ihre Auf-

gabe nicht mehr darin erblickte, die Ausländer vom Handel aus-

zuschliefsen, sondern nur noch darin, die Vorteile nicht den Feinden

des Landes zufliefsen zu lassen. Diesen Sinn hatte der Zuschlags-

zoll von 30^, den Lerma im Jahre 1603 den Händlern aller der

Nationen auferlegte, die sich nicht dazu verpflichteten, den Nieder-

ländern jeglichen Vorteil aus dem spanischen Handel zu ent-

ziehen. Weiterhin führten diese Bestrebuneceu geradezu zu einer

Begünstigung der Ausländer, damit sie sich untereinander Kon-

kurrenz machen sollten. Diesen Sinn haben die beiden Verträge

mit der Hansa von 1(107 und 1()47. feruer die Handelsverträge

mit Dänemark 1641 imd mit Holland 1648. Proutuario de tra-

tados I. S. 53—98. III. S. 1—38. 226-264. Das traurigste

Bild von der Herabgekommeuheit des spanischen Handels ent-

wirft Uztariz, Teoria. pg. 243 für die Zeit um 1675, zieht aber

aus diesen Betrachtungen als der erste und ziemlich einzige unter

den spanischen national-ökonomischen Schriftstelleni den verstau-
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digen Schlufs, dafs die Ausländer au dem Untergange Spaniens

durchaus nicht den Anteil gehabt haben, der ihnen durch die Vor-

urteile der meisten Schriftsteller beigemessen wird, sondern dafs

ihr Uberhandnehmeu nur ein Symptom dafür gewesen ist, dais die

wirtschaftliche Blüte Spaniens vorüber war.
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